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Dankschreiben erlassen, «i. Die Bolen der an demselben See liegenden IV Waldstätte sollen bei ihren

Obern beantragen, daß die Fischlaiche, besonders der Hascllaich, besser beschirmt werden möchte, indem

sonst bald Mangel an Fischen eintreten würde; waS dann jedeö Ort verfügt, soll eö den andern mit¬

theilen, Hans Wagcnbach, Burger von Lueeru, war vor ungefähr vier Monaten von den VII Orten

bestellt worden, in gewissen Angelegenheiten nach Frankreich zu reiten, und hatte zu diesem Zweke ein

Roß und Kleider angeschafft. Weil er dann aber nicht abgeschikt worden, ist er in großen Schaden ge-

ratben; deßhalb soll jedes Ort all iiunruoiuluiu nehmen, wie man ihn entschädigen wolle, f. In Betreff

der Weigerung des Melchior Hässi, den Zoll für die zu SarganS vorbeigetriebenen Schafe zu bezahlen,

sowie bezüglich der Scheltung des Fridolin Zwiki von Glarus gegen die Meßpriester soll jedes Ort seine

Boten auf nächsten Tag instruieren, K. Oberst A-Pro von Uri, der von den V Orten an den Herzog

von Savohen war abgeordnet worden, begehrt Entschädigung für seine gehabten Auslagen, I». Dem

Hauptmann Siber aus dem Wallis, der wegen seiner Anhänglichkeit an den katholischen Glauben ver¬

folgt wird, wird zugesichert, daß Lueeru im Namen der VII Orte ihm auf sein Begehreil eine .Ve»

Wendung ausstellen werde und daß, wenn er Rathsboten von einem der VII Orte begehre, diese im Namen

der VII Orte, zu handeln die Befugnis! haben, i. Dem neuen Gubernator zu Mahland, Herzog von

Sessa, wird für die ehrenvolle Aufnahme des Ritter Walther Roll von Uri, der an ihn zur Begrüßung

war abgesendet worden, und für die demselben gemachten freundschaftlichen Zusicherungen gedankt,

Tagsazung vo» XI Orten.

Baden. 5M. Juli (Freitag nach Jakobi).

Staatsarchiv v»cer». Akten: Savoyeii! Anstände mit Bern, Archiv Aarau

iAuch i» den Archiven Zürich und Obwalden.l

Boten : Zürich, Jtal Hans Thumhsen, des Raths, Bern, Hans Steiger, Schultheiß; Hieronimns

Manuel, Benner und des Raths, Lueeru, Jost Pfhffer, Schultheiß, Uri. Jakob Arnold, Landaim

manu, Schwyz, Georg Rcding, alt-Laudammann, Unterwaldeu, Niklaus von Flüe, Laudamma»»

ob dem Wald, Zug, HauS Letter, alt-Ammanu, Glarus, Paulus Schuler, alt-Landammann und Po"

nerherr, Basel. Kaspar Krug, Bürgermeister. Freiburg, (Niemand), Solothurn, Urs Smh,

Schultheiß, Schafft?«uscn, Alerander Peyer, Burgermeister, Appenzell, Joachim Meggeli, alt -La »d

ammann.

Nachdem die Gesandten des Herzogs von Savohen und die der Stadt Bern ihre Antworten

den lezten Abschied zu Basel vorgetragen, gemäß welcher der Herzog die gestellten Mittel anzunclb

men bereit ist, wahrend Bern sich nicht darauf einlassen will, so wird beschlossen, daß die scl)v" 6"

Basel bezeichneten Boten von Zürich, Lueern, Schwhz und Basel in der andern Schicdboten Namen »

ID August in Bern sich einfinden und daselbst gemäß Instruction handeln sollen.

U Das Aarauer-Erenivlar ist datiert: Mittwoch den 28. Jnli. Die Bote» ans dem Aaraiier-Eremplar,
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2«I.

Verhandlung der Schiedbotenzwischen Savoyen »nd Lern.
Bern. 17. August (Dienstag nach St. Laurenz).

Staatsarchiv Lucern. Akren: Savoyen. Anstände nnt Vern.
lAuch im VanveSarchiv Obwalden.l

Schiedboten: Zürich. Ital Haue Thumhsen. Luccrn. Schultheiß Pfhffer. Schwyz. Ammann
Rediug. Basel. Bürgermeister Krug. (Im Namcu dieser vier Orte sowie der auderu sieben Schiedorte
llri, linterwalden, Zug, GlaruS, Solothuru, Schaffhauscu und Appenzell).

Nachdem die Boten der vier Schiedorte zuerst vor dem Kleinen, und dann vor dem Großen
Narbe zu Bern ihre Instruktionen betreffend die Anstände Bernd mit dem Herzog von Savohen eröffnet
und dringend ermahnt und gewarnt hatten, Bern möchte in Verüksichtigung dessen, was bisher über
diesen Handel verhandelt worden, wenn immer möglicb auf die zu Basel vorgeschlageneu„Mittel" eingehen,
verdanken der Kleine und der Große Rath zu Bern zuerst den Schiedboten die dieses Handels wegen
bisher angewendete Mühe und Arbeit und erklären darauf, sie möchten bei ihrer wiederholt sowohl schrift¬
lich als mündlich abgegebenen Antwort verbleiben; die Schiedboten möchten bei den savohischen Ab¬
geordneten auswirken, daß dieselben sich diese Antwort gefallen lassen; wenn dieses nicht erhältlich
sei, könnten sie sich auf weiteres nicht einlassen, sondern müßten zuvor den Handel „an die Ihrigen
j» Stadt und Land" gelangen lassen. - Nun verfügen sich die Schiedboten nach Murten, um
such niit den savohischenAbgeordneten zu unterhandeln. Sie schlagen denselben als Mittel zu einer
Verständigungvor, daß vorerst der jüngst zu Basel abgeredete Artikel hinsichtlich der Religion voll¬
zogen werde, daß der Herzog nach dem Begehren Berns eine Versicherung in Betreff der Stadt Genf
gebe, daß endlich beide Parteien in Betreff der jüngst zu Basel vorgeschlagenen Abtheilung des Gebiets
einander etwas nachgeben und demnach der Herzog die Herrschaft und Bogtei Gcx sammt dem zuvor
verabredeten Theil von Genevois und Ghablais ennethalb des See's, Bern aber die Herrschaft und Bog¬
tei „Nicws" (Nhon), sammt dem Theil von der Herrschaft MorgeS, der zuvor dem Herzog zngetheilt
worden, erhalten sollen; wenn der Herzog aus diesen Borschlag eingehen würde, so werde man auch
Bern dazu zu vermögen suchen. — Die savohischenGesandten nehmen diese Borschläge :>,l roloroinlum,
ebenso die von Bern. Beide Parteien werden schließlich ersucht, ihre Antworten an Z. Thumhsen in
Zürich, zur Kenntnißgabean alle Schiedorte, einzusenden.

2<>2.

Cvnferenz der VII katholischen Orte.
Vnccrn. 23. August (Montag vor Bartholomäus).

TraatSarchiv Xnccr». Allg-Ni. Absch. Vi. I. IZZ.
I'Aucst in den Archiven Obwalden, Areibnvg und Solotburn.!

Boten: (Nicht angegeben).

t». Dieser Tag wurde ausgeschrieben, um sich zu verständigen, ob man eine Gesandtschaft nach Frank¬
reich abordnen wolle, um vom König die Bezahlung der ihm gemachten Anleihen sowie der rückständigen
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Pensionen zu begehren. Da Luceru nochmals auf Abordnung von Gesandten dringt, macheii die andern
sechs Orte Vorstellungen, daß man die Knechte dem König der Religion nicht aber des Geldes wegen
bewilligt habe, daß es auch nicht an der Zeit sei, die Vcreinuug aufzukünden oder die Knechte hcimzu-
mahnen, daß kein Ort ohne Vorwisseu der übrigen die Vereinung aufzukünden befugt sei und daß bei
gegenwärtigerLage der Dinge in Frankreich die Bezahlung wohl nicht mehr lange ausbleiben werde. —
Darauf begründet Lueern nochmals sein Begehren und stellt dar, wie die französischen Gesandten stets
so unschuldig lhun, als ob sie gegen die Eidgenossen nie gefehlt hätten, ferner wie die Vereiuung zugebe,
daß man Gesandte nach Frankreich abschiken könne, wenn innert Monatsfrist nach Lichtmeß die jährliche
Pension nicht bezahlt sei, und wie jezt bereits drei verfallen seien, ferner wie die Rükzahlungdes An-
leihcns sammt Zinsen schon im Mai verflossenen Jahres hätte erfolgen sollen, wie die Entschuldigungen
und Ausreden des Königs auf nichts beruhen, u, f w, — Auf die Bitten der andern Boten bewilligt
endlich Luceru einen Aufschub bis auf nächsten Tag zu Baden. I». Der Antrag, nicht zu gestatten, daß
der französische Ambassador stets seine Diener und lutherischen Dolmetscher in die Rathsstube vor die
Eidgenosse» bringe, um airzuhören, was da verhandelt werde, wird in den Abschied genommen, r. M't
dem französischen Ambassador wird in Betreff seiner lutherischen Dolmetscher und Diener gesprochen;
auch wird ihm angezeigt,daß man seinen Vortrag und des Königs Zuschrift in den Abschied genommen
habe und daß die Obern, wie man glaube, wenig Vergnügen daran finden werden. «I. Jedem Boten
wird eine Abschrift der Predigt mitgetheilt, welche der Prediger Abraham Müsli zu Zofingeu wider de»
katholischen Glauben gehalten, v. (S. u. Luggams). k. Oberst und Hauptleute der drei und zwanzig
Fähnchen in Frankreich schreiben aus Havre de graee unterm 21. Juli: Sie danken den Vll katholische»
Orten für ihre Zuschrift aus Baden vom 29. Mai; man könne sich über Theilung der Fähnchen nicht
beschweren, indem dergleichen früher auch schon geschehen sei; nicht der Herr von Condö sei ihr Oberst,
sondern der Marschall von Brissac; denn dem erster» würden sie nicht dienen! es stehe mit ihnen jess
leidlich, etliche seien krank, aber bisher seien weitige gestorben; wegen Mangel an Gelegenheitkönnen
sie nur so selten schreiben Antwort: Sie sollen, da ihr Schreiben vor der Eroberung von Havre de
graee abgegangen, so bald möglich berichten, wie es daselbst gegangen sei, wo sie jezt liegen, und solle»
sich die geringen Kosten nicht reuen lassen, die Vll Orte stets über alles zu berichten. K. In Bezug
auf die Anstände der V Orte mit GlaruS will man an dieses die Frage stellen, ob es das gegenwärtige
Concilium zu Trieut für ein allgemeines General-Coneilium halte und anerkenne. Auf nächsten Tag
sollen die Boten so instruiert werden, daß die V Orte einstimmig ihre Voten abgeben, kein Ort abe>
ein besonderes,damit die Gegenpartei nicht inne werde, daß die V Orte nicht gleicher Meinung ieie"
I». Das Gesuch des Oberst A-Pro, der mit geheimen Aufträgen an den König von Frankreich n»b
den Herzog von Savoheu war abgeordnetworden, um Entschädigung für gehabte Auslagen wird noch'
mals in den Abschied genommen, I. Die Boten der vier Orte Lueern, llri, Schwhz und llnterwalde»
sollen an ihre Obern bringen, ob man durch gemeinsame Maßregeln den Fischlaich schirmen, oder d>e
von Lueern erlassene Verordnung annehmen wolle. Ii, Es wird beschlossen, daß jedes der Vll Orte dem
Haus Wagenbach von Lueern an seinen Schaden l'/z Krön, verabreichen soll

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSamieleqenlieiten:
Landvvqtei vuggarus. « Art. Z7Z. K»,anben«sachen.
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2<»3.

Iahrrechnung der die Koglnen Kellenz, Köllen; nnd Rimern regierenden lll Orte Uri, Scdwu;
»nd Nidwalden.

Bellen;. IStikj, im August nnd September
Der Abschier fonrue in den betreffenden Archive» nicht auf^efnndc» werden.

2ttA.

Crniserenz der Iii Orte Uri, Schwyz und Unterwalden.
Brunnen 7 September

i.'a»ldesarcitiv Sctiwyz.

Boten - (Nicht angegeben).
Uri haue diesen Tag ausgeschrieben in Folge einer von Lucern an die drei Orte erlassenen Zuschrift

binsichtlich der vorgeschlagenen „Mittel" über den Glarnerhandel. Nach allseitiger Eröffnung der Instruc¬
tionen hat man sich, jedoch auf höhere Genehmigung hin, dahin vereinbart: Man wolle den achten
Artikel, handelnd vom Coneilium, fallen lassen, an dessen Stelle soll aber gcsezt werden, „in Glaubcns-
sachen, es sei auf Tagsazungenoder in den gemeinen Vogteien, sollen die neugläubigen Glarner nichts
zu sprechen haben, sondern sich dieser Sachen gänzlich entziehen." — Jedes Ort soll seinen Entschluß
über diesen Vorschlag an Uri mitthcilen, damit dann dieses an Lucern und Zug antworte und sie bitte,
sich von den drei Orten nicht zu sondern, indem man ihnen zu lieb nnd damit man sich um so eher
verständigen könne, den Artikel über das Eoncilinm habe fallen lassen

2<Zäi.

Gemein - eidgenössischeTagsazung.
Baden lS<»3, Sonntag de» »2 September

Stl>a»»ara,iv vuccr». Mqem. Äbsch. Bd.'I'. l-IU. Staatsarchiv Altrich. Absch. Bd. Ar. l'^i. foi. wt. vandcsarchi» Schwyz.

l'Äuch in den Archiven Bern. Obwnldcn. Glnrus. Solotlnirn und Aaran.i

Boten: Zürich. Bernhard von Cham, Bürgermeister;Hans Heinrich Sproß, Sekelmeistcr nnd des
Raths. Bern. Beat Ludwig von Mülincn, des Raths. Lucern. Jost Pfyffer, Schultheiß. Uri.
Heinrich Albrecht, Landammann; Amandus von Niederhofen, alt-Landammann.Schwyz. Kaspar Abybcrg,
Landammann. Unterwalden. Andreas Schönenbühl,Landammann ob dem Wald. Zug. Jakob Schell,
Statthalter; Hans Boksinger, alt-Ammann. GlaruS. (abwesend). Basel. Bonaventura von Brun;
Hans Rudolph Fäsch, beide des Raths. Freiburg. Franz Gribolct, Venncr und des Raths. Solothurn .
Joachim Scheidcgger, Venner und des Raths. Schaffhausen. Dictegen von Wildenberg, genannt
Ringk, Burgermeilter. Appenzell. Joachim Mcggcli, Landammann.

(S. u. Thurgau). I». «. n ,1. HS. u. Lauis). Zürick, Lucern, Sctnvhz, Unterwalden und Zug
nehmen den Vorschlag an, daß man gestohlenes Gut den Beschädigten frei und ohne Abzug znrükstellen
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solle, indem jede Obrigkeit schuldig sei, Verbrechen zu strafen und die Kosten und den Richterlohn au sich
selbst zu rrageu, Bern will sich freie Hand offen behalten, Uri will anhören und referieren. Die andern
Orte endlich wollen sich nicht sondern, wenn man gemeinsam diesen Vorschlag annehmen würde, — Wird
daher nochmals int iw-Nrnoiuluin in den Abschied genommen, ll'. Den fremden Keschern, welche nch in
der Eidgenossenschaft niedergelassen, werden ihre alten Freiheiten, soweit che solche in den gemeinen
Herrschaften und Vogteien genießen, bestätigt. In den Orten selbst aber mag jede Obrigkeit die gnt-
findenden Maßregeln treffen, 55. und I». <S. u. Rheinthal). I. (S. n. Baden), Ii,. (S. n. LuggaruS»,
I. Der französische Ambassador, Herr von Orbais, vermeldet des Königs Gruß und eifriges Bestreben,
die Anforderungen der Eidgenossen zu bezahlen; er beschwert sich aber darüber, daß von einigen fremde
Schulden aufgekauft werden und auf den durch die Vereinnng vorgeschriebenenMarchtagcn geltend gemacht
werden wollen, Obschon man nicht glaubt, daß leztcres geschehen sei, wird seine Beschwerde dennoch in
den Abschied genommen, 1». (S. u. Lauis). 1». (S. u. Thurgau). «». (S. u. Baden). I». (S. u-
Freie Aemter). «ß. 1 n, »!i. (S. u. Thurgau). «. (S. u. Luggarus). ,1. Das Hauptgeschäft gegenwärti¬
ger Taglcistnng bildcir die Anstände zwischen den V katholischen Orten und Glarus, Beide Parteien
danken vorerst den Schiedorten für die Arbeit und Kosten, welche sie bisher dieser Sache wegen ange¬
wendet, Ruit stellen die V Orte das Begehreil, man möchte im Vermittlungsvorschlagden Artikel hin¬
sichtlich des Coneilinms ganz auslassen, indem derselbe mit der Zeit mehr Zank als Ruhe bringen würde.
Die Boten von Glarus dagegen, nachdem man sie geheißen hat, ebenfalls die Artikel anzugeben, deren
AbänderungGlarus wünsche, und nachdem man ihnen versprochen, sie für allfälligeS Uebcrschreiten ihrer
Instruktionen verantworten zu wollen, eröffnen, daß Glarus nähere Erläuterung folgender drei Artikel
wünsche; nämlich am Ende des ersten Artikels solle gesezt werden, „daS alle zusagungen vffgcrichte vertrag
vnd Abscheidt Inn dem 31, Jar vnd shdhar vßgangen, wie sh die zu beidentheilcnmit ein Anderen vff
vnd angenommen haben, Inn Iren Artickeln, würden vnd crefften gentzlich bestan vnd bliben solle» "
Ferner soll beim dritteil Artikel beigefügt werden, „das Jedertheil nüw vnd alt glöübig zu Glarus fine
Priester vnd predieanten annemmcn vnd vrlouben vnd sin GotSdienst für sich selbs verrichten möge vne

. deß Anndcren theill Jnntrag vnd widerred," Endlich wünsche es beim siebcnteit Artikel den Znsaz „iL«!'
denn der Shbend Artickel whßt, das sh von Glarus der nüwen Religion gegen den Alt glöübigen Jvn
besakung JreS Ammann Ampts, der Räthen, vogthhen vnd anderen Aempteren gar vnd gantz kein gl^^
nit bruchen, noch trhben, sonnder sh ouch dar zu kommen lassen, vnd deshalb fürbaß Also Redlich
Inen handle», wie dann hievor mir Inen ouch beschächen she, das man darzu allein soviel sehe, vnd
nach vermag vnd Jnnhalt JreS Landtbuochs", indem das Landbuch ihre „Frhheit" sei und deutlich an
gebe, wie sie gegen einander sich zu verhalten haben; wenn diese drei Artikel in vorstehender Fassung
angenommenwürden, so werde ohne Zweifel auch der Artikel betreffend das Concilinm ohne Schwielig
keil beseitiget werden. Die Boten der V Orte nehmen dieses in den Abschied und geben zugleich dw
Versicherung, daß sie nach Kräften zur Annahme der gemachten Vorschlägemitwirken werden, ^ ^
wird nun ein anderer Tag nach Baden ans den 1>, Januar 1564 hicfür angcsezt. Beide Parteien werden
ermahnt, bis dahin mit einer entsprechenden Antwort sich verfaßt zu machen, damit dieser Handel endlich
erlediget werde, und inzwischen nichts unfreundlichesgegen einander vorzunehmen, v. (S. u, Baden)'
'»v. Die Boten der V kathol. Orte sollen bei ihren Obern anhalten, damit Hauptmann A-Pro für leine
GesandtichaftSkostenentschädiget werde, X. sS. 11. Vier ennetbirg. Vogteien üderhpt).
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Luggarus). I»I». Weil der Graf von Sulz gegenwärtigaußer Land sich befindet, so wird sein Anstand
mit Schaffhanscn in Betreff des Abzugs zu Wilchingen auf nächsten Tag verschoben. (S. u. Vier
ennetbirg. Vogteien überhpt). «»«I. Der spanische Gesandte Marc Anton Vosso macht Vorstellungen, daß,
wenn nach dem Wunsche der Eidgenossen in die mit Mahlaud aufzurichtenden Eapitel der vorgeschlagene
Artikel über freien feilen Kauf aufgenommen würde, daraus viel mehr Unannehmlichkeiten erfolgen
möchten, als wenn man bei der bisherigen Uebung verbliebe; der König und der Gubernator erbieten
sich ja, den eidgenöss. Angehörigen hinlänglich Korn zukommen zu lassen, doch müsse dabei stets ein ge¬
wisses Maß innegehaltenwerden; er bitte daher, man möchte sich bei den ennetbirgischen Unterthanen
erkundigen, wie viel Korn sie jährlich bedürfen, und ihnen verdenken, daß sie nur nicht zu wenig begehre»
sollen; auf nächstem Tage möchte man dann mit ihm über Erneuerung der Eapitel bcrathen. — Da
jedoch die Eidgenossen von ihrem Begehren nicht abgehen wollen, wird der Handel wieder in den Ab¬
schied genommen, vv. (S. u. Vier ennetbirg. Vogteie» überhpt). tt. Der Streithandel zwischen denen
von Thabngen, mit Beistand von Schaffhauscn, einerseits, und den Erben des Ehrisostomus von Fulach
anderseits wird auf künftige» Tag verschoben, da leztere keine Vollmacht haben, den gemachten Vorschlag
anzunehmen. K-K-. (S. n. Freie Aemter). I»I». Endlich werden die Mißverständnissehinsichtlich des
Ausdruks „verschleißen und verbrauchen" an den österreichischen Zollstätten durch eine Uebereinkunft mit
den kaiserlichen Eommissaricn beseitigt. Leztere versichern, daß sie darüber einen Beibrief, mit dem kaiscr
lichen Siegel versehen, den Eidgenossenzustellen werden, welchen dann jedes Ort mit seinem Stadt-
odcr Landessiegel versehen möge. (Dieser Bcibrief trägt das Datum 24. Septemb.). Endlich wird auch
mit ihnen abgeredet, daß sie an alle Zollstättcn die Weisung erthcilen sollen, daß den Angehörigen der
Eidgenossen nichts weiteres angemuthet werde, als wozu sie gemäß Vertrag und Bcibrief verpflichtet find.
lR. Auf den Bericht des MünzmeisterS von Zürich, daß die Regierung zu JnnSbruk durch den Bcrg-
richtcr im Leber- und Eggkircherthal verboten habe, den Eidgenossen Silber zukommen zu lassen, wird an
den Kaiser und an benannte Regierung geschrieben, sie möchten das Verbot wieder ausheben, indem es
gegen die Erbeinnng sei. Dem savohischenGesandten werden verschiedeneBeschwerden der Kauf
leure gegen den neuen Zoll vorgehalten. Er entschuldigt sich, daß ihm bisher vom Herzog keine Ant¬
wort zugekommen sei, daß er sie aber jeden Augcnbljk erwarte. II. Die ungeschikten Reden des Fridolin
Zwiki und des Predigers zu Zofingeu läßt mau wegen des Glarnerhandcls einsweile» auf sich beruhe».
»»»». Es wird ein Urtheil über einen BürgschaftSstrcit zwischen dem Stadtschrciberzu Whl und Ulrich
Göticbi von Wuppcnau erlassen. Landammann Abhbcrg stimmt nicht dazu.

IUI», ans de»! Schwpzeieremvlar.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenheiten:

vandgrafschaft Thnrgan. ». Art. 138. Judicatur u. Competeuzs.

-> „ 578 Personelles.
1. „ 535. Stifte und Klöster.

.. Art. 375. Stifte uns Klöster.

». „ 233. Polizeiliches.

Landvogtei Rheinthal.

Grafschaft Baden.

«r. Art. 7i> Judicatur u. Competeuzs. '> Art. l<t5. Locales.

« Art. 85. Handel und Gewerbe. r. Art. t52. Stifte und Kloster.
" .. 2t I. Locales.

Landvogtei Freie Aemter. Art. >74. Klöster.
Bier ennetb Bogteieu überh ». Ari. tW. Justizsacheu.

er „ 2!ll. Zollsachen.

?rir. Art. 7l>. Judicatur n. Competeuzs.

.'.'.Art. l52. Verkehr mit Mauland.
«e. „ tN7. Justizsacheu.



270
Sevtember 1563.

Laudvogtei Lauis

Landvogtri Luggarus.

Abtei 2t. Gallen

k. Art. 269. Jizstizsachcn.

- „ >35. Rechnungssachen.

tt. Art. >83. Iustizsachcn.

e „ >15. Rechnungssachcn... IIb.
» Ar». >9.

»t Art. >36. RcchnungSsacheu.

m 279. Iustizsachcn.

2, Art. 45. Beamte.

»». 399. Zollsachen.

2««.

Conferen; der die Grafschaft Bellen; regierenden M Orte Uri, Schwyz nnd Nidwalden.

Schwyz si. November

Vandcöarchiv Schivyz.

Bote,»! (Nicht angegeben).
«t. (S. u. Bellenz). ß». Unlerwaldeitschlägt vor, man möchte dieß- und senscits des Gebirgs dafür

sorgen, daß das Anbieten nnd Annehmenvon „Miel nnd Gaben", wodurch das Recht erkauft werde»
wolle, abgeschafftwerde. — Wird ml m-aruomlnm genommen, v. «R. «. (S. ». Bellen;).

Man sehe auch im Abschnitte Herrschastsangcieqenheiten:

Bellen;, Bollen; und Riviera » e v. Art. >46 —>49.

(5onferen; der drei Orte Uri, Schwyz nnd Nidwalde».

Scilwyz November

Vandcöarct,iv Sc!)wyz

Boten: Uri. Ammann Brügger; Bogt Troger Schwyz. pandammannAbyberg Unterwaldeiv
< Unbekannt).

». I». «. «I. «. «S. u. Bellenz), t. Uri wird ersucht, den neuen Zoll zu Meten fallen zu lasse»
Iis. Ammann Brngger nnd Bogt Troger sollen ihre Obern dahin vermögen, daß Jakob Bagg aus tll
vinen sich zu Schwyz stelle nnd hinsichtlich seiner Schuld an Georg Appenzeller von Schwyz gütlich
oder rechtlich Antwort gebe, oder sonst zahle. I». (S. u. Thurgau).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenkeiten:

Landgi afsrhaft Thurgan >>. Art. 376. Stifte und Klöster.

Bellen;, Bollen; und Riviera. -> An >59—154.

Zahrrechnlliig der die Vogtcien Mnrten nnd „Orbach" regierenden Orte.

Hrriburg k» Drcember
Staatsarclnv Bcr» streiburg. Atsch. <7. s»>. 04.

Die Boten von Bern machen folgenden Anzug: Es sei bekannt, wie die drei Städte Bern,
bnig und Solothurn die Güter des StadtschreibersHertwig von Solothnrn zu Händen ihrer Wondec
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siechenhänsergezogen und wie sie ausgeschieden haben, was jedem der drei Siechenhänserzukommen solle;
nun finde sich im bezüglichen Abschied ein Artikel, der mit der Zeit de» drei Städten zum Nachtheil
gereichen möchte, indem gemäß desselben die Boten der drei Städte versprochen hatten, die Frau und Erben
des Schultheißen Schwaller alles Schadens zu entheben, der ihnen wegen der Bürgschaft für den Herrn von
Combcfort erwachsen könnte. Nachdem nun Freiburg erläutert hat, in welchem Sinn die Verhandlung ab¬
geschlossen worden sei, wird beschlossen, die Erben dcS Schultheiß Schwaller mit Beförderung um eine
Erklärung über ibre Ansicht zu bitten; ist dann deren Meinung, daß die Bürgschaft sich nur auf die
Hälfte crstreke, so soll der Artikel im Abschied in diesem Sinn verbessert werden; prätendieren sie aber,
daß die drei Städte allein die Schadloshalter sein sollen, so soll alsdann die Stadt Solothnrn um Rath
und Hülfe angesprochen werden, — Die Boten von Bern nehmen dieses in den Abschied,

Mc>» sebc auch im Abschnitte HerrschaftSan^kleaciibeitcn:
Vogtei Grafit'nrg ^ Art, Z>>,
Vvgtri Orbe mit 5scl>erliz Art. 175
Vogtei Multen >> » »—«>«>, n Art, VI—V5,

2M».

Coiiferenz der katholischen Orte Lileern, Uri. Schwyz, Unterwalden, Zug, und Sololluirn.
Zolothurn Dccembe».

Staatoarckiv Vllcern. AttZeiu. Absch. Bd. I'. 137.
!Auä> in den Archiven Gchwi^, Äüdtvnlden nnd Lolotluirn. I

Boten: tNicht angegeben).
Die erneuerte Beschwerdedes französischenAmbassadorS,Herrn von Orbais, daß einige Eidge¬

nossen fremde Schulden an sich ziehen und kaufen nnd dann meinen, daß auch über diese Ansprachen auf
den Marchtagendas Recht ausgeübt werden müsse, wird nochmals ml nmlrnoinluin in den Abschied ge¬
nommen, I». Herr von Orbais meldet ferner, daß der Cardinal von Lothringen, der gegenwärtigans
dem Coneilinm zu Trient sich befinde, für seine Sicherheit besorgt sei, wenn er durch die Eidgenossen¬
schaft heimkehren würde, und bittet darüber um Bescheid, Antwort: Man finde nicht, daß irgend ein
Unwille gegen den Cardinal vorhanden sei, vielmehr seien die katholischen Orte ganz günstig gegen das
Haus Gnise gesinnt; er möge daher an den Cardinal berichten, daß man ihnen mit solchen Zumuthun¬
gen unrecht thue, daß sie ihm vielmehr alle Ebre erweisen werden nnd nicht nöthig finden, ihm Geleit
anzubieten, indem es sonst den Anschein hätte, als habe er wegen eines begangenen Fehlers das Geleit
erlangen müssen, v. Da Solothnrn vernommen, daß der gewesene französische Ambassador von Coignet
fich herausnehme, in die Geschäfte zwischen dem König nnd den Eidgenossen sich zu mischen, so wird
einstimmig bejchlossen, dem gegenwärtige»Ambassador bei seiner vorhabenden Reise nach Frankreich auf¬
zutragen, daß er dem König und dessen Rath anzeige, die Eidgenossen wollen „weder wenig noch viel
mit dem Coignet" mehr zu thun haben nnd werden auch bei der geschehenenAufkündnngdeS Geleits
bleiben, auch wenn der König ihn wieder hersenden sollte, - Und weil die meisten Orte durch die
Handlungen dcS Herrn von Coignet Nachtheil erlitten haben und da man vermuthet, daß er bei Ans-
theilung der Gelder vieles unterschlagen habe, so wird beschlossen, daß jeder Bote dieses an seine Obern
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bringen solle, damit sie ans nächsten Tag zu Baden Instructionen ertheilen, was man darüber mit dem
gegenwärtigenAmbassador sprechen wolle, «I. Der Porschlag, daß man in Zukunft, wenn Zahlungen
aus Frankreich anlangen, vor der Pertheilnng der Gelder sich mit einander verständigen möchte, wie hoch
jede Geldsorte anzunehmen sei, damit niemand zu kurz komme, wird all iimtruoinlnm genommen, v. Den
beiden abwesenden Orten Freibnrg und Appenzell wird von abstehenden Verhandlungen Mittheilnng
gemacht, in Erwartung, daß sie auch dazu stimmen werden,

210.

Conferenz der V katholischen Orte,
Lkucern >»<»(!, 20. Dccember (Montag vor Thomas).

Httiatsarctnv Vuccri» Allgem. 'Absch. Vd. 'lV Ilil).
lAuch im Vandesarchiv Schwyz.!

Boten: (Nicht angegeben). Laut den Verhandlungen von Lucern: Schultheiß Jost Pfhffer,
»». Man ist zusammen gekommen, um sich über eine gleichförmige Antwort zu verständigen hinsichtlich

der vorgeschlagenen „Mittel" wegen des Glarnerhandels, Uri, Schwhz und Unterwalden haben Auftrag,
sich auf gegenwärtigem Tage auf Ratification hin zu vergleichen; Lucern und Zug aber wollen bei ihrer
frühern Antwort und bei den von ihnen vorgeschlagenen Mitteln verbleiben und stellen die dringende
Bitte an die drei andern Orte, tich von ihnen nicht zu sondern und die gestellten Mittel ebenfalls an¬
zunehmen, Die drei Orte endlich verständigensich dahin, daß sie auf einer besondern KonferenzMittel
und Wege zu finden versuchen wollen, wie man sich vereinbaren könnte, I». Auf die Klage deö ÄbtS
von St, Gallen gegen die Umtriebe der Redner Brämwald und Vogler von Zürich wird beschlösse»!
Jeder Bote soll an seine Obern darüber referieren und auf nächsten Tag zu Baden Vollmacht mitbrin¬
gen, in der Sache zu handeln, «?. Schultheiß Jost Pfhffer von Lucern beschwert sich über das Schreiben,
welches ab dem lezten Tage zu Baden an die altgläubigen Glarner erlassen worden, indem dieses bei
Hauptmann Jost Tschudi etwas Unwillen gegen ihn erwekt habe,— Nach Verlesung dieses Schreibens, ch-
wie der Entschuldigung des Landschrcibers zu Baden und nach Anhörung der Verantwortung des Schult¬
heißen Pfhffer wird der Handel in den Abschied genommen. «I. An den Papst wird ein Schreiben >n
Betreff des Klosters „Morbein" t? Morbegno im Vcltlim erlassen.

211.

Konferenz der drei Orte Uri, Schwpz und Unterwalden ob und nid dein Wald.
Brunnen Deccmber.

VandesarckivHiidwalden.

Boten: (Nicht angegeben).
Ans dem lezten Tag zu Lucern war von deu V katholischen Orten beschlossen worden, daß, da Lucer«

und Zug einstimmig erklärt haben, bei ihrer gegebenen Antwort hinsichtlichdes Glarnerhandels zu ve»
bleiben, die drei übrigen Orte nochmals über die vorgeschlagenen gütlichen Mittel sich berathcn sollew
Nun legen Schwhz und Nidwalden ihre Ansichten und Abänderungsvorschlägeüber obbenannte Mitto
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vor, crsteres mil der Erklärung, daß es sich uichr weiter ciutasseu werde.— Daher wird diese Erklärung
samml den Verbesserungen, die mau an einigen Artikeln wünscht, ml imkoiomluiu und l>»«> nöinlum ge-
nommeii.

Eouferenz der vier Ovle Lueern, Uli, Schwyz und Unterwalden ob und nid dein Wald.
Lucern. 7. Jannar (Freitag nach hl. drei Königen).

Stnntsarciiiv Lttceru. ,A'(itt'sproroeoil XXVIl. toi. 4«

Boten: (Nicht angegeben).
Abgeordnete der drei Orte Uri, Schwyz uitd Unterwatden stellen vor dem Nalhc zu Lueern bezüglich

der Anstände der V Orte mit den neugläubigenGlarnern das Begchreit, Lueern möchte sich in dieser
Sache von ihnen nicht sondern und mit einer Antwort zuwarten, bis sich die V Orte hierüber vereinbaret
haben; auch bitten sie, man möchte die dem Concilinm und den altgläubigen Glarnern gegebene Verheißung
nicht übersehen. Darauf geben Schultheiß,Rath und Hundert von Lucern cinmülhig folgende Antwort:
Lueern werde dem Versprechen der VII katholischenOrte, den Beschlüssen des Coneilinins gehorsam zu
sein, nachleben, ebenso der den altgläubigen Glarnern gegebenen Zusicherung,sie in GlaubenSsachcn vor
Gewalt zu schirmen und „Leib und Gut zu ihnen zu sczeu"; das von Schultheiß Pfhffer bezüglich des
Eoncilinms jüngst abgegebene Votum stimme vollkommen mit seiner Instruction überein; darum ver¬
bleibe Lucern gänzlich bei demselben; da übrigens zu erwarteil sei, daß die lutherischen Glarner den
Schicdsprnch nicht halten werden, so habe man alsdann bessern Anlaß gegen dieselben aufzutreten; Lu-
ceru habe bisher gehandelt, wie eS frommen, redlichen Eidgenossengezieme; denn wenn mau m den
vorgeschlagenen Mitteln noch weiter „grübeln" wollte, würde man alle Schicdorte unwillig machen;
könne man etwas besseres vorschlagen, so habe der Gesandte LucernS Vollmacht darauf einzutreten, wenn
'licht, die Mittel anzunehmen; Lueern werde an die drei Orte schreiben, daß es bei der Antwort bleiben
werde, welche sein alt-Schultheiß bezüglich des Eoneiliums zu Badeil abgegeben habe; jedoch bezüglich
der Kerzell nach Einsiedelnund der Predigt auf der Näfelser-Fahrcwerde der Gesandle Vollmacht er
halten, zu allfällig bessern Vorschlägen zu stimmeil.

Gemein - eidgenössischeHagsazung.
Baden, iJanuar (Sonntag nach hl. drei Kömgen).

s»«at»ar«t>i» L»c«r». Mgem. Abich. «d. I'. lkt, TlaatSarcinv iurici). Absch. Bd. Nr. l'eä. tal. NN. va»d»«ar<t»i» s.chw»i.

iAuch in den Archiven Bern, O.bwalden, Freil.'nrg, Solothurn und Aarnli.i

Bolen: Zürich: Bernhard von Eham, Bürgermeister; HanS Heinrich Sproß, Sekelmeister ilild des
Raths. Bern. Beat Ludwig von Mülinen; I. Glado (Claudius) Map, beide des Raths. Lueern. Jost
Pfhffer, Schultheiß. Uri. Jost Schmid, Statthalter; Hans Kuhn, alt-Stattbalter. Schwhz. Kaspar
Abhberg, Laudainmann;Georg Rcding, alt-Landammann. U n te rwalden. Andreas Schöilenbühl,Land-
ammann; Balthasar Henzli, des Raths ob dem Wald; Melchior Lussi, Ritter, Landammann nid dem

85
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Wald, Zug, Jakob Schell, Statthalter; Hans Bolfinger, alt-Ammann, Glarus, iabwesend», Basel,
Bonaventura von Brun! Hans (Minger, beide des Raths. Freiburg, Franz Gribolet, Venner und
des Raths, Lolothurn, Joachim Scheidcgger, des Raths, Schaffhansen, AlexanderPeher, Bürger¬
meister! Dieiegen von Wildenberg, genannt Ringt, alt-Bnrgermeister, Appenzell, Joackim Meggeli,
pandamman»,

t». Meister nnd Rath der Stadl Straßburg antworten anf das Schreiben, das gemeine Eidgenosse»
auf dem Tage zu Baden in Betreff einer von Diebold Berger gedrukten Schmähschrift über die Schlacht
in Frankreich an sie erlassen hatten ! Sie habe» sogleich bei ihren Buchprüfern und Buchhändlern über die
eingeklagte Schmähschrift einen Untersuch angestellt, die vorgefundenen Exemplare vernichten lassen nnd die
Schuldigen bestraft, I». (S, u, Lauis», t. «t. v. (S. u. Freie Aemter), t. HS. u, Rheinthal», K. )»
Betreff der Zurükerstattnng von gestohlenem Gut wird beschlossen! Wenn Jemand aus der Eidgenosse»
schast oder aus deren gemeinen Herrschaften ihm gestohlenes Gut auffindet, es sei beim Thäter oder in
Händen einer Obrigkeit, so soll es ihm frei nnd ohne allen Abzug znrükgestellt werden; dabei find je¬
doch Fremde vorbehalten; auch mag jedes Ort gegen seine eigenen Unterthaneu nach Gutfinden han¬
deln, Die Frage, wie man sich zu verhalten habe, wenn solch' gestohlenes Gut durch Kauf oder Tansth
bereits in die dritte oder vierte Hand gekommen wäre, wird, da verschiedene Ansichten obwalten, ml i»'
-Nrnoiulnni genommen, I». Zur Beseitigung des Streits zwischen den Grafen zu Sulz und den Eidge¬
nossen von Schaffhanscn in Betreff des Abzugs zu Wilchingen und des Jagens in der Enge werden
beide Parteien ersucht, denselben zur gütlichen Beilegung Schiedmänncrn zu übergeben; sollte aber die
eine oder andere Partei sich nicht dazu verstehen wollen, so sollen sie anf dem nächsten Tage sich wieder ein¬
finden, wo man allen Fleiß anwenden werde, wie man sie „in ein gleich Recht veranlassen und vertra¬

gen" könne, i. HS. u. Thnrgau). Ik,. Die Boten der acht Orte, deren Angehörige in Frankreich gedient
haben, berathen sich darüber, wie man fcldflüchtige Eidgenossen bestrafen wolle; da sie aber darüber ve>-
schiedener Anficht sind, soll jedes Ort auf nächsten Tag darüber instruieren, l. sS. u. Lauis). »» tl»
terwalden stellt das Ansuchen, dem Statthalter Heinrich Wirz, alt-pandvogt im Thnrgau, Fenster »m
Wappen in sein neues Hans zu schenken, — Wird in den Abschied genommen, >». HS. u, Luggarus)
«». (S. U.Freie Aemrer), ß». (S. u. Vier ennetbirg. Vogteien überh. >. «ß, <S. n. Thnrgau), i. llri beantragt¬
en, Mandat zu erlassen, baß die französischen Diken zn 10 Baslcr Plappart oder li eonstanz, Baze»
angenommen werden sollen und daß man den Münzmeistern verbiete, sie einzuschmelzen, — Wird ml
0,'nominm genommen Da man vernommen hat, daß dem lezthin erlassenen Beschluß über den Streit
Handel zwischen denen von Anlach nnd Jmthnrn einerseits nnd denen von Thahngen anderseits n>ck'
nachgelebt werde und nach Anhörung der Klage», Antworten und Gewahrsamen beider Parteien, wei^"
diese ersucht, die Vormünder der Wittwe und Kinder des Chrisostomus von Fulach möchten mir SAM
Hausen aus einen zn bestimmenden Tag zusammentreten, um sich über einen gütlichen Kauf um die
richie, Vogtlente, Mannschaft, Zinsen, Gülten, Güter nnd Gerechtigkeiten, welche die von Anlack G
Thahngen haben, entweder insgesammt oder im besondern zu verständigen; sollte dieses nickt erhalt»
sein, so sollen sie zn allen Tbeile» anf künftiger Jahrrcchnung zu Baden ihre Kauf- nnd Vertragshu^O
Kundschaften und Gewahrsamen vorlegen, damit alsdann die eidgenössischen Rathsboten ihre ErkannlNll
darüber geben; inzwischen aber sollen die Vorladungen nach Stokacb eingestellt bleiben, Dem ss^u^
sichen Gemndten, Herrn von Orbais, wird am seinen Vortrag folgende Antwort crtbeilt - Man da»
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dem König verbindlich für seinen freundlichen Gruß und seine geneiglc Gesinnung und ihm, dem Ge

sandleu, für sein freundschaftliches Anerbieten; man habe sich überall genau erkundigt, aber nicht gefun¬

den, das; jemand Schulden von Fremden gekauft, oder sonst au sich gebracht habe; früher möge dieses

wobl der Fall gewesen fein; darüber aber habe man sich auf einem Tag zu Petcrlingeu gütlich vertra¬

gen; man halte nun dafür, daß es beim Vertrage gänzlich zu verbleiben habe; über Schulden indes;, die

von jczt an von Fremden durch Kauf oder Tausch erworben werden, sei der König nicht schuldig, „das

Recht" zu Petcrlingeu zu halten; mit großer Freude habe man seinen Bericht vernommen, daß eine Aus¬

söhnung zwischen dem König und seinen Unterthanen zu Stande gekommeil, und bitte zu Gott, daß er

dem Köllig eine glükliche und lange Regierung verleiben möchte, ». Die Boten der acht alten Orte

stellen au den französischen Gesandten das Begehren, er möchte sich beim Könige dabin verwenden, daß

den Truppen, welche in der lezten Schlacht sich so tapfer und ritterlich geHallen und Leib und beben für

den Köllig und seine Krone eingesezt haben, nach alter llebnng der Schlachtsold ausbezahlt werde, fer¬

ner, daß den sieben Orten der unter von Coignct geschehene Abbruch an den Pensionen wieder ersezt

werde, Cr verspricht, all' seinen Einfluß beim König anzuwenden, damit das gute Einvernehmen zwischen

dem König und den Eidgenossen erhalten werde, — Ucbrigcns wird über beide Punkte all deil König selbst

geschrieben (W, Fanuar), v. (S. u. Thurgau). ,v. In Betreff des Allstandes zwischen den V katholischen

Orten und den Neugläubigcn von Glarus erklären die Boten von llri, Schwhz und Unterwalden, daß sie

die vorgeschlagenen Mittel nicht annehmen können, indem namentlich der Artikel über das Eoneilinm der

im Fahr l-istl voil Glarus schriftlich abgegebenen Erklärung nicht entspreche, und schlagen nun andere Mittel

vor. (Mittel zwischen den drei alten katholischen Orlen und den Neugläubigcn zu Glarus; gestellt zu Baden,

lii, Januar, — Abschied im Staatsarchiv Zürich, lol, llZF), Die Boten von Glarus haben nur Auftrag,

die Antwort der V Orte zu vernehmen, ob sie die von den Schiedboten vorgeschlagenen Mittel annehmen

wollen oder nicht. Lucern und Zug endlich erklären, daß sie die gestellten Mittel annehmen werden, wenn

Glarus sich folgende Zusäze gefallen lasse; t) Daß bei der nächsten Fahrt nach Näfels der Meß-

pricster die erste Predigt halte, in Zukunft aber der Meßpriester nnd der Prädieanl jährlich abwech¬

seln sollen; 2) daß in Zukunft die Kerze nach Einsiedeln aus dein gemeinen Landessekel und nicht mehr

von den Katholiken allein bezahlt werde; nnd i!) daß die dieses Handels wegen erlaufenen Kosten

ebenfalls ans dem LandeSsekcl zu bezahlen seien, — Da nun der Hanptanstand immer noch der achte

Artikel, handelnd vom Eoneilinm, bildet, so wird derselbe von den Schiedboten also gestellt; „aulreffend

das Eoneilinm, so zu Trient gehalten nnd kürzlich vollendet worden, so soll man dasselbe jezt in Ruhe

nnd in seinem Werth bleiben lassen nnd sehen, wie sich die Häupter der Christenheit, als der Papst, Kaiser

und die Könige von Frankreich nnd Spanien darauf halten"; schließlich bitten sie die drei Orte und

die Nengläubigen von Glarus, sich diesen Artikel also gefallen zu lassen und die vorgeschlagenen Mittel

lammt den von Lneern und Zug beigefügten drei Artikeln anzunehmen und bis auf nächsten gemein-

eidgenössischen Tag, der auf den ll, April angcsezt wird, nichts gewaltthätiges gegen einander vorzuneh¬

men, lind damit die ^ache zu einem guten Ende gelange, wird verordnet; Die sieben Schiedorte sollen

inzwischen von Ort zu Ort Gesandle schiken, um die Annahme der Mittel sammc den Erläuterungen

auszuwirken; Glarus aber soll sobald möglich seinen Eiltscheid, ob es die Mittel annehmen wolle oder

nicht, nach Zürich melden, damit dieses sich zu verhalten wisse, In Betreff des Gerüchts, als hätten

sich die VII katholischen Orte gegenüber dem Eoneilinm verpflichtet, mir Gewalt in Vollziehung sezen zu
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helfe», was da beschlossen morden, verantworten nch dieselben dahin, daß sie sich nur dem Concilium
unterworfen haben, Der kaiserlicheVertragsbriefüber die neue Zollübereinkunftsammt dem Beibrief
werden im Schloß zu Bade» niedergelegt,damit jedes Ort oder deren Unterthanen, welche davon Ab
schrifte» bedürfen, dieselben zu finden wissen, «. (S. u. Vier mnetbirg. Vogteien überh.), Da auf das
Begehren des päpstlichen Nuntius, auf päpstliche Kosten einen Gesandten auf das Eoneilium nach Tricnt
abzuordnen, pandainmaun Melchior husst dahin geschikt worden war, und da der Papst denselben lezte» Som¬
mer sogar wegen eigenen Geschäften hcrgeschikt hat, dagegen dieser Gesandte für seine bedeutenden Kosten
»och nicht entschädigt worden, so beauftragen die sechs andern katholischen Orte hncern, in der VII Orte
Namen sich nachdrüklich für Entschädigung des pandammannpussi zu verwenden, — I»I». Die Vll ka¬
tholischen Orle ersuchen den Junker Hans Melchior Hcggenzer, sich beim Kaiser zu erkundigen, was er
hinsichtlich des Eoueilinms zu thun gesinnt sei, ob er dasselbe annehmen und in Vollziehungsezen, vdcr
dir Sache wie bisher bleiben lassen wolle, und dann darüber so bald möglich an hueern, zu Händen de>
geheime» Näthe, zu berichten, — Marc Auto» Bosso erbietet sich, daß er, wenn man ihm Eredenzbriet'e
an den König von Spanien und an den Herzog von Sessa gebe, nch genau erkundigen werde, was de>
König in dieser Hinsicht zu thun gesinnt sei, und das; er im geheimen bald darüber berichten werde, — Jeder
Bote soll dieß an seine geheimen Näthe bringen, — lind weil zu vermuthen ist, daß diese und andere
Fürsten ihre Entschlüsse darüber an den Papst mitthcilen werden, so wird vorgeschlagen, entweder durch
die Gesandten Vogt zum Brunnen von Uri und Amman» hussi von Unterwaldcn oder dircct den Papst
zu bitten, seine eigene Meinung sowie das Vorhaben der andern Fürsten hierüber so bald möglich mitz»
theilen, damit die katholischen Orte, als gehorsameSöhne der Kirche, sich darnach zu verhalten wissen, — Der
Vorschlag wird in den Abschied genommen, «v. Da der Eanzlcr von Einsiedeln schon über drei Iah"
im Streilhandel mit GlarnS gearbeitet und beinahe auf allen Tagleistungenzu Einsiedeln und Bade»
das ihm aufgetragene unverdrossen besorgt hat, ohne bisher eine Entschädigung erhalten zu haben, jd
wird Nil iiwtrnoinlum genommen, wie viel man ihm als Belohnung geben wolle. Er erbietet sich dagegen
bis zum Ende des Handels die Sache zu besorgen, «R«K. und (S. u. Thurgau).

<>«> nur im Zürchereremplar, nur im Schwhzereremplar:

M i» sehe auch im Abschnitte Herrschaftsanqelegcnheiten :

Landgrafschaft Thurgan

Landvvgtei Nheintlial

Landvvgtei Freie Aeinter.

Vier ennetb. Vogteien nbcrl,.

Landvvgtei LaniS

Landvvgtei LuggarnS

Abtei St Gallen

', Art, 377, Stifte und Kläger,

„ 42»
„ 378

«>,I. Art, IM, Judicatur Competentf

185, Justizsachen.

Art 13!8„,

Art, 7 t, Justizsachen,

KriegSsachcn.

Judikatur und Eonipetcnzs,

Arl. 123. Polizeiliches,

!>, Art, 137, Rechnunqssachen,

», Art I!7, Rechnungssachen,

NN , Art, 2t>

Art, 81, Judicatur u, Eompe
,. 155, Klöster,

Art, 232, Zollsachen,

Art, 271 Zustizsacke»

tench
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Tagsaznug von VI Orten.

Nhcina« I 5<» t t!<» Januar (Sonntag vor Lichtmeß).
^taatsarcliiv L»ce>». Akleu Ktostc, Rheinau. Staatsarchiv iiitici'. eibsch. Bd. Sil. i'e>. sah ^7 I

Voten: <Nicht angegeben).

Man seve ras Verbandelte im Abschnitte Herrschaftsanirelegenliciten:

Landgrafschaft Thurgau. » Art. 37>t. Stifte nur Kläsier. >I Ar,. 382. Stifte nnr Klbiter.

l, 38t». „ „ 38:!. „ „
o. „ ii8l. „ „ „ t 38 t.

2IS.

(fonfereuz Oer vier Orte Lueer», Zug, Kreiburg und Svlothimi.

Luceru. Februar (Montag nach Uommm,,>,',>).
StnatsarcUiv Vnceru. Akten Anstände Bern» mit 5reil.'u»q.

lAuch im Archiv Solotlnirn.!

Bolen: (Nicht angegeben).

Freiburg macht Anzug: ES bessze gemeinschaftlich mit Bern die Herrschaft Tschcrliz; in einem Flekcn
derselben, Goumoöns genannt, sei ein Prediger, wiewobl die Katholiken daselbst die Mehrheit haben;
»un sei dem Prediger ein Kind geboren worden, das nach dem Willen der Frau vom katholischen Priester
hätte getauft werden sollen; der Prediger habe das nicht zugegeben und so sei das Kind ohne Taufe
gestorben und in der Kirche neben dem Altar begraben worden; Freiburg habe gegen lezteres protestiert
und begehrt, das; das Kind in die nngewcihtc Erde begraben werde; Bern aber habe sich des Predigers
angenommen. — Es wird beschlossen: Freiburg soll den Handel auch den drei Orten Uri, Schwyz und
Unterwalden mittheilen und bis zum nächsten Tage zu Baden darüber Kundschaften aufnehmen, damit
alsdann die VlI Orte nach Gebübr zu handeln wissen.

2RU.

Verhandln»^'» der uu Gltunerhaiidel vermittelndeu (leben Orte Zürich, Vern, Basel,

Freiburg, Solvlhur», Schaffhausen und Appenzell.

Unterwalden, Uri und Schwyz. l 5<»4, I.—7. Marz
Ttae'.tsarci'iv Bern. Absch. Bd.

1'Auch im Archiv Solottmrn.I

Boten: (Nicht angegeben).

Auf dem leztcn Tage zu Baden, der bauptsächlich wegen des Spans zwischen den V katholischen
Orten und der Mehrheit der Landleute zu Glarns war abgehalten worden, hatten Lnecrn und Zug die
von den „ Zugesazten" vorgeschlagenen „Mittel" sammt derer von Glarns Erläuterungen, unter Beifügung
von drei Artikeln, angenommen; die übrigen drei Orte Uri, Schwyz und Unterwalden aber hatten selbe
anzunehmen abgeschlagen und andere Mittel in Vorschlag gebracht: die Boten von GlaruS endlich hatten
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beides i» de» Abschied genommen Glarns hatte dann an Zürich zn Händen der andern sechs Orte be-

richtet, daß es die Mittel mit den Erläuterungen und den drei angehängten Artikeln wie Lueern und

Zug annehme, daß es dagegen auf den Vorschlag der drei übrigen Orte nicht eintreten könne;

gleichzeitig hatte es gebeten, man möchte die Sache nicht „ans Händen" lassen, sondern gemäp des Abschieds

von Bade» in die drei Orte vor die höchsten Gewalten gelangen und sie bitten, die Mittel wie Lueer»

und Zug auch anzunehmen. Demzufolge haben die sieben Orte Voten an die drei Orte abgefcrtiget, »in

vor zweifachen und dreifache» Rathen den Handel nochmals nachdenklich vorzubringen, — Als Antwort

erhalten sie nn» sin Unterwalde» am l, Marz, in Ilri am ö, und in Schwhz am 7,), daß es den drei Orte»

gegenwärtig nicht möglich sei, ibre handsgemeindcn zu versammeln, daß sie aber auf dem nächsten Tage z»

Baden, den !>, April, Antwort geben werden. Die drei Orte werden dann ermahnt, ihre pandsgemeindcn

beförderlich abzuhalten und deren Entschluß noch vor dem Dag zn Baden mitzntheilen, was sie auch

zusichern. Schließlich wird in Beratbnng gezogen, wie man siel, verhalten wolle, wenn die drei Orte

gemeinsam oder einzelne von ihnen die Mittel anzunehmen abschlagen würden und „des Rechten nicht ge-

ständig" sei» wollten, während Glarns gemäß der Bünde und des Landfriedens mahnen würde, UN"

zum Rechten zn verhelfen lieber diese Frage sollen die Boten auf benannten Tag zn Baden instruiert

werden, sowie darüber, ob man in diesem Falle auch die beiden Orte hueern und Zug zur Mahnung

auffordern wolle; endlich auch darüber, wie man ank den Fall, daß die drei Orte die Mahnung »>üst

annehmen, sondern ungeachtet des dargeschlagcnen Rechts twas man ibnen übrigens nicht zutraut) »ut

Gewalt gegen die von Glarns vorzugehen unterstehen würden, denen von Glarns zn Hülfe komme»

und sich gegen die Orte, welche also Gewalt brauchen, verhalten wolle,

217.

Hst'iifere»; der drei Orte Ilri, Sebwuz und Uiiterwaldeii oh und nid dem Wald

Rlttilttt'ii 20 März

lAuci) im ^anresarchiv Odwaldcn.'i

Boten: (Riebt angegeben;,

». I». « .«I. «. <S, n. Bellen,;), I'. Ans die Zuschrift von Uri an die beiden andern Orte, i>e

möchten den neben Sebicdorten auf deren Bortrag einsweilen keine einläßliche Antwort crtheilen, damit

man sich gemeinsam über eine Antwort verständigen könne, wurde dieser Tag ausgeschrieben. Nun w>O

eine Antwort entworfen und zn Anbringung allfälliger Abänderungen in den Abschied gcnommen, db-

schon die Gesandten von Schwhz dem Artikel betreffend das Eoneilinm nicht beistimmen, sondern den»

frühern Borschlag verbleiben wollen, lieber den Borschlag, den altgläubigen geheimen Rälhen zn Glarns

obige Antwort mitzntheilen und sie zn bitten, zur endlichen Beilegung dieses Handels mitzuwirken,

sollen llri und llnterwalden ibre Ansicht an Schwhz einsenden, damit dieses ganz geheim an benannte

zn Glarns schreibe und deren darauf erfolgende Antwort den beiden Orte» mitthcile, — Und da die vsi-

geschlagenen Mittel über diesen Handel in jedem Ort vor die höchste» Gewalten kommen solle» und e^

noch ungewiß ist, was daselbst angenommen werde, was nicht, damit aber dennoch sich die drei Orte »bm

eine gleichförmige Antwort verständigen können, wird verabredet, die höchsten Gewalten deßhalb zn
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sammeln und eine Antwort zu bcschliefieit, dann aber auf de» 6. April wieder in Brunne» sich einzu

finden, die Stimmen zusammenzutragen und dort über eine endliche Autwort sich zu vergleieben.

Man sehe auch in, Arschnitte HerischaftSaiu;e!e>ienbeiten:

Bellenz, Bollenz und Viviera. »->«. Art. M5—litt

(5v>iforenz der III Orte Uri, Scfiwyz und lluterwalden.

Brunnen. <». April fDonstag nach Ostern!.

Oaildeonrctnv Obivalden.

Man ist hier zusammengekommen, um sich darüber zu verständigen, was man ans der bevorstehenden

Tagsazung zu Baden den Schiedorten über die von ihnen vorgeschlagenen Mittel bezüglich des Streithandels

zwischen den katholischen Orten und Glarus antworten wolle. Ans Ratifikation hin wird folgendes ver

abredet: Bezüglich der Frage, bei welchem von den beiden vorgeschlagenen Artikeln in Betreff des Conci

linms und des ObmannS man bleiben wolle, ob bei dem zu Brunnen oder bei dem von den altgläubi

gen Glarnern vorgeschlagenen, soll man von den nengläubigen Glarnern begehren, sie möchten, weil sie

„weniger als ein halbes Ort" seien und weil die V Orte stets zu ihnen gehalten, während sie den V Orten

nichts gehalten haben, sich nunmehr wie billig zu den drei Orten halten und unter den drei Obmännern,

welche ihnen die V Orte vorgeschlagen haben, einen annehmen! sollte» die nengläubigen Glarner sich hiczn

nicht verstehen wollen, so soll jeder Theil nochmals einen vorschlagen, wenn nicht, so soll die Sache

wieder in den Abschied genommen werden.

Gemein - eidqeuWscheTagsazung.

Buden. Ikl. April (ans «M"",,-»!» ^e>>iu).

2»a»tsarciii>> Lncer». Ali.,em. Absch. Bd. I . l!>«. Vandesarciiiv ^ch>»»z.

lAuch in vc» Archiven Zürich, Bern, Fr-iburg. Lowtl'iun und Aarau.!

Boten: Zürich. Bernhard von Cham, Bürgermeister; Hans Heinrich Sproß, Sekelmeister und des

Ratbs. Bern Bear Ludwig vonMülinen; Petermann von Wattcnwhl, beide des Raths. Luecrn. Jost

Pfhffer, alt-Schultheifi. tlri. Jost Schund, Statthalter; HanS Kuhn, alt-Statthalter. Schwhz. Kaspar

Abvberg, Landammann; Dietrich In der Halden, Ritter, alt-Landammann. Unterwaldcn. Andreas

Schönenbnhl, Landammann ob dem Wald; Melchior Lussi, Ritter, alt-Landammann nid dem Wald. Zug.

Jakob schell, Statthalter; Hans Bolsinger, alt-Ammann. Cilarus. labwesend). Basel. Bonaventura

von Brun; Hans Eßlinger, beide des Raths. Frcibnrg. Franz Gribolet, Venner und des Raths. So-

lorhurn. Joachim Scheidegger, des Raths. Schaffhansen. Dietcgen von Wildenberg, genannt Ringk,

alt-Bnrgermeister; Christoph Waldkirch, des Raths. Appenzell. Joachim Meggeli, alt-Landammann.

Der lezte Bejchlnß über Zurükstcllung gestohlener Sachen, sowohl jener, die beim Thäter

aufgefunden werden, als jener, die durch Verkauf oder Tausch bereits in die dritte oder vierte Hand

gekommen sind, wird von zebu Orten bestätigt. Daber soll jede Obrigkeit ihre Angehörigen warnen, beim
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Kauf oder Tausch solcher Dinge vorsichtig zu sein. Mau erwarte! von dieser Maßregel Verminderung

der Diebstähle. I». sS. u. Freie Aemter). (S. u. Vier ennctb. Vogt, überh.). «I. u. v. (S. u. Luggarus).

t. und Ki?. HS. u. Baden). I». (S. u. Luggarus). l. HS. u. Sargans). sS. u. Vier ennetb. Vogt,

liberh.). I. >S. u. Thurgaul. i»». Basel bittet iin Namen seiner Schüzc» nm Schcirknng von Fenstern

und Wappen in ihr neues Schüzenhaus, wie Zug bereits gethan habe.— Wird in den Abschied genommen.

i>. Man berathschlagt, was wohl der Grund sein mochte, warum der Kaiser ans die wiederholten Ge¬

suche, den Silberkanf in den österreichischen Landen zu bewilligen, nicht antworte. Einige Orte schlagen

nun als Mittel, den Silberkauf im Ncich zu erlangen, vor, das; man sich vereinbare, nach dem Reichs-

schlag zu münzen; andere, die Obrigkeiten sollten die Stempel nicht aus den Händen geben und daS

Münze» nicht Personen uberlassen, welche nur ihre» Gewinn suchen, daher schlechte Münzen schlagen und

so dem betreffenden Orte, das sei» Wappen so wenig als sein Siegel auf einem Briefe verlängne»

könne, Schande bereiten; wieder andere, man soll bei Lebensstrafe den Münzmcistern verbieten, Münzen

einzuschmelzen, damit mau die guten Münzen behalte. — Diese Vorschläge werden in den Abschied ge¬

nommen, nm darüber weiter zu berathen. «». (S. u. Thurgau). >». llri macht Anzeige von der Hinrich¬

tung des Peter Schmid von Dietikon, der falsche Thaler mit dem Wappen der drei Länder und Dik-

Pfenninge mit dem von Solothuru fabriziert habe, und signalisiert gleichzeitig dessen zwei Gehülfen,

«ß. sS. u. Luggarus!. >. (S- u. Vier euuetb. Vogt, überh.). «>i. (S. u. Lauis). t. Die Boten der sechs

Orte vereinbare» sich hinsichtlich der Feldflüchtigen in Frankreich dahin; Wer in der Schlacht vor irgend

einem Angriff geflohen, soll an Leib und Gilt bart bestraft werden; wer aber nach dem Angriff flüchtig

geworden ist, den mag jede Obrigkeit nach den Umständen bestrafe». ». Der französische Gesandte, He"'

von Orbais, übergibt seinen Vollmachtsbrief und eröffnet: Der König wünsche sehnlich die Vereinnng

mit den Eidgenossen zu erneuern; die Eidgenossen können keinen nüzlichern Freund haben als den Ke¬

nig; denn Gott selbst habe diese zwei Nationen zusammen verpflichten und für andere Völker unüber¬

windlich machen wollen. Antwort; man finde es sonderbar, daß er von Erneuerung der Vereinung

spreche, dagegen nichts meide, wann und wie die vielen rükständigen Anforderungen werden bezahlt

werden. Er zeigt nun, wie die Bezahlung an jedes einzelne Ort erfolgen werde, und meldet, daß dm

Hauptlente für den Schlachtsold bereits quittiert haben, v. Hinsichtlich der Anstände zwischen Glarus

und den V katholischen Orten erklären Uri und Nnterwalden, daß sie den Artikel betreffend das Conc>-

linm nicht fallen lassen können. Schwyz will es bei feiner lezten Erklärung über das tridentinische Con-

eilium gänzlich bleiben lassen, weil es christlich abgehalten und beendet worden; wenn nun der Papst-

der Kaiser und die beiden Könige von Frankreich und Spanien es anerkennen, so sollen auch die »en-

gläubigen Glarner demselben gehorsamen und zwar obne allen Vorbehalt. Glarns erklärt, nachdem

über diese neuen Bedingungen seine Verwunderung ausgesprochen, daß es, wenn die drei Orte die vo»

den Schiedboteu vorgeschlagenen Artikel sammt der darüber geschehene» Erläuterung und den von Luem"

und Zug angehängten Artikeln nicht auuehmc», dann zu nichts weiter Vollmacht habe. Da nun ans

diese Weise eine Vereinbarung nicht erl ältlich ist, und auch das lleberweisen des Handels an s Recht j»

weit führen würde, indem ein Tbeii dem andern „des Rechten" sein will, wie es zu Einsiedel» angesaugt

worden, während der andere das Recht nach Vorschrift der Bünde und des Landfriedens brauche» '

io werden die Artikel von den Schiedboteu nochmals zu Händen genommen, theilweise abgeändert uu

beiden Zbeilen in den Abschied gegeben mit der Ermahnung an alle, möglichst für Erledigung der ^aäff



April 4564,

zu wirken, Endlich wird hiefür ein gemein-eidgenössischerTag naä, Bade» auf den II, Inni angesezt,
»v. GlaruS berichtet an die V katholischen Orte, daß der Priester von Schwanden wegen Friedbruch und
Schuldenmachen sich geflüchtet habe, und bittet, sie möchten es nicht übel nehmen, wenn es nicht sogleich
einen andern bekomme, x. Auf die Anzeige derer von Rotwyl, daß die Regierung von Jnnsbruk auf
österreichischem Gebiete den Zoll von ihnen fordere, wird an benannte Regierung geschrieben, sie möchte
davon abstehen und die Rotwyler wie andere Eidgenossen behandeln, — Die Sache wird auch in den
Abschied genommen, um sich aus dem nächsten Tage zu entschließen, wie man den Rotwhlcrn, im Fall
sie nicht wie andere Eidgenossen geHallen würden, weiter behülflich sein wolle, und sS. n. Vier
emietb. Vogt überh,). !»». Herr von Roll, als Abgeordneter des Herzogs von Savohen, übergibt sei¬
nen Vortrag, Derselbe wird jedem Boten der X ll Orte abschriftlich mitgetbeill, «Der Vortrag konnte
nirgends aufgefundenwerden, daher wir dessen Inhalt nicht kennen), KI». Am Ende der Sizung er¬
öffnen die Gesandtenvon Zürich einen ihnen gestern von ihren Obern zugekommenen Bericht, dahin lau¬
tend, daß dieser Tage dreizehn Männer aus dem Gaster zum Zollhaus an der Zicgelbrüke gekommen
und von dem Sustmeister Manosser verlangt haben, er solle ihnen einen Kapf Wein herausbringen, daß
sie sodann, nachdem sie ausgetrunken, mit Manosser Streit augefangenund ihn gebunden nach Schä
nis geführt haben, wo ihm die von Nieder-Urnen zu Hülfe gekommen und ibn befreit, daß endlich ein
Altgläubigervon GlaruS, dem der Vorfall erzählt worden, geäußert habe, man werde wohl noch mehrere
gefangen nehmen, - Weil man aber gerade jczt in gütlichen Unterhandlungen steht und solche Vorfälle
ll »ruhen und Empörung veranlassen möchten, wird dieses von der Mehrheit den Gesandten von Schwhz
in ihren Abschied gegeben, mit dem Begehren, Schwhz möchte seinen Angehörigenim Gaster solcherlei
ernstlich verbieten,

Uli. nur im Schwyzcrercmplar.
Man sein auch im Abschnitte HerrschaftSangelegeubeiten -

ilandgrafschaft Thurgan
Grafschaft SarganS.
Grafschaft Baden.
Landvogtei Freie Slemter.
Bier ennrtb Bogteien nberh.

landvogtei lanis.

landvogtei VnggaruH.

I. Art, 424. Stifte und Klöster.

i. Art, 38, Lehensachen,
e, Art. t«>3. Stifte und Klöster,

I>. Art, 82, Judieatur », (5ompetenzs,

,>. Art, 2!>3. Zollsachen.
N, „ l24. Polizeiliches,
e. „ «53, Capitel mit Moyland.

Art. 75. Verwaltung im Allgem.

«I, Art, «l8. Rechnungssachen,
<-. «tl». „

Art 385. Stifte und Klöster.

Art t!7, Zustizsacheu.

Art «»8. Iustizsachen.
„ 4. Verwaltung im ANge»,.

K
1

Art. >73, Iustizsachen.
2t>9, Pollzeisacheu,

Grafschaft Nznach und Gafter >,i>. Art, 25,
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Geheime Couferenz der V talhollscheli Orlr.

Baden «Ohne Datum). I ?i» i, Gnde Äpriis

^taatsarckiv vucern Saiuiillunq nicht gebundener Abschiede.

Boren: «Dieselbe» wie im vorigen Abschied).

». Ammann stufst macht aus Auftrag des Papstes Anzug, daß derselbe wünsche, ganz gebeim >">t

de» katholischen Ortei« eine Abredung nnd Vereinbarung zu treffen, damit jede Partei, wenn ihr ves

Glaubens wegen etwas widerfahren sollte, wisse, wessen man sich gegen einander zu versehen habe; wen»

stucern damit einverstanden sei, möge es zu weiterer Berathuug hierüber beförderlich einen Vorlagen Dag

nach stucern ausschreiben. I». Abgeordnete des Bischofs von Eonstanz, nämlich der Weihbischof und I»»-

ker Bernhard Segesser, begehren Hülfe nnd Rath, wie sich der Bischof bezüglich des abgehaltenen Eon-

ciliumS zu verhalten habe, damit diesem auch auf dem Gebiete der V Orte, wo ihm die geistliche Ver¬

waltung zustehe, nachgelebt werde. — Wird unter Verdanknng für das gnädige Erbiete» in den Abschied

genommen. «. Schon auf dem vorigen Tage hatte man sich an die kaiserlichen und spanischen Gesandte»

gewendet, damit sie sich ganz geheim bei ihren Fürsten erkundigen, was dieselben in Bezug auf das allgemein

Concilium zu tbun vorhaben. Da nun noch keine Antwort darauf erfolgt ist, sollen benannte Gesandte»

nochmals mil allem Ernst und ganz im Geheimen daran erinnert werden, damit sich die V Orte um so besstt

zu verhalten wissen, ^l. Die Berichte des Abts von Kreuzlingen über die grossen Rüstungen in Deutsch¬

land, sowie daß der Herr von Grumbach, der jüngst Würzbnrg erobert und geplündert habe, mit sei»«»"

Zug zu Roß nnd Fuß aufwärts ziehe, ohne daß mau wisse, wo er hinaus wolle, werden -nl rokoronüm»

genommen. Ammann stufst übergibt ein an die VIl katholischen Orte erlassenes Breve fv. 14. Febrt-

worin sie der Papst ermahnt, als gehorsame Söhne der Kirche und Anhänger der katholischen Religio»

das allgemeine christliche „trientische" Eoneilium nunmehr auch anzunehmen und Gott den Herrn ernstlich

zu bitten, daß die ganze Ehristenheit demselben gehorsame nnd zur Einigkeit der wahren Religio»

lange. — Auf nächsten Tag zu stueern soll jeder Bote darüber Instructionen bringen, damit mau dein

Papst gebührend daraus antworten könne.

Spnichvech.uldluiist der ill Olle Un, Schivy.z ii»b Uitlenvuideii.

Brunnen I<» Mai

Boten: «Nicht angegeben).

Man scl>e ras Ptrtiandrltc im Abschintre He> nchaflsa».,ele.,e»>>eitc» .

Nellenz, Bvllenz und Riviera » ». t> Art im.
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222.

(Konferenz der III die Grafschaft Belkcnz regierenden Orte Uri, Sebwu; und Nwwalden.

Brunnen »» Mai

^andcöarctnv Dr^wyz.
Man sel't r«is Vtrbanvelte im Abschnitl«' HerrschaNt»anlelfgfnlicitt'n

BeUrnz Botlrnz und dkiviera ». Air. >we.

22»

Cvnferenz der VII katholischen Orte sainmt Appenzell.

^ncern. Mai (Sonntag rxunNi).
Staatsarchiv ^uccrn. Allqcm Adscli. l. '^«IS. ^andcsarchiv Dctiwnz. (inanqelk'aft i

Boten: «Nicht angegeben).
Solothur» entschuldigt siel, sclnistlich über sein Ausbleiben, versichert aber, daß es auf bevorstehende

Tagsazung zn Baden seinem Gesandten angemesseire Jnstrnetioncn mitgeben werde, mir den kathol
Orten zu verhandeln. I». tchndamman» und Rath zn Appenzell haben ebenfalls feinen Rathsboten ge-
lchikt, sondern geschrieben: Sie haben nicht genau gewußt, ob dieser Tag zu Stande kommen werde oder
nicht; sie machen aber die Anzeige, daß sie nicht gesonnen seien, über die Vereinung mit Arankreich etwas
j» verhandeln,bevor der Schlachtsold und das ausstehende Ariedgeld und die Pensionen vollständig be¬
zahlt seien; den» der französischeGesandte habe viel versprochen aber nichts gehalten; sie wünschen
übrigens, daß man ihnen gegenwärtigen Abschied mittheile. — ES wird beschlossen, beiden Orten diesen
Abschied mitzntheilen. r. Dieser Tag war ausgeschrieben worden, um sich über das auf lezter Tag-
sazung zn Baden vom französischen Gesandten gestellte Begehren um Erneuerung der ausgelaufenen
Vereinung zu berathcn. Da jedoch weder der Schlachtsold, noch die drei ausstehenden Pensionen, noch
die dem König gemachten Anleihen und andere Schulden bezahlt und auch kein Termin angegeben
worden ist, wann Bezahlung erfolgen werde, so sieht man deutlich, daß dem König an der Vercinnng wenig
gelegen sei; und weil nun überdies; der Vortrag des Herr» von Orbais weit weniger in Aussicht stellt,
als dieser zn Baden erboten hatte, so wird ihm verdentet, daß an eine Erneuerung der Vereinnng nicht
zn denken sei, wenn er keine andern Vollmachten habe. it. (S. u. Baden). «. Auf lezter Tagsazung
zn Baden hatte der Bischof von Konstanz von den V katholischenOrte» Rath und Hülfe begehrt, wie
er sich bezüglich Vollziehung des Eoneilinms da, wo ihm die geistliche Jurisdiction zustehe, zu verhalten
habe. Gegenwärtig sind nicht alle Boten darüber instruiert; man will ihm auf künftiger Zahrrecbnung
antworten, daß die VI! katholischen Orte beschlossen haben, den Beschlüsse»des Eoneilinms gehorsam zn
sein, daß es aber den V katholischen Orte» nicht gezieme, dem Bischof in geistlichen Dingen zu rathen,
und daß sie sich zu ihm aller Gnaden und freundlicher Nachbarschaftversehen. I. *> pandamman» hussj
und pandvogt G"' Brunnen machen Anzug: Ohne Zweifel erinnere man sich, wie sie vom Papst den
Auftrag erhalten haben, den katholischen Orten dessen väterliche Zuneigung gegen ne auszurichten und

") Verkwndlum; der gekeimen Rätlw der > fatl,elis»en Ort,-.
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zugleich ihue» vorzuschlagen,zum Schuz und Schirm deS katholischen Glaubens und der Kirche und beider
Parteien Gebiete und Gerechtigkeiten ein Bündnis! mit ihm abzuschließen; eine Anregung hierüber auf
dem lezten Tage zu Baden sei in den Abschied genommen worden; sie bitten nun ihnen zu eröffne», ob
man Vollmachten habe, Artikel zu entwerfen, indem sie dann gerne bereit seien, dieselben dem Papst mitzn-
theilen und alles fördern zu helfen, was zum Nuzen und zur Ehre des Vaterlandes gereicht, — Da
nicht alle Orte darüber instruiert haben, sollen die Bote» auf künftige Jahrrechnnng zu Bade» Voll¬
machten darüber mitbringen ; und damit der Papst in seiner gnädigen Gesinnung verharre und die Ver¬
schiebung nicht übel nehme, wird beschlossen, an de» Papst eine Zuschrift zu erlassen. Der Entwurf
dazu wird in den Abschied genommen, (S. u. Freie Aemter».

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSan^etel>eiiheilen:

Grafschaft Baden «I. Art, m. Judikat»! II t6vi»veten<s.

Laudvogtei Freie Aeultrr, « Art !»5>, Justins.,che».

22

Verkandlumz der Mgeorduete» von Lueern, Ilm, Untenvnloe» und Zmz vor LaiidginMtNili»nd
gesessenem Rath zu Schwyz.
Sckwyz. 27 Mai

GtaatSarcliiv Luccr». (»klürneiakten! Aklcnb.ni!!, bi". >1, kn>. r»z.

Die Gesandten der vier Orte eröffnen: Sic haben vernommen, daß Schwhz nach alter llebuug eint»
Vogt in das Gaster erwählt und daß Glarus als Vogt nach Uznach den Lnchsinger, der diese Vogtci scho'l
zweimal versehen und sich unklagbar benommen, bezeichnet habe; weil nun Luchsinger sich seither vom alten
Glauben abgewendet, weigere sich Schwhz, denselben auf der Vogtei Uznach zu dulden; diesen Anstand be¬
dauern die vier Orte sehr; sie hätten allerdings lieber gesehen, wenn Glarus jemand anders zum Vog>
erwählt hätte, der Schwhz gefällig sei; sie ersuchen aber, Schwhz möchte den Bitten der vier Orte zu lieb
und in Berüksichtigung der beunruhigendenZeitverhaltnisse den Luchsinger aufführen lassen, oder aber,
wenn wider Erwarten ein Abschlag erfolge, die Sache bis zu künftiger Jahrrechnung ruhen lassen, indem
man die Hoffnung hege, dort die Sache in Güte beilegen zu können. — Landammann und Rath
Schwhz danken den Abgeordneten der vier Orte für ihre Fürsorge und bemerken sodann: Sie habe»
allerdings an GlaruS geschrieben, warum sie den Lnchsinger nicht als Vogt zu Uznach dulden könne»,
und haben aus dessen Handlungen und Worten bewiesen, das; er nicht zu den Katholiken halte; daran?
babe Glarus dem Lnchsinger das Zengniß gegeben, daß er zum alten Glauben sich bekenne und denselbm'
nie vcrtäugner habe; in Folge dessen habe Schwhz gestern an die Rcugläubige» zn Glarus geschnob"''
wenn Vogt Lnchsinger ohne Verzug nach Einsiedel»gehe, daselbst beichte und das hl, Saerament »aä>
christlichem altem Brauch empfange, wenn er ferner einen Eid zu Gott und den Heiligen schwöre, ode>
eine» besiegelten Brief ausstelle, daß er beim alten Glauben verharren und sich von den Altgläubig^
nicht sondern, sondern bei ihnen in Lieb und Leid, mit Rath und Thal stehen und bleiben wolle,
wolle Schwhz ihn die Vogtei zu Uznach versehen lassen; Schwhz bitte nun, die vier Orte möchte» >s
mir dieser Antwort zufrieden geben und berükstchtigen, daß die neuglänbigen Glarner vor Jahre»
im Gaster zum Treubruch und Meineid verleitet haben; Schwhz könne jezt keine andere Antwort get^ '
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iondern müsse den Handel wieder an den zweifachen Rath, oder an die „große Gwalt" bringen- Die

Gesandten der vier Orte werden durch diese Antwort nicht befriedigt, sondern bemerke», daß sie dieselbe

ml roteiom.lnin nehmen und ibrcn Obern das weitere anheimstellen wollen: sie bitten und ermahnen ganz

frenndlich und ernst, Schwhz mochte nichts unfreundliches oder thätliches beginne», wenn GlarnS den

hnchsinger aufführe» sollte; sie versichern an Glarns schreiben zu wollen, entweder mochte buchstuger

dem von Schwhz gestellte» Begehren nachkommen, oder Glarns möchte einen andern altgläubigen Vogt

statt des hnchsinger ernennen, oder aber die Sache bis zu künftiger Iahrrechnnng ruhen lassen; sollte

indeß etwas unfreundliches ohne der vier Orte Borwissen begegnen, so würde man das als eine Versitzung

der alten Freundschaft, Treue und hiebe zwischen Schwbz und den vier Orten ansehen, — Schwhz dankt

schließlich für die dieser Sache wegen gehabte Mühe und Arbeit, ist zufrieden, daß die vier Orte an

Glarns schreiben wollen, erklärt aber, daß es die Untertbane» nicht dazu anhalten werde, dem hnchsinger

zu huldigen, und stellt endlich die Behauptung in Abrede, als seien nur etwa fünf oder sechs Altgläubige

in Glarns, die diesen Handel betreiben; denn sichern Rachrichten zufolge seien daselbst neun und zwanzig

Ehrenmänner ans sechs und zwanzig alten Geschlechtern ansgeschossen, um die Interessen der Alt¬

gläubigen zu besorgen.

Man sehe auch im Abschnitte Hn rsch.sitSa»,ieleaenl»silc» :

Grafsci»aft ttznach u»d (Laster An 2«>.

225.

Iaintechuilug der lll Schirmorle des K losters Engel berg.

(?ngo!bvrg 2k». Mai (Montag nach hl, Dreifaltigkeit).

Staatsarchiv Luceru. Akten: Enqellerq.

Boten: hueern, hudwig Pfhffer, Pannerherr und des Raths, Schwhz, Jost Hund, des Raths

und alt Bogt zu Engelberg, ll nte rwal den, Heinrich Wolf, des Rarbs und Banineister ob dem Wald;

Hans hussi, des Raths nid dem Wald,

Man sehe r»e> Perhandelte iin Abschnitte Schirmortsangelegenketten:

Abtei und Z»,al zs„gelber,, ». », >' Ait, 2!, n

22«.

Eonfereiiz der beiden Städte Bern und F-reibneg.

<5et,allens 1, 5 > Mai.

Ätaatsarctiiv Ber»». Freiburg. Absch. tt. äEl!.

Beten. Be>n, Bernhard von Erlach; Adrian Baumgartner, beide des Raths. Freiburg, HanS

von haute», genannt Heid, Schultheiß; Bartholoms Rchnold, Benner, beide des Raths.

Die Silage und Ansprache Freibnrgs wegen Bezug von Zehnten und Zinsen durch die von hausannc

herrührend vom Kloster Thele, genannt de Montherond, und wegen der Jurisdiction zu Poliez-le-

Grand, wird nach Anhörung der weitläufigen Borträge beider Parteien ml imkoioinlnm genommen.
Der Abschiev ist in französischer Sprach.,



Juni 1s>vT

227.

Conterenz der drei Orle llri, Zchivpz lind ttnlerwnldt».
Vriliine» 7. Juni

Bete»! (Nicht angegeben».
». Dieser Tag wird abgehalten,inn sich in Betreff der lczten zu Bade« vorgeschlagenen „Mittel" zu

verständige«, damit mau aus bevorstehender Iahrrechnuug den Schiedorteneine übereinstimmende Antwort
geben könne. Nun steilen die Gesandten von llri und Unterwalden an jene von Schwyz die freundliche
Bitte und dringende Ermahnung, ste möchten bei ihren Obern darum anhalten, daß sie benannte Mittel
auch annehmen, damit dieser Handel nicht mehr länger aufgezogen werde; denn wurden die Mittel nun¬
mehr abgeschlagen, so würde eine Mahnung gemäß des Bundes von den Alt- und Ncngläubigen erfolgen,
und was datin daraus erwachsen würde, weit» dieser Mahnung nicht nachgelebt werden sollte, sei wohl
zu bedenken; die beiden Orte seien bereit, die Altgläubigen von GlaruS gemäß der denselben gegebe
neu Zusagen bei ihrem Glauben zu schüzen und zu schirmen gegen jeden, der sie davon zu „verdrängen"
suche; deshalb wolle mau ihnen und der ganzen Eidgenossenschaft zur Ruhe verhelfen und sich über die
„Mittel" verständigen und nicht mir solcher Hize vorgehen; sie haben von ihren Obern den Auftrag, Schwyz
dieses mit allem Ernst vorzutragen und es „auf ihre Seite zu bringe»."; was sie bisher verheißen,haben
sie auch stets gehalten nnd werden es auch fernerhin thun; es sei nun besser, das jezt mit Gunst und
Willen zu thun, was man vielleicht später mit Ungunst und Widerwille» tbu» müßte; auch sei bekannt,
was man einander zugesichert habe, daß nämlich kein Ort ohne Borwissen des andern etwas feindseliges
anfangen dürste; sollte diese freundliche Bitte und Ermahnung ohne Erfolg sein, so würden ihre Obern
veranlaßt, mit ihren getreuen Eidgenossen von Schwyz „etwas weiteres" zu sprechen; denn sie hoffen, die
Fürsten der Christenheit werden auch ihre Mitwirkung eintrete» lassen, — Auf den Fall, daß die Mittel
von allen drei Orten angenommen würden, will man dann mit den Altgläubigen von Glaruö sich bera-
lben und sehen, was für Znsicherungen man ihnen ganz geheim machen wolle, I». <S. u. Bellenz»,

Mcin sehe ,ni.h lin Abschnitte Hei'eschnftSan,Gc>;enhelten -
Bellenz, Bvllenz und Rivierci. >> Art UM.

22«.

Ciemeui - eidgenössische Zahrrechmuigs - Tagsnziing,
Bttdon. i i, Anitt sSouutag vor St. Vitus).

Z-taatSarfinv .'lllqeiu. Msch. Vc p '^t4.
lAucl' in den Arcl,iv,'n Zürich, '^ern, MarnS, Sn'iliuvq, Svlotl-uru und Aarnu.I

Boieiw Zürich, Bernhard von Chain, Burgermeister; Hans Heinrich Sproß, Sekelmeister und des
Raths, Bern, Beat pudwig von Mülinen; HieronymusManuel, Sekelmeister, beide des Raths, Lueern-
Rikians Am pehn, Schultheiß, Uri, Heinrich Albrecht, yandammann. Schwyz, Christoph Schorns,
vaudammann und Panncrherr, Unterwalden, Andreas Schöncmhühl, alt-yandammann ob dem Wald,
Melchior vussi, Ritter, alt-llandammannnid dem Wald. Zug. Haus Bolstnger, Ammann; Jakob Schell,
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Statthalter Glarus «abwesend!,") Basel, Bonaventura van Ben»! Hans Meyer, beide des Raths,
Freiburg, Villaus von Pcrromann, Vcnner und des Raths, Solothnrn, Joachim Scheideggcr, des
Raths, Schafshauscn, Dietege» von Wildcnberg, genannt Ringt, Bürgermeister: Ebristoph Waldkirch,
Sekclmcister, Appenzell, Joachim Meggeti, bandamman»,

»». und I». sS. n. Baden). t. «S. n. Thurgau), «R Abgeordnete voil Bnrgermeister nnd Rath der
Stadt Rotwbl beschweren sich über die Wiltfrau zum Schramberg, die schon wiederholt, ungeachtet die
Stadt Rotwbl vom ,chaiser die Freiheit freien Birscns erhalten, ihren Wildhag zerstört, den Unterthanen
gedroht und bei beibesstrafe verboten habe, etwas i» die Stadt zu führen, viele mit (Gefängnis! »nd
Geld gebüßt nnd sie nun sogar vor das .chammergericht nach Speyer eitieri habe; sie bitten deschalb um
Hülfe nnd Rath, Daher wird au die Frau geschrieben, sie möchte die Rotwylcr bei ihrer kaiserlichen
Freiheit des freien Birsens und namentlich beim Vertrag, der dieses Spans halb zwischen dem Herrn von
bandenberg, als damalige» Vestzer des Schrambergs, und denen von Rotwyl durch eidgenössische Voten zu
Dießenhofen aufgerichtet worden, bleiben lassen, vom Rechtsbot abstehen, sich aller Gewaltthätigkeiten
enthalten nnd guter Rachbarschaft sich befleißen, ^ Der Handel wird ans den Fall, daß die Frau zum
Schramberg von ihrem Troz nnd ihren Gewaltthätigkeitengegen Rotwyl nicht ablassen sollte, ml in
rlruenlluin in den Abschied genommen, «, sS u. Freie Aemter). k. und K. sS. u, Sargans), I», (S. u.
Freie Aemter). i. Hans Meyer, Wirlh zum Sternen in Zürich, bittet um Ernenernng der Fenster und
Wappen in seiner uralten Herberge, an welche er bedeutende Kosten verwendet habe, — Das Gesuch
wird in den Abschied genommen, It, Die von Schaffhansen und St, Gallen führen Beschwerde über
Erhöhung der Zölle nnd über andere Abgaben in Savoyen nnd über Durchsuchungen nnd Eonfiseatio.
neu, denen die durch dieses band reisende» unterworfen nnd ausgesezt sind, Deschalb wird an den Herzog
geschrieben, er möchte diese Neuerungenwieder aufheben und es bei dem alten Herkommen bleiben lassen,
Der Handel wird zugleich ml nmlrnomlni» genommen, um auf nächster Tagsazung die weitern Schritte
berathen zu können, im Fall der Herzog nicht entsprechen sollte, I, Die auf leztem Tage vorgeschlagene
Uebereittkunft, betreffend Zurükstellung von gestohlenem Gut, wird von allen Orten angenommen; ein¬
zig Basel hat darüber nicht instruiert, nnd Bern macht den Vorbehalt, sie annehmenzu wollen, sofern
alle Orte dazu stimmen, «», An den Kaiser wird eine Zuschrift erlassen mir dem Gesuch, er möchte ge¬
mäß Erbeinnng den Eidgenossen den freien Silberkanf im Reich und in den österreichischen banden be
willigen nnd endlich Antwort darüber geben. Jedes Ort soll seinen Gesandten ans nächste Tagsazung
Vollmacht mitgeben, über die ferner» Maßregeln sich zu berathen auf den Fall, daß der Kaiser auf sei¬
nem Verfahren beharren würde, »>. Um das fortwährende Steigen der Fleischpreisezu Verbindern, sollen
die Gesandten ans künftige Tagsazung mit entsprechenden Vollmachten zu einer Verordnung über den
Flestmkanf verleben werden, «». Jedes Ort soll geeignete Maßregeln treffen, damit nicht von >cinen An
gehörigen „nngewichtiges" Gold in s band gebracht werde, nnd daß man Gewicht und Korn überall gleich
mache nnd Fehlbare bestrafe, z». Die vier Orte bneern, llri, Untcrwalden nnd Zug geben bezüglich der
Anstände zwischen den V katholischenOrten nnd den Reuglänbigen von Glarns folgende Erklärung ab«
Auf die dringende Bitte der lieben Schiedorte und zur Erhaltung von Frieden und Einigkeit in
Eidgenossenschaft haben sie die ans dem lezten Tage zu Baden entworfenenMittel angenommen, jedoch

> Ain Im gül'chkrcrkmvlar: PmNiw ZwiNcr, att-?andamm.nui.
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unter der Bedingung, daß darüber nichts weiter disputiert werde und daß die Mittel auch also von denen
von Glarus angenommen werden. Schwhz gibt seine Instruetion in den Abschied. Glarus endlich wünscht,
nach gebührender Verdankung der von den Schiedortcn in dieser Sache gebabten Bemühungen, daß der
Artikel betreffend das Eoncilinm besser erläutert werde, indem es dann die andern Artikel, wiewohl sie
ihm etwas nachtheilig seien,, auch annehmen werde. — Nachdem die Schiedboten noch einmal gütliche
Vereinbarung versucht und nachdem die Boten von Glarus neue Justruetione» eingeholt habeil, begeh¬
ren ledere nach ihrer Nükkehr am it. Juli zu wissen, was man ibnen in dieser Sache z» thuu anrathe.
Die Schicdboten gebe» ibnen nun beinahe einstimmig den Natb, dem Frieden, der Ruhe und Einig-
kcil in der Eidgenossenschaft zu lieb die vorgeschlagenen Mittel anzunehmen. Nun gibt Glarus endlich
seine Zustimmung.Die Gesandten der vier katholischen Orte bezeugen ibre Freude darüber und nebmen
Glarus gemäß des lezten Artikels wieder in den Bund und pandfricdc» auf. Dein pandschreiber zu Ba¬
den wird von den Gesandten der zwölfOrtc aufgetragen, die Vertragsbriefe auszufertigen und mit den
Siegel» der Schiedbotenzu bekräftigen. "» Schwhz nimmt noch Anstand wegen des Vogt pnchstnger,
wird aber von den andern Orten dringend ermahnt, sich der Mehrheit anzuschließen, oder doch eiuswei
len gegen Glarus uiebts lbätliches vorzunehmen und seinen Bescheid bis zum August nach Zürich zn
melden. Auch Glarus wird gemäß Bünden und Landfrieden ermahnt, sich gegen die von Schwhz friedlich zu vcr
ballen und bis auf weitern Bescheid den Puchsinger nicht als Vogt in Uznach aufzuführen. Da Schwhz be¬
harrlich ans seiner Antwort verbleibt, bittet Glarus die andern Orte, ibr möglichstes zu rhu», damit Schwhz
dem Verlrage auch beitrete. Schwhz beschwert sich, daß derer von Glarus pandleute von Nieder-Ur-
nen de» Manosser, der wegen wiederholten Friedbruchs durch die von Gaste, gefangen genommen worden,
gewaltsam befreit habe», und verlangt, daß Manosser wieder zurükgegebe» werde, damit man ihn »ach
Verdienen bestrafen könne, und daß auch die von Nieder-Nrnen gestraft werden, indem es solche Ein¬
griffe nicht dulden könne! Zürich sei über den Handel ganz falsch berichtet worden. —> Nach Anhörung
der Verautworrung von Glarus, sowie der von Schwhz über den Handel aufgenommenen Kundschaften,
werden die beiden Orte ermahnt, sich über die Bestrafung der Angeklagten zu verständigen. Die
französischen Gesandten wiederhole» ihr Gesuch betreffend Erneuerung der Vereinung. Es wird nun ein
Ausschuß an sie abgeordnet, um den verdienten Schlachtsold, die ausstehenden Pensionen und Vereinnngs-
gelder, Abbezablnng der Anleihen und Befriedigung der Hauptleute, die im Piemont gedient, von ihnen zn
begehren Da tie jedoch keine genügende Antwort geben wollen, wird von einigen Orten an den König und
an den Eonnelable geschrieben, sse möchten nunmehr endlich Anordnungen treffen, daß die Anforderun¬
gen der Eidgenossen so bald möglich bezahlt werden, oder möchten wenigstens, wenn dieses unmöglich s?'-
erklären, wann und wie die Bezahlung erfolgen werde, damit man der ewigen Klagen endlich los werde,
und möchten schriftlich darüber antworten. — Die Sache wird ml iiiKru,'uch»n genommen, x. Herr von
Noll macht im Namen des Herzogs von Savoheu die Anzeige, daß der Herzog auf die verschiedenen
Beschwerden und Neelamationender Eidgenossen betreffend de» neuen Zoll bisher nur darum mit eine'
Antwort znrnkgebalten, weiter immer gehofft babe, daß seine Anstände mit Bern durch Vermittlung der Eid-
genösse» beigelegt würde»; diese Hoffnung hege er immer noch; wen» sie verwirklichet sei, alsdann möchte

.... - » - ""
Schiedortr. B.ite», Monia., vor St. Ulrich (K Juli.) tt>i>4. — Beilnq« Nr. N.
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man das alre Bündniß mil dem Haus Savoyen erneuern und alsdann werden auch die neuen Zölle

wieder aufgehoben werden, — Antwort an den Herzog: Die Eidgenossen seien von jeher, auch wenn sie

mit Savoyen nicht in Bündniß gestanden, nie wider altes Herkommen mit neuen Zöllen beschwert

worden; sie bitten ihn daher, eS auch dabei bleiben zu lassen und seine Antwort darüber Bern zuzusen¬

den, t. (S. u. Rheinthal). ,1. (S. ». Baden). V. RcchnnngSablagc der yandvögte (S. tt. die betreffenden

Vogteien). v» (S. u. Thurgau).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSan^eleaenheile» :

Landgrafschaft Thurgan

Landvogtei Rheinthat.
Grafschaft SarganS.

Grafschaft Baden.

Laudvogtei Freie Aemter

Grafschaft llzuact) und Gaster.

e. An, 336. Stifte und Klöster,
' tt. AmlSrechnnna.

t, Art. löä. Personelles.

r Art. 36, Lehensache».

„ 82. Handel »»o Gewerbe

», Art. 62. Zelisachcn,

>>, „ >7> Stifte und Klöster

>' Art, litt. Iustizsache».

k. 132, Krie^sfachen,

,» n, «i, Art, 2? n, 28,

22'».

,» Art. 386. Stifte und Klöster.

Art. 32

Art 13,

AmtSrechnung.

AmtSrechnnng.

» Art 38, Unterstnzun^en.

,, „ >6. Amts-n, GeleiISrech»»n>i.

, Art, 2tl, Amtsrechnnna.

(Lunelbltsslsche Zahrrechlinngv - Tngsaznug.

Muttis II'?»»'», 2»». Juni (Montag nach Johann d. Täufer).
^ta.ltHnrctnv ^nccrn. ^nnelbirq. Absch. I«. l itt

lAuch in den Archiven ^nricl', Bern. ('»Uarus nno Sotvrl'uvn.!

Bolen: Zürich, Felix Engelhard, Bern. Jakob Meyer, yueern, Ulrich .siieiserlin N ri, Walthcr

Roll, Schwyz, ä^einrich Pfyl, Unterwalden ob dem Wald, SZeinrich Wir;, Zug, Jakob Schicker,

Glaruö, Rudolph Gallati. Basel Werner Wölfli, Freiburg, Franz Rndela Solothurn, NrS Grass,

Schaffhauscn, .ffonrad Bärri,

Man scbe das Verhandelte IM Abfchnitle HerrfchastSangelcgenheiten I

Vier ennetb. Nogteien nberh Art, 123, Polizeiliches, U. Art, lö7. Verkehr mit Mahland.
i. „ ll>!>, Zustizsachen.

LauiS und Mendris I., Art. 17. Amisrechnung, «. Art. Kl. Zustizsachen,
Laudvogtei LauiS Art. 1U6. Bnßcnrechnnng. r Art. 138. Rechnungssachen.

<t. „ 333, Zollsache». « .. '<"2. Zustizsachen

Eiinetbirgischr Zahtrechnungs - Tugsazung.

Luggnrus S?»»'», it?. Juli

l2etaati>arrkiv vuceri». Eninudirg. Ansch lk. Ar^iv ^vlottturn.

lAucit in ven Archiven Znlich, Veril und MarnS I

Bolen: (Wie zu yauis. d, 26. Juni).
p. an« dem Solothnrnercremplar.
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Man stlse ra« Verhanteltk im Abschnitte Herrschaftsaniietetieiiheijen:

Vier ennetb Äogteie» iiberd.

Lnggarus und Mainthal

Landvogtei Lugaarus.

>>. Art. II«. Ziistijsachen.
V „ 2l2. Vcrkebr mit Map!and.

». Art. 9. Amtsrcchnunji,

«? Art. ttti. Bußenrechni,n»>.

a. „ 124. RcchnniigSsachcn.
«>. .. >22.

r. 213. Justtzsachen

t. „ 279. Policeisachen.

I». Art. III. Zustizsacheu.
I» 27. AmtSrechnnvg.

I». Art. 214. Iuülzsachdr,.
» ^ 1»4.
»,. .. 231.

n. „ 374. Glaubenssachcn.
«». „ 12t). Rechnungssache».

Verh.uidlilttcz der Abgeordnele» von Lnoern, Uri, llnterwaldeii und Zug vor «undammanli,

Nöthen und ganzer Gemeinde van Srhwyz zu Jbact' vor der Brüte.

Scliwyz >»«'<, «» August

Die Gesandte» der vier Orte eröffnen vor Landammann, „Räth" und ganzer Gemeinde von Schwhz^

Sie haben dem Frieden und der Ruhe und Einigkeit zu lieb nach gründlicher Erwägung des ganze»

Handels die lezthin vorgeschlagenen „Mittel", betreffend die Anstände zwischen Glarus und den V kathol

Orten und de» Aufritt eines Vogts zu Uznach, im Namen Gottes angenommen und erwartet, auch

Sckwhz würde dasselbe thun; laut Beschluß lczter Iahrrechnung zu Baden hätte Schwhz auf den t. August

seinen Entschluß an den Bürgermeister von Cham schiken sollen! da dieses aber bis heute nicht geschehe»,

seien sie von den vier Orten abgeordnet worden, um Schwhz zu erinnern, mit welcher Freundschaft und Hebe

ibre fromme» Altvordern mit einander gelebt, wie ne bioher mit Gut und Blut zu einander gestanden »»^

das Gebiet der V Orte zu Ansehen und Ehre gebracht haben, ferner um Schwhz vorzustellen, wie die Fürsten

zu Frieden und Ruhe ermahne» und auf die Beschlüsse des eben beendigten Coneiliums vertröste»,

endlich um Schwhz die feste Versicherung zu geben, wie die vier Orte, wenn die ncugläubigen Glar»e>

etwas gegen die altgläubigen, oder gegen die zu Wesen, Uznach und Gastcr, dem alten Glauben »"^

der Billigkeit zuwider, handeln sollten, Leib und Gut zu Schwhz und den altgläubigen Glarnern seC»

würde» ! darum bitten sie ganz dringend und freundlich, mit ihnen im Namen Gottes diese Mittel auzu-

nehme» und den Vogt zu Uznach anfreiten zu lassen. - Nachdem nun der Bund der VIII Orte, de>

Landfrieden, der iüngste Abschied zu Baden sammt den vorgeschlagenen Mitteln verlesen und reifl'st'

erwogen worden, nachdem mau auch die den altgläubigen Glarnern gegebenen Zusicherungen in BetracC

tung gezogen, erklärt Schwhz, daß es gegenwärtig die Mittel nicht annehmen könne, sie aber auch »'^

verwerfen, sondern erwarten wolle, was das allgemeine Coneilium annehme und erkenne, da ja die Ne»

gläubigen von Glarus steh ans dem Rechtstag zu Einsiedeln geäußert haben, daß man nicht eilen, so»de>"

zuwarte» möchte, indem ne dem, was das Coneilium beschließe, sich unterziehen werden; betreffend ve"

Vogt Luchsinger, so habe Schwhz demselben zwei Vorschläge gemacht, unter welcher Bedingung es ihn a»t

reiten lassen wolle; nehme er eine» derselben an, so lasse Schwhz ib» ausweiten, wenn nicht, so vcrweigo><'
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eS de» Aufritt und zwar gemäß Landfrieden; Schwyz danke übrigens de» vier Orten für ihre vielen

Kosten und ihre Mühe dieses Handels wegen nnd werde eS ihnen nie vergessen

Auch im Abschnitte Herrschaft«angelegcnkeite»:

Grafschaft Uznach und Gaster. An ZS

Konferenz der vier Orte Lucern, Uri, Nidwaiden und Zug.

Luccrn. ISiiÄ, I I. August (Freitag nach St. Laurenz).

Staatsarchiv Vncern Nllqcu«. Nbsch. Vd. I'. '^(7.

Boten: «Nickt angegeben).

». Weil Schwyz die von den Schiedorten vorgeschlagenen Mittel, betreffend die Anstände zwischen

den V katholischen Orten nnd Glarus, noch nicht angenommen hat, ungeachtet es so dringend darum

ersucht worden, weil ferner Schwyz den Luchstnger nicht als Bogt in Uznach auffuhren lassen will, wurde

für nöthig erachtet, gegenwärtige Confcrenz abzuhalten, um sich, da Zürich bereite eine gemein-eidgenös¬

sische Tagsaznng nach Baden auf den 22. August ausgeschrieben bar, noch zuvor über ein einstimmiges Vo¬

lum verständigen zu können. —^ ES wird nun beschlossen, ein freundliches Schreiben il2. August) an

Schwyz zu erlassen. - Den beiden Orten llri nnd llnterwalden wird in den Abschied gegeben, daß es

von Erfolg sein würde, wenn auch sie, wie Lueern nnd Zug bereits getban haben, Schwyz ermahneten,

nichts wider Bünde nnd Landfrieden vorzunehmen, sondern, wenn es „gegen GlaruS etwas hätte", ge

»>äß Bünden und Landfrieden das Recht zu brauchen. I». Eine beleidigende Aenßerung des Hans Ee-

berg von Schwyz gegen Zug, wegen Annahme der Mitte! bezüglich des Glarnerbandels, wird von allen

bier Orten, weil es alle vier gemeinsam berührt, ml iiiKruoinlum genommen. Q. Es wird ein Schreiben

an Zürich entworfen, mit dem Gesuch, GlaruS darum anzugehen, daß es einSwcilen, jedoch seinen Frei¬

heiten und Gerechtigkeiten unbeschadet, unterlasse» möchte, de» Luchsinger als Vogt in Uznach aufzufüh¬

ren. Weil Obwalden auf gegenwärtiger Eonferenz nicht erschienen ist, wird ihm der Entwurf zur Er-

theilnng seiner Zustimmung übersendet. «I. Die „Amtleute" nnd Knechte der päpstlichen Garde in Rom

machen an die acht Orte die Anzeige, daß nach Absterben ihres Hauptmanns, Kaspar von Silinon, ein

unehelicher Berter deS Papsts, Johann Baptist Serpclon genannt, zu ihrem Hauptmann ernannt wor¬

den sei. Derselbe erbietet in einer Zuschrift an die acht katholischen Orte alles Gute. —Es wird -ul in-

^trunnclum genommeil, ob die acht Orte zugeben wollen, daß ein welscher Hauptmann über die ihrigen

gesezl werde, während Lueern das Recht zusteht, die Hanprmannsstelle durch einen seiner Rätbe nnd

Burger zu besezen.

Auch im Al'schiiitir HrrrschastS.iii^e!e,zciil>citrii:

Grafschaft Uznach und Güster , Art W
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Geniel» - eldstenösnsche Tagsazung

Bade». ISiit, 2^. Bugust HDienstag vor Bartholomäus),

Staatsarchiv ^ncern. Allein. Abscl». Vo. l. t.

sAuch in oen Archiven Zürich. Bern. Zchnn?z, Claras, Krcidnrq, Svlort'nrn und Aaran i

Betone Zürich, Bernhard von Cham, Bürgermeister; Hans Heinrich Sproß, Sekelmeister und des

iliaths, Bern Beat Ludwig von Mülincu; Hicronimus Manuel, Sekelmeister, Heide des Raths, Lueer».

Riklaus Am Lehn. Schultheiß, Uri. Heinrich Albrecht, Landammann; Jost Schmid, Statthalter, Schwl't

Christoph Schoruo, Landammann und Panncrherr; Georg Rediug, alt-Landammann, Unterwalden

Kaspar Kaiser, Sekelmeister ob dem Wald! Wolsgaug Lussi, Statthalter nid dem Wald, Zug, HanS

Bolstuger, Ammann; Jakob Schell, Statthalter, Glarns, Paulus Schüler, Lairdammann Basel, HanS

Meyer; Haus Eßlinger, beide des Raths. Freiburg, Haus von Lauten, genannt Heid, alt-Schultheiß

Solothnrn, Joachinr Schcidegger, Penner nnd des Raths, Schaffhansen, Dietegen von Wildenberg^

genannt Ringk, Birrgermeister, Appenzell. Joarlum Meggcli, Landammann,

». Die Gesandten des Königs von Frankreich eröffnen schriftlich und mündlich! Der König habt

vernommen, daß die Anstände betreffend GlaruS noch nicht gänzlich erledigt seien; er bedauere es seht

und bitte die Eidgenossen dringend, zu beherzigen, wie viel Krieg nnd Jammer seit vierzig Jahren nicht

allein in Deutschland, sondern auch in England nnd in Frankreich wegen Religionszwiespalt entstände»

sei, nnd beschwöre sie, in Einigkeit nnd Liebe mit einander zu leben nnd allfällige Anstände in Güte

beizulegen," Antwort! Man danke dem König verbindlich für seine Warnung und werde an die Ob"'"

darüber berichten; indessen hoffe mau zuversichtlich, daß der benannte Anstand bald in Güte erledigt «ein

werde, t«. Die französischen Gesandten überreichen ferner Briefe vom König und der Königin Mutt"

an die Xlll Orte der Eidgenossenschaft, worin dieselbe» ibrc gnädige Gesinnung versichern und üb"

Erneuerung der Vereinung, sowie über Bezahlung der ausstehenden Pensionen und Schulden aus¬

führlich sprechen.— Sie werden nach gebührender Verdankung ml ii,Ki »emt»>» in den Abschied genommen

«. <S u. Luggarus). «I. Schwyz wird ersucht, über seinen Streithandel mit GlaruS endlich willfährig^

Antwort zu geben. Es gibt seine Antwort schriftlich ab, entwikelt darin die Gründe, warum es cinSweilen

die vorgeschlagenen Mittel weder annehme noch verwerfe, und verlangt, daß die Glarner zuvor, wie P

versprochen habe», dem Eoncilinm sich unterziehen, ihre „verschriebenen" Zusagen halten, nnd daß Luch¬

singer zum Beweis, daß er katholisch sei, zu Einsiedeln beichte nnd das heil. Saerament empfang"

Die Gesandte» von Glarns geben ihre Antwort über die von Schwyz eingelegte Instruction ebenfalls

schriftlich ab; sie drüke» ihr Bedauern darüber ans, daß Schwyz troz aller Bitte» und Ermahnungen sich "ichk

in Güte finde» lasse, nnd daß Glarns demnach „zum Recht" dieZuflucht nehmen müsse: sie bitten, man möcbE

es gemäß Bünden nnd Landfrieden vor Gewalt schüzen nnd ihm zu seine» Freiheiten nnd Gerectstigk"'

ten und zum Rechten verhelfen. Um aber einen Rechtshandel zu vermeiden, entwerfen die and"»

eilf Orte nochmals gütliche Mittel nnd geben sie den Parteien in den Abschied mit der Bitte, die E>

Mahnungen des Papstes, dcö Kaisers, der beiden Könige von Frankreich nnd Spanien, des Herzogs von

Savoyen nnd anderer Fürsten und besonders ihrer Miteidgcnossen wohl zu beherzigen und bis

<t>> ^eptemb, entsprechende Antwort zu geben. Sobald Schwvz seine Antwort, ob es die früher» oder d>e
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jezt entworfenenMittel anuehmcu werde, an Zürich eingcschikt hat, soll dieses a» GlaruS davon Mit
theilung inacheu, damit dieses den Vogt iu Uznach aufführen kann ; sollte aber Schwhz wider Erwarten beide
Mittel verwerfen, alsdann soll Zürich mit Beförderung eine Tagsaznng ausschreibe». auf welche dann
jedes Ort seine Gesandten mit umfassenden Vollmachten abzuordnenhal, wie stch jedes Ort in diesem
Falle verhalten wolle; inzwischen sollen Uri und Unterwaldeneine Ermahnung an Schwhz erlassen und,
daß sie es gethan, an Zürich schriftlich es melden, damit man stch auf nächster Tagsaznngdesto besser zu
verhalte» Wiste, Endlich wird von den Gesandten der vier Orte Zürich, Bern, Bieern und Zug beiden
Parteien ihre auf dem lezten Tage an Schwhz erlassene Ermahnung abgelesen und bestätigt. Die Ge-
sandten von Schwhz erklären, daß sie keine Vollmacht haben, etwas anzunehmen, daß sie aber, was man
ihnen deßhalb mitgebe, an ihre Obern bringen werden. Endlich geben jene von Glarus die Erklärung
ab, daß sie es gänzlich bei der von ihren Obern an alle Orte gerichteten Mahnung, sowie bei ihrer er¬
öffnete» Instruction bleiben lassen, indem sie keine Vollmacht haben, sich weiter einzulassen, (S. u.
Thurgau), I'. Marc Anton Bosso bittet, man möchte seinem Vetter, der im HerzogthumMahland eine»
andern in der Notbwehr getödtet habe, einige Zeit auf eidgenössischem Gebiet Sicherheit und Unterkommen
gewähren. Wird all inKnwnstmn in de» Abschied genommen, K. (S. u. Lauisll. I». Die französi¬
sche» Gesandten beschweren sich darüber, daß die französischen Dik-Pfenninge von den Münzmeistern,
Goldschmiede» und Krämern ausgewechseltund eingeschmolzenwerden, und wünschen, daß sich die Eid
genossen mit Frankreich über gleichen Werth der Münzen vergleiche», indem dann dieses Aufwechseln
und Einschmelzen von selbst aufhören würde. Nachdem die Gesandten von Zürich sodann erläutert hat-
ten, daß laut der in Zürich vorgenommenen Probe t! solcher Diken mehr werth seien, als 1 Thaler zu
ltt eonstanz, Bazen, „indem sie auf die Mark ü Kreuzer mehr als die Thaler hakten", wird auf Natifiea
tion hin beschlossen, daß in den gemeinen Vogteien diese Diken zu l> eonstanz, Bazen oder 1>> BaSler
Plappart gehe» solle» und daß jedes Ort das Einführen und Einschmelzen solcher Münzen verbieten
möchte, um bei guter Münze zu verbleiben. Ferner wird in Bezug auf die „ungewichtigen" Kronen vor
sügt: Jedes Ort soll dafür sorgen, daß bei Goldwaagen richtige Gewichte gebraucht werde» und daß die
Goldschmiededie uugewichtigen Kronen nur mit Dukatengold löthen oder vergolden und kein Schlag-
lotb dazu brauchen und für jeden Gran an ungcwichtigen Kronen nicht mehr als einen halben Bazen
abziehen, I. Bern gibt die Erklärung ab, daß es dem Vertrag betreffend Zurükstcllung von gestohlenem
Gut auch beitrete, daß es aber, weil Basel sich nicht dazn verstehen wolle, gegen dasselbe zu nichts ver¬
pflichtet sei» möchte. It. (S. u. Baven».

Landgrafschaft Thnrgan

Grafschaft Bade»

Vier ennetb. Vogteien nderl,

Landvogtei Lauis

Landvogtei Lnggarus

M»u srkic >i»ch im Abschniite HnrschafWamiNkqnllieitnn

«, An, >40, Iudic.ilni », Compctenzs,

l». An, 172, Zlisle »in Nießcr,

t. An, IA. Polizeiliche«,

», An, 2W. IuiUssachn!

«, An, >145, ltunizs .ichel'.
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Iastrrecstliiiiig der dir (Grafschaft Aelleiiz regiercndtu lll Orte Uri, Schwpz ii»d Ridwalden

Bellen;. i t ü!?t Angust (Dienstag nach Bartholomäus).

Bolen l <Ricl,t angegeben).

Man sckc dae Vclh.iiweUe im Abswiiille HerrschaftSanqklkgtnl'klle»«

Betlenz, «ollenz und Riviera. » r. Ar.

23S

(^eineiii - eidgeuvfstfche Tagfaznnq.

^reibnrg. !?<»!, Oktober

^tnntsnrcinv Vncr»»» Allqtin. Ads«1'. Pt. 'I'.

I.'tuct» in den Avchiv.'u .iüvich. ^chwvz, Ovwatt.'n, Gla»li? i'.nc Freidurg!.

Boten« Zürich. Bernharb von Cham, Bürgermeister. Bern. Hans Steiger, Schultheiß; Riklaus

von Grafenried, Sckelmeister. Lue er». Riklaus Am Lehn, Schultheiß; Ludwig Pfhffer, Pannerherr.

liri. Heinrnl. Albrecht, Landammann! Hauptmann Zeit Schmid, Statthalter. Schwhz. Christoph Scherns,

Landammann! Tietrick Zu der Halbe», bitter, alt-Landammann. ll nterwaldeu. Balthasar Hcnzli,

Landammann ob dem Walb; 'Wolfgang Lnssi, Statthalter nib dem Wald. Zug. Paulus Kolin, Pauner-

meistere Sebastian Mtber von Acgcri, des Raths. Glarns. Gabriel Hassi, Landammann. Basel, «ab¬

wesend». Hreibnrg. Riklaus von Perremann, Schultheiß; Peter Amman»; Hans „Heid" (von Laute»),

beide alt-Schnltheiß; Petermann von Clerh, Ritter und des Raths. Solothnrn. Joachim Scheidcgger,

Venner; llrs Wiclstein, Setclmcister und des Raths; Werner Saler, Stadtschreiber. Schafft.ause».

Tielegen von Wildenbcrg, genannt Ringt, Bürgermeister. Appenzell. Sebastian Thörig, Land-

ammann.

Abr von Sr. Gallen Balthasar Tstchndi, Hauptmann. Stadl St. Gallen. Hans Blum; Anw»

Gerwer, beide Hanprlcnte. lll Bünde, labwesend). Wallis. Hans von Riedmatten, alt -Laudeshaupt

mann« Ante» Kalbcrmarten; Hans zum Thür», alle des Raths. Mühl Hansen, «abwesend», ^iol

wb l. Zakob Wölsli, Baumeisters; Matthias Menger, Zunftmeister! Hans Aernli. Biel. Christoph M)t

lenbach, Meher; Zosne Wbltenbach, Bürgermeister.

tt. Tie Gesandten des Bischofs Zol.annes Zordanns von Sitte», sowie des Landeshauptmanns »nd

der Rätl'e der Landsckast Wallis eroffnen vor den Gesandten der Vll katholische» Orte, daß die Cinla

dnng auf diese» Tag ihnen so spät zugekommen sei, daß es ihnen nnmöglich gewesen, die Landsgemeindo»

zu versammeln und von diesen Berl.altnngsbefehle einzuholen! um jedoch keine Verzögerung z»

anlassen, seien ne hieber abgeordnet worden, in bester Hoffnung, daß die Vereinnng mir Frankieicb

zu Stande kommen werde! sie bitten, bei dieser Verhandlung ihnen dazu behülflich zu sei», daß

Landsckast Wallis de» Sak Salz, der wegen neuen Zöllen und Ausschlag jezl bis a»f 2 Krone» gch^

» Ii» »olollniriicren'mplar.' Viii'.iermcnier.
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gen sei, wieder zum früher» Preise, nämlich zu l Krone aus Frankreich beziehen könne, indem dieses de?
ihren Handleuten guten Willen und in Bezug auf die begehrte Bereinung bedeutend Vorschub bringen
würde; sie bitten ferner, das; das zwischen den VII katholischen Orten und der handschaft Wallis auf
gerichtete, auf künftige Lichtmeß zu Ende laufende Burg und handrecht wieder erneuert und beschworen
werde und daß man bicfür Zeit lind Ort bestimmen möchte; die handschaft erbiete sich, damit den katbo
tischen Orten die großen Kosten der Abordnung von Gesandten nach Wallis erspart werden. Gesandte
auf den bestimmten Tag oder von Ort zu Ort zu schiken, das Burgrecht gebührend zu beschwören;
sie bitten endlich, man möchte allsälliges Mißtrauen gegeil einige unter ihnen bezüglich der Religion
fallen lassen und versichert sein, daß iie stets bereit seien, das Burgrecht in seinem ganze» Inhalt mit
Worten und Werken zu halten. — Antwort: Man habe noch andere Anstände mit den französischen
Gesandten zu berichtigen, nach deren Beseitigungman dann kein Bedenken mebr zu tragen habe, in die
Vereinung zu treten; bezüglich der Reklamation wegen des Meersalzes werde man sich bei den Ver¬
handlungenalle Mühe geben, damit die handschaft Wallis wie von Alters her gehalten werde; ihr Be
gehren um Ansezung eines Tags und OrtS für Erneuerung des Bnrgrechts werde man ml mxtiut'lnlum
nehmen. I». Die Gesandten der Stadt St. Gallen eröffnen wieder verschiedeilt Beschwerden ihrer Kauf-
leute gegen die französischenZollbeamten, besonders daß dieselben an den Thoren in Lhon beim Ein-
und Austritt ihre Baarschast vorzeigen müssen, was für sie mit großer Gefahr verbunden und zudem
wider den Friedensvertrag zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft sei, und verlangen, sie bei ihren
Freiheiten zu schüzen und bei den Verhandlungen über Ernenerung der Vereinnng mit Frankreich diese»
Punkt zur Sprache zu bringeil und möglichst zu berüffichtigen. - Das Begehren wird ml iiwii-no.iulnm
genommen. «. Auf die Beschwerde hneerns, daß die von Basel her über de» St. Gotthard gehenden
Waaren durch ennetbirgische Unterthancn eigenmächtig mit Beschlag belegt oder auf andere Weise
aufgehalten werden, unter Vorgabe, daß diese Waaren von und durch Orte kommen, wo die Pest
regiere, wird dem betreffenden handvogt anbefohlen, bei Buße solches zu verbieten und nicht zu gestat¬
ten, daß ohne seine Erlanbniß solche Waaren geöffnet werden. ES wird auch zur Nachachtung in den
Abschied genommen. «I. «S. ».Vier clinetbirg. Vogteieu überh.). «->. Schwhz macht vor den Boten der VI>
katholischenOrte Anzug: Vor einiger Zeit habe Ammann Hässt von Glarus erklärt, er wolle eben so
gur wie irgend ein Gesandter der V Orte den katholischen Glauben aufrecht erhalten helfen; nun ergebe
sich aber aus drei Briefen, die derselbe eigenhändig an Schreiber horiti nach Muri geschrieben, gerade das
Gegentheil davon, indem darin stehe, daß die Handleute von GlaruS Hülfe und Beistand von Zürich,
Bern und den „Granen Bünden" zu gewärtigen haben, wenn jemand sie überfallen wollte; deßbalb kön¬
nen die Gesandten von Schwvz nicht mehr neben Hässt auf Taglcistnnge» stzen. Weil jedoch gegenwär
tige Tagiaziliig ourch die französischen Gesandten ausgeschrieben worden ist, will man für dießmal den
Ammaiin Hälsi uzen lagen; dabei behalten sich indcß die V Orte vor, nach dem Schluß der Tagiazung
denjelbeii vor sich zu berufen und ihm ihr „Anliegen" vorzuhalten, damit er sich darnach zu richten wisse
t. Die Gesandten von Rotwhl beschweren sich, daß die Frau Merkin anf dem Schrambcrg in ihrer Ant
wort auf das aus Baden an sie erlassene Schreiben, betreffendZerstörung des Wildhags derer von
Rotwhl, der leztern Ehre angegriffen habe durch die Behauptung, als hätten sie widerrechtlich gejagt,
und bitten, daß man sie bei dem deßhalb gemachten Vertrage schüzen möchte, da der beim kaiserlichen
Kammergericht bereits anhängig gemachte Proeeß siw in die zwanzig bis dreißig Jahre verschleppen dürfte
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und sie so um ihre Recktsamen kommen könnte», da die Frau sich inzwiswen in den Besiz sezcn lassen möchte;

sie verlangen ferner, das man sich beim Kaiser dahin verwende, das die Kauf- und Gcwerbsleute von

Rotwhl wie die ander» Eidgenossen und deren Zugewandte hinsichtlich des Zolls im Reiche gehalten

werden. Diese Anliegen werden ans ihr Gesuch in den Abschied genommen, Die französischen Ge¬

sandten cErcditiv für die sranz Gesandten - Marschall von Vieillevillc, Sebastian de l'Aubespine, Bischt

zu dimoges, und Kilians de la Eroiz;, Herr zu Orbais, <l. ü. 25,. Zuli l'M> danken für den „fleißigen"

Besuch dieser Tagsaznng und sprechen die Erwartung ans, daß ihnen nunmehr in Betreff der angetra¬

genen Erneuerung der Bcreinnng entsprechende Antwort werde gegeben werde»; sie erbieten sich, mit den

Orlen, welche allfällig ein besonderes Anliegen vorzubringen haben, sich zuvor verständigen zu wollen;

sie melden endlich, daß der König ihnen anempfohlen habe, zur Beilegung der Anstände zwischen Schwhz

und Glarus möglichst mitzuwirken, daß ne nun aber zu ihrer Freude vernommen, wie die Sache aus dem

besten Wege zur Erledigung sei, - Aus der Berathung hierüber ergibt sich, daß die V Orte auf der

Bezahlung des wohlverdienten Schlachtfeldes, sowie der verfallenen Pennonen n, s, w, verharren, daß

die andern Orre aber in Berükstchtigung der schweren Kriege in Frankreich und wegen andern erheblichen

Gründen dem König willfahren möchten. Die französische» Gesandten antworten dem au sie abgeordneten

Ausschusse, daß es dem König jezt ganz unmöglich sei, die gewünschten Zahlungen zu leisten, daß sie auch

nichts anderes erwartet haben, als daß man die zu Baden entworfenen Artikel nunmehr annehmen

und keine weitern Einreden vorbringen würde. Nach wiederholten dringenden Vorstellungen verspre¬

chen nc endlich, daß der Schlachlsold ans pichlmcß über s Fahr unfehlbar samml den Pensionen werde

bezahlt werden, hoffen, daß nunmehr dem Eintreten über die Artikel der Vereinnng nichts mehr im Wege

stehen werde, und geben die Versicherung, daß die Beschwerden der Landschaft Wallis wegen des Salzes

sowie jene der Kaufleute von St. Gallen wegen der Zölle ihre gebührende Berükstchtigung finde» werden,

Nun erklären sich die Gesandten von Zürich, Bern, Glarus, Freiburg, Solothurn und Schaffhausen be-,

reit, in die Berathung der Artikel einzutreten, in Berükstchtigung, daß man es sonst nicht weiter bringe»-

möchte und daß es den Eidgenossen gezieme, mit dem König als ihrem besten Freunde Mitleide» z"

haben, pueern, llri, Schwhz, Uuterwalden, Zug und Appenzell aber nehmen dieses in ihren Abschied, >»

Hoffnung, daß ibre Obern nach Erwägung der Roth und der ausgestandenen Trübseligkeiten des Königs

sich von den andern Orten nicht sondern, den Vorschlag annehmen und auf der nächsten Tagsaz»»g

entsprechende Antwort geben werden, — Run werden durch einen Ausschuß der Orte, die früher »»t

König Heinrich in Vereinung gestanden habe», mit den französische» Gesandten die Artikel der Vcr-

einung durchberatben und jedem Bolen abschriftlich in den Abschied gegeben (Abschied Bd,, MI); d>e

Gesandten aber von Zürich, Bern, Obwalden und Appenzell haben nur Vollmacht anzuhören und j»

referieren (Zu dueern wurde der Entwurf vor der Gemeinde „in der Cappel" aus Olhmar j lli, Rdv I

angenommen). Die französischen Gesandten begehren schließlich, daß der von Zürich au den 22. Octobcr

angcsezte Tag in Betreff der Anstände zwischen Schwhz und Glarus etwas weiter hinausgesezt werde»

möchte, theils um besser Zeit zu finden, über obstehendes Geschäft zu instruieren, lheits weil schv»

Tacffazung wegen der Anstände zwischen dem Herzog von Savohcn und der Stadt Bern ans

Tag angesezt sei und fast alle Orte auf lezterm sich einfinden müssen; sie werden aber nächstens >>>

Königs Kosten einen Tag ausschreiben. Antwort- Man könne diese Sache nicht wohl länger verschiebet,

weil es der ganzen Eidgenossenschaft nicht wenig daran gelegen sei, und werde also den Tag auf
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stimmte Zeit abhalten; inzwischen werde das Geschäft der Bercinnng an die Gemeinden gebracht; sie

möge» dann zwei oder drei Wochen später ihren Tag ausschreiben. Die französischen Gesandten geben

sich mit diesem Bescheid zufrieden. Den Gesandte» der andern, sowie der Zugewandten Orte werden die

nunmehr auf Ratification bin festgestellten Artikel der Vereitlung vorgelesen und auf ihr Gesuch ab¬

schriftlich in den Abschied gegeben. I». Abgeordnete einiger Burger von Bern, Freiburg, Solothnrn uud

Basel, welche sich für den Grafen „von der Kamern" um eine namhafte Summe verbürgt hatten, be¬

schweren sich, daß der Herzog von Savoyen die durch Bertrag festgesezten Zinsen nicht bezahle und das;

sie dieser Sache wegen bereits große Kosten gehabt; sie bitten, man möchte ihre Klage in den Abschied

nehme» und den Gesandten auf die nach Lausanne angesezte Tagsazuug Vollmachten mitgeben, mit den

savobischcn Gesandten ernstlich darüber zu verhandeln. Gs wird ibnen entsprochen, i. <S. u. Freie

Aemter). Ii.. ('S. u. Lugganist. I. Amman» Hässi von Glarns, dein von den VII katholischen Orten vor¬

gehalten wird, das; er seine Zusicherung nicht gehalten habe, erklärt, bei seinen Zusagen bleiben zu wollen,

und begehrt abschriftliche Mittheilung der Briefe, die er an den Schreiber von Muri geschrieben haben

soll, n»> sich ans nächster Tagsazuug zu Baden verantworten zu können. Dieser Handel wird in den

Abschied genommen, nm sich zu berathen, ob man ihn künftig auf Tagsazungen sizeu lassen wolle. »».

Schwhz stellt die dringende Bitte, man möchte ihm seine Antwort an Zürich in Betreff der wegen seines

Handels mit Glarns auf den 22. fließenden Monats nach Baden angesezte» Tagsazuug nicht verargen,

indem dieselbe durch die Aeußerung von Glarns, „wenn Glarns zu Recht gegen denen von Schwhz

kommen möchte, würde man sehen, wer gehalten hätte oder nicht" provoeiert worden sei; die andern

sechs Orte möchte» deßhalb mit Schwhz Mitleiden haben und nicht allzu hart gegen es verfahren.

» Den Boten der VII katholischen Orte sollen Instructionen erthcilt werden, ob man in Betreff des

ffoneiliuniS etwas thnn wolle, wie Nnterwalden beantragt. ,». Statthalter HanS Kuhn von llri ver¬

langt, daß Hauptmann Garmiswhl von Freiburg sich über eine Aeußerung gegen ihn entweder vor den

eidgenössischen Gesandten zu Baden, oder vor seinem ordentlichen Richter zu Uri verantworte. Der Be¬

klagte crwiedert, Knbn habe sich zu Freiburg in'S Recht eingelassen und soll dem Urtheil von Freibnrg

sich unterziehen. Da man die Parteien bier nicht vereinbaren kann, werden Klage und Antwort in

den Abschied genommen.
Mm selw auch im Abschnitte Hcrrsch.fltSan.,ele.,e»heiten;

Landvogtei Freie Aemter. i Art. IUI. Klbilci.

Vier ennetb Vogteien nberh «>. Art. 213. Vcrkcbr mit M.chland.

Vandvogtei LuggaruS Art. >23. Rech»n».,ssachen.

Honferen; der vier Orte Lueern, Uri, ttittcrwalden »nd Zng.

Lkiicer«. ,7. «ctvbcr (Dienstag nach Galli).

Staatsarchiv Lueern. Hllgem. Adsch. Bd. 27t».

I'Auch in» VandrSarchiv Obwalden.I
Boten; (Nicht angegeben).

GlaruS meldet in zwei Zuschriften, daß Scbwhz die vorgeschlagenen Mittel nunmehr gänzlich

abgeschlagen und vorhabe, den ganzen Handel vor ein freies unparteiisches Gericht zu ziehen Weil
38
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nun jeder Eidgenosse verpflichtet ist, dem andern herauszusagen,was zu sagen ist, und da man deßhalb
für nöthig erachtet, daß die vier Orte sich darüber verständigen,was sie mit Schwhz reden und handeln
wollen, damit man beiderseits wisse, woran man sei, so wird beschlossen, an Schwhz ei» ganz freundliches
Schreiben zu erlassen, mit der Ermahnung, es mochte leine Ursache zu einem Zwiespalt in der Eidge-
nosscnschaft geben, zn den lathol, Orlen halten, die vorgeschlagenenMittel annehmen und den huchsinger
als Vogt in Uznach ausreiten lassen, Obwalden, das nur Vollmacht hat anzuhören und zu referiere»,
soll bis morgens Mittag seinen Bescheid nach hueern senden, wenn eö zn diesem Schreiben nicht stimme»
sollte, damit hueern dasselbe im Namen der übrigen Orte ausfertigen kann; stimmt es dazu, so braucht
es nichts zu melden, I». Jedem Gesandten wird eine Abschrift des Schreibens mitgetheilt, welches die
oberösterreichischeRegierung in Betreff des Abts zu Kreuzlingen an die V Orte erlassen hal, damit
jedes Ort auf künftige Tagsazung zu Baden darüber instruiere. Auch an Schwhz wird Mittheilimg
davon gemacht, «. Ebenso wird eine Zuschrift des Ammann Hässi an die V katholischen Orte jedem Ort
abschriftlich zugestellt, Obwalden giebt die Erklärung ab, daß es, wenn Ammann Hässi wieder als Gc-
sandter von Glarus auf einer Tagsazung erscheine und ein Ort seinen Gesandten nicht neben ihm M«
lassen wollte, auch seine Gesandten so lange nicht neben ihm sizen lassen werde, bis er sich besser verant¬
wortet habe, als bisher geschehen sei. — Dieses wird ml rokoroinlum genommen, «I. Der Gesandte vo»
Zug stellt die Anfrage, ob man die Aeußerung des Hans Eeberg von Schwhz „die vier Orte habe«
faule nichts taugende Mittel angenommen"hingehen lassen wolle. Wird ml instruoinluingenomme«-

Auch über den Vorschlag, sich zu verständigen,ob man die französischen Dik-Pfenningc zn W ScbU
lingen kursieren lassen wolle, sollen die Gesandte» auf nächste Tagsazung zu Baden Instruktionen »>U'
bringen.

Gemein - eidgenössische Tagsazung,
Naden, I 5t» tl, Ä2. Vctober (Sonntag vor Simonis und JudÄ).

2taut»ar<tiiv Vucern. 'Allgein. Adsch. Bd. f. 27it.
I'.'tuch in oen Arcluve» Zürich', ^ern. Schwyz. GlaruS, Hreidurg. solvtl'ur»! unc '/larau i

Boten: Zürich, Bernhard von Eham, Bürgermeister;Hans Heinrich Sproß, Sekelmeister und des
Raths, Bern, Bear Ludwig von Mülinen, Statthalter; Bernhard von Erlach, des Raths, huecl«
Niklans Am dehn, Schultheiß; hudwig Pfhffer, Paititerherr und des. Raths, li r i, Jost Schmid, stall
Halter; Pecer von Pro, des Raths, Schwhz, Ehristoph Schorns, handammann und Pan»crbe>l'
Dietrich In der Halden, Ritter, alt-handammann, il >ttc r w a l d c n, Kaspar Kaiser, des Raths ob dem
Wald; Melchior hnssi, Ritter, Handammann nid dem Wald, Zug, Hans Bolsittgcr, Amman»;
Schell, Statthalter, Glarus, Kaspar Tschudi, Sekelmeistcr;Jakob Vogel, des Raths, B a j et, H«

Mehcr; Hans Eßtinger, beide des Raths, Ireibnrg, Hans von Hanren, genannt Heid, sch«^^^
Petermann von Elerh, Ritter und des Raths, Solothnrn, goachim Scheideggcr, Venncr »«d ^
Raths, Schaffhauscn, Dietegen von Wrldenberg, genannt Ringt, Burgermciiter App'«5
Mauriz Heg, Handschreiber,
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». Der französische Gesandte, Bischof von himoges, meldet- Der König habe mit großer Frendc

vernommen, wie eine Annäherung zwischen den beiden Orten Schwvz und Glaruö in Aussicht stehe, und

wünsche, daß die übrigen Orte nun alles aufbieten möchte», damit dieser Handel endlich erlediget werde;

da der König mit alle» Orten der Eidgenossenschaft die Vereinung aufzurichten und zu erneuern begehre,

so möcbtc sich jedes Ort beförderlich darüber entschließen und die Sache nicht länger verschieben, — Wird

ml i'oldi'omluiii genommen, l». Auf lezter Tagsaznng war beschlossen worden, daß die französischen Dif-

Pfenninge in den gemeinen Vogteien zu ll consranz. Bazen oder l() Baster Plappart enrsieren solle», Nu»

wird vorgejchlagen, es möchte jedes Ort dafür sorge», daß benannte Münzen auch ans seinem Gebiete

diesen CnrS habe», und seinen Münzmeistcrn mir allem Ernst verbiete», dergleichen Münzen einzu¬

schmelzen , auch möchte man ein gleiches Gewicht darüber feststellen, Der spanische Gesandte

Marc Anton Bosso eröffnet: Der König wünsche nicht allein die Eapitel zwischen dem Herzogthum

Moyland und den Eidgenossen zn erneuern, sondern auch gute Nachbarschaft herzustellen; er bitte nun

um Antwort über die ans der Iahrrechnnng zu Baden zugestellten Artikel; zudem wünsche er, daß die

Eidgenossen mir niemanden ein Bündniß abschließen, das der Erbeinung mit dem HauS Oesterreich und

Burgund zuwider sein möchte, — Antwort - Da er die ihm seiner Zeit mitgetheilten Artikel der Eapi-

tnlation verworfen und auf lezter Tagsaznng über die von ihm vorgeschlagenen keine Antwort begehrt habe,

lo habe man sich nicht darüber derathen; da er überdicß bei keiner Meinung beständig verbleibe, könne

»>an nicht wissen, was die Obern in der Sache weiter zu thun gesinnt seien. Es kömmt nun auch

zur Sprache, daß die Mayländer den eidgenössischen Unterthanen allen Paß und Verkehr abgeschnitten

haben, daß sie die, welche in ihre Gewalt kommen, schmählich behandeln und überhaupt weder Freund

schaft noch gute Nachbarschaft beobachte», und daß man zn vermnthen Grund habe, diese feindseligen Hand,

lnngen möchten ohne Wissen und Willen des Königs geschehen, Deßhalb soll jedes Ort seine Gesandten aus

nächste Tagsaznng mit Instructionen abfertigen, ob man einen Gesandten an den König von Spanien

abordnen wolle, um ihm darüber Vorstellungen zn machen und von ihm zu vernehmen, ob das sein Wille

"nd seine Meinung sei, oder wessen man sich zn ibm zn versehen babe, «I. und «. sS. n, Thnrgau),

r. sS, », Freie Aemter). K. Der kaiserliche Rath Hans Melchior Hcggenzer crwiederl auf die Anfrage,

ob ihm vom Kaiser oder vom Erzherzog Ferdinand noch keine Antwort in Betreff des reelamierten

Silberkanfs zugekommen sei, daß er noch keine Antwort erhalten habe; es mögen die vielen Geschäfte

des Kaisers daran die Schuld sein; er müsse übrigens bemerken, daß der Kaiser keine Gewalt habe, ohne

Wissen und Willen der Fürsten und Stände des Reichs den Silberkanf zu bewilligen; nächstens werde

Erzherzog Ferdinand die vordcrösterreichischen Hände persönlich in Pflicht »nd Eid nehmen; dann sei

Gelegenheit, durch eine Gesandtschaft mit ibm zn unterhandeln. — Er wird nun ersucht, die Eidgenossen

von lezterm in Kenntnifi zu sezcn, I». Auf die Anfrage an die Gesandten von Basel, ob Basel der

llebereinknnft betreffend das gestohlene Gut beitrete oder nicht, antworten sie, daß ihre Obern den lezten

Abschied noch nicht in Beratbung genommen haben, und daß sie allein über den Span zwischen Schwyz

und GlaruS instruiert seien, - Daher wird Basel schriftlich nochmals zum Beitritt eingeladen, i. Auf

der nächsten Tagsaznng zn Freiburg sollen die Gesandten die Anstände zwischen Statthalter Kuhn von Uri

und Hauptmann Garmiöwyl von Freibnrg beizulegen suchen, k. Anton von „Saal", Bürger zn hueern,

bitter, ihm daS Recht gegen einen von Como wegen einer streitigen Schuld wieder anfzuthun, indem er

>»it seinem Gegner abrechnen möchte, und ibm zugleich die Strafe der 50 Krön, zu erlassen, I. Der
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Köllig von Frankreich läßt durch einen Edelmann sciuen freundlichen Gruß vermelden, mir dem Gesuch,
die Angelegenheit der angetragenen Vereinung zu befördern und alles aufzuwenden, damit die beiden
Orte Schwhz und GlaruS gütlich vereinbart werden, — Wird all noloi'nnlluni genommen, i». Da SchwhZ
um Antwort angegangen worden, ob eS die „Mittel", welche die vier Orte und Glarus mit einander
angenommen haben, oder die zulezt vorgeschlagenen Mittel anzunehmen sich entschlossen habe, gibt es folgen
den Bescheid: Es danke den Eidgenossen für die viele Mühe und Kosten, welche sie seinetwegen in diesem

Handel gehabt und bedauere herzlich, daß es ihnen bisher nicht habe willfahren können, werde übrigens
stets dafür erkenntlich sein; inzwischen müsse es bei der Ailtwort verbleiben, welche eö schriftlich an Zürich
geschikt habe; auf die vielfältigen Bitten jedoch aller und einzelner Orte und Gesandten wolle es sich
dazu verstehen, daß huchsinger als Vogt in Uznach aufreite und die Unterthanen nach altem Brauch >»
End nehme, aber mit dem Vorbehalt, daß derselbe nichts wider den alten Glauben vornehmen dürfe und
bestraft werde, wenn er es dennoch thun würde, — Zu Betreff des Beisizens gibt es die Erklärung,
daß es zur Erhaltung von Frieden und Ruhe in der Eidgenossenschast neben den Gesandten von GlaruS
sizcu werde, außer, wenn Glarus jemanden auf Tagsazungen schikcn würde, der etwas gethan, was sich
nicht ziemt, — Auch die Gesandten von Glarus danken für die dieses Handels wegen bisher aufgs-
wendeten Bemühungen und Kosten und bitten, man möchte bei Schwhz dahin wirken, daß es die Mitt^i
annehme, oder es ermahnen, daß es die von Glarus gemäß der beschwornen Bünde „mit Recht" suche.
Obschon nun die eilf Orte erwartet haben, Glarus würde nach den von Schwhz gemachten Zugeständ¬
nissen eine mildere Sprache führen, so hegt man doch die Hoffnung, daß nunmehr, nachdem Schwhz
de» beiden Hauptartikeln nachgegeben, die Parteien sich auch noch in den spänigeu Artikeln friedlich ver¬
tragen werdeil! sie werden daher beiderseits ermahnt, alle früher» Zwistigkeitcn oder Beleidigungen ffch
gegenseitig zu verzeihen und zu vergessen und nichts wider den angenommenen Verlrag zu thun, ^
diesem Sinne wird auch an die von Glarus beider Eoufessioucn geschrieben. Man erwartet übrigens,
daß Schwhz auf künstiger Tagsazung zu Freiburg endliche Antwort geben werde, daß es den von de»
vier Orten angenommenen Mitteln völlig beitrete, ». (S. u, Luggarus).

Man sehe auch im Äbschiulic Hc >rich.n> e.> »qeir,, rnt> eitcn:

Laudgrafschaft Zchurgau, a ein, Z4>, Zudicatur u. Compktenzs. An, >»!t, guftizsachrn,
Landvogtei Freie Aernter. r. An. «t. Fall und Shrscha,,
Vier eunetbirg Vogtcien übe» h. «. .in iZ-t. Verkehr mit Maylmio.
Landvvgtei Luggarus ». An, Mit. Justizsachen,
Grafschaft Uznach und Gaster ,» An, ti.

Schiedsgerichtliche Verhandlung der Schiedboten der Xl unparteiischen Orte,

<Beru war als Partei, Freiburg als mitintercssiert ausgeschlossen,)
Lausanne l 5<» i, H>ctvber.

Staatsarchiv Lucer»» Aktet» Savoycn. Anstäncc mir Bern.

Zu Sache» der Anstände zwischen dem Herzog von Savohen und der Stadt Bern danken
Anwälte beider Parteien vorerst den „Thediiigsmännern" iSchicdmänner) für ihre dieses Handels weg
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aufgewendete Mühe und Arbeil, melden sodann, daß sie über einige streitige Artikel sich bereits ver¬
einbart, andere erläutert haben, und bitten um Bestätigung des Vergleichs. Auf die Bitte der Parteien
an die Schiedbotcn, sie möchten nunmehr über den Handel einen Brief aufrichten, wird ihnen entsprochen.
Nach gehaltener Besprechung mit beiden Theilcu wird erkennt, sie möchten dem angenommenen freund¬
lichen Spruch beiderseits nachkommen; Bern soll demnach dem Herzog von Savoyen die kraft dieses
Vertrags zugesprochenen stände und Herrschaften, nämlich die Herrschaft Chabtais „ennet dem See und
Rotten", desgleichen Genevois und die Herrschaft Gex auf den Ansang des kommenden Monaco März
übergeben, dagegen alles übrige eroberte und bisher besessene band in Zukunft als rechtes Eigeuthum
behalten H. I». Da bei diesem Anlasse auch die Anstände zwischen dem Herzog von Savoyen nnd der
Stadt Genf in Behandlung gekommen sind, man aber nach Anhörung beider Parteien zu keinem Resultat
gelangen konnte, wird auf den Vorschlag der Schiedboten beschlossen: Es sollen beide Parteien einige Richter
sammr einer Malstätte bezeichnen; diese sollen dann die Sache zuerst auf gütlichem Wege beizulegen suchen
und, wenn dieses ohne Erfolg wäre, alsdann rechtlich entscheiden. Bis zu Austrag des Handels sollen
die Stadt Genf und ihre Bürger vor allen Beleidigungen und Gewalrthätigkeiten von Seite des Herzogs
gesichert sein; bis zum l7. Deeember soll die Stadt Genf nach Chambers» berichten, ob sie diesen Vor¬
schlag annehmen wolle oder nicht, v. Von den Schiedbolen wird ein Schreiben au Bern in Betreff des
Termins, bis zic welchem es dem Herzog die ihm zugesprochenen bände und Herrschaften zurükzustellen
habe, und ein anderes an die Stadt Genf erlassen, betreffend den oben gemachten Vorschlag. Ä. Was
der französische Gesandte sowohl dieser Sache wegen, als auch in Betreff der neuen Vereinung vorgebracht
hat, wird ml rtllsnvnllcnn genommen. «. An den Herzog von Savoyen wird eine Mahnung (M Oetober)
erlassen in Betreff der Bürgschaft, welche einige von Bern, Basel, Freiburg und Solothurn gegen einige
Personen in Deutschland für den Grafen „von der Kamern" eingegangen sind, mit der Bitte, er möchte
für Bezahlung der Betreffenden sorgen, da er sich ja für den Grafen von der Kamern laut Briefen
verschrieben habe

23!»

Gemen, - eidgenössische Tagsazmig.

Htaatsarckiv Vueern. Msiem. Avsch. Vt. l .

lAuch in oen Archiven Sei>nH?,z, Glarus, FrcivurZ nur Aolotsiuru.i

Boten: Bern. NiklauS von Grafcnried, Sekclmcistcr; Hieronimus Manuel, Venner; Claudius May
bucern. Niklaus Am Lehn, Schultheiß; budwig Pfyffcr, Pannerherr. Nri. Heinrich Albrecht, band-
ammanu, Zost Schmid, Statthalter. Schwyz Christoph Schorno, bandammann und Pannerherr; Dietrich
Zu der Halden, Ritter, alt-bandammann. Unrerwalde». Balthasar Henzli, bandammann ob dem Wald;
Melchior bussi, Ritter, alt-bandammann nid dem Wald; Hans Waser. Zug. Paulus Kolin, Panner
mcistcr; Beat Mehcnberg. Glarus. „Hans"(PauluSllSchuler. bandammann. Basel. Kaspar Krug, Burger¬
meister; Werner Wölfls des Raths. Frciburg. Niklaus von Pcrromann, Schultheiß; Peter Amman»;

's Beilag« Nr. ». Schiedvertrag z» vailsanne zwischen Gavoyen und Bern. -t. <t. M. Oetober «5«4.
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Hans von Tanten, genannt Heid, beide ali-Schultheiß; Petcnnann von Clerb, Ritter und des Raths.
Solothurn. Joachim Scheidegger, Venner; Urs Wielstcin, Sekelmeister; Werner Saler, Stadtschreiber.
Schaffhansen. Dictegen von Wildeirberg, Bürgermeister; Hans Schmidt, Zunftmeister. Appenzell.
Ammann „Mäkli" «Mcggeli»; X. Pauker, Pannermeister.

»». Die (Gesandtender VII katholischen Orte versammelte» sich vor Beginn der Siznng, n»> in
Gegenwart derer von Appenzell, die auch ihres Glaubens sind, ihre Instructionen einander mitzuthcilen,
damit das, was jeder Gesandte im Geheimen zn eröffnen Auftrag hat, um so geheimer gehalten und
verhandelt werde. — Demnach eröffnen zuerst die Gesandten von puecrn - Ihre Obern haben de» Ab¬
schied und den Entwurf der Vereinnng vor „den großen Gewalt" gebracht und von demselben Vollmacht
erhalten die Vereinung abzuschließen, jedoch statt der begehrten zwölf nur fünf Jahre zu bewilligen (für
die Dauer des Bündnisses nach des Königs !od), und zwar, weil die französischen Gesandten den V Orten
die bestimmte Versicherung gegeben haben, der König werde beim alten Glauben wie seine Vorfahren
verbleiben und weil pneern sich zn nichts gegen ihn verpflichtet halte, wenn diesem nicht nachgelebt
würde. Uri erklärt sich dahin: Seilte pandsgemcindehabe auf die Erklärung des Königs, daß er beim
alten Glaubeil bleiben wolle, die Artikel der Vereinnng, wie sie gestellt seien, sammt dem Schlachtsold
anzunehmenbewilligt und noch etwas mehr als die fünf Jahre zugestanden; es erachte übrigens für
rathsam, daß die acht katholischen Orte durch ihre Gesandten, welche sie zur Besieglung der Vereinung
nach Frankreich senden werden, dem König und ander» vertrauten katholische» Fürsten ganz im Geheimen
eröffnen sollen, daß die Vertiiinng auf jene Zusage bin, er werde vom Glaube» nicht abfallen, ange¬
nommen worden sei und daß man vom König zuversichtlich erwarte, er werde wie andere christliche Fürsten
in seinem Reich dem Eoneilinm Vollziehung verschaffen. Schwhz meldet: Seilte „große Gewalt" habe
die Vereiiiung auch anzunehmenbeschlossen;es möchte indes; nicht mehr als fünf Jahre bewilligen n»d
nlllerstnze in; klebrig«» die Ansicht von llri. Ganz gleiche Meinung äußern llntcrwalden ob und nid
dem Wald; nur wünschen sie, daß zuvor der Schlachtsold gänzlich bezahlt werde. Zu gleicher Ansicht
bekennt sich Zug. Freiburg will die Vereitlung annehmen, wenn es die übrige» katholischenOrte ihn»,
und will dem Könige neun Jahre bewilligen;über das andere, das angezogen worden, sind seine Ge¬
sandte» nicht instruiert; sie nehmen aber an, daß man so lange in der Vereinnng bleiben werde, «As
der König beim alten Glauben verbleibt. Solothnrn möchte die Vereinnng ganz so annehmen, wie ne
entworfen worden, will sich übrigens wegen einem oder zwei Iahren von den andern Orten nicht sondern
Die Gesandten von Appenzell haben keine Vollmacht, gegenwärtigdie Vereinnng abzuschließen, weil die
pandsgemeindcnoch nicht habe versammelt werden können; sie sind jedoch überzeugt, daß ihre Ober",
tvenil sie gewußt hätten, wie die Sachen jezt stehen, sieb von den andern Orten nicht würden gesönde't
haben Auf das Ansuchen nun der französischenGesandten wird an Glarns und Appenzell geschriebe"-
daß die VII Orte einstimmig beschlossen haben, die Vercinnng anzunehmen,und daß sie erwarten, d>e
beiden Orte werden sich von ihnen nicht söndern. Das von den französischen Gesandten gewünscb^
Schreiben an Basel wird bis ans weiter» Bescheid verschoben. Die ferner» Verhandlungen werden au
Montag vertagt

Am 4. Deeember stellen nun die französischen Gesandten in weitläufigem Vortrage vor de» Ge
sandten der XII Orte «Zürich ist abwesend» das Gesuch, sie möchten nunmehr die Vereinnng annehmet
und, wen» einige Orte allfällig feine Vollmacht hätten, möchte» sie neue Instructionen einholen
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sich von Glarus, Basel nnd Schaffhauseu nicht beirre» lassen, indem deren vernieinien Beschwerden

ans gütliche», Wege nnd zu deren Zufriedenheit werde abgeholfen werden ; auch wünschen sie, das man

dem König i» den begehrten zwölf Iahren willfahren möchte; sie wünseben endlich, das, man nicht viel

gebe auf die Intriguen der mayländischen Gesandten, welche ohne Wissen nnd Willen ihres Königs

Philipp, der mit dem König von Frankreich in bester Einigkeit lebe, in Uri und in Ehnr die Sache zu

hintertreiben suchen, so daß der spanische Ambassador in Frankreich seinen König zu verantworten gc

nöthigt worden sei. Nach Anhörung dessen eröffnen die eidgenössischen Gesandte» ihre Instruetiouen.

Bern, Basel und Schaffhausen haben unr Vollmacht anzuhören und zu referieren, Glarus wünscht, daß

zuvor sein Anstand mit Schwvz laut Abschied von Baden berichtiget werde» möchte. Auf die Erklärung

der übrigen Orte, daß sie sich entschlossen haben, in die Vcreinung mit Frankreich nach dem Wortlaut der

früher» zu treten, nehmen es obbcnannte vier Orte in den Abschied, Die übrigen Orte endlich erklären

den französischen Gesandten, daß sie Vollmacht haben, mit ihnen die Vereinung abzuschließen, sofern sie

sich zuvor mit den Orten, welche Beschwerden haben, verständigen; ferner daß sie bereit seien, Gesandte

und Briefe an die Orte zu schikcn, welche jezt keine Vollmachte» gehabt habe» , sofern der Vortrag in

des Königs Namen gestellt werde; endlich daß sie das Begehren wegen der zwölf Jahre, obschon man

lieber bei fünf Jahren geblieben wäre, in den Abschied nehmen wollen. Darauf wird beschlossen, es soll

jedes Ort seinen Gesandten, welche es zur Besieglung der Vereinung »ach Frankreich senden wird, Voll

macht mitgeben, sich mit den übrigen Orte» in Betreff der Anzahl Jahre und ob »ran dem König auf

sein Begehren zwei oder mehr Jahre zugeben wolle, zu verständigen. Dieses soll auch den Zugewandten

Orten i» den Abschied gegebeil werden, damit sie sich zu verhalten wissen. Demnach wird von den Orten,

welche die Bereinnng anzunehmen sich entschlossen haben, den übrigen Orten, die irr der frühern Ver

eiuung begriffen gewesen sind, vorgestellt, wie beider Altvordern so treu zu einander gestanden, picb und

Leid mit einander getragen und wie gut diese Verbindung gewirkt habe; sie mögen dieses daher an ihre

Obern bringen und sich von ihnen nicht sondern und gleichfalls mit ihnen in die Vercinung treten.

Hierauf werden die Gesandten des Abts und der Stadt St, Galleu, von Wallis, Mühlhansen und

Rotwvl vorbeschicden und um ihren Entschluß hinsichtlich der Vereinnng angefragt. Der Gesandte deö

Abts von St, Gallen erwicdert, daß er Vollmacht habe, mit der Mehrheit der Orte die Vereinung zu

beschließen; jene der Stadt St, Gallen haben Austrag anzuhören und zu referiere»; die von Wallis

sind bereit, mir der Mehrheit der Vereinung beizutreten, sofern die französischen Gesandten ihrer Be

scbwerde abhelfen; die von Mühlhausen wollen anhören und referieren; die von Notwhl endlich bc

merken, daß ihre Obern nicht dazu stimmen, wenn nicht alle Orte gemeinsam der Vereinnng beitreten,

außer wenn man eS ihnen rathe und ihnen verspreche, sie vor allem, was ihnen deßhalb begegne» möchte,

zu beschirmen; wnst begehren sie alles in den Abschied zu nehme», — Nachdem dieses den franzönschen

Gesandten eröffnet worden und nachdem diese nochmals an die Gesandten der Orte und Zugewandten,

welche ihren Beitritt zugesichert haben, das Ansuchen gestellt, sie möchten den Handjchlag leisten, und

an die andern, sie möchten beförderlich, und zwar bevor die Briefe zur Besieglung herumgeschikt werden,

ihnen ibre Antwort zuschiken und irr ihrer guten Gesinnung wie bisher verharren, geben endlich die,

Gesandten der VII vorbcnannte» <katholischen» Orte, sammt denen deö Abts von St. Gallen und von

Wallis im Namen der heiligen Dreifaltigkeit den Handschlag, die Vercinung, wie sie vorgeschlagen ist

anzunehmen, und versprechen derselben nachzukommen, in Erwartung, daß auch der König seinerseits das
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selbe chttn werde. Die französischen Gesandten danken und versprechen diese Gutwilligkeit dem König

und der Königin dermaßen anznrühinen, daß man de» Erfolg sehen werde; sie ermahnen die Gesandte»

der übrigen Orte und der Zugewandten, sich mit de» andern zu vergleiche», und geben die Versicherung, bah

man deren Beitritt zur Vereitlung gern sehen werde; sie bitten endlich, mit ihnen zur Kirche zu gehen

und Gott dem Herrn hicfür bob und Dank zu sagen und ihn mit demüthigei» Herzen zu bitten, daß er

dickes gute Werk mit seiner Gnade zu gemeiner Christenheit Wohlfahrt und zum Schuz und Schirl»/

zur Ruhe und Einigkeit „beider Stände" beglükeu und begleiten wolle. > I». Eine Zuschrift des zu Ulm

wegen der Münzordnung versammelten schwäbischen Kreises wird jedem Gesandten abschriftlich in den

Abschied gegeben, damit die Orte bis zur nächsten Tagsazung sich darüber entschließen. «. Das Crbeinungö-

geld des Hauses Burgund für die Fahre lkM! und lütiü wird ausbezahlt ; jedes Ort erhält 74 Kronen,

dabei wird der Vorbehalt gemacht, daß dieses dem alten Brauch, gemäß welchem die Bezahlung stets z»

Baden geschehen sei, keinen Cintrag bringen solle. «I. Die Gesandleu der VII katholischen Orte belprechc»

sich insgeheim in Betreff der „bägcrherrn" und Dolmetscher des Kölligs von Frankreich in der Cidge^

nossenschafl und beschließen, daß, was gesprochen worden, ganz geheim gehalten werden soll. Da »>ci»

dieses dem Marschall, «von Vieillcville) und dem Herrn von bimogeS, in Abwesenheit des Herrn von OrbalS

sowie der Dolmetscher von Neuenbürg, im Vertrauen mitgetbcilr hat, bitten dieselben, diesen Artikel

nneröffner bleibell z» lassen, bis der katholischen Orte Gesandten in Frankreich angekommen seien, wo

man ihnen dann zu Willen sein werde. Die nach Frankreich bestimmten Gesandten der kathol. Orte solle»

darüber instruiert werden. «. Die Boten von Wallis wünschen Antwort von den Vll kathol. Orte»

auf ihr Begehren über Erneuerung deö ewigen Burg- und bandrechts. Dieses Verlangen wird dem

Bischof und bandeshanptmann, den Kathen und Gemeinden der sieben Zehndcn der bandschafl Wallis

gebührend verdank! mir der Bemerkung, daß man finde, es werde zur Erhaltung der Frenndschaft bess^'

sein, wenn das Bnrgrccl'l lani seinem Buchstaben im bände Wallis selbst beschworen würde, wie es b>s

her üblich gewesen sei, und daß man weder Kosten noch Arbeil scheuen und die Gesandten ans die Ztii

hinsenden werde, die ihren Mitbürgern und Mitlandlenren am gelegensten sei, daß man übrigens diele»

Modus wünsche, damit die jungen beute im Wallis de» Zuhält des Burgrechts kennen lernen, und

es ihnen immer noch unbenommen sei, ihre Gesandteil von Ort zu Ort zu schiken, ja daß man eine

solche Gutwilligkeit sogar mit großer Freude aufnehmen würde. Die Boten von Wallis nehmen

diese Vorschläge in den Abschied. I'. Oberst von Clerh beantragt, daß die nach Frankreich abzuordnen

den Gesandten bevollmächtigt werden möchten, beim König um Erhöhung der Besoldung der Garvc"

knechte und Verbesserung ihrer Bekleidung sich zu verwenden. — Wird ml >>wt>'>nnnlllin genommen

ix. c.S. u. Freie Aemter». I». Amman» bussi von llnterwalden erinnert an das Begehren des päpstliche"

Nuntius an die ^l> Orte, die Beschlüsse des Coneilinms von Trient in der Eidgenossenschaft in

ziehnng zu sezen, und an das „hülfliclw" Bündniß, welches der Papst mit den VII katholischen Orte»

Frommen beider 4belle in Betreff des Glaubens abzuschließen wünscht - Da man hierüber ohne Bo

macht ist, wird es in den Abschied genommen, i. Das Begehren des Tresorier des Königs von c^a"

reich, es möchte ihm jedes Ort einen Schein geben, was es an die gemeinen und besonder» Pensts»"

i '.>!, lc>. 'Ncreinun.i »icl i? ,il IX von Fnwkrcich, /!. <1.
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für das Jahr 1561 erhalten habe, wird act rotoroinlumgenommen, nicht weit man das Begehren un¬
billig findet, sondern weil man eS ohne Borwissen der Obern nicht thun möchte.

Mail sehe auch Im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Landvogtei Freie Acmtrr « Art t Verwaltung im Allgem.

2 4V.

Conferenz der VII katholischen Orte.
Viicer» IKtiN, ?». Jnnnnr (Dienstag nach 'i'riui»

Staatsarchiv Luccrn. Allgein. Absch. Bd.
jAuch in den Archiv", «chwvz, Ol'waldcn, Freibnrq und Solotl'urn.I

Boten: (Nicht angegeben).
». Der Papst stellt durch seinen Anwalt Herrn „poys" (Ereditiv für pouis Vincola, 4. «I. l . Septemb.

1564) das Begehren, daß in den katholischen Orten die Beschlüsse des tridentinischen ConcilinmS zu halten
bei hoher Strafe geboten werden solle (Jndnlgenz wegen Vollziehung der Beschlüsse deS Konsiliums- Brede
Nr. 44 vom 2!>. November 1564 im Staatsarchiv Lueern), ferner daß man sich über das angetragene
Bündnis; unterrede und dasselbe abschließe. Der Entwurf des Bündnisses wird in den Abschied gegeben,
loll aber ganz geheim gehalten werden, damit diese wichtige Angelegenheitnicht offenkundig werde.
I». Abgeordnete des spanischen Gesandten, nämlich Anton Ealmona und Ritter Walther Roll von Uri,
geben ihren Vortrag, sowie Abschriften eines Missivs der Vit Orte aus Freiburg au die lll Bünde
lvom 7. Deeember) und eines andern von Freibnrg (vom 18. Deeember 1564> in den Abschied. Obschon
man sich dieses Vortrags nicht versehen und daher darauf zu antworten keine Vollmacht hat, wird ihnen
dennoch bemerkt: Es sei weder den eidgenössischen Gesandten noch ihren Obern je in den Sinn gekom¬
men zu glauben, daß die spanischen Gesandten zn dem, was sie vortragen , vom König nicht beauftragt
feien; wenn daher die spanischen Gesandten solches zn verstehen geben, so sollen die Angeber dieses ver¬
antworten; was das Schreiben anbetreffe, welches die Vll Orte ans Freiburg an die Bündner erlassen haben,
«es enthält eine Ermahnung zum Beitritt in die Vereinnng mit Frankreich und die Anzeige, daß Schaff
bansen, Appenzell, St. Gallen, Mühlhausc» und Biel lezte Tage ihren Beitritt auch zugesichert haben),
so sei dieses weder dem König von Spanien, dem Fürstenthum Mahland noch irgend jemand znm Nachtheil
geschehen, indem die Eidgenossen gegen einander verpflichtet seien, einander an das, was zur Wohlfahrt
der Eidgenossenschaftgereiche, zu erinnern, damit sie vor Zwietracht bewahrt bleibe; da der spanischen
Abgeordneten Eredenzbriefe an die Xlll Orte gestellt seien, so mögen sie dieselben in Zürich, als dem
ersten Ort, nach alter llebnng eröffnen lassen, indem dieses deren Inhalt dann den übrige» Orten mit
rheilcn werde. (S. u. Thurgau). «I. Weil der Bischof von Eonstanz meistens abwesend ist, den
Sprengel bisher nie besucht hat nnd viele Neuerungen mit den jungen Priestern daselbst vorgenommen
werden, so wird der Vorschlag gemacht, den Papst um Errichtung eines eigenen Bisthnms für die VII
katholischen Orte und die Altgläubigen zn Glarns nnd Appenzell nnd um Abtrennung vom Bisthum
Eonstanz anzugehen.—JedesOrt soll sich darüber bcrathen und auf künftige Konferenz seine Gesandten
mit Jnstrnetionen darüber versehen; denn man zweifelt nicht, daß gerade jezt, wo man mit dem Papst
über ein Bnndniß in Unterhandlungen steht, derselbe darauf eingeben werde (Antwort Papsts Pius IV

3t>
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vom 16, Febr. 1565. Brede Nr, 45). «?. Der französische Gesandte, Herr von Orbais, meldet, wie der
König über den Abschluß der Vereinung sich freue und daß der Marschall von Vieilleville und der Bischest
von LimogeS (Sebast, de l'AubeSpine) ihm aufgetragen haben, sich zu beurlauben, ferner daß der König
vernommen habe, wie einiger Fürsten Gesandte vorhaben, mit den Eidgenossen Bündnisseabzuschließen
zum Nachtheil ihrer Einigkeit und erlangten Freiheiten, und daß er sie daher ganz freundlich warne und
bitte, mit keinem fremden Potentaten sich zu verbünden, sondern mit der kürzlich mit ihm erneuerten
Bereiuung sich zu begnügen, — Dieses wird verdankt und in den Abschied genommen! auch wird ihm
auf sein Gesuch eine Verwendung, „doch in allweg unvergriffenlich", an die III Bünde bewilligt, Bi¬
schof, Landeshauptmann und Landräthe der Landschaft Wallis haben an Lueern ein Schreiben erlassen
in Betreff Erneuerung und Beschwörung des Burg- und Laudrechts, — Nachdem man dasselbe verlest»
und Lueern mit der Beantwortung beauftragt hat, wird eS in den Abschied genommen, Da der alte
Herr von Sax in der Pfarre Sennwald und Rotenkirchen die Priester entlassen und Prediger angestellt
und dadurch wider den alten Glauben und den Landfrieden gehandelt hat, so soll jedes Ort die Briest
betreffend die Uebergabe dieser Herrschaft an den Herrn von Tax hervorsnchen, um die guten Leute be>
ihrem Glauben und dem Landfrieden schirmen zu können! Schwhz soll im Geheimen jene Leute tröste»
lassen, daß man ne nicht verlassen werde, auch soll es sich bei Ammann Tschudi, „der so viele alte
Freiheiten der Eidgenossen kennt", erkundigen, wo jene Uebergabsbriefe zu finden sein möchte» )'
endlich soll es in Betreff der Todtschläge, die der Herr von Sar an den Seinen begangen hat und die
noch nicht bestraft sind, Erkundigungeileinziehen, I». Es wird vorgeschlagen, an den Papst zu schreibe»,
daß er den Erzbischof von Mainz, den Bischof von Eonstauz und andere Prälaten und Geistliche da.z»
vermöge, dem Eoneilinm Vollziehung zu geben, und daß dann auch die VII Orte ihrerseits thuu werde»,
was ihnen gebühre. — Der Vorschlag wird ast iimii'uoinlnm genommen, — Weil indeß die Anwälte de-
Bischofs von Eonstanz die Schuld, daß dem Eoneilinm nicht nachgekommenwerde, auf die V Orte w^
zen möchten, soll sich jedes Ort darüber bcrathen, wie man auf nächster Tagsazung sich diesfalls vcra»t
Worten wolle. Jedem Gesandten werden Abschriften einer päpstlicheil Bulle, in welcher der Papst de»'
heil, tridentiuischcn Eoneilium zu gehorsamen gebietet, sowie eines Mandats der Herrschaft Penedst
gleichen Inhalts mirgetheilt, ii. ES wird eine andere Tagsazung für die VII katholischen Orte aus
29, Januar nach Lueern angesczt.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSanaeie>tenheiten -
Landgrarseiiaft Thurgau. «' Art. lw>. Jnstistachen,

2/1S.

Hoiifereii.zder VII katholische» Orte,
Vncorn. I3«. Januar (Dienstag Uvr Maria Lichtmeß).

^ucern. 'Allqem. Absch. Vv ltly. Landesarctnv
I'Auch in den 'Archiven Freiburq und Solvthurn. I

Boten: Lueern, Jost Pfhffcr, Schultheiß: Hans An der Allmend: Sebastian Feer: Kaspar bü '
alle des Raths, Uri Jakob Arnold, Landammanu;Jakob A-Pro: Laudvogt zum Brunnen Seh"'

> Die Antwort >es Gist Tschubi an Schwin <»>l, sttii.s ,i, ,1, Li>, Januar ist nicht nninteressanl.
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Georg Rcding, Laudammann;Jost Auf der Mauer, Sekclmeister. Obwaldeu. Andreas Schöneitbühl,
Landammaun.Nidwalden. Melchior Lussi, Ritter, Landammanu. Zug. Melchior Widmer. Freiburg.
Niklaus vou Perromann, Schultheiß.Solothuru. Weruer Salcr, Stadtschreiber.

». Wie auf lezter Eonferenz zu Lueern verabschiedet worden, soll mau sich uuu über die Antwort ver¬
einigen, die mau dem Papst auf sein wiederholtesBegehren um Aufrichtung eines Bündnisses zum
Schuz und Schirm und zur Aeufnung und Erhaltung des katholischen Glaubens geben wolle. Da nun
aber Freibnrg und Solothuru erklären, daß sie aus triftigen Gründen sich in kein Bündnis; mit dem
Papst einlassen können, wird die Sache verschoben. — Die V Orte aber antworten dem Papst (itk. Ja¬
nuar), daß sie den Bischof von Constanz bei Ausführung der Beschlüsse des Coneiliumöunterstüzen
werden, daß sie beiliegend einen neuen Entwurf zu einem Bündnis; übersenden und seine Antwort dar
über gewärtigen. S». Es wird ml lokoioinlnm genommen, was der französischeGesandte, Herr von Or¬
bais, vorgetragen hat und was ihm darauf geantwortet worden. <. Ans lezter Eonferenz war beantragt
worden, den Papst darum anzusuchen, daß er für die VII Orte sammt GlarnS und Appenzell ein beson¬
deres Bisthum ausrichte. Weil nun aber der gegenwärtige Bischof von Constanz deö Papstes Statthalter
und Verwandter ist und dieses Gesuch mit Mißfallen aufnehmen und die geneigte Gesinnung des
Papstes gegen die VII katholischen Orte ändern möchte, weil zudem die beiden Orte Freibnrg und So-
lothurn gegen ihren Bischof keine Klage haben und nicht Willens sind, sich von ihm zu trenne», so wird
beschlossen, diese Sache einsweilcu ruhen zu lassen. «>. Auf das Gesuch des Bischofs und Landraths der
LandschaftWallis an Lneern betreffend Erneuerung des Burg- und Landrcchts wird der Antrag in den
Abschied genommen, daß die VII Orte ihre Rathsboten von Zehnden zu Zehnden schikcn und diese um
einen gelegenen Tag zur Vornahme des Bundeöschwurö angehen möchten, indem die daherigen Kosten
nicht übel angewendet würden. An Wallis wird dieses mitgetheilt und um Antwort gebeten. «. (S. u.
Lauis). il'. (S. u. Freie Aemter). K. Den Boten der vier Orte Uri, Schwhz, llnterwaldeu und Zug
wird der Entwurf eines Schreibens an Zürich, betreffend das Verfahren des Herrn von Sax gegen die
Priester zu Sennwald und Rotenkirchen in den Abschied gegeben; wenn bis nächsten Montag nichts
eingewendet wird, soll Lneern dasselbe im Namen der V Orte ausfertigen. Lucern, Schwhz und Zug
sollen inzwischen die Missivc hcrvorsnchcn,welche der Herr von Sag' in den Jahren IMI, logt) und
I5Jl an die V Orte gerichtet hatte. Schwhz soll im Namen der V Orte an Vogt Khd schreiben, daß
er des Herrn von Sax Unterthanen ermuntere, beim alten Glanben zu verharren. Ii. DaS Gesuch des
Niklaus Jmfeld, Sohnes des Ammann Jmfeld von Nidwalden, um Fenster und Wappen in sei» neues
Haus wird ml rkloromlum genommen.

Landvogtei Freie Aemter
Landvogtei Laui«

Man sel,c auch im Abschnitte HerrschaftSan.;c>e.;eiii>citcn:
t. Art. 8K. Juiiizsachen.
«- Art. I7l> Märchen.
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Confeienz der V katholischen Orte.

Lucern, 2<». Februar (Montag vor der Herren Faßnacht).

Ztaat»ar«1>iv V»»eern. Allgein. Absch Vd. VandeÄarckiv Sckwyz.

lAuch iln Landesarchiv Obwaldcn.I

Bote»! Lueern, RiklanS Am Lehn, alt-Schultheiß; Ludwig Kündig; Hans an der Allmend; Ri¬

klanS Schall, alle des Raths, Uri, Jakob Arnold, Landammann, Schwhz, Dietrich In der Halden,

Ritter, Handammann, Obwalden, Balthasar Henzlin, Landammann, Nidwalden Melchior Lusfi, ?liit-

ter, Landammann, Zug, Johannes Bolstnger, Ammann.

»». Schwhz macht Anzug, daß die neugläubigen Glarner den Landammann Tschudi nnd andere Eh¬

renmänner vor Abschluß der gestellten Mittel als Landesverräther gescholten haben, worüber die Betref¬

fenden sich beschweren, — Daher wird beschlossen, daß jedes Ort seinen Gesandten auf nächste Tagsazuug

darüber Bollmachten crtheilcn solle, was man mit den Schiedorten und den neugläubigen Glarneru

sprechen wolle, damit den guten Anhängern des alten Glanbens in GlarnS zur Ruhe und Bewahrung

ihrer Ehre verhelfen werde. I». Der Weihbischof zu Constanz beklagt sich, daß aus einigen der V katho

tischen Orte auch gar zu ungeschikte Ordinanden ihm zugeschikt werden, nnd bittet um Abhülfe, Hieraus

macht Lueern die Anzeige, es habe für seine Stadt nnd Landschaft Examinatoren angestellt, um jene

Ordinanden vor ihrer Absendung nach Constanz gehörig prüfen zu lassen. Dieses wird in den Absch'^

genommen, damit jedes Ort Maßregel» treffe, daß nicht ungeschikte oder ungeprüfte Leute, sondern tuclstilss

und gelehrte zu Briestern befördert werden, <?. Jedes Ort soll seinen Gesandte» nach Baden 5 Kronen zu

Händen des CanzlerS von Einsiedeln mitgeben, «I. Bei Erneuerung der Bereinung hatten die franzo¬

sischen Gesandten versprochen, daß bis Lichtmeß die Bezahlung der Pension erfolgen werde. Da nun abel

bisher weder Bezahlung noch eine Anzeige erfolgt ist, so wird vorgeschlagen, daß kein Ort Gesandte zw

Bcsieglung der Bereinung verreisen lassen solle, bevor die Bezahlung erfolgt sei, und daß jedes O>t

seinen Gesandten »ach Baden Bollmacht ertbeile, sich dort darüber mit einander zu verständigen; den»

würde man nicht gleich im Anfang sich vorsehen, könnte es wieder wie früher, gehen, Betreff deo

Herrn von Sax, der zu Scnnwald und Rotenkirchen die Priester entfernt, Bilder nnd Eeremonie» ob

g eschafft nnd eigenmächtig Prediger angestellt hat, werden nun die Berichte verhört, wie die VIll dao

Rheintbal regierenden Orte ihm die Burg Frischenberg und das Dorf Sax übergeben haben, ferner de>

Revers, welchen des Grafen Bater darüber ausgestellt hatte, endlich die darüber mit Zürich gefüh>^

Correspondenz, in welcher uuter anderm gemeldet wird, daß der Herr von Sax nicht im Landfrieden be

griffen sei, auch von jenem Revers nichts wisse. Deshalb wird an den Abt von St, Gallen, a» Am»iaw>

Tschudi, an Ammann Meggeli von Appenzell, an Bogt Grüninger ans Blattei) und an den LandsehE'

bcr von Baden hierüber geschrieben, ll. Lueern beschwert sich gegen Schwhz, daß Ammann Eichbach ^

Küßnacht das Salz zu langsam spediere und 17 Schillinge vom Faß fordere, während andere es u>" '

Schilling zu führen sich anerbieten; eS verlangt, daß Schwhz dein abhelfe, indem es sonst genöthigt wa>e,

gegen den Eichbach „das Reckt" zu brauchen,

e aus Schttchzcrercmplar.
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Abschied oeö Beitags gemeiner M Bünde.

Chur 15«; I Marz
Gtaat»ar<t?iv Luceru. — Akten ll! Bünde.

I'Anch in den Archiven Bern, Zckwyz, SUaruS. Freiturg und Zotvthuru.I

Weil keine eidgenössischen Gesandtenauf diesem Beitag anwesend waren, wird dieser Abschied als
Note dem folgenden Abschied beigerükt,

244.

Geniem- eidgenössische Tagsaznug.
Baden. IS«»»;, 4. März (auf Sonntag Herren Faßnacht).

Staat«ar>Biv Vucer». Allqem. Absch. Bd. '1^. :nes. Staat»ar«i»i» Züricli. Absch. Bd. Nr. l!i<> kol. 278. Staat»ar«t,i» Bern. »I». so!. I.
LandeSarcliiv Schwyz. Archiv Glarn».

lAuch in den Archiven .dreidurg und Sviotlrnrn.l

Boten: Zürich. Bernhard von Cham, Bürgermeister;Hans Kambli, Statthalter und des Raths.
Bern. Beat Ludwig von Mülinen, Statthalter; Bernhard von Crlach, deS Raths. Lueern. Ludwig
Pfhffer, Panncrherr. Uri. Peter A-Pro, des Raths. Schwhz. Dietrich In der Halden, Ritter, alt-
Landammann. Unterwalden. Balthasar Henzlin, Landammann ob dem Wald. Zug. Christian Heinrich,
des Raths. Glarus. Paulus Schiller, all-Laudammaun. Basel. Wcruer Wölfli; Bernhard Brand,
beide des Raths. Freiburg. Petcrmann vou Clcrh, des Raths. Solothurn. Joachim Scheidegger,
Venner und des Raths. Schaffhausen. Dietegen von Wildeuberg, gcnaniit Ringt, Bürgermeister;
Christoph Waldkirch, Sckelmeistcr. Appenzell. Joachim Meggeli, Laudammann.

t». und I». (S. u. Lauis). Vorzüglich wegen der Unruhen in Blinden ist diese Tagsazung ans
geschrieben worden. Die Gesandten der >>> Bünde berichten nun, was aus ihrem Beilage zu Chur
(>. März» verhandelt worden"», übergeben sowohl diesen Abschied als eine Zuschrift der >I> Bünde an

5» Abschied des Beilage» in Chur v. i. März 1565. — » Zuerst wirr ein aus Zlirich eingelangtes Schreiben verlesen,
worin gemeldet wird, daß wegen der in Bunden anSgebrochcnen Unruhen und um daran» sür die Eidgenossenschaft entspringende
Gefahren zn verhüte», ein gemein-eidgenössischerTag auf den 4. März nach Bade» ausgeschrieben sei. Deßhalb wird für nöthig
erachtet, einen Gesandten dahin abzuordnen, um zu vernehmen, was die Eidgenossen dieser Sache halb zu thun gesinnt seien.
>». Der französischeGesandte von Belliovre eröffnet: Er habe vernommen, daß wegen der mit Frankreich abgeschlossenenVereinung
Unruhe» und Empörung in Bünden ausgebrochen seien, daß besonders einigt Gemeinden dieselbe auf alle Weise zu zerstöre» suche»;
ei ermahne, daß man solch' nngebührlicheS Unterfangen und solche Unordnungen unterdrüke und eS bei der angenommenen Ber¬
einung bleiben lasse, indem er sonst das Recht darschlagen und „des Rechten" hierüber gemäß des ewigen Friedens erwarte»
müsse; er rechtfertigt «ich ferner gegen die über ihn verbreitete Anschuldigung, als hätte er einige Boten abwendig gemacht
und bestochen. — Da nun diese Begehren als billig erfunden worden, wird jede Gemeinde ermahnt, den König bei seinem
Darbieten bleiben zu lasse» und Unordnungen nicht zu gestatten: sollte ein Gericht oder eine Commune sich verfehlt habe»,
würde man behülflich sein, dieselbe nach Verdienen zu bestrafen. «. Es wird berichtet, daß einige Gemeinden, besonders im

Ober- und Unter-Engadiu und Oberhalbstei», auch einzelne Personen gedroht haben, die Stadt Chur mit Gewalt zu überziehen,
daß einige einen Auszug veianstaltei und die Fäbneben, Geschüze und anderes inspiriert haben-, ferner, daß die Ober- »nd
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die Xlll eidgenössischen Orte und melden, das; sie auf gegenwärtige Tagsazung abgeordnet worden, um
anzuhören, was man zum Besten der Bündner bcrhandeln werde, und das; der Grane Bund einen Bundes¬
tag nach Trnns auf den ltt, März angesezt habe und daß sie gerne sähen, wenn die Eidgenossen Gesandte
vahin abordnen würden, — Darauf wird beschlossen: Zürich, Lueern, Schwhz und GlaruS sollen Ge¬
sandte auf benannte» Bundestag abordnen; diese sollen dem Granen Bund ernstliche Vorstellungen
machen, damit die mit Frankreich abgeschlossene Vereinnng in Kräften bleibe, sollen ihn ermahnen, sich von der
Mehrheit der Orte nicht zu sondern, indem das gemeiner Eidgenossenschaft zur Wohlfahrt gereichen werde,
und dem französischen Ambassador von Belliovrc, wenn derselbe nicht entsprechenden Falls „das Recht"
darschlagen sollte, gemäß Frieden und Vereinnng „des Rechten" zu sein. Den Gesandten wird auch Voll¬
macht gegeben, nicht nur zum Grauen Bund, sondern auch in die beiden andern Bünde sich zu verfügen
und alles anzuwenden, was zum Frieden und zur Ruhe und Einigkeit dienen möchte, — Da endlich der
spanische Gesandte in seinem Vortrag an die lll Bünde die Orte, welche in die Vereinnng mit Frank¬
reich getreten sind, verunglimpft hat, als ob diese in allen Kriegen einem allein alle Ehre und That zu¬
eignen und den Bündnern keinen Antheil daran gönne», so soll sich jedes Ort bis zur nächsten Tag¬
sazung darüber entschließen, was man mit dem spanischen Gesandten deshalb sprechen wolle, «I. (S.
Freie Aemterch Basel tritt endlich der llebereinkunft wegen Zurükstellnng von gestohlenem Gut unter
dem Vorbehalt bei: l) Das; dem, der auf öffentlichem Markt in Gegenwart rechtlicher Personen um einen
angemessenen Preis etwas unverdächtiges gekauft habe, sein ausgelegtes Geld wieder zurükerstattct werde;
2) das; man dem, der eines solchen Kaufs wegen Recht begehre» würde, solches billiger Weise nicht ab¬
schlagen könne, — Weil aber das nämliche früher schon von andern Orten auf die Bahn gebracht wor¬
den, die dann davon abgestanden, und weil der Diebstahl vorzüglich dadurch erschwert wird, wenn der
Dieb nicht weiß, wie er das Gestohlene verkaufen kann, und wenn ihm auch die Gelegenheit der Märkte
abgeschnitten wird, so wird Basel nochmals ersucht, diese» Vorbehalt fallen zu lassen und auf nächste
Tagsazung endlich entsprechende Antwort zu geben. Der Gesandte von Glarns erwiedert auf die an ihn
gestellte Frage, das; er keine Vollmacht habe, dem Vertrag beizutreten, die Sache übrigens in dcn Absch'^
nehmen wolle, t. Auf der Tagsazung zu Frciburg war ein „ganz scharfes" Schreiben des schwäbisilssN
Kreises, betreffend Einschmelzung guter Rcichsmünze durch eidgenössische Mnnzmcistcr, in den Abseist^
genommen worden. Da mau die eingeklagte Beschwerde nicht ganz grundlos findet, wird an den schw^
bischen Kreis geantwortet: Man könne nicht in Abrede stellen, das; hie und da von den Münzmeistel»
in der Eidgenossenschaft, freilich ohne Vorwisseu ihrer Obern, solches geschehen sei; man habe nun
geeignete Maßregeln getroffen, das; dieser „Fehler" nicht mehr vorkomme, — Der Handel wird in
Abschied genommen, weil eS den Eidgenosse» zum Schimpf gereicht, solche Vorwürfe anhören zu uiiii!^"'

Unter-Engadiner lhr Borhaben den: Pfleger auf Ehnrberg eröffnet, der ihnen Beistand ;ugestcheri habe; ferner rast

mann Hertie von Eleven, der Virar Angnstin v, SaliS, Hans TraverS von Zntz u, a, m, ltiXXl Kronen erhalte» haben, da ^
die Vereinnng aebrochen werde; ferner daß Herr Adrian dieser Tage von Mahland nach „Sulg" gekommen, dessen chläue

unbekannt seien; endlich daß Mathias Knnpi n, a. in, „vorgeben" und rathen, mit keinem fremden Fürsten oder Herrn

zulassen, daneben aber andern Herren sich anschließen, und Miet und Gaben verheiße», damit die Berel»»»» iE ^
werde. — Diese und andere »»gebührliche Handlungen nnd Umtriebe werden den Gemeinden eröffnet, damit sie sehen,

stehe, und ob dieses bundeSaenössssch sei und des Landes N»; nnd Ehre dadurch gefördert werde, mit ernster Grmahnung-
le> ,n bestrafen.
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und um sich wo möglich über Gleichmäßigkeit in Korn und Gehalt beim Münzen zu vereinbaren, zx. Dem

Gesuch des Pannerherrn Pfhffer um Schenkung von Fenstern mit der Orte Ehrenwappen in das neue

HauS des viel verdienten Stadtschreibers von Lueern wird entsprochen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß

wenn ein Ort nicht dazu stimmen sollte, es dieses auf nächster Tagsazuug anzeigen möchte, I», Die spcw

nischcn Gesandreu Graf Johann Anguisola, Balthasar de Molina, >>r, der Rechte, und Mare Anton Bosso

übergehen ihren Eredcnzbrief svoi» 5, Ottober) und einen schriftlichen Bortrag, — Weil sie nun aber

das Herzogthum Mahland auch in die Bcreinung ziehen wollen und man darauf zu antworten keine

Vollmachten hat, jo wird ihnen zu Händen des Königs für dessen gnädiges Erbieten gedankt, mit der

Anzeige, daß man ihren Vortrag ml iiwlruonllnm genommen habe, i. (S. u, Freie Aemtcr). 1^. Ammann

Schuler von Glarus meldet, daß auf der leztsabrigeu Näfclserfahrt gemäß Bertrag mit Lueern und Zug

der katholische Priester den Gottesdienst hätte halten sollen, eS aber unterlassen habe, und begehrt nun

eine Erläuterung, durch welche Religionspartei es dieses Jahr zu geschehen habe. Darauf wird erkennt:

Weil der Bertrag damals noch nicht mit den vier Orten abgeschlossen gewesen, so jollen die katholischen

Glarner auf künftiger Fahrt nach Näfels den Priester stellen; dieser soll daselbst die Messe lesen und

Predigen; in Zukunft soll es dann gemäß Vertrag jährlich abwechseln, I. In Bezug auf die im Land

Glarus vorgefallenen gegenseitigen Beschimpfungen zwischen den Alt- und Neugläubigen und auf die

Klage der vier katholischen Orte über die schmähliche Beschimpfung des Landammann Tschudi als Lan-

desverräthcr, wird von den sieben Schiedorten folgender Vergleich vorgeschlageil: Weil man nicht um

olle Reden, die in diesem langwährenden Streithandel vorgekommen, jedem das Recht ergehen lassen

könne, indem sonst noch größerer Zwiespalt entstehen möchte, so sollen „Zureden" einer Partei als solcher

gegen die andere gemäß Vertrag gegenseitig aufgehoben und kraftlos erklärt sein; wenn aber eine Person

steh an ihrer Ehre angegriffen glaubt, so mag sie ihre Klage vor dem Rath zu Glarus vorbringen ; betheuert

dann der Beklagte bei seinem Eid, daß er seineil Widersacher ans keiner andern Ursache gescholten habe,

als wegen des benannten Streithandels, und daß er ihn sonst für einen Ehrenmann halte und nichts

als gutes von ihm wisse, so hat er sich genügend verantwortet und kann nur mit einer angemessenen

Geldbuße bestraft werden; will der Beklagte aber den Eid nickt leisten und ist die Beleidigung wegen

etwas anderm vorgefallen, alsdann soll gegen denselben nack Form Reckte,is verfahren werde». Und weil

gemeiner Eidgenossen Gesandten den Amman» Tschudi für einen frommen braven Mann halten, so sollen

die vier Orte ihn beförderlich bitten, sich mit obberührtem Vergleich zufrieden zu geben. An beide Reli

gionsparteien von Glarus wird geschrieben, sie sollen den aufgerichteten Vertrag auf nächster Landsge-

meiude öffentlick verlesen lassen, damit sich jedermann darnach zu halten wisse, Eudlick wird SchwUz nock

mals dringend gebeten, mit den vier andern Orten ohne Verzug in den Vertrag zu treten, damit dieser

Handel endlich erlediget sei, und auf nächster Tagsazuug endlich eine befriedigende Antwort zu geben,

Ii». Die vier Orte Zürich, Lueern, Schwvz und Glarus sollen ihre Rathsboten unfehlbar aufden 15, März

zu Wesen haben, Die Stadt Rotwvl begehrt durch einen Abgeordneten Antwort auf ihre Beschwerde

gegen die Frau von Schramberg wegen ihrer Anstände über das Jagen und den Wildhag, serner auf

ihre Beschwerde über den neuen Zoll in der österreichiscken Herrschaft Hohenberg, Da die Gesandten

gegenwärtig darüber nicht instruiert sind, soll jedes Ort den lezten Artikel des Abschiedes vom l>, Avril

1564, sowie den vierten Artikel des leztjäbrigen Jabrrechnuugsabschiedes zu Ratbe ziehen und seine Ge

sandten auf nächste Tagsazuug mit Vollmachten verleben, wie man denen von Rotwvl in ihren beiden
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Anliegen beholfen und berathen sein könnte, «. Die Gesandten von Lucern und Zug bringen vor:

Früher seien ihnen die Kosten für den Untersuch der Reuß auö der Geleitsbüchse zu Mellingen vergütet

worden; dafür haben sie die Strafbaren den Landvögten zum bestrafen übergeben; später habe man ihnen

an die Koste» nichts mehr vergüten wollen, dagegen ihnen bewilligt, die Strafbaren selbst zu bestrafen;

nun haben sie vor drei fahren den Hans Fischer von Birmenstorf „wegen zu weitem Fachen in die

Rens" um 25> Gulden bestraft nnd dieses Jahr wieder wegen demselben Fehler um 25, Gulden; derselbe

weigert sich aber, diese Buße» zu bezahlen, vorgebend, daß nicht die zwei Orte seine Herren seien, son¬

dern die acht Orte nnd in deren Namen der Landvogt von Baden; sie begehren nun, daß man ihnen

die Kosten für „Befahrung" der Reuß ans der Geleitsbüchse zu Mellingen erseze, — Daher wird der

Landvogt von Bade» mit dem Bezug jener 5)0 Gulden beauftragt und der Handel in den Abschied ge¬

nommen i». Hans Melchior Heggenzer übergibt seine Beglaubigung von Erzherzog Ferdinand von Oesterreich

nnd meldet, daß der Erzherzog, dem nach Absterben des Kaisers Ferdinand die ober- und vorderöste»

rcichischen Lande zugefallen seien, die Erbeinnng, welche zur Zeit zwischen Kaiser Maximilian nnd den

Eidgenossen in Bezug auf diese Lande aufgerichtet worden, treulich halten wolle nnd dasselbe auch von

den Eidgenossen erwarte, — Der Bortrag wird in den Abschied genommen, um auf nächster Tagsazung

dem Erzherzog darauf zu antworten. Alsdann will man sich auch in Betreff des Silberkaufs in de»

österreichischen Landen berathcn, wie man denselben vom Kaiser erlangen möchte, obschon man dazu wenig

Hoffnung begt, wenn man kich nicht zuvor mit deS Reiches Mnnzordnung „vergleichen" würde, «Z und

i-, sS. u. Luggarus), 5. Da die V katholischen Orte sich darüber verständiget haben, keinen mehr Priester

werden zu lassen, der von den Eraminatoren nicht als tauglich erfunden worden sei, so beantragt nun

Lueern, an den Bischof zu schreibe», daß er auch seinerseits nur als tauglicb erfundene zu Priestern wei¬

hen mochte. Die vier Orte sollen ihren Entscheid an Lueern einschiken, ob sie zum Erlaß eines solche»

Schreibens an de» Bischof stimnien, t. Der französische Gesandte, Herr von Orbais, vermeldet des Ko^

»igs, der Königin Mutter und des Eonnetable's Gruß und bemerkt sodann: Der König habe vernommen,

daß die spanischen Gesandte» ein neues Bündniß mit den Eidgenossen abzuschließen und das Herzogt!)»'"

Moyland in die Erbeinnng einzuverleiben beabsichtigen; cS sei aber dieses Herzogthum ein rechtes „^>b

thum" der Krone Frankreich, der cn) mir Gewalt entrissen worden, mit der Zeit aber derselben zni»^

gestellt werden dürfte; der König begebre deshalb, die Eidgenossen möchten mit Spanien nichts abschließt"-

was der Bereinung irgendwie zuwider sei : dagegen habe er gegen Abschließnng von Eapiteln >'»

reresse der beidseitigen angrenzenden Untcrthanen, anfGrundlage der bisherigen, nichts einzuwenden

berichtet, daß die Königin von Spanien, deS Königs von Frankreich Schwester, eine Zusammenk"»^

mit lezterem und ibrer Mutter in Bajoune veranstaltet habe, nnd daß der König, nachdem er dieselbe

wieder nach Spanien zurükgeleitet, dann die Bcsieglung der Bereinung mit den Eidgenossen vornehmen

werde. Endlich meldet er, daß der Tresorier die Asngnationen für Bezahlung der verfalleneu Pcilstvnv"

n, s, w, bereits erbalie» habe und unverzüglich mit dem Geld herkommen werde, — Darauf werde» dw

Grüße angemessen verdankt, mit der Zusicherung, daß die Eidgenossen mit niemanden neue

die dem ewigen Frieden nnd der Bereinung zuwider, abschließen werden, und mit der Bcmerkung,

er den Tresorier zu beförderlicher Bezahlung bewegen möchte, indem man sonst nicht hindern könnte,

nicht einige Orte Gesandte nach Frankreich absenden würde». «. Bon Bürgermeister und Rath der "

Ebu> langt der Bericht <vom 2, Marz» ein, daß die von Remns das dem Bischof von Chur gebeult
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Schloß Remüs im Unter-Engadin überrninpclt und angezündet baden, auf wessen Anstiften wisse man

noch nicht, daß aber bereits zwei nnd zwanzig der Thäter fcstgesczt worden, nnd daß man dieses Ereig¬

nisses wegen einen gemeinen Gotteshaustag auf den 15, dieses Monats nach Chur angesezt habe; mit

dieser Anzeige überschiken sie die Abschrift eines Sendschreibens, welches die mahländischcn Gesandten,

nach Abschluß der Vereitlung mit Frankreich, allenthalben in den Gemeinden der III Bünde ohne Wissen

und Willen der Obrigkeit verbreitet hatten (vom 16, Februar), — Daher wird den vier schon bezeichne¬

ten Gesandten anbefohlen, sich so zu beeilen, daß sie unfehlbar auf dem benannten Bundestag sich ein¬

finden, daselbst gemäß Instruction handeln und allem aufbieten, um Frieden und Ruhe in der Eidge¬

nossenschaft zu erhalten, v. Auf die Anfrage an die Gesandten von GlaruS, ob sie ebenfalls dem Ver¬

trag über Zurükgabc von gestohlenem Gut beitreten wollen, erwicdern sie, daß sie darüber nicht instruiert

seien und ans nächster Tagsazuug Antwort geben werden, Die V katholischen Orte bemerken, daß

ohne Zweifel der Hauptbricf, wie die Eidgenossen dem Herrn von Sax die Herrschaft übergeben haben,

und ebenso der Revers des Herrn von Sax zu Zürich liegen und daß Zürich diesen, wenn er etwas gethau

habe oder thue, wozu er nicht befugt sei, davon abmahnen und mit Beförderung darüber berichten möchte

(S. u. Baden), ze. Der Gesandte von Uri meldet: Es seien einem armen Landmanu von Uri, der

für einen Kaufmann einige Ballen Seide geführt habe, diese aufgeschnitten worden; ein ziemliches Quan¬

tum der gestohlenen Seide sei dann in die Hände des LandvogtS von Lenzburg gekommen; da nun der

Fuhrmann vom Kaufmann um Schadensersaz belangt werde und da sonst solche Waaren überall frei und

sicher sein sollten, so bitte Uri die übrigen Orte um Verwendung bei Bern, daß dem armen Mann ent¬

weder die Waare oder deren Werth zu Händen gestellt werde. Der Gesandte von Bern entgegnet, daß

diese Waare, nachdem sie schon mehr als Jahr und Tag zn Lenzbnrg gelegen, endlich verkauft nnd daß

der Erlös zum Theil unter die Amtsleute vertheilt nnd ein kleiner Theil an die Obrigkeit verabfolgt

worden sei, — Da man nun einsieht, daß das unter die Amtsleute vertheilte nicht wohl mehr erhältlich

sei, so wird Bern ersucht, seinen erhaltenen Theil dem armen Manne zn schenken, damit er dem Kaufmann

nicht etwas bezahlen müsse, was er nie genossen habe, nnd auf nächster Tagsazung entsprechende Antwort

zu geben,

e Ie;ter Sa; aus dem (Älarnereremviar, ,. und » aus dem gürchereremviar, ». aus dem Schwhzererempiar, ?, aus

dkm Bernereremplar,

Man sehe auch im Abschnitte HcrrschaftSangeiegcnheiten:

Grafschaft Baden.

Landvogtei Freie Aemtrr.

Landvogtei Lanis.

Landvogtei Luggar,»H.

a. Art. tt>4. Reuß.

«I, Ar», K-t. Fall u Ehrschaz.

» Art, 334. Pvlizeisachen.

»i. Art. 187, Justizsachcn,

», Art. 173, Stifte und Klöster.

I, Art, 5, Beamte,

i>, Art, i7i, Märchen,

e, Art i24, Rechnungssachen.
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Bundestag gemeiner III Bunde,
DavvO »«iS, 2« Marz — I. April

OtantSarchiv Vncern. Akten !II Bünde.

lAuch im Archiv <Hlanl6.l

Voten im Namen der XIII Orte: Bernhard von Cham, Bürgermeister von Zürich, Jost Pfyfftt',

Schultheis! von Lucern, Marti» Degen, alt-Landvogt, von Schwhz, Paulus Schuler, alt-Landammann

von GlaruS, — Abgeordnete der III Bünde: «Nicht angegeben),

Die eidgenössischen Gesandten eröffnen: Sie seien hieher abgeordnet worden, um die in Bünden

aufgebrochenen Unruhen wo möglich beizulegen zu suche» ; ans das Gesuch des Königs von Frankreich

an gemeine Eidgenossenschaft und an die Bündner um Erneuerung der alten Freundschaft und Vereinung

haben eilf Orte und alle Zugewandten und ebenso auch die III Bünde ihre Zusage gegebe» und es seien

die Briefe darüber ausgerichtet worden; da die Eidgenossenschaft und gemeine III Bünde so viele Jaht^

miteinander in dieser Bcreinung und diesem Bündnis! gestanden und dadurch viel Ruhm und Glük erworben

haben, so möchten die III Bünde ihrem Versprechen nachkommen und neben der Eidgenossenschaft in de>

Vereinung verharre»! die Eidgenossen müssen nun aber vernehmen, daß einige in Bünden durch unwahrc

Vorgaben den gemeinen Mann zu überreden suchen, die Vereinung mit Gewalt zu brechen; sie gebe"

jedoch zu bedenken, wie übel ein solches Benehmen gegen einen so großen Fürsten anstehen würde; des¬

halb ermahne man sie, die Waffen niederzulege» und die Gewaltthätigkeilen einzustellen und allsäiligs

Anstände mit Frankreich gemäß des ewigen Friedens „durch das Recht" eutscheiden zu lassen; denn es

könne die Eidgenossenschaft solchen Unruhen nicht gleichgültig zusehen; zudem sei die neulich abgeschlossene

Vereinung ganz der früher» gleichlautend, außer daß der Artikel in Betreff des Schlachtfeldes verbepeA

worden und daß niemand genöthigt werden könne, in einen Krieg zu ziehe»! die ganze Eidgcnossensch^

habe mir Schmerzen vernommen, wie einige das Schloß Rcmüs geplündert und i» Brand gestekt habe»,

welches Schloß ein Schlüssel der III Bünde und der Eidgenossenschaft gewesen; darnm verlange»

daß die Thatcr nach Verdiene» bestraft werden, und erwarten entsprechende Antwort, — Die Raths

boten gemeiner III Bünde verdanken nun den freundlichen Gruß und die treue Fürsorge der Eidgenosse

und erbiete» sich, mit Leib und Gut in eid- und bundsgeuössischer Treue solches zu verdienen, ^

französische Gesandte Herr von Vellisivre eröffnet sodann: Der König habe an die gesammtc Eidgenoift»

schaft und an die III Bünde das Gesuch um Erneuerung der alten Vereinung und Freundschaft gesft^

und es sei dann auf einem Bundestag von der Mehrheit die Vereinung angenommen worden; dal»»'

begehre er, daß die III Bünde diesem nachkommen; denn der König werde, was er in derselben gemeinen

III Bünde» versprochen habe, ehrlich halten und schlage gemäß des ewigen Friedens jenen Gemeinbs»-

die es allenfalls nicht halten wollten, das Recht dar; die Gemeinde» Bergün, Puschlav, auch M»»I^'

thal und Avers haben die Vereinung angenommen und ihm darüber Brief und Siegel zu Hände»

stellt; darum befremde es ibn sehr, daß gerade diese Gemeinde» sich von der Vereinung abwenden ^

üe nicht halten wolle», — Der Abgeordnete aus Bergün crwicdcrt: Es sei wahr, daß sie ft»b^

Veielnung mit Mehrheit angenommen haben; auf wiederholte Schreiben und Drohungen ihrer ?

im Engadin aber haben sie zulczt beschlossen, die Vereinung nicht zn halten. Die von Puschlav e;
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lern, daß ihre Boten und einige vom Rath dem Ambassador allerdings eine Bescheinigung gegeben, die

Vcreinung annehme» zu wollen, daß aber die Mehrheit nie dazu eingewilligt habe. Die aus dem Münsterthal

antworten wie die von Bergan und fugen bei, daß sie denen im Engadin fünfzig Mann baden abgeben

müssen. Der Abgeordnete von Avers endlich bemerkt: Auf Verheißungen hin eines von Ehur haben sie

die Vereinung angenommen; da diese Verheißungen aber ihnen nicht gehalten werden, wollen sie die

Vereinung auch nicht halten. — Hierauf beschließen endlich die Gesandten der lll Bünde, nämlich die Mehr¬

heil des Obern oder Granen Bunds, die von den X Gerichten und einige Gerichte im Gotteshansbnnd,

bei der angenommenen Vereitlung zu verbleiben und dieselbe zu halten, und versprechen, daß ihre Ge¬

sandten sammt den andern eidgenössischen Gesandten nach Frankreich reiten werden, die Vereinnng zn be¬

segeln ; sie bitten und ermahnen bei Ehre und Eid alle, die sich bei diesem Handel empört haben, ihre Waffen

niederzulegen und sich gemäß des gcschwornen Bundes ruhig und friedlich zn verhalten, und erbieten

jedem ein unparteiisch Recht, der sich über etwas zn beschweren habe; sollten aber einige Gerichte und

Gemeinden die Vcreinung nicht halten wollen, so mögen sie in ihren Kosten das Reebt brauchen laut

des ewigen Friedens und sollen dieses binnen fünfzehn Tagen den drei Häuptern anzeigen; sie erlassen

endlich an die Ober- und Unter-Engadiner eilte Ermahnung zur Ruhe und Einigkeit und begehren auf

den 2. April schriftliche Antwort, ob diese die Waffen niederlegen wollen, unter Androhung von Gewalts¬

mafiregeln: sie fordern de» Gotteshansbnnd auf, sechs Eonimissarien zu bezeichnen, welche jene, die den

Frevel am Schloß Remüs begangen, nach Verdienen strafen sollen, ferner den Hauptmann zu entschädi¬

gen und das Schloß nnverzüglich wieder aufznbauen, wobei sich die zwei andern Bünde vorbehalten, weiter in

der Sache zn handeln, wenn dem nicht nachgekommen würde; andere Vergehen soll jedes Gericht mit

unparteiischen Rechten nach Verdienen bestrafen.

2 tl».

Beitacz gemeiner III Bünde.

(5liur 2 — !«> April

Staatöaxiiiv Luccr». Akten - NI Bunde.

Boten. — «Die nämlichen wie zu Davos am W. März).

Gemäß Beschluß zu Davos war von den lll Bünden an die Hauptleute und das gemeine Kriegs¬

volk die ernste Mahnung erlassen worden, von ihrem unbefugten Benehmen, ibrer bewaffneten Empö¬

rung abzustehen und wiederum heimzuziehen und unverzüglich eine Antwort hierüber nach Ehur zu

lchikcn. Die eidgenössischen Gesandten waren dringend gebeten worden, bis zu Austrug der Sache zu

bleiben und obbenaunte Antwort abzuwarten. Da nun diese Antwort nicht einlangte, wurde eine zweite

Mahnung an das Kricgsvolk erlassen. Die endlich heilte eingetroffenen Antworten an die eidgenösiischen

Gesandten und an die Rathsboten gemeiner III Bünde zu Ehur <v. !). April) werden mit großem Bedauern

und Mißfalle-n aufgenommen, weil in denselben gemeldet wird, daß zwar die Mehrheit des Kriegsvolks

heimgezogen, eine geringe Anzahl aber zur Bewachung des gefangenen Rudolf von Salis znrükgebliebc» sei;

und da aus diesen Zuschriften nicht deutlich zu ersehen ist, daß sie niemanden widerrechtlich Gewalt an-

thuu und ob sie in Zukunft sich dergleichen Empörungen enthalten wollen, so wird von den III Bünden

ein Auszug veranstaltet, nämlich von jedem Gericht hundert Mann', um nötbigenfalls solchen Auftritten
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begegnen zu können; sie stellen auch an die eidgenössischen Gesandten die dringende Bitte, ein getreu
Aufsehe» zu haben, «Misfiv der eidgenössischenGesandten und der Räthe der !Il Bunde in Chur an
die Räthe von Ober- und Unter-Engadin und von Münsterthat, ll April),

247.

Conferenz der V katholischen Orte.
Lkucer» I April (Dienstag nach mmwu).

^taatdarctiiv riucern. Allgem. Absch. Vd, 3äl.
lÄucb im LandeSavchiv Schwyz.I

Bote»! «Nicht angegeben). In den Verhandlungen werden jedoch genannt von: Uri, Jakob Arnold,
Landammanu Schwyz, Dietrich In der Halden, Landammann, Obwalden, Andreas Schönenbühl,
Landamniann

Diese Conferenz wird vorzüglich wegen deS projectierten Bündnisses mit dein Papst abgehalten
Nach Verlesung des auf lezter Conferenz vorgelegten Entwurfs sowie einiger Erläuterungen des PaPsteS
wird ein neuer Entwurf abgefaßt und zur Ratification in den Abschied genommen.^» Die nach Pl.ni>
abgehenden Gesandten sollen sich beim Papst mit Nachdruk dahin verwenden, daß die 2l),0«)l) Krone»
bei den V Orten hinterlegt werden; seine Erklärung über den Entwurf soll jedes Ort bis zum 18, April
nach Lueern senden; auf den Fall, daß man einstimmig wäre, werden auf den Wunsch des Nuntius als
Gesandte nach Rom Landvogt zum Brunnen und Ammann Lussi bezeichnet, «Die Antwort des PapsttS
erfolgte mit Breve vom lll, Juli), I». (S. u. Thurgau). «. Ammann an der Halden berichtet, daß Jos»"
Brnmaun aus dem Toggenburg sich beschwere über Joder Lieb, der alle, welche an der lezten Schläfst
in Frankreich theilgenommen, als feldflüchtigc gescholten habe. Die darüber aufgenommenen Kundschaft
werden dem Abt von St, Galle» mitgctheilt, «I. Ammann Arnold von Uri macht die Anzeige, daß
Freiburg in Betreff des langwierigen Streithandels zwischenStatthalter Kuhn und Hauptmann Ga>
miswhl einen RechtStag angesezt habe, daß Kuhn aber bitte, man möchte Freiburg um Verschiebung des
Handels ersuchen. Es wird entsprochen. Das Begehren des Bischofs, Hauptmanns und Raths du
Landschaft Wallis «v, 7, März) betreffend die Erneuerung des Burg- und Landrechtö wird ml jimli 'ueiulnm
in den Abschied genommen, t". An den geheimen Rath von Obwalden wird ein Schreiben betreffend
Ernennung eines Gesandten nach Frankreich erlassen, x. Jedem Gesandten wird eine Abschrift des vo»>
Papst an die katholischen Orte geschiktcn Ablaßbriefs mitgctheilt; jedes Ort mag demnach seine Angehörige"
ermahnen, demselben nachzukommen, I». (S. u. Thurgau). I. Hinsichtlich des Gesuchs deS Herzogs
von Savohen, man möchte Gesandte abordnen, um einen Vertrag zwischen ihm und denen von ^e»l
zu vermitteln, lauten die Instructionen verschieden, Lueern nämlich will keinen Gesandten bewillige»
bis zu Vollziehung dcö Vertrags zwischen dem Herzog und Ben«; Ob- und Nidwaldcn erklären, daß
sie sich der Genfer in gar nichts annehmen wollen, — Was weiter darüber verhandelt worden, wird
rotoroiulun« genommen, Ii. Lueern führt Klage gegeil Ammann Eichbach von Küßnacht, der das „F"l?>
daselbst gekauft habe, aber Salz, Leute und Gut nicht nach alter Uebung befördere, sondern höher» Ls)>

) Bündniß der V katholische» Orte mit Pavst Pius IV, r>. 10, Avril 15«iä, — Beilaak Nr, 11,
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fordere; wen» nun Schwhz nicht für Abhülfe sorge, werde man eine andere Straße suchen müssen.- Diese

Klage und was noch mehr mit Schwhz darüber gesprochen worden, wird ml rokoroinlnm genommen,

l. Urs OechSli, Organist in Uri, widerruft vor den Gesandten der vier Orte die Beschimpfungen, die

er gegen Lueeru ausgestoßen hatte. »». Das Gesuch des Ammauu Schöuenbühl, jedes Ort möchte dem

NiklauS Jmfeld ein Fenster mit seinem Wappen i» dessen neues Haus schenken, wird in den Abschied

genommen. An den französischen Gesandten Herrn de la Croix wird „ganz ernst" geschrieben, er

möchte dafür sorgen, daß die versprochene Penston unverzüglich bezahlt werde, indem man sonst über

diese Verzögerung beim König klagen würde; man erwarte sogleich Antwort «». (S. u. Baden).

Man sebc auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenheiten:

Landgrafschaft Thurgau k. Art. 112. Judikatur u. Eompetenzs. d. Art. 187. Stifte um Klöster.
Grafschaft Baden. » Art. 151. Stifte und Klöster.

(5onferenz der VII die Aiudgrafschaft Thurgall regierenden Orte.

Nheinnu. 3<d. April sMontag nach s>u»!»i»(»It> üeniN).

Staat4arct»»v Zürici,. Absch. Bd. ^Z!r. fo!. 298.

I'Aucli iin Archiv l>tlaruS.I

Boten: <Nicht angegeben).
Man sebe das Verhandelte im Abschnitte HcrrschaftSangelegenheiten:

Landgrafschaft Thnrgau »- elrl. 188 Stifte »nd Klöster. a. Art. llil. Justizsachcn.d. „ 18t>. .. .. o. „ Ist. Stifte und Klöster.
r. „ 19»

Enlietdirgische Iahrrechnnngs - Tagsaznng.

iLauiS. I s«»s, SS. Juni. sMontag nach Johannes des Täufers Tag).

«raatdarcbiv Bern. Ennetdirq. Absch. koi. 97.

lAnch in den Archiven Zürich. Älaru» und Zotothnrn.l

Boten i Zürich. Konrad Esther. Bern. Kaspar Willading. hueern. Niklans Schall. Uri Beat

Hofer. Schwhz. Mauriz „Trnbach." Untcrwatdcil nid dem Wald. Kaspar Bnchsli. Zug. PanluS

Koli». Glarus. Mathäus handelt. Basel. Hanö Jakob Keller. Frciburg. Johannes Garmiswhl

Solotburil. Urs Gibeli. Schaffhausen. Beat Brunner.

Man sebe das Verbandelte im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

Bier ennetb. Vogteie» übrrh. «. Art. 127. Polizeiliches. n Art. l58. Verkebr mit Mahlan».
Lauis und Mendris «.».i Art. l8. Amtsrcchnung.
Landvogtei Lauis. d. Art. Igst. Zollsachen. Art. 139. Rechnungssachen.

« .. 271. Justizsachen. « » 363. Handel und Gewerbe.
< ,, 2s». .. It. „ tl». Bußenrechnung.

» 271. „ »>. „ 315. Polizeisachen
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25«.

Hemeln - eidgenössische Jndrrechnnngs - Taqsaznng.

Baden I. Jnl»
Staatsar»^iiv Vueeru Allqcm. ?lbscb. Vd. 359. 5.*ande»arthiv Si4>wnz.

in een Archiven Zürich. Vcrn, Obiv.ildrn. i^ilaruS, Hreiburg, Lulotl'urn und '.'larau.i

Bore»: Zürich. Bernhard von Eham, Bnrgermeistert Hanv Kambli, Sratthalrer Bern. Beat
Ludwig von Mülinen, Statrbalrer. Lneern. Niklans Am Lehn, alt-Schnltheiß. llri. Peter A-Pro,
Stalthalter. Schwhz. Christoph Schorno, Landammann. llntcrwalden. Thomas Zeiger, Landammann
nid dem Wald. Zug. Jakob Trinkler, des Raths. Glarns. Kaspar Tschndi, Landammann. Basel.
Bernhard Brand, des Raths. Freiburg. Sebastian Alt. Solorhnrn. Urs Sury, Schultheiß. Schaff-
Pansen. Cbristopb Waldliräi, Sekelmeister. Appenzell. Sevastian Thörig, alt-Landammann.

fS. u. Baden). I». «. «I. « . >S. u. Sargans). ir. Lneern bittet, man möchte seilten Unter-
ibanen zu Eschbolzmatl Fenster und Wappen in ihr neues Gesellenhans schenken. Landammann Schorns
stellt ein gleiches Gesuch für einen 511 Küßnachl, der ein neues Wirthshaus gebaut. — Beide Gesuche
werden in den Abschied genommen. K. Hans Melchior Heggcnzer von Wasserstelzen wünscht Antwort
über das, was er im Namen des Crzherzogs Ferdinand von Oesterreich auf lezter Tagsaznng vorgebracht
hatte. Nach Eröffnung der Instructionen wird folgendes geantwortet: l) Die Eidgenossen werden die
Crbeinnng treulich hatten, wenn dieselbe auch ihnen gebalten werde, und sie wünschen, das der Erzherzog
dieselbe ratifieiere; weil die Erbcinung deutlich sage, das; beide Theile einander freien und ungehinderten
Handel, Wandel und Verkehr gestatten sollen, so sei der Eidgenossen Ansicht, das; der Erzherzog ihnen
den freieil Silbcrkanf in den österreichischen Landen bewilligen müsse. 2) Kaiser Maximilian habe bei
Aufrichtung der Vereinnng denen von Basel einen Beibrief in Betreff der geistlicheil Gerichte und des
„vcrbietbens" ausgestellt, der von Köllig Ferdinand im Jahr >556 bestätigt worden sei; der Erzherzog
möchte nun diesen Brief auch bestätigen, indem man sich sollst nicht mit ihm in die Bereinung einlassen
würde. Die von Solothnrn haben zu ihrem Zeitthnrm bei 76 Zentner Kupfer auf österreichische'»
Gebiet kaufen lassen und von jedem Zentner l Gulden Zoll geben müssen, was dem Vertrag und dem
kaiserlichen Beibrief zuwider sei; daher möchte er dafür sorgen, daß denen von Solothnrn ihr ausgegebenes
Geld zurükerstattet werde. 4) Endlich möchte er an seine Zollstätten die Weisung erlassen, das; den Eid¬
genossen nicht mehr Zoll abgefordert werden dürfe, als obgenannte Briefe zugeben. I». (S. >1. Freie Aemter).
I. Der französische Gesandte, Herr von OrbaiS, dankt im Namen des Königs den Eidgenossen für die
Mühe und Kosten, denen sie sich zn Beilegung der Unruhen in Bünden unterzogen haben, und eröffnet
weiter, daß die Bemühnilgen der spanischen Gesandten für Einschluß des Herzogthnms Mavland in die
Erbeinilng keinen andern Zwek haben, als »m Verwirrung und Uneinigkeit in der Eidgenossenschaft an-
znricblen, daß die Römer und die Türken ein ähnliches Verfahren eingeschlagen, indem sie stets an einen
Theil sich gehängt, bis sie ihn nnterdrükt und dann den andern auch zu Grund gerichtet haben; weil
übrigens das Herzogthnin Mahland rechtes Erbe der Krone Frankreich sei, obschon eS ihr jczt gewaltjani
vorentbalten werde, so können die Eidgenossen dieses Herzogthnm nicht in die Erbeinung einlchliejssn
lassen; denn sonst müßten Spanien und andere Länder, welche König Philipp bestze, auch darin einge^
jcblossen werden; die Eidgenossen möchten überhaupt nichts vornelmien, das dem ewigen Frieden, de>
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Vereinung und guten Freundschaft zwischen Frankreich und der Eidgenossenschaft entgegen sein könnte;

wenn vielleicht Werbungen bei ihnen begehrt werden sollten nnter dein Borwand, es sei gegen die Türken,

wie denn gegenwärtig in Italien nnter diesem Borwand Aufbrüll,c veranstaltet werden, so sollen sie sich

darauf nicht einlassen; denn es möchte bald der Fall eintreten, daß der König selbst Knechte bedürfe.—

Dieser Vortrag wird nach Berdankung des Grußes in den Abschied genommen. It. (S. u. Thurgau).

I. Glarus und Basel werden von den eilf Orttu um Antwort angesucht, ob sie dem Vertrag über Zurük-

stellung von gestohlenem Gut ebenfalls beitrete», oder nicht. Glarus tritt dem Vertrag bei. Basel aber

will sich dazu nicht verstehen, weil der Bertrag wider die Freiheiten der Stadt Basel sei. — Es wird

dieses all loldronllnm genommen, damit sich jedes Ort in solchen Fällen gegen Basel zu verhalten wisse,

i». Die spanischen Gesandten begehren Antwort auf ibren Vortrag, den sie auf lczter Tagsazung ge

halten.— Darauf wird ihnen nach angemessener Berdankung der freundnachbarlichen Anerbieten des Kö

nigs von Spanien und des Gubcrnators zu Mahland erwiedert: Alan habe in der Erbeinnng nachgc

sehen, aber nicht gefunden, daß sie sich weiter als auf die beiden Häuser Oesterreich und Burgund erstreke;

denn Kaiser Maximilian melde im Anfang derselben, daß er die „Gelegenheit" seiner beiden Häuser

Oesterreich und Burgund, weil sie der Eidgenossen Nachbarn seien, in Betracht gezogen habe; auch

werde von Oesterreich und Burgund jährlich ein Erbcinnngsgeld an die Eidgenossenschaft bezahlt, woraus

zu entnehmen sei, daß das Herzogthum Mahland darin nicht begriffen sei; übrigens seien die Eidgenossen

Willens, die Erbeinnng treu und unverbrüchlich zu halten, sofern sie ihnen auch gehalten werde ; und

weil vormals die Herzoge von Mahland und zulezt Kaiser Karl V für das Herzogthum Mahland eine

Kapitulation mit den Eidgenossen abgeschlossen, diese aber nun ausgelaufen sei, wäre man geneigt,

mit den spanischen Gesandten neue Capitel auf Ratification hin zu entwerfen, was beider Z belle Unter

thanen in Bezug auf Handel und Verkehr, Zölle u. s. w. nur vortheilhaft sein möchte. »». stueern be¬

schwert sich, daß ein Schneider von Unterwalden mit falsche» Briefe» und Schriften einige Tnchhändlcr

zu Lueern zu hintergehen gewußt, daß derselbe dann die ihm anvertraute Waare in Unterwalden ver

kauft und sich darauf flüchtig gemacht habe; da nun dieses als gestohlenes Gut zu betrachten sei, so ver

lange man Zurükstellnng der Waare oder den betreffende» Werth. — Amman» Zelger erwiedert, diese

Sache sei schon vor dem Rath zu Unterwalden und „vor Recht" verhandelt, und da man es nillst für

gestohlenes Gut halte, das Tuch den Käufern zuerkannt worden. — Der Handel wird all i„llruo»llnm

genommen. «. (S. u. Luggarus). >». GlaruS eröffnet: Vor einigen Jahren haben ihm Sebwyz samml

den vier andern katholischen Orten die Bünde aufgekündet und den Beisiz auf Tagsazungen, sowie die

Regieruug in den gemeinen Vogteien „abgeschlagen"; seitdem habe es sich durch Vermittlung der stehen

Schiedorte mit den vier Orten gütlich vertragen, auch sei es von denselben wieder in die Bünde und den

Landfrieden aufgenommen worden; seither habe auch Schwhz so viel nachgegeben, daß es neben den Gestind-

ten von Glarus auf Taglazungcn wieder size und dieses in den gemeinen Vogteien mitregieren lasse: Glarus

bitte nun um Verwendring bei Schwhz, damit dasselbe es anch wieder in die Bünde und den hairdfrieden

aufnehme, wie die vier andern Orte gethan haben. — In diesem Sinne wird eine Zuschrift an Schwhz

erlassen, «z. (S. u. Thurgau). i«. Bafel meldet, daß die österreichische Regierung zu Eimsheim ein Mandal

<14. Juni) über Herunterseznng der eidgenössischen Münzen erlassen habe, in welchem festgesezt werde,

daß nach einem Termin von sechs Monaten die eidgenössischen ganzen Thaler zu 68 Kreuzer, die halben

Thaler zu 64 Kreuzer, die eidgenössischen und lothringische» Dik-Pfenninge zu 2« Kreuzer und die
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„Dolchlin" zu 7 Angster gelte» und genommen werden sollen, und beantragt, daß man diese Münzen,
weil sie sich sonst im Elsaß, Sundgan, BrciSgau und in Basel zu sehr anhäufen würden, ebenfalls zu
diesem Werth cnrsieren lasse. Wird ml roleroiulumgenommen, damit jedes Ort sich darüber berathe
nnd seine Unterthanen warne, Um sich über ein gleichförmig Korn und Gehalt in den groben Mün¬
zen bis zum halben Bazcn hinunter zu vereinbaren nnd in Zukunft der Reichsmünzordnnng gemäß zu
münzen, damit man den Silberkauf im Reich und in Oesterreich wieder erlange, ferner um solcher schmäh¬
licher Zuschriften überhobenzu sein, wie man eine vom schwäbischen Kreis jüngst erhalten, wird beschlossen,
es sollen Bern, Lueern, Basel nnd Schaffhansenihre Münzmeister auf den 15, August nach Zürichsen¬
den; diese sollen dann mit dem Münzmeister von Zürich sich bcrathen, wie man die groben Münzen bis
zum halben Bazen in Kor» nnd Gehalt nach der Reichsordnnngmünzen könne nnd in welchem Werth
jede in der Eidgenossenschafteursierende Münze genommen werden soll; siesollen dann ihren Entwurf der
Regierung von Zürich mittheilen, damit diese denselben sogleich den andern zwölf Orten zuschike nnd diese
sich darnach zu verhalte» wisse», t. Der Bund der X <XI> Gerichte i» Bünden (nämlich Land und Ge¬
richt zu Davos, Land und Gericht zum Kloster im Prättigau, Land und Gericht zu Kastels, Land und
Gericht zu Schiers nnd Sccwis, Chorhcrrngericht zu Schiers, Gericht zu Malans und Ienins, Gericht
zu Mayeuseld, Land nnd Gericht zu Belfert, Land nnd Gericht zu Ehurwalden, Gericht z» St, Peter
in Schanfigg,Gericht au der LangenwicS in Schanfigg) stellt das Ansuchen an die sieben Orte Zürich,
Lueern, Uri, Schwyz, Uutcrwaldeu, Zug nnd Glarus (50, März», sie möchten mit ihm eben so ei»
Bündnis; aufrichten, wie sie es mit den beiden andern Bünden gethan haben, und darüber einen besie¬
gelten Brief ausstellen. Da aber die Mehrheit der Gesandten darüber nicht instruiert ist, wird ihm
freundlich geantwortet: Es sei in den meiste» der Vll Orte Uebnng, eine solche Sache an die Landsge-
meinden, als der höchsten Gewalt, bringen zu müssen; sobald diese abgehalten werden, werde man
ihnen dieses Gesuch vorlegen, lind weil nun auch die beiden andern Bünde das Gesuch unterstüzen,
wird es u<l rokoiwinlniu genommen, Ii. (S, u. Luggarus), v. (S, u. Freie Aemter). Hv, (S. u. Baden),
x. Das Entschädigungsgesuch von Lueern und Zug für die Kosten, welche sie jedesmal beim Untersuch
der Rens; haben, wird nochmals i» den Abschied genommen, weil sie noch keine Schriften darüber auf¬
gelegt, wie und in welchem Umfang ibnen die übrigen Orte das Recht zu strafen übergebe» haben, und
um inzwischen noch die nöthigen Nachforschungen anstellen zu lassen, Der spanische Gesandte wünscht
in Folge der geäußerten Bereitwilligkeit über Aufrichtung einer neuen Eapitnlation zn verhandeln.
Schon beim Artikel über den feilen Kauf erhebe» sich aber Anstände, indem der Gesandte diese Freiheit
nicht so weit ausdehnen lassen möchte, wie die Eidgenossen begehren, da ja selbst den mahländischcn llu-
terthanen am Comer- und Langensee der feile Kauf auch nicht vergönnt werde; er begehrt ferner zu
wissen, ob man den siebenten und zwölftel; Artikel auch wieder in der Fassung annehmen wolle, wie er
in den ersten Kapiteln stehe. Da die eidgenössischenGesandten jedoch erkläre», daß sie darauf zn ant¬
worten keine Pollmacht haben, wird er empfindlich, beruft sich auf die ihm zuvor crtheilte Zusicherung,
daß sie zn eapitnlieren Pollmacht hatten, und verlangt, daß sie nun ihrem PcrsprechenGenüge teilten
und ihm über die beiden benannten Artikel Antwort geben; denn sonst würde er keine weiter» Umstände
mehr machen und die Sache in den Abschied nehmen und a» den König Bericht erstatten, was verhau
deli worden. Die eidgenössischenGesandten entgegnen, daß sie nicht erwartet haben, daß diese wache jezt
z>" Sprache komme» würde, indem nur eine Antwort verlangt worden, ob das Herzogthnm Mahland nird
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auch in der Erbeinilng begriffen sei, daß sie also ihre Erklärung wiederholen müssen, sie haben über diese
beiden Artikel keine Vollmacht; dagegen wollen sie über die andern Artikel, als Zölle, Pässe und waS
zur Erhaltung guter Einigkeit, Freundschaft und Nackbarschaft diene, und nicht „krieglickc Wehr" betreffe,
gern mit ihm unterhandeln, Vom spanischen Gesandten über die Gründe angefragt, warn», die eidge¬
nössischen Gesandten glauben, daß die benannte» beiden Artikel ihren Obern nicht genehm seien, ant¬
worte» diese, das; die Eidgenossen sich bisher nie also verbindlich gemacht haben, indem es ihren Freiheiten
entgegen wäre. Der spanische Gesandte versickert, daß der König »nd die mahländische Regierung nie
im Sinn gehabt, der Eidgenosse» Freiheiten zu mindern, sondern daß sie selbe vielmehr vermehren möch¬
te»; er wünscht, daß die Eidgenossen die vorgeschlagenen Artikel und besonders den siebenten und zwölf¬
ten nochmals reiflich in Berathnng ziehen und auf künftiger Tagsaznng ihm endlich Antwort geben, —
Die Sache wird beiderseits in den Abschied genommen, 5 (S. u. Vier ennetbirg, Vogteien überhaupt).
»«,. Es wird kein anderer Tag angcsezt; findet ein Ort einen solchen nöthig, mag es Zürich davon be¬
nachrichtigen, I»I». Rcchnungsablage der Landvögte und Geleitsherren n, s, w, (S. u. die betreffenden
Landvogteien). sS. u. Luggarus).

nur im Schwyzercremplar,

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelcqenheiten:

I» Art, 5K5, LocalcS, kt>, Art, 15,

>>, 385. Stifte »nd Klöster,

kl». Art, 33, AmtSrechnung.

Landgrasschaft 5h„rgan

Vandvogtri Khcinthal
Grassel,aft SarganS.

Grafschaft Baden.

Landvogtei Freie Aemter

Vier riinetb. Bogteien nbrrh.

Laudvogtei LnqgaruS.

>i

i,
..

«>

u.

Art, 8l>, Zollsache» u. Sustgeld.
37, Landrechtssachen.

„ !N>, Stifte »nd Klöster

Art, 174. Stifte »nd Klöster.

„ INS. Reust.

Art, Ml. Klöster.

„ 83, Judicatnr nnd Competcnzs,

Art. löö, Capitel mit Mayland.

,, 5«i. Justizsachen.

Art. 375 GlanbenSsachen,

„ !88. Jnstizsache»,

«>. Art, 37,
»,>. 14

», Art, III«!,
t,l>. ., 17

>,I>. Art. 2l,

z. Art, läti,
.. 214,

Anitsrechnnng.

Stifte und Kloster,

AmtSrcchnunq,

Reust,

Amts- u, GeleitSrechnung.

AmtSrcchnnna,

Capitel mit Mayland.
Verkehr mit Manland,

Art, Ml, Jnstizsache»,

231.

(.simetblrglsche Iahrrechiiliiiqo - Tagsaz»»fl,

Lng^arnS >««»», Ki Jnti.
TtantHtircliivBern. Ettnetbirg. Ai'sch. fol. Zlrctiiv Lolottnirn.

l'Auch in den Archiven Zürich nnd Glarns.I

Boten: (Die gleichen wie auf der Iahrrechnnng zu Lanis.)
» nnd I». <S. n. Luggarus). <. Das Gesuch von Eonsnl >l»d Rath zu „Pfcvdt" lFaido) i» hj-

dinen um Schenkung von Fenstern in ihre neuerbaute Kirche wird a<> in8trno.in!nm genommen, ,1.

k. jl?. I». 1. It. (S. n.Luggarust, I, sS. u. Luggarus »nd Mainthal). »»». (S. u. Vier ennetbirg. Bogt überh,).
m nnd I, ans dem Schwy,ereremplar.

4l
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M>ni sci,e ciuch im Abschnitte Herrsch,ntSangrlegenlieiren:

Vier enuetbirg Vvgteien über h. »» Art. 28. Amtsrechiiun,,.

LuggarnS und Mainthal > Art. tt>. Anitsrechn»»,,

Landvogtei LuggaruS. ». Art. 2l>». Zollsachen. ^ An l25. Rechnun^ssaäien.
>,. „ 222. Jnnizsache». K. .. 222. Zusttzsackkn.
«> .. 422. Locales. i. 1W.
«. .. 87. Bußenrkchnun^. U. „ 234
4. 2IS. Justizsachen.

232

Abschied des Vuiidesfchwurö der mit Frankreich verbündeten Orte.

Mvnt de Marfan IiZ<»!5, !2I Jnti

Dtaar»aeki,iv Luceru. Akten, Frankreich—Bündnisse. SandcSiirchiv ^chwy,.

Boren: Lueern. Jost Pfhffer, Schultheiß. Uri. Jost Schmid, Landanimann. Schwhz. Kaspar

Abhberg, all-Landaminann. Obwalden. „Mareus" lMarquard) Jmfeld, Statthalter. Nidwaldeu. Hans

Lussi, Sekelmeistev. Zuz. Jakob Nußbaumcr. Glarirs. Gabriel „Hciirst" l?Hässt), Bogt. Basel.

„Bernhard" «Werner» Wölfliii, des Raths. Freibnrg. Niklaus von Perroinauu, Schultheiß. Solo-

thurn. Werner Saler, Stadtschreibcr. Schaffhansen. „Kaspar" (Dietegen» von Wildenberg, genannt

Ringk, Bnrzcrineister. Appenzell. Joachim Mcggeli, Handammann.

Abt von St. Gallen. Balthasar Tschndi, Landvogt zu Lichtensteig. Stadt St. Gallen. Anton

Gerwer Obere oder Graue Bund. Hans Florin, Landrichter. Gotteshausbund. Hauptmann

Gregorius Carli von Hohenkirchen. Zchngerichtcnbund. Hauptmann LueiuS Girgelberg von Moos

Wallis. Anton Kalbermatter, Landvogt; Hans zum Thurn, Landvogt; Peter am Bühl. Mühlhauscn

Franz Wurms, Burgermeister. Biel. Heinrich Jeger, des Raths.

»». Jeder Gesandte kann darüber berichten, wie die Reise abgelaufen und wie alle in der WoäK

Margarethä t ll!. bis 21. Juli) zu Mont-de-Marsan in der Gaseogne eingetroffen sind, wohin sie der

König beschieden hatte, und wie sie daselbst empfangen worden. I». Den Iii. Juli läßt der König eine

Erklärung verlangen über die Dauer der Nereinung nach seinem Tod und wünscht, daß zehn Jahre an

genommen werden; Luecrn, Uri, Nidwaldeu, Basel, Freiburg, Solothnrn und Schaffhausen, der Abt von

St. Gallen, die III Bünde, Wallis, Mühlhanscn und Biel stimmen für sieben Jahre; Schwhz, Obwalden,

Zug, Glarns und Appenzell dagegen wollen nur fünf Jahre zugeben und nehmen es in den Abschied

«. Dem königlichen Rath, Herrn von LimogeS, wird angezeigt, daß man sich in die Besieglnng noch niäst

einlassen könne, indem noch einige Ansprachen nnerörtert seien. Derselbe läßt im Namen des Königs er

wiedcrn, daß man deßwegen die Besieglnng nicht verzögern und ihm ein Berzeichniß über alle Aniprwäw"

einhändigen möchte, indem der König am 21. auf jede Supplikation befriedigende Antwort geben werde

«I. Nachdem man ihm die vorhandenen Supplikationen zugestellt hat, wird die Besieglnng bewilligt

Jene Orte, welche zu sieben Jahren gestimmt haben, lassen diese Bestimmung also in die Bercinungs

Urkunde eintragen; den andern wird es noch in den Abschied gegeben, «. Am 21. schwört der Kömg

irr seinem Rath in Gegenwart der Kölligin nnd vieler Fürsten und der eidgenössischen Gesandten

der Hand auf dem Evangelium, alles halten zu wollen, was die Bercinnng enthalte. Hierauf sebwr»
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im Namen der eidgenössische» Gesandten Schultheiß IostPfyffer von Lucer», ebenfalle unter Berührung

de? „Buches", daß die Eidgenossen alle?, was sie dem König versprochen haben, treulich halten werden,

wie ihre srommen Altvordern gethan, und begehrt, ihm diese? in seinen Abschied zu stellen, damit jeder¬

mann sehe, wie er gehandelt habe, und das; er die Eidgenossenschaft keineswegs „vertiefen" wolle,

t. Nachdem man erwartet harte, der Herr von Limogc? wurde seinem Persprechen nachkommen und die

Antworten auf die eingereichten Ansprachen bringen oder schiken, und nachdem man ihn und den Con-

netable noch in der Nacht vom Samstag ans den Sonntag daran erinnert hatte, „machte er sich sammt

dein Hof in der Nacht davon," — Daher wird diese? in den Abschied genommen, damit die Obern nach

ihrem Gefallen da? weitere beschließen, Jedem Gesandten wird eine Kette geschenkt, sammt Vergütnng

der Kosten für die Hin- und Herreise, l». Landammann Abhberg gibt nicht nur hier, sondern noch

wiederholt auf der Heimreise die Ursachen an, warum seine Obern ihm in Bezug auf die Anzahl Jahre

(der Daner der Pcrcinung nach de? König? Tode) nicht weitere Vollmacht gegeben haben, protestiert

dagegen, daß er sich weiter eingelassen habe, und begehrt, daß man ihm dieses zu seiner Rechtfertigung in den

Abschied gebe, i. Die Gesandten der VII katholischen Orte, in Gegenwart derer von Appenzell und de?

Abt? von St, Gallen, unterreden sich wiederholt, was man dem König und der Königin Mutter, sowie

den geheimsten Rathen, welche sich zum katholischen Glauben bekennen, laut Verabredung zu Freiburg

eröffnen wolle. Bei einer Confercnz in Agcn erklärt der Gesandte von Appenzell, daß er an den Be-

rathnngen nicht tbeilnehmen könne, weil er keine Vollmachten erhalten hätte; der Gesandte de? Abts

von St, Gallen dagegen meldet, daß er wohl wisse, daß seine? Herrn Wille sei, sich in Sachen der Re¬

gion von den katholischen Orten nicht zu sondern. Man findet jedoch während der Berathnng, daß es

gegenwärtig nicht der geeignete Zeitpunkt sei, dem jungen König, der Königin, dem Connetable, dem

Herrn von Limoge? oder andern etwa? über die Religion zu eröffnen, und daß es besser sei, die Sache

also ruhen zu lassen; deswegen und weil man die Angelegenheiten der Religion in Frankreich ziemlich

befriedigend findet, und um den andern Orten nicht Veranlassung zu geben, ebenfalls mit dem König

, eonferieren, wird dieser Auftrag nncröffnet gelassen, — Obwalden hatte ein besondere? Anliegen beim

König und hat es ihm in Abwesenheit der andern Gesandten der katholischen Orre vorgetragen, (Der

Gegenstand wird nicht berührt).

u ans dem Schwyjkreremplar

»z»

Mlmz-Ctnlfen'nz.

Zürich. kSttiZ, SS. August.

S»aa»»ar«I>iv Vu«er», Mimzakten und Bürg, Bibl. Mannst. B, Nr. tI4. toi- l«i>.

!A»ch im Archiv Warus.I

Abgeordnete: Die Münzmcister von Zürich, Bern, Lueern und Schaffhausen «der von Basel ist aus¬

geblieben) sammt einigen Rathen von Zürich und Bern,

tt.» Da schon aus vielen Tagleistungen der Antrag gestellt worden, (ich beim Münzen über Gleichmäßig-

lch in.ffor» und Schrot zu verständigen, um den gemeinen Mann vor Schaden zu schüzen, und da früher

schon da? Reich und neulich wieder Erzherzog Ferdinand von Oesterreich fast alle eidgenössischen Münzen
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verrufen habe», und weil jüngst der schwäbische Kreis ein für die Eidgenossen gar schmähliches Schreiben
an sie erlassen Hai, wurde auf lezter Fahrrcchnnng zu Baden der Beschluß gefaßt, daß die vier Orle Bern,
Lueern, Basel und Schaphausen ihre Münzmeister nach Zürich senden sollen, damit diese samntt dem Münz-
meister von Zürich die Sache gründlich erörtern und sich über gleichmäßiges Korn und Gehalt beim
Schlagen der groben Münzen bis zum halben Bazen herunter zu verständigen suchen. Nach reifliche»
Bcrathuug und nach Einsicllt der im Fahr 1561) ausgestellten Münzordnung wird ans Ratification hin
beschlossen -

1> Wenn im Reich die Mark Silber zu ll« Florin !) Kreuzer angekauft werden kann, so sollen 6

Thaler, deren einer 6)1 Kreuzer gelten soll, 15 444h 6 Quintiin wiegen und die feine Mark 14 444h
1 Qti, halten; auf diese Weise wird die seine Mark ausgebracht um 11) Fl, 26 Krz, l'/s Haller, u»d
daher bleiben dem Münzmeister au die Kosten 11 Krz, l'H Hlr,; 16 Stük halbe Thalcr, deren einer
64 Krz gilr, sollen ebenfalls 1514h, und 6 Qtl, wiegen und 14 44h, 1 Qti, fein halten; auch hier blei
bcu dem Münzmeister an die Kosten ll Krz, lf-2 Hlr,; ganz die gleichen Verhältnisse sollen bei den
Biertelsthalcru izu 1? Krz.) beobachtet werden,

2) Bon den Dik Pfenningen, deren einer 6 Schwyzer Bazen gelten soll, sollen 25 Stük eine Mark
wiegen und 14 44h, 6 Qtl, fein halten, so daß die feine Mark um >6 Fl, 66 Krz, 6 Hlr, ausgebraclst
wird und dem Münzmeister au die Kosten 24 Krz. 6 Hlr, bleiben,

6> Bon einem Stük, das 6 coustanz, Bazen oder 12 Kreuzer gelten soll, sollen 46 Stük eine Marl
wiegen und >4 444h fein halten; bei diesen wird die feine Mark ausgebracht um Ii)Fl, 61) Krz, 6 Hlr.)
daher dem Münzmeister 21 Krz, 6 Hlr, an die Kosten bleiben,

4» Bon den zehn Kreuzer wcrthigen Stükc» sollen 55 Stüke l Mark wiegen und l4 444h ft>>>
halten; also wird die feine Marl um ll) Fl 26 Krz, 4 Hlr, ausgebracht, und bleiben dem Münzmeistt''
an die Kosten 1!) Krz, 4 Hlr,

5> Bon den Schwyzer Bazen sollen 71» Stük 1 Mark wiegen und 7 44h, 2 Qtl, fein halten; daher
werden ans der feinen Mark Ii» Fl, 27 Krz, 6 Hlr, ausgebracht und bleiben an die Münzerkoste»
16 Krz, 6 Hlr,

6i Bon den halber» Bazen sollen 126 Stük 1 Mark wiegen und 6 444h fein halten; also wird die
feine Mark ausgebrarbt um 11) Fl, 46 Krz, und verbleihen au die Münzerkosten 61 Krz.

7> Bon den Doppelvierern sollen 171 Stük 1 Mark wiegen und 7 44h, fein halten; daher ans de»

feinen Mark I«) Fl, 25 Krz, GH Hlr, gebracht werden und an die Kosten lli Krz. GH Hlr, bleibe».
6) Bon den Bierern sollen 21»6'H Stük 1 Mark wiegen und 6 444h fein hallen; daher aus der

feinen Mark 16 Fl 26 Krz. Vi.-, Hlr. gebracht werden und an die Kosten 17 Krz. Hlr. bleibe»
1») Dabei wird jedem Ort überlassen, Münzen unter dem halben Bazen, Angster und Haller >wä)

Bedürfnis! zu schlagen; jedoch sollen diese kleinen Münzen auch nach obbeineldtem Korn und Gehalt »"d
in guter Währschaft gemacht werden,

16> Sobald der Preis des Silbers über 16 Fi, 1» Krz, steigt, oder tiefer sinkt, so soll man sich wicdm
berathen und vereinbaren, wie man die Stüke im Gehalt verringern oder verbessern wolle, danG
«allweg geng und geb" bleiben,

11. Damit gegenwärtige Verordnung desto eher in Kräften verbleibe, so wird festgesczt: Kein
in der Eidgenossensckaft darf die Münzstempel an Privaten verleihen, sondern es soll jedes Orl Hl 1
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münzen; jedes Ort hat den Münzmeister mit Silber zu versehen, svll ihn nicht selbst Silber kaufen und
bei seinem Cid kein anderes Silber verarbeiten lassen, als was ihm von der Obrigkeit überleben worden;
die Münzmeister dürfen keine andern Münzen schlage», als die ihnen von den Wardeinen zu schlagen
geheißen wird; jedes Ort, das münzen will, soll Wardeine und Probicrer anstellen, welche die Münz-
ordnnng zu beaufsichtigen und alle „Werke" fleißig zu probieren haben; kein Münzmeister darf bei seinem
Eid ein Werk anfangen, oder das Münzen beginnen, bevor die Wardeine die Probe darüber vorgenommen
haben! alle Jahre >oll ein gemeiner Münztag abgehalten werden, um über den Silberkanf und andere
nothwcndigeDinge zn verhandeln und besonders um Acht zn haben, daß jedes Ort nach obbenanntem
Korn münze und um allfälligen Fehler» vorzubeugen,

I». Da viele fremde geringhaltigeMünzen, besonders welsche, in die Eidgenossenschaftgebracht und
hier höher ausgegeben werden, als sie gemünzt sind, und dagegen die guten in der Eidgenossenschaft ge¬
schlagenen Münzen ans dem Hand kommen, so soll in der Eidgenossenschaft streng verboten werden, daß
in Znknnfr niemand fremde Münzen, welche geringhaltiger sind, als die eidgenössischen, in s Hand bringe,
daß auch niemand die Münzen beschneide, schwache, schmelze, ausführe, abgieße, anfwechöle oder falsche,
bei nnnachstchtlichcrStrafe an Gut, Heid und heben. „auch soll man bei der Strafe des Feuers verbie¬
ten das granalieren, kürnen, seiger» und andere dergleichen Fälschungen der alten und netten guten Mün
Zen," Wenn jemand ungangbare Münzen bcsizt und sie verkörnen lassen möchte, so soll er an seine
Obrigkeit davon Anzeige machen, damit diejelbe durch ihre biezn Angestellten das Körnen vornehme, und
>b»i entweder die Münzen abkaufe, oder über die Körnung eine Bescheinigungausstelle, so daß er sie
an eine benachbarte Münzstätte verkaufen kann «I. Wenn Goldschmiede für ibre Arbeit das nötbige
Gold oder Silber nicht bekommen können, jo dürfen sie goldene und silberne Münzen dazu brauchen,
boch nur so viel als gerade nötbig ist, « . Es wird jezt nicht für zwekmäfiig erachtet, alle Münzen zu
tarifiercn, oder einige abznrnfen oder zn verrufen, sondern man will sich einSweilen an das in Oester¬
deich ausgeschriebene Mandat halten, und jedem Ort die entsprechenden Maßregeln überlassen, f. Um
endlich den Silberkanf im Reich wieder zu erlangen, sollen die erforderlichen Schritte beim Erzherzog
von Oesterreich und seinem Gesandten Hans Melchior Heggenzer gemacht werden, mit der Versicherung,
daß man fürhin gute währschafte Münzen nach der Reichsordnungschlagen werde; einSweilen soll jedes
Ort mir dem Ausmünzen von Stäken über dem halben Bozen innehalten, K. Jedes Ort soll seinen
Entschluß über obbenannte Bestimmungen sobald möglich an Bürgermeisterund Rath der Stadt Zürich
kinsende»,

Iahrrechnung der die Vdgleien Vellen;, Vollenz und Riviera regierenden III Ttte,

Bellen; im August und September
^rr Abschied konnte in de» betreffende» Archiven nicht aufgefunden werden.
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>35.

Konferenz der V katholischen Orte.

Lucern. I3<»3, 2. Teptembcr. (Sonntag nach St. Verena).

Ttaatscirchi» Lucer». Allgcm. Absch. Vd. I" 378.

iAuch im ^andesavchiv Obwalven I

Bolen: Lucern. Jost Pfhffer, Schuttheiß; Hans Alt der Allmend; Sebastian Feer, des Raths. Uri,

Heinrick Albrecht, alt-Landammann; Beat Mnheim, des Raths. Schwhz. Christoph Schorns, Landam-

mann. Unterwalden. Nittaus von Flne, pandammann ob dem Wald; Melchior Lussi, Landammann

nid dem Wald. Zug. Peter Waldmann.

». Die beiden Orte Freibnrg und Solothnrn entschuldigen sich schriftlich über ihr Ausbleiben, geben

aber die Versicherung, daß sie ihre Gesandten auf künftige Tagsazung zu Baden mit Jnstrnetioncn in

Betreff des Vortrages, de» die Gesandten des Bischofs von Constanz auf lezter Jahrrechnung zu Baden

vor den VII katholischen Orten gehalten haben, abordnen werden. Deshalb kann jezt über diesen Vor¬

trag, m welchem eine Zusicherung über Vollziehung der Beschlüsse des tridentinischen ConeiliumS verlangt

worden, in Abwesenheit der beiden Orte nicht weiter eingetreten werdeil; eS wird aber an sie geschrieben,

sie möchten die Jnstruierung ihrer Gesandten über diesen Gegenstand auf nächsten Tag nicht versäumen.

I». (S. u. Luggarus). Der zum Bischof von Chur erwählte Beatus von der Porten, stellt aus¬

führlich dar, worüber die Stift Chur und er sich zu beschweren haben, "ft — Deshalb wird im Namen der

VII karboliichen Orte an den Papst und au den Cardinal von Ems darüber geschrieben. «I. In einem Brcve

an die V katholischen Orte (Brevc vom lg. Julis belobt Papst Pins der IV deren Anhänglichkeit an die

Kirche, drükt seine Freude aus über das abgeschlossene Bündnis und beglaubigt neuerdings den Johann

Anton (Volpe) Bischof von Como als Nuntius. Auch langen Zuschriften ein von Cardinal Borromäus

und vom „Cardinal von Ems"; endlich berichtet Ammann Lussi über seine Mission nach Rom und meldet,

das er nächstens in jedes Ort kommen werde, um das mit dem Papst abgeschlossene Bündnis zu besiegeln.

Seinen Bescheid hierüber soll jedes Ort nach Lueern schiken, damit dieses die gebührenden Dankschreiben an

den Papst, an Cardinal Borromäus und an Ammann Lnssi ausfertigen kann. «. (S. u. Freie Aemter).

... E^r. 22. Mal ,5SS. - Mi. B.llmach. ihrer Gemeinden beschließen die M„e-»..et'«

w n " 'v",ca""c ' ^ ^"bNel n»c» Bischof erwählen u> lassen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß es mit Rath. GunstW.llen der Ra.h-bo.en .e.neinen Go.teShan-bnnde- .„schehe. damit der ;n Erwählende dem Go.te-Hausbnnd aefälli., und annehm-

ar ,e,. daß er dr. sechs Art,kei. welche Bischof Thomas anqenommen und halten .,cschworen habe, auch annehme und beschwöre,

daß er den Arme» nach b.shcrn,er Uebung das Almosen vcrabfo,.,cn lasse, daß er das Lehen, Schaiuhofcn acnannt sobald

n.ö,lich wiederum löse nnd einem Go.teShanSmann verleihe, daß er dem noch tassenden Beschluß betreffend die ss'hr-ich-

Rewnnna-abla.e über der S.is. Einkünfte nnd über Verwendnn, des NeberschnsseS nachkomme. Da das Sachte! sich über

d-e.en Beschluß beschwert nnd dringend bittet, man mochte es bei seinen Verpjlich,nn„en nnd herbrachten Branchen und Frei¬

sten bleiben lassen, verharr, der Go-.e-hansbnnd bei seinen. Entschluß und ermahn, da- Cach.el, mit der Wahl ...cht fürz"-

chhren ohne des Gotteshauses" Rath und Zustimmung - Das CaPitel aber erwähl, den Beat de.la Porta ,„m Bischof. Der

Geme.ne Got.e-Hansbnnd da,e.,en erwähl, den ErzPriester von Sali- ...... Bischof. über,leb. il.m den Passes, nnd läßt sich oo"

wolle ^ ^ Thomas beschwornen sechs Artike'. samn.t obenerwähnten drei neuen Artikeln halte"

.eueres o/' ^Ue-han-bnnd ..das Rech," vor. wenn jemand dagegen Einsprüche zn haben ,lanbe; jedoch s°"bne res Got.eshausbnnds nnd der Stift Kosten nnd Schaden aeschehen. - sJm LandeSarch.v Scbwch).
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t. Da von zuverlässigen Personen berichtet worden, daß es nicht möglich sei die Erneuerung des Burg¬
und Landrechts mit der Landschaft Wallis von Zehnden zu Zehnden vorzunehmen, so wird vorgeschlagen,
aus jedem Zehnden zehn der einflußreichsten Männer an einem geeigneten Plaz zu versammeln, welche
im Namen und mit Vollmacht ihrer betreffenden Zehnden den Bundesschwur zu leisten haben und welche
darauf ihre Zehnden versammeln und diese auch schwören lassen sollen; diesen siebzig Männern sollen die
Gesandten der VII Orte auch schwören, — Dieser Vorschlag wird in den Abschied genommen; jedes Ort
soll seine Stimme hierüber und was an die beiden Orte Freibnrg und Solothurn defchalb zu schreiben
ist, mit Beförderung an Luecru schiken.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaflSangelegenheiten:

Landvogtei Freie Aemter. «, Art, l4l, Kirchliches u, Glaubcnss.

Landvogtei Lnggarns u. Art, 28l>, Handel und Gewerbe,

23<».

Iahrrechnung der die Vogteien Mutten und „Orbach" regierendenOrte.
Areiburg I?<»5, I <1—I ^ September (In der Woche twueis Erhebung).

Staatsarchiv Bern. Freiburg, Absch, til. ZU.

Boteni Bern, Nikiaus von Grafenricd, Sekelmcistcr! Niklans von Dießbach, beide des Raths
Freiburg, (Nicht angegeben).

Zu Berichtigung einiger Anstände zwischen Bern und Freiburg betreffend die Herrschaft Grandson
und die Landmarchen wird ein Tag auf den 22. Octobcr angesezt.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenbeiten :

Bogtri Graflburg e Art. 37,

Vogtei Orbe mit Tscherliz, <> - u, >>, », <, -. »» Art. t89 — 202,

Bogtei Grandson I «r >> Art, Kiv—iite,

^ogtei Mnrten. i,i> Art. 946—953.

237.

Iahrrechnnng der die Vogteien Grandson und Tscherliz regierendenOrte,
Graudsvn. im Octvber.

Bvteil: Bern, Niklans von Dießbach;Niklans von Grafenried, Sekelmeister, beide des Raths,
Frei bürg, (Nicht angegeben).

Der Abschied konnte nicht aufgefunden werden; im Staatsarchiv Bern, (Freiburg, Absch, L, kol, 4t,) ist nur eine Jnstruc?

st. st, )l. Octobcr, für obbenannte Gesandten vorbanden.

A
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25«.

Eonferen; der VII die Freie» Aeiitter regierenden Orte.
Mnri l^5<»5, I« Oktober

Ttaat4ar<4iiv ^ucern. Allqem. Absch Bd. '1^. 3^'^.
lAucl' in den Archiven Zürich und Glarus.I

Boten: «Riedl angegeben), Laut den Verbandlnngenwar von Lneern Spitalnicister Rndolph von
Meitenwhl anwesend.

». HS. u. Freie Aemter). t». «S. u. Baden». (S. u. Freie Aemter). «t. Zürich macht die An¬
zeige, daß von der lezten Frankfurter-Messeeine große Anzahl neuer Thaler in die Eidgenossenschaftge¬
fuhrt worden, die nur einen guten Gulden werth seien, und begehrt, daß jedes Ort vor denselben warne.—-
Wird ml roloronchiln genommen. Der Gesandte von Lucern, Rudolph von Mettenwbl, stellt das
Gesuch, es möchte jedes Ort ein Fenster mit seinem Wappen in das von einem braven Burger von Lneern
erbaute neue Haus schenken.

Man sehe anch im Abschnitte HerrschaftSangelegcnbeitcn:
Grafschaft Baden. n. Art. 9lt Zoll- und GeleitSsachcn

Landvogtei Freie Aemter. ». Art. It2. Kirchliches u. Glaubens«. Art I5«i. Klöster.

255>.

Conserenz der V katholischen Orte.
Klvftor St. (Hallen. I5<»5, I«. Oktober sDonstag nach Galli).

Staatöarctiiv Liiecrn. Akten: Abtei St. wallen

Bolen: «Nicht angegeben).
». Die Boten wohnen der Benedietions Feierlichkeit des neu erwählten Abts, Othmar li. (Kunz

von Whl) bei. ?». Hauptmann Jost Tschudi voil GlarnS >lnd Vogt Grüninger zu Blatten berichten,
was sich hinsichtlich des Herrn von Sax seit lezter Jahrrechntlng zu Baden zugetragen habe; Herr von
Sax babe nämlich die Altäre in den Kirchen zn Saletz und Sennwald abbrechen lassen; er babe sich
gegen den Pfarrer zu Sax also benommen, daß derselbe eine Pfründe im Sarganserland angenommen,
wenn aber dieser Pfarrer wegziehe, so werde ohne Zweifel ein Prediger daselbst angestellt; er habe den
Pfarrer zum Trinken gegen sein Gewissen genöthigt unter lästerlichen Ausdrüken; da die Priester am
Oberricd beim jährlich üblichen Krenzgang nach Rotenkirchen und Sennwald nicht in die lutherische Kirch?
haben gehen wollen, und dann die Gemeinde am Obcrried beschlossen habe, mit dem Kreuzgang fürzu^
fahren, habe der Herr von Sax seinen Ammann an den Vogt zu Blatten geschikt, damit derselbe d>e
von Oberried dazu anhalte, ihn in seiner Kirche ruhig zn lassen; da der Pfarrer am Fronleichnamsfest?
nach alter Nebnng mit dem bl. Sacrameut um die Güter gehen wollte, habe der Herr zu ibm gesagt, er
soll ibm nicht mit diesem „Gugelwerk"durch sein Gut gehen. — Hierauf wird beschlossen, dieses
rote, «>n,tun, ^ nehmen! dem Vogt zn Blatten wird anbefohlen, scher die Sachen weitere Erkundigung

einzuziehen und ganz im Geheimenden Karholikeu daselbst zuzusprechen; dem Hauptmann Tschudi wird
aufgetragen, daß er, sobald der Pfarrer von Tax zn St. Leonhard aufgezogen, bei demselben durch den
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Landvogt zu Sargans Kundschaften übe, des Herrn von ssar Handlungen aufnehme» lasse und selbe

den V Orten zuschike, «. Hauptmann Tschndi meldet, warum die altgläubigen Glarner laut des Vertrage

Zwischen den vier Orten und Glarus bieder sich noch nicht um einen Priester beworben haben weil näm¬

lich die Nenglänbigen die Kosten noch nicht bezahlt, die den Altgläubigen gutgesprochen worden und

weil leztcrc besorgen, es möchten die Pfründen zu gering sein und ee möchte sogar dae, wae sie für

einen Priester auszusezen bereit waren, bei den Neuglänbigen auf Widerstand stoßen; er berichtet ferner,

da,! die Neugläubigen den Altgläubigen zngemurhct, sie möchten mit ihnen an Schwyz schreiben, daß es

die Mittel auch annehme, wie die vier Orte getban, indem sie ihnen dann obbcnannte Kosten bezahlen

würden, was aber die Altgläubigen zu tbun sich weigern, — Darauf wird dem Hauptmann Tschndi

bemerft, er soll an die Orte davon Mittheilung machen ; diese werden dann an die von Glarus schreiben,

was sich gebühre, «I. Lueius Ringg von Baldensiein meldet, wie er einen Proeeß über sein väterlich

und mütterlich Erbe gehabt und wie ihm durch Urtheil zu Ehnr seine Ansprache gnt erkennt worden,

»nd bittet um Verwendung, damit er dabei geschirmt, oder aber das; ihm das Recht gegen seine Gegen¬

partei gemäß der Bünde zu Wallenstadt gehalten werde, - Das Begehren wird ml , otoionünn, genommen

k - HS. u, Thurgau).

NNni sehe auch im Abschnitt,' H!'i'i'schliftS»li,zclc,!,'ntwitcn,

"a„d.z, afschaft Thnrgan « Art Igti, Jumgs.ichcn,

'Abtei St Gallen. » Art, 21,

Couferenz der V katholischen Orte,

Lucern, I Jnnunr HDienstag nach hl. drei Königen).

Staalöarviiiv Allqem. Absch. Vd. lill».

lAuch im Landesarelnv Schwyz.l

Boten: (Nicht angegeben),

i>> Auf erhaltenen Bericht, daß Basel durch ein Mandat alle eidgenössischen Münzen abgerufen

^be, wird beschlossen, bei der aufgestellte» Münzordnnng zu verbleiben. Zwar sucht sich Basel in einer

Zuschrift an Lneern bezüglich dieses Mandats zu entschuldigen. Weil aber dieses eine Sache ist, die alle

Eidgenossen berührt, so wird an Zürich geschrieben, es möchte unverzüglich einen gemein-eidgenössischen

ausschreibe» und Basel ermahnen, die Vollziehung dieses Mandats bis auf diesen Tag einzustellen.

Nach Verlesung eines päpstlichen Brede und eines Schreibens deS „Eardinals von EmS", sowie eines

e>deru des Bischofs von Ehnr, wird au leztern, der um Verwendung beim Kaiser und beim Erzherzog

^'n Oesterreich ansucht, geantwortet, er möchte einen Entwurf zu diesen Schreiben, wie er sie gestellt

'aben möchte, mittheilen; Lueern werde dann diese Schreiben im Namen der VII katholischen Orte aus-

duigen, Damit gegen den unpriesterlichen Lebenswandel der Geistlichen eingeschritten werde, soll je-

^ Ort den von den Vtl katholischen Orten auf der Jahrrechnung zu Baden l5li2 gefaßten Beschluß

e Berathung ziehen und seine Gesandten auf künftige Tagsazung darüber instruieren, «I. Hiuuchtlich

Begehrens des Zehngcrichtcn-Bunds um ein Bündnifi mit den eidgenössischen Orten wird Bedenke»

Ptragx^ darauf einzugehen, weil dieser Bund größtentheils zwinglisch und dem HauS Oesterreich unter¬

dessen ist ,„an daher wider die Erbeinung sich verstoßen könnte. Damit aber die V Orte in dieser
42
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Sache eiilstinnuig gehen, soll jedes Ort seine Gesandteil ans nächste Tagsazung mit Vollmachten darüber
abfertigen. Lucern erklärt, daß es mit diesem Bund nie ein Bündniß eingehen werde, v. Den abermals
gemachten Anzug, es möchten zehn Männer von jedem Zehnden der Landschaft Wallis an einem geeig¬
neten Ort versammelt werden, damit dann diese siebzig Männer im Namen gemeiner Landschaft den VII
Orten das Burg- und Landrccht beschwören und diese hinwieder den sieben Zehnden schwören, und daß,
wenn dieses geschehen, die zehn Männer jedes ZehndenS unverzüglich ihre Gemeinde versammeln, derselben
den Bund vorlesen und ihn also gemeinsam beschwören lassen, findet man zwekmäßig. Aus den nächste»
Tag sollen daher die Gesandten darüber instruiert werden; auch wird an Freiburg und Solothurn davon
Mitthcilung gemacht, il. (S. u. Luggarus). K. Jedes Ort soll in seiner Eanzlei die allfälligenBriese
aufsuchen lassen, aus welchen ersichtlich, wie vom Rheinthal einige Landschaftenan den Herrn von Sax
übergeben worden; Schwhz soll durch seinen Vogt zu Blatten zu erfahren suchen, was allenfalls bei
den beiden jungen Herren von Sazc und ihren Verwandten und bei den Aebten von Roggenburg und
St, Lucius (bei Chur» in Betreff der Religion und des Herrn von Sax Unterthanen zu finden sein
möchte, und soll das Resultat ans künftiger Tagsazung zu Baden deit V Orten insgeheim mittheilcn;
auch über Entschädigung des Vogts zu Blatten für seine Arbeiten wegen dieses Handels soll dort ver
handelt werden,

Man sehe auch tni Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten :

Landvogtei Luggarus. r, Art, :>?«, KlanbenSsachen,

2VI.

b'oiisereliz zwischen den Abgeordneten der VII katholischen Orte und den Rathsboten des
Gotteshausbnndes.

Chur Ik5<»»5 > Februar
ZtaarÄarciiiv Lucer»». — Akten; ViHtlnmlCl'ur.

Boten im Namen der VII katholischen Orte: Jost Pfhffer, Schultheiß von Lucern, Ehristopb
Schorno, Landammann von Schwhz,

». Die eidgenössichen Gesandteneröffnen: Die Vll katholischen Orte haben mit Bedauern erfahre»,
daß zwischen den zwei Domherren zu Chur, Erzpriester von Salis und Beat von der Porten in Betreff
des bischöflichen Amts ein Streit entstanden sei, und haben sie daher auf gegenwärtigen Bundestag ab^
gefertigt, um wo möglich eine gütliche Vereinbarung zu Stande zu bringen, oder, wenn dieses nicht er¬
hältlich wäre, den Gotlcshausbund zu ermahnen und zu bitten, daß er dem um Recht anrufenden Thc>>
zu einem unparteiischen Recht verhelfe, — Die Gesandten von Bünden danken für daö freundschaftlich''
Anerbieten, bedauern, daß der Streit bisher in Güte nickt habe beigelegt werden können, nehmen übr>
genS den Antrag in den Abschied, da sie weitere Vollmachten nicht haben, I». Die beiden Abgeordnete»
erlassen im Namen der VII katholischen Orte eine Zuschrift (si. Februar» an den Erzherzog von Oestc>
reich, mit der Bitte, er möchte die in der Grafschaft Tvrol befindlichen Einkünfte der Stift Chur »i^
gemäß seiner Resolution an die Domherren, sondern an den rechtmäßig erwählten und von Papst u»^
Kaiser bestätigten Bischof Beatus verabfolgen lassen, «Die Antwort der österreichischen Regierung G
Jnnsbruk ist datiert vom lss, Februar»,
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Auf dem Beitag zu Chur (7. Februar) beschließen dann die Abgeordneten der zwei Bünden nämlich des Obern (Grauen)
und des Zehngcrichten-Bund«, auf das Ansuchen der vil katholischen Orte dem Bischof von der Porten gegen den GotteS-
hausbund und die Domherren ein „gemein Recht", (von jedem Bund acht Männer), gewähren zu wollen; der Rechtstag wird
ans den tk> Avril nach Ilanz angesezt.

Gemein - eidgenössische Tagsnznng.
Baden Sonntag den Februar

Staatsarchiv dkneer». Allgem. Absch. Vd 1'^. S8S. Staatsarchiv Zürich, Absch. Bd. Nr, t !it. kol, Z't«, Staatsarchiv Bern. yy. SS.
^al»deö>arctiiviSciiwyz.

lAnck in den Archiven GlnrnS. Zreiburq, Solotl'urn und Aarau.l

Boten: Zürich, Bernhard von Cham, Burgermeister; Hans Kambli, Statthalter, Bern, Beat
Ludwig von Mülinen, Statthalter nnd des Raths, Lneern, Ludwig Pfhffer, Pannerhcrr und des Raths,
iiri, Jost Schmid, Landammann, Schwhz, Christoph Schorno, Landammann, tlnterwatdcn, AlldreaS
Schöncnbnhl, alt-Landammanit, Zug, Kaspar Stoker, alt-Ammann, Glarus, Kaspar Tschudi, Land¬
ammann, Basel, Bonaventura von Brun, Zunftmeister; Hans Meyer, des Raths, Frei bürg, Pctcr-
mann von Clery, Ritter und des Raths, Solothurn, Urs Wielstein, Sekelmeister, Schaffhausen,
Dietegen von Wildenberg, genannt Ringt, Bürgermeister; Hans Schmid, Zunftmeister, Appenzell,
Joachim Meggcli, Landammann,

Mld I». HS. u. Thurgau), «k. Bern, Lueeru, tlri, Schwhz, Unterwalden, Zng, Freiburg und
solothurn beschweren sich, das Basel ihre Münzen ganz wie fremde abgerufen habe, daß es, wenn es
üegen ein oder mehr Orte etwas zu klagen gehabt hätte, dieses nach altem eidgenössischem Brauch und
Herkommen mündlich oder schriftlich hätte thun sollen, nm auch die Berantwortung darüber zu verneh¬
me», daß es vor dem Verrufen nicht einmal die Münzen probiert habe; sie stellen deßhalb die ernste
Bitte und Ermahnung, daß Basel das Mandat wieder aufhebe, damit weiterer Unwille unter den Un-
ierthanen vermieden bleibe. Die Gesandten von Basel, die darauf zu antworten keine Vollmacht ha-
bmi, nehmen es in den Abschied und bitten daneben, man möchte nicht dulden, daß jemand sich Schmä¬
hungen oder Drohungen gegen Basel erlanbe, wie es in jüngster Zeit vorgekommen sei, — Dieses wird
mi roktmonüni» genommen, damit jedes Ort eine entsprechende Warnung erlasse, «I. (S. u, Thurgau),

(S. u, Freie Aemter). t. HS. u. Thurgau). K. Landammann Schmid von Uri stellt das Gesuch, es
möchte jedes Ort ein Fenster mit seinem Wappen denen von Faido in ihre neue Kirche schenken; ein
gleiches Gesuch stellt Unterwaldenfür Niklaus Jmfeld, Sohn des nm die Eidgenossenschafthochverdicn-
imi Ammann Jmfeld. — Beide Gesuche werden all iimtruonllnm genommen, I». Vor den lV Schirmortcn
des Gotteshauses St, Gallen (Zürich, Lueer», Schwhz und Glarus) klagen Gesandte des Abts gegen
die Stadt St, Gallen, daß diese lezthin bei der Benedictio» des neu erwählten Abts nicht nur ans die
Einladung nicht erschienen sei, sondern die fremden Gäste mißtrauisch überwacht nnd den Abt selbst wie
knien Gefangenengehalten habe, ferner, daß die Hofrichtcr ans der Stadt wegen Widcrsezlichkeitihr
Beisjzrecht verloren und daher der Abt das Hofgericht mit seinen eigenen Leuten nach Gefallen besczen
könne, daß die Stadt dem Abt bei einem Zngrcchtsstreit das Recht wie einem Fremden dargeschlagen,
daß sie einer Wittwe Tochter anS erster Ehe, die ei» Gotteshans Kind sei, gegen die Landsaznng als
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Bürgerin angenommen, baß die Stadt zwei Gotteshausleute wegen Holzfrevel bestraft habe, statt sie dem

Abt zur Bestrafung zu überweisen, daß sie, wenn einer aus der Stadt eine Tochter aus des Gottes¬

hauses Landschaft geheirathet, die Auslieferung deren Vermögens ohne Versicherung verlange, daß sie

die gebotenen Feiertage nicht halte, endlich daß sie, wenn ein Burger in den Gerichten des Gotteshauses

protestiert und gegen ein Urtheil appelliert habe, die Caution für die betreffenden Kosten zu erlegen sich

weigere; da nun der Abt solche Beschwerden nicht mehr länger ertragen könne und dürfe, bitte er die IV

Schirmorte um Schuz, — Dem Begehren der Gesandten der Stadt St. Gallen, daß man ihnen die

acht Klagarrikel in den Abschied gebe, damit sie aus nächster Tagleistnng darüber antworten können, wird

entsprochen. Beide Parteien werden ersucht, die Sache inzwischen an Schiedleute kommen zu lassen, um

durch sie eine gütliche Verständigung zu erzielen"), oder dann auf künftiger Tagsazung sich wieder ein¬

zufinden, um sich zu erklären, ob sie vor den IV Schirmorten, oder den acht alten Orten einander „des

Rechten" sein wollen, i. Der Abt von St. Gallen führt Beschwerde: Das Gotteshaus St. Gallen be-

size jenseits des Rheins zu Geißau die hohe und niedere Gerichtsbarkeit; nun haben jüngst zwei Auge¬

hörige von Geißau zwei Rehe gefangen nnd dem Abt nach Rorschach gebracht; der Vogt zn Feldkirch

aber wolle sie deshalb bestrafen und habe eine friedliche Verständigung mit dem Abt abgeschlagen, be¬

hauptend, daß dort die March zwischen dem österreichischen und eidgenössischen Gebiet sei, wo bei stillem

Wetter eine Feder den Rhein hinunter fließe. -Da nun die Eidgenossen nicht der Ansicht sind, daß der

Rhein überall die Grenze zwischen ihnen lind Oesterreich bilde, wird an den Vogt zu Feldkirch geschrie

ben, er möchte sich zu einer gütlichen Unterredung mit dem Abt verstehen, indem dieser ihm sonst das

Recht Vorschlagen würde, und möchte schriftlich darüber antworten. — Der Handel wird ml iimlrnoullnni

in den Abschied genommen, k. lS. u. LuggarnH. I. (S. u. Thurgau). »». nnd (S. u. Freie Aemterf

«». Die V katholischen Orte entwerfen eine Verordnung, wie sich die Laienpriestcr zu betragen haben,

nnd nebnien dieselbe in den Abschied. Jedes Ort soll seine Meinung, ob es dazu stimme, nach puecrn

schiken. z». pandammann Schorno von Schwhz berichtet: Dem Gesuch des Bischofs von Chnr an die VI!

kathol Orte, sie möchten Gesandte an den Gotteshausbund abordnen, um diesen zu ersuchen, den Bischof

zum Besiz des Bisthums gelangen zu lasseil, weil er auf ordentliche Weise zum Bischof erwählt sei und vom

Papst die Confirmation nnd vom Kaiser die Bestätigung der Freiheiten, nnd Regalien des Bisthums

erlangt habe und als Fürst des Reichs aufgenommen worden, haben die sieben Orte entsprochen; ihre Ge¬

sandten aber, Schultheiß Pfhffer nnd er, haben ungeachtet aller Bemühungen und Vorstellungen nichts aus¬

richten können: daher haben sie auf das Ansuchen des Bischofs um ein unparteiisch Recht einen Rechts-

tag auf den 2l . April angesezt; weil nun die Parteien „zum Rechten veranlasset" seien, bitte der Bischof,

die übrigen Orte möchten an den Gotteshausbund schreiben, daß er inzwischen keine Tätlichkeiten be¬

ginne , sondern den Rechtstag erwarte; dieses und nichts anderes haben sie in Bünden gehandelt; man

möchte daher, wenn etwas anderes berichtet werde, diesem keinen Glanben beimessen. — Darauf antwor¬

ten ihnen die übrigen lechs Orte: Weil der Gotteshansbund nun auch seine Beschwerden eingescbikt,

haben sie die Sache in den Abschied genommen; denn es gezieme ihnen jczt nicht, ohne Vorwisscn der

Obern an den Gotteshausbund etwas zu schreiben, iß. Burgermeister von Eham erstattet Bericht über

seine Sendling an den Herzog von Savohen wegen der Beschwerden der Kaufleute über neue Zölle'

' ) Beilage N> . IS. Anlaß une Rick-tung re> IV Schirniorle zwischen dem Gotteshaus nur der Stadt St. Gallen, l. Juni l'«>i>.
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Der Herzog und dessen geheimen Räthe haben ihn zu Ehamberv gar wohl empfairgen und ihm alle Ehre

ei'wiesen und versichert, wie sehr sie die Fortdauer des guten Einvernehmens mit der Eidgenossenschaft

wünschen; zum Abschied habe ihn der Herzog mir einer goldenen Kette beschenkt, die er aber nur mit dem

Vorbehalt angenommen habe, selbe zur Verfügung gemeiner Eidgenossen stellen zu wolle» ; dieses thue

er hiemit und bitte seine Verrichtungen genehm zu haltein — Zum Dank für den durch seine Bemn-

Hungen und Gcschiklichkeit erreichten glüklichen Erfolg seiner Sendung wird ihm die Kette geschenkt,

i'» Ans das Gesuch des Gesandten der e^tadt Ät, Gallen um nochmalige Verwendung beim Herzog von

^avoven, damit c> den neu errichteten Zoll wieder aufhebe, wird an den Herzog und dessen geheimen

Räthe geschrieben, sie möchten die eidgenössischen Kauf- und Gcwerbslente bei den bisherigen Zöllen

gnädigst bleiben lassen, indem dieselben der an den Zolistättcn aufgestellten Ordnung pünktlich nachkom¬

men und für allfälligen Betrug bestrast werden sollen, und möchte» bis zu künftiger Tagsazung entspre¬

chende Antwort darüber ertheilen, Der Herzog von Savohen begehrt, daß Bern dem zu vansanne

abgeschlossenen Vertrag nachkomme, wie er seinerseits ihn zu halten versichere, und daß die übrigen sechs

Drtc zur Erneuerung der alten Vereinung zwischen ihm und den Eidgenossen einwilligen, damit ihm

cm Anlaß gegeben würde, die eidgenössischen Kanfleutc von den Zöllen zu befreien und den Eidgenossen

»och auf andere Weise seine Freundschaft zu erzeigen, — Dieses wird all loloronllnm genommen, t. Der

5» Zürich abgeschlossene Münzvertrag wird von allen Orten, außer Basel und Schaffhausen, angenom

>»en, sofern man dadurch den Silberkauf wieder erlangen würbe. Ferner wird verordnet: Alle Jahre soll

c»> gemeiner Münztag abgehalten werden, um sich über den Gehalt der Münzen, je nach dem Steigen

cder Fallen des Silbcrpreises, zu verständigen; einswcilen soll man allenthalben das Münzen einstellen,

»in so eher den Silberkauf zu erlangen; endlich wird ein Tarif über den Eurs der fremden und ein

heimischen Münze» aufgestellt-), jedoch mit dem Vorbehalt, daß diese Münzvergleichung keinem Ort der

Eidgenossenschaft an seinen Regalien, Freiheiten und Gerechtigkeiten schaden soll; die Gold- und Silber-

Lünzen, die von einigeil Fürsten und Städten in- und außerhalb der Eidgenossenschaft um etwas abge¬

rufen worden, sollen nur so genommen werden, wie selbe sie gewcrthct haben, und zwar bei Strafe;

Schaffhanseist Appenzell, St, Gallen, Thnrgan und Rbeiilthal können bei ihrer bisherigeil eonstanz, Wäh

u»lg verbleiben; ebenso sind Bern, Freiburg und Solothnrn, die eine eigene Münzordnung bcsizen, an

gegenwärtige Münzordnnng nicht gebunden, Zürich bleibt bei seiner Tarisiernng der französischen Dik-

^scnningt und erbietet sich gegen Schwhz und Glarns und andere, die seine Märkte bestichen, die

Lünzen ihnen wieder so abzunehmen, wie sie selbe zu Zürich angenommen haben. An Sl, Gallen und die

iii Bünde wird geschrieben, sie sollen, weil vorzüglich wegen der seit einiger Zeit in der Eidgenossenschaft

ücschlagcnen geringen Münzen der Silberkauf gesperrt worden, das Münzen einsweilen einstellen, bis

Mci» in Betreff des Silberkanfs erfolge. Dem HanS Melchior Hcggenzer, der von seiner Re

Münzlarif. Alll eidgcnöfstschen Münzen unter dem Thaler tollen in ihrem gegenwärtigen Cur-' verbleiten bis zu

Mtrr andern Münzvcrgleichnng,

Die Tkaler sollen in den Orten und gemeinen Herrschaften, wo bisher vir alten Münze» cursterten . für >7 Hz eonstanz

^Ben ausgegeben und angenommen werden; gewichtige französtsche Dik-stlfenniiige zu t> eonstanz, Bazen oder 2» Luecrner

Schilling; Lothringer Dik-Pscnningc zu 5 eonstanz, Bazen, oder st Stüt für einen guten Gulden; Dolchlin, Margret» und

Hetzer z» 7 alte» Anglter oder 7 Hälbllng, lieber die Goldmünze» wird »ichis verfügt, den» man will es der Zeit überiassc»,
He vollgcwichtigtS Gold anzunehmen ist
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gierung noch keine Antwort erhalten hat, wird in den Abschied gegeben: Man sei der Ansicht, daß der
Erzherzog gemäß der Erbeinung verpflichtet sei, den Eidgenossen den Silberkauf auf österreichischem Ge¬
biet frei zu geben, «. Lucern wird bevollmächtigt, im Namen der Vll katholischen Orte dem Bischof von
Ehur auf jede Weise bchülflich zu sein, v. Die frühern Verordnungen in Betreff der „starken, unprest-
haftcn" Bettler, Gengler und Landstreicherwerden bestätigt, nämlich, es soll dieselben jedes Ort aus dem
Land weisen; jene, welche nicht arbeiten wollen und dem Volk zur Last fallen, soll man einziehen,an
der Folter verhören und nach Verdienen bestrafen; das gegenseitige Zuführen der „presthaften"aber soll
aufhören; endlich sollen die Heiden und Zigeuner, die meistens Diebe sind, überall aus dem Land ge¬
wiesen werden; wenn sie aber nicht Folge leisten, sollen die Gemeinden aufgeboten werden, um sie fest¬
zunehmen und der Obrigkeit zur Bestrafung zu überliefern,— Gegenwärtige Verordnung wird auch allen
Landvögtcn zur Nachachtung mitgctheilt, <S. u. Vier emretbirg. Vvgt. überh.). x. Lucern begehrt Ant¬
wort, ob mau die Handlung jenes Schneiders, der ihm zu Lucern anvertraute Waareu in Unterwalden
verkauft hat, als Diebstahl halte oder nicht, — Zürich, Uri, Schwyz, Schaffhausen nnd Appenzell erklä¬
ren es als Diebstahl, möchten cö aber bei dem zu Unterwaldenerlassenen Urtheil bleiben lassen; Bern,
Basel, Freiburg und Solothurn wollen es nicht als Diebstahl anerkennen, ). Auf die an den Gesand¬
ten von Schwyz gestellte Anfrage, ob seine Obern nunmehr Glarus wieder in den Bund und den Landfrieden
aufnehmen und dasselbe wieder für seine lieben alten Eidgenossen halten wolle? antwortet derselbe:
Schwyz habe seit der lezten Jahrrechnung wegen der herrschenden Seuchen und anderer Ursachen noch
keine Landsgemeinde versammeln können; er hoffe aber auf einen günstigen Bescheid, weil sich die von
GlaruS seither in den Vogteieu, die sie mit Schwyz gemeinsam zu regieren haben, so freundschaftlich
erzeigt, (S. u, Luggarus). »»»,. Die Anregung von Zürich, Lucern und Zug in Betreff der Kosten
bei Befahrung der Neuß und Limmat wird wieder in den Abschied genommen, damit sich jedes Ort ent¬
schließe, ob man diese Kosten aus den Geleitsbüchseu bezahlen und dagegen die Strafen für „Ueberfa-
chung" dieser Flüsse und für andere Frevel zu Händen ziehen wolle, I»?». (S. u. Baden), «v. Auf den
Antrag, man möchte auf dem bevorstehenden Reichstage zn Augsbnrg die Regalien und Freiheitenge¬
meiner Eidgenossenschaftder XIll Orte, der Stadt St, Gallen und der andern ZugewandleuOrte er¬
neuern lassen und zugleich für Wiedergestattung des Silberkaufs im Reich sich verwenden, wird beschlösse»,
daß in der Eidgenossen Namen Burgermeistervon Cham von Zürich, Pannerherr Pfyffer von Lncer»,
Landammaun Schmid von Uri und Landammann Schorns von Schwyz vor den versammelten Churfür-
sten, Fürsten nnd Ständen des Reichs diese Gesuche stellen sollen, Es langt eine Zuschrift ein von
dem zu Chur versammelten GotteshanSbnnd mit einer Beschwerde wegen des Bischofs, den die Dom¬
herren wider die aufgerichteten Verträge erwählt haben. Darauf wird ihnen geantwortet,daß man diele»
Span herzlich bedauere und ihr Schreiben in den Abschied genommen habe, daß sie übrigens jewcile»
berichte» möchte», was ihnen ferner begegne, «t. Der Gesandte von Zürich nimmt -»! roloromlnm, wcE
der von Bern mit ihm gesprochen hat in Betreff der Silberkrämer,welche kupferne Becher, die nur ver¬
silbert sind, feilhalten nnd angeben, daß sie in Zürich verfertiget werden, damit solches den Goldscbmm
den verboten werde, t't". (S. u. Freie Aemterl, KA» und I»I». (S, n. Thurgan).

v».', «Iii, mW dem Zürchereremvliir! N aus dein Bcrncreremplar; t,t> an» dem Schwvjereremplar,



Februar 1566

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenbeiten -

Deutsche gem Vogteien nberb. Arl. :jg. Polizeiliche«
Landgrafschaft Thurgau.

II?

Grafschaft Baden.
Landvogtei Freie Aemter

Vier ennetb. Vogteien überti
Landvogtei LuggaruS
Abtei St Galle»

». Art. Z9t. Stifte und Klöster.

K „ t. Verwaltung im Aligei».
»I. „ t97. Justizsachen,

t. „ It.!. Judicatur u. Comvetenzs.

»« Art I»7. Reuß.

«. Art. 95. Zehnten und Zinsen.
»». .. 157. Klöster.

«. Art >12. Justizsachen.

k. Art. 287. Fischenzen

t K >. Art. 22 —2t

l. Art. 282. Kirchliches u. Glauben«!.

2t?. Fischenzen u. Jagdrechte.
KU. „ 566. Locale«.

kk. Art. 151. Stifte und Klöster.

u. Art. 119. Kirchliche» u. Glaube»«!,

tt. „ 8t. Judicatur u. Eompetenzs.

».. Ar«. Z77. Glanbenssachen.

2«»».

Cvlisere»; der III die Grafschaft Belle»; regiereude» Orte Uri, Schwpz und Nidwalde».

Brunnen IS««, lg Februar

Laude^arri'iv Sttiwvz.

Beten: (Nicht angegcbcn>.

Mau seke da» Verhandelte im Abschnitte HerrschaftSangelegenbelteu:

Bier ennetb Vogteien iiberl) tc. Art. 215 Verkehr mit Mavland.
Bellen;, Bollen; und Riviera » > » > Art. 17» — i??.

RechtStag des Graue» »»d des Zehttgerichteu-Vuuds.

Jlnnz, IS««, 2«. April

AtaatSarclnv ^ueer». Akten; BiStlnnn Chu»

Bote» im Name» der VII katholische» Orte: siiudolph vou Metteuwhl, des Raths vou

^uecrn »nd Spitalherr. Jost Äuf der Mauer, des Raths und Sekelmeister von Schwhz.

Nach angehörter Bitte und Ermahnung der RathSbolen der VII katholische» Orte, ma» inöchtc dem

Bischof Beatus vo» der Porten „das Recht" gegen Bartholomäus von Salis, ErzPriester vo» Sonders,

ohne weitern Verzug ergehen lassen, damit er zum ruhigen Besiz des Bisthums gelange, wird von Liand

Achter und gemeinen Rathsboten dcö Grauen- und dcS Zehngerichten-Bunds folgender Rechtsspruch

blassen: Da der Bischof Beatus von der Porten durch besiegelte Instrumente, und durch rechtsgültige

kundschaften dargethan hat, daß er auf rechte nnd ordentliche Weise vom Domeapitcl zum Bischof von

^hur erwählt worden und vom Papst die Confirmation und darauf vom Kaiser die Bestätigung erhalten

habe, so soll er „rechter erwählter Bischof zu Ehur" sein und fortan im Pofsesi bleiben mit allen Rechten,

ifteihesif^ und Gerechtigkeiten, die zum Bisthum gehören und wie sie der verstorbene Bischof Thomas

hftessen habe; dagegen soll er die GotteshauSlcute in allen Dingen auch halten, wie sie Bischof Thomas

Ehalten ; der Erzpriestcr und der Hofmeister sammt den Bürgermeistern im Namen des GotteshauSbundS
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sollen auf den 7. Mai das Schloß verlassen nnd dem Bischof Beatus alle Schlösser, Hänser, Einkünfte,

Freiheiten nnd Gerechtigkeiten sammt allem der Stift gehörenden zn Händen stellen, wie es Bischof

Thomas hinterlassen; die Eide, welche das „gemeine Gotteshaus" dem ErzPriester geschworen und er ihm,

sollen aufgelöst nnd nichtig sein und ihnen keinen Rachthcil bringe» ; der Hofmeister nnd der ErzPriester von

Salis sind verpflichtet, dem Bischof Rechnung abzulegen über aste Einnahme» nnd Aufgaben während

der Zeit, als sie im Schloß gewesen; die Kosten für den gemeinen RechlStag zu Ilanz soll für diesmal

der Bischof bezahlen; sie sollen ihm aber von seiner Gegenpartei zurükerstattet werden; die übrigen

Kosten soll jede Partei an sich selbst tragen,

2«»S.

Berunttliuigö-Coilferenz,

(«Hur i 5<5«i, AI Mai — 9. )»ni

>Ttaatoarckiv ^uccvn. — Akten; Vistlum» (5l'ur.

Boten,- Zürich, Hans Kambli, Statthalter; Hans Lux Escher, Sekelmeister, Bern Beat pudwig

von Mülincn, Statthalter; Niklaus von Grarenried, Sekelmeister, stueern, Rudolph von Mettenwhl,

Spitalmeister, Scbwhz, Jost Auf der Mauer, Sekelmeister, (Die beiden leztern in ihrer und der übrigen

V katbol. Orte Namen), Gla rns, Paulus Schüler, alt-Landammann und Pannerherr, Basel, Bonaven^

tnra von Brun, Oberstznnftmeister; lllrich Schitltheß, Schaffhansen, Dietegen von Wildenberg, geriannt

Ringk, Bürgermeister,

In Betreff der Anstände zwischen den beide» als Bischöfe zn Ehur ernannten Beatus von der

Porten und Erzpricster Batholomäus von SaliS werden von obstehenden Gesandten folgende Schiedartikel

aufgestellt: l< Wiewohl in dem zu Ilanz im Jahr lk)2ll aufgerichteten Bundesbries gemeiner >ll Bünde

festgesezt worden, daß, wenn ein Bischof zu erwählen ist, das Eapitel dieses „mit Rath" des ganze»

Gottesbansbunds tbnn solle, nnd wiewobl der Brief vom 2l, Dcccmbcr lki^ll unmittelbar vor der Wabl

des Bischofs Thomas sagt, daß die Herren vom Eapitel eine» Bischof zu erwählen haben, der dem ge-

meinen Gotteshans genehm ist und den dieses anzunehmen oder zn verwerfen das Recht hat, so wurde»

doch diese Sazungen bei der neulich vorgenommenen Bischofswahl zu wenig beobachtet, indem gleich

darauf, als das Eapitel mit Mehrheit den Beatus von der Porten zum Bischof erwählt hatte, der

Gottcshausbund neben demselben den ErzPriester Bartholomäus von Salis ebenfalls zum Bischof erna»»t

nnd in den Besiz des bischöflichen Hauses gesezt hat. Da nun aber der lezterc weder die päpstliche Confir'-

mation, noch die Bestätigung der bischöflichen Regalien vom Kaiser erhalten hat, während dem erster» beides

zu Tbcil geworden, so hatte man sich der Hoffnung hingegeben, es werde Bartholomäus von Salis, alS

Freund des Friedens nnd der Gerechtigkeit, gütlich auf das ihm vom Gotteshausbnnd übertragene

bischöfliche Amt verzichten nnd jtin Baterland nicht in Gefahr bringen; darum so läßt man den Beatus

bei der bischöflichen Wabl verbleiben ; demnach soll Bartholomäus ohne Rachthcil der Ehre des Geschlecht

derer von Salis ans dem Schloß ziehen nnd Beatus in den vollständigen Besiz aller Güter und Ei»

knnftc, Freiheiten und Rechte des Bisthnms cingese.zt werden, 2> Weil der gegenwärtige Span z»'"

Tbeil wegen der bei der Wabl vorgekommenen Unordnung entstanden ist, so soll in Zukunft, wen» es

sich wieder um die Wahl eines Bischofs handeln wird, dieses „mit Rath" deS GotteShansbnndS und gemäsi
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der Bundes- und anderer darüber aufgerichteten Briefe geschehen. 3) Bischof Beatus soll de» GotteS¬

hausbnnd bei allen seineu Freiheiten, alten Herkommen, Bündnissen, Vertragen und andern Briefen

bleiben lassen, wie seine Vorgänger Purins und Thomas es gethan; ebenso soll der GotteShausbnnd

den Beatus bei des BisthumS Freiheiten und Briefen bleiben lassen. 4) Tic vom Erzpricster Bartholomäus

dem GotteShausbnnd und die von diesem jenem geschworene „Eidespflicht" soll aufgehoben sein, beiden an

ihrer Ehre obne Nachtheil; dagegen soll Bischof Beatus dem GotteShausbnnd und dieser hinwieder dem

Biscln'f den vorgcichricbenen Eid leisten, wie es zu den Zeiten der Bischöfe Lneius und Thomas geschehen.

G lim anszumitteln, wie es seit dem Tode des lczten Bischofs mit Verleihung der Aemter und Lehen,

mit Verpfandungen, Anleihe», Unkosten, dem Inventarinm n. d. gl. stehe, sollen beide, Beatus und

Bartholomäus, je drei unparteiische Männer auS dem Gotteshausbund ernennen; diese sollen dann auch

den leztern über seine Anliegen sowie über seine Forderung für die bei Besiznahme des BiSthums erlittenen

Kosten anhören und die betreffende Entschädigung feststellen; sollten die sechs Männer sich darüber nicht

verständigen können, so sollen sie den Sachverhalt sowie ihre Bedenken an Bürgermeister und Rath der

Stadt Zürich zur Kenntnifigabe an die andern Orte mittheilen. 6) Da dieser Sache wegen etwas Un¬

willen zwischen den UI Bünde» cutstauden, so ist der Schicdlentc bestimmte Meinung, daß alles bisher

biernber verhandelte in Kräften bestehen und daß es keinem Thcil an seinen Gerechtigkeiten, Privilegien,

Herkommen und Gewohnheiten Nachthcil bringen soll. 7> AllcS zwischen beiden Parteien und ihren Ver¬

wandten und Anhängern bis heute sowohl in Worten als Werken vorgefallene soll aufgehoben und

dergepcn sein; auch «soll niemand, weder geistliche noch weltliche Personen, es entgelten dürfen, zur Wahl

des einen oder andern mitgewirkt zu haben, sondern der ganze Handel soll allen Theilen an ihren

Würden und Ehren ohne irgend welchen Nachtheil sein.

4. Juni. —- Den Gesandten dcS Gotteshausbunds wird gestattet, obstcbcndeu gütlichen Spruch in

den Abschied zu nehmen unter folgenden Bedingungen: Sic sollen bis zum 2U. dieses Monats ihre

endliche Antwort darüber abgeben; inzwischen sollen zwei achtbare Männer im Schloß die Verwaltung

ü'ihreu; der Erzpricster soll bis dahin den gebührenden Tisch haben, die große Hofhaltung aber soll er

einschränken und das Hofgesinde vermindern, damit nnnüze Kosten ersparet werden; er soll fortan keine

bischöfliche Gewalt mehr ausüben. Auf dem obbcmeldtcn Tage werden dann Gesandte von Zürich, Lueern

»nd Glarus im Namen der XIII Orte sich wieder einfinden und allfällig nötlstg gefundene Aendcrungcn an

den BcrgleichSartikeln vornehmen; und wenn auch die Gemeinden des Gotteshausbunds sich über die

Artikel nicht vereinbaren könnten, waS man nicht erwartet, sollen doch der ErzPriester und sein Hok-

lssfinde auf obbenanntcn Tag das Schloß verlassen, welches dann bis zu Austrag des Handels durcb

zwei hiefür zu bezeichnende Personen verwaltet werden soll.
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Honsereiiz der V katholischen Orte.

Krouzlnnzoil S3<i<» Ii». Juili (Montag »ach hl. Dreifaltigkeit).

StaatSaccliiv euccl» — Zaa»»lu»g der nicht qelnmd. Akscluccc.

Boten: «Nicht angegeben>,

». Abgeordnete des Eardinals Mare Littich von Ems, Bischofs zu Eonstailz, cröffneit, daß gemäß

des allgemeinen lrtdenlinischen Eoneiliums allenthalben Seminaricn, Lehr- nnd Zuchtschulen errichtet

werden sollen, nm die jnngen Leute also und so lauge dariu zu unterweisen, bis sie mit gutem Vor¬

bild der Gemeinde vorstehe» können, daß der Bischof sich entschlossen habe, dieses uothwendige nnd

christliche Werk mir Hülfe und Beistand der katholischen Orte auszuführen nnd eine namhafte Summe

dazu beizusteuern, daß er aber erwarte, es werden die katholischen Orte, in deren Gebiet sich viele Stifte,

Klöster nnd Gotteshäuser befinden, ihre Geistlichen nicht allein zur Bcrathuug über dieses christliche

Werk, sondern auch zu eilten, entsprechenden Beitrag vermögen, damit dadurch die Ehre Gottes gefördert,

der Glaube befestiget nnd vor weiterem Abfall bewahrt werde. — Wird »6 roloronrluur genommen.

I». Alt-Landammann Gilg Tschudi von Glarus bringt für sich und im Namen der Altgläubigen zu

Glarus vor: Durch den vor einigelt Jahren zwischen beiden Religions'parleien abgeschlossenen Bertrag

sei ihnen unter ander», bewilliget worden, zwei Priester anzustellen, die den Gottesdienst nach altem

christlichem Brauch nnd nach den Saznngen der katholischen Kirche zu versehen haben; da nun aber die

Einkünfte beider Pfründen so gering seien, daß sie keilte gcschikten Priester darauf erhalten können,

nnd da sie jezt einen tüchtigen gelehrten Geistlichen von sittlichem Wandel ausfindig gemacht, so bitten

sie nm die Bewilligung, die Einkünfte beider Pfründen verschmelzen nnd daraufhin mit demselben unter¬

handeln zu dürfen - Das Gesuch wird in den Abschied genommen,

Gotleshaiiotag in blinden.

Vcrgun. 22. nnd 25!. Juni.

Staatsarchiv Succr». — Akten' BiSthvm t§l'ur,

Bolen im Namen derXI! lOrte: Hans L»r Escher, Sekclmcister von Zürich; Rudolph von Met-

tenwvl, Spitalmeiiter zu Lneern; Paulus Schüler, alt-Landammann von Glarus. Goitesbans-

bnnd, Ambrosius Marti, Bürgermeister von Chnr,

Die Gesandte» der.Xlil Orte eröffnen, daß sie gemäß des lezteu Abscbiedes hicher abgeordnet worden,

um die Antwort des Gotteshausbnnds zu vernehmen über die vorgeschlagenen Mittel hinsichtlich der

Anstände, die steh wegen der Wahl der beiden Bischöfe erhoben, Nacbdei» sich die Gemeinde Bcrgüu

an, W, deshalb noch vcriammelt hatte, wird den eidgenössischen Gesandten von den Abgeordneten des

Gotteshausbnnds folgende Antwort ertheilt: Die Mehrheit der Gemeinden habe beschlossen, die Artikel

nicht anzunehmen, weil sie dem Gotteshausbund mit der Zeit zum Nachtheil und Schaden gereicht»

möchte». Ein nochmaliger Versuch vor den Gesandten des Gotteshausbnnds führt zu keinem besser»

RepUlat Endlich stellen die eidgenössischen Gesandten, nachdem sie dargestellt, wie unbillig es sei, dab
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der ordentlich zum Bischof erwählte Beatus von seinem Bistbnm nicht Besiz uehuieu könne, während

der Erzpricster Bartholomäus von Salis, der nnrect?tmäsng in die Verwaltung des Bisrhnm gcsezt worden,

im Schloß bleibe, an die Gesandten des GottcshausbnndS die dringende Ermahnung und Bitte, sie

möchien den Erzpricster mit seinem Hofgesinde beförderlich ans dem Schloß ziehen lassen und zwei un¬

parteiische Männer in's Schloß sezen, die bis zum Anstrag dcS Handels die Verwaltung des Bisthums

zu besorgen haben. Hierauf wird ihnen laut eines besiegelten Abschieds zur Antwort: Sie haben keine

Vollmacht, irgend eine Aendernng am BiSthum vorzunehmen, oder den Salis abzuweisen; sie wollen

sich aber den Eidgenossen zu Gefallen dazu verstehen, daß zwei unparteiische Männer die Verwaltung

besorgen; sie danken schließlich den eidgenössischen Gesandten für die dieses Handels wegen aufgewendeten

Kosten und Bemühungen.

Gemein - eidgenössische Jahnechnnngs - Tngsaznng.

Baden. !>»<»<», Juni (Sonntag vor Johann Baptist).

>Ttaatsar»-lnv Vncern. Mqem. Abscl'. Nd. Zurici). Avsch. Vd. Nr. fol. ^.taaiHarclnv Bclll. !25>.

Landesarchiv Ächwyz.

lAuch in den 'Archiven GlarnS, Freiburg, Solc'tbnrn nnd 'Aarau.I

Boten: Zürich. Bernhard von Cham, Burgermeister; Hans Kambli, Statthalter. Bern. Beat

Ludwig von Mülinen, Statthalter nnd des Raths, pncern. Niklans Am Hehn, Schultheiß, llri. Jost

Schmid, pandammann. Schwhz. Kaspar Abhberg, pandammann. linterwalden. Hans Wirz, pand-

ammann ob dem Wald. Zug. OSwald Schön, Sckclmcister nnd des Raths. Glarns. Kaspar Tschndi,

Landammann. Basel. Bernhard Brand, des Raths. Frcibnrg. Petermann von Elerh, Rirrer nnd

des Raths. Solothurn. Joachim Scheidegger, Venner und des Raths. Schaffhansen. Dietegen

von Wildenberg, genannt Ringk, Burgermeister. Appenzell. Joachim Meggeli, alt-tllindammann.

HS- Sargans). I». Es wird angeregt, daß in den eidgenössischen gemeinen Herrschaften einige

Zinsherren prätendieren, daß die Inhaber einiger Höfe, von denen sie seit vielen Jabren nur den Zins

bezogen haben, diese Höfe von ihnen als Erblehen in Empfang nehmen und auch den Ehrscbaz geben

sollen. — Wird all insieuoinlnin genommen. «. Doetor Simon Oswald Hug, Burger zu purer», nnd

leine Frau, eine geborne von Schüren, klagen gegen der lezteren Bruder, Hans Konrad von Schirren,

daß sie in ihrem väterlichen nnd mütterlichen Erbtbcil benachtheiligt worden, indem ne nur llttXl Gulden

baranö erhalten haben, während der Bruder bei 4t),tX)l) Gulden besize, und melden, daß sie auf einiges

Guthaben desselben im Thurgau Arrest gelegt, wozu sie gemäß der Erbeinnng berechtigt seien. Der von

schirren beschwert sich darüber nnd behauptet, daß seine Schwester, wenn sie eine Erbsansprache an ihn

su haben glaube, ihn da suchen müsse, wo er wohnhaft nnd wo das Erbe gefallen, wie dieses in- nnd

Außerhalb der Eidgenossenschaft überall üblich sei. Daneben stellt die Ritterschaft des «t. Georgen Schilds

Hegau die Bitte, man möchte es beim alten Brauch nnd Herkommen bleiben lassen, indem es gemeinem

Landesbrauch zuwider sei, jeden Theil einer Erbschaft dort zu berechtigen, wo er gelegen. — Dieser An¬

stand wird in den Abschied genommen, damit sich jedes Ort darüber entschließe, wie der Artikel der Erb¬

auung, handelnd von den Erbfällen, zu verstehen sei nnd wohin man die Parteien an s Recht weisen
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wolle, «I. und «. S, u. Thurgau). t. (S. u. Freit: Aemter). K'. HS- u. Luggarus). I». Bein macht Anzug:

Es komme häufig vor, daß die Landvögte und Gesandten dieß- und jenseits des GebirgS „ganz unge¬

reimte" Urthcile fällen, was der Vermuthung Raum gebe, es möchten hie und da Geschenke, Miel und

Gaben davon der Grund sein ; dieses gereiche den Eidgenossen zur Schmach und bringe die Unterthanen

in große Kosten; ohne Zweifel rühre dieses daher, weil einige Orte gewöhnlich Personen aus ihren

Gemeinden auf die Dagsazungen und Landvogteien schikcn, welche der Rechte nicht kundig und vorher

nie weder zu Gericht noch Rath gebraucht worden; es bitte daher in guter eidgenössischer Meinung, die¬

ses wohl zu beherzigen und ans Abhülfe zu denke», Landammann Schund von Uri bemerkt hierauf:

Seine Obern haben bereits mit Schwhz und Nidwalden Rüksprache gehalten, wie solchem Mißbrauch in

ihrer Vogtei zu begegnen sein möchte; auch habe Uri au der Landsgemeinde beschlossen, daß kein Beam¬

ter für Urthcile Geschenke annehmen dürfe und daß die Rathe und Beamten, sowie die Gesandten und

Vögte, ehe sie ihre Verwaltung antreten, dieses eidlich beschwören müssen, - Dieses wird in den Abschied

genommen, damit jedes Ort seinen Gesandten über den Erlaß einer gemeinsamen Verordnung gegen

diesen schändlichen und unehrenvollM Mißbrauch Instructionen ertheile. i. (S, u. Thurgau). Ii.» S. u.

Rheiuthal). l. Auf dem Dag zu Chur waren von den eidgenössischen Gesandten gütliche Artikel vorge¬

schlagen worden, um die Anstände zwischen den zwei Bischöfen und dem Gotteshausbund zu vermitteln;

bis zum 2t>, Juni sollten sich beide Parteien darüber entschließen; ans dem Bundestag zu Bergün aber'

auf welchen man Gejandte von drei Orten abgeordnet hatte, um diese Antwort in Empfang zu nehmen,

waren dann die Artikel vom Gotteshausbund verworfen worden; darüber und über den fernern Verlauf

des Handels, sowie, daß die Stadt Chnr und einige Gerichte im Gottcshausbunde die gütlichen Mittel an

zunehmen eingewilligt haben, berichten nun umständlich die Gesandten der drei Orte, - Demnach wird

nun wieder an den Gotteshausbund geschrieben: Man habe diesen Abschlag von ihnen nicht erwartet

und müsse daher das ernste Mißfallen und Bedauern darüber aussprechen, daß sie nicht mehr Achtung

vor den Eidgenossen haben und nicht einmal einen rechten Grund für ihr Verhalten anzugeben wisse»,

während die Eidgenossen doch stets mit Gut und Blut für sie eingestaudeu seien; man habe vernommen, daß

einige Gerichte ihres Bundes die Mittel angenommen haben; diesen danke man dafür und werde cd

ihnen stets gedenken; da nun der ordentlich zum Bischof erwählte Beatus vom Papst die Confirmation und

vom Kaiser die Bestätigung der Freiheiten und Regalien deS BiSthums und die Anerkennung als Fürst

des Reichs erlangt habe, und da zudem die beiden andern Bünde ihn als ihren ordentlichen Bischof anerken¬

nen, so erachte man, daß sie sich zu viel vermessen, wenn sie solchen Potentaten und dem Recht sich ss

frevelhaft widcrsczen; weil nun der Bischof abermals um Gottes und der Gerechtigkeit willen gebeten

habe, ihm zum Rechten zu verhelfen, und weil man diesen Span viel lieber in Güte beigelegt sähe, ss

bitte und ermahne man sie nochmals ganz ernstlich, dieses wohl zu beherzigen, und zu bedenken, in welclst

Gefahr und Kosten sie durch ihre Widcrsczlichkcit sich bringen; auch wolle man ihnen nicht verhehle»,

daß man dem Bstchof Beatus, wenn er gemäß der Bünde das Recht anrufen würde, dazu zu verhelft

entschlossen sei; desihalb begehre man nochmals, daß sie die vorgeschlagenen Mittel annehmen und iln't

Entschließung darüber bis zum 25. Juli nach Zürich senden.—-An die Familie von Salis wird gesclss^'

bcu, sie soll die Mittel auch annehmen und ihren Vetter, der sich eigenmächtig in das Bisthum gedräwst

habe, nicht länger in seinem Unrecht nuterstüzen. — Endlich wird der Bischof della Porta unter M'U

theilung obiger Schreiben ermahnt, bis auf weiter» Bescheid die Sache ruhen zu lassen. — Der gan.ss
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Handel wird in den Abschied genommen, damil jedes Ort seine Gesandten- auf nächste Tagsazung mit

-^vllmachtcn versehe auf den Fall, daß der Gottcshausbnnd von seinem unbilligen Verhalten nicht ab

Beben und der Bischof zum Rechten mahnen sollte, i». Dem Andreas Fmhof, Bnrgcr zu Basel, wurden

"us lezrcr Zurzachermcssc Waaren im Werth von ltX> Gulden gcstohleit, später aber bei einem der Tbater

Aufgefunden; da nun Basel um Zurükerstattung dieser Waaren bittet und im Sinn jenes Vertrages,
'"es noch beigetreten ist, Ancrbictnngen macht, so wird das Gesuch in den Abschied genommen,

Rheinthal), «». (S. u, Freie Aemwr). p. llri stellt das Gesuch, es mochte jedes Ort ein Fenster

lmiem Wappen ihm in sein neues SchüzcnhauS schenken, — Weil man aber darüber nicht instruiert ist,

d Ebschied genommcu, «>. Schultheiß Pfhsfcr von Luecrn läßt durch Schultheiß Am Lehn
^u alle Orte stellen nm Fenster mit ihren Wappen in sein neues HauS auf seinem Gut,- Fn

uu llchtigung seiner Verdienste um die Eidgenossenschaft wird ihm von der Mehrheit entsprochen,

Ans ein Gesuch des Junker LueiuS Ringg von Baldenstein in Bezug aus das an den Gotteshaus

feinctwegen erlassene Schreiben wird erkennt- Sobald Zürich die Antwort des GottcshauSbuudcs

enpsall es selbe sogleich an die übrigen Orte und an den Ringg mittheilcn, damit die Gesandren

"f künftig Tagsazung darüber instruiert werde» können, <S. u. Thurgauü t. Die auf lezter Tag-

lazung entworfene Verordnung in Betreff der starken gesunden Bettler und Landstreicher, sowie der

"'^6>genner wird bestätigt ; daher soll man solche Leute allenthalben aus dem Land weisen, die

l achtigen an der Folter verhören und nach Verdienen strafen. Dagegen soll jedes Ort für seine Ar

^ u viel möglich selbst sorgen, damit sie durch ihr betteln niemanden beschwerlich fallen; solchen, welche sich
'um Heimath mit dem Almosen nicht ernähren können, soll der Vogt einen Schein über den Sachverhalt

m ellcn, Endlich soll man auch in den Orten und gemeinen Vogteicn die „Sondersicchcn" zu Hause

und nicht also umherziehen lassen, ^ Diese Verordnung wird allen Landvögten zum Verhalt

M »«lt. Abgeordnete der XI Gerichte in Bünden erneuern ihr Gesuch an die sieben Orte um

'ahme in ein Bündniß in gleicher Form, wie man die beiden andern Bünde auch aufgenommen habe,

Lech dringend, mau möchte zu Herzen nehmen, wie sie stets mit der Eidgenossenschaft Lieb und
getragen und noch stets bereit seien, Gut und Blut für sie einzusezcn. Auch die beiden andern

ah" "^erstüzcn schriftlich dieses Gesuch, — Da nun einige Orte Vollmachten darüber haben, andere

^ ^lU'den die Abgeordneten der XI Gerichte angefragt, ob sie berichten können, warum damals,

^ die beiden andern Bünde mit den sieben Orten in ein Bündniß getreten, ihr Bund nicht in dasselbe

dcre Büttgen, oder ob sie gegen das Haus Oesterreich dermaßen verpflichtet seien, daß sie kein an-
Bündnis; eingehen dürfen, Sie geben darauf folgende Erläuterung: Sie müssen allerdings dem

di/^ ^ktcrreich jährlich etwas entrichten und haben darüber keinen Anstand; daneben bcsizen sie aber

wss PMlt und Kaiser, mit Königen, Fürsten und Herren Bündnisse abzuschließen, 10-

^ »e denn auch kürzlich in die Vereinung mit Frankreich getreten seien; daraus sei zu entnehmen, daß

fss "lenn sie zu lezterm die Befugnis gehabt, dann nm so viel eher mir den Eidgenossen sich verbunden

unen, mit denen sie seit jeher in Freundschaft gestanden; das Haus Oesterreich könne dieses in keiner

"licht —Vcrdanknng ihres freundlichen GrnßeS und ihrer guten Gesinnung wird dieieS

"Bich von den sieben Orten in den Abschied genommen, damit sich jedes Ort bis zu künftiger Tagsa-

^'lg darüber entschließe, und seinen Gesandten Vollmacht ertheile, die Sache endlicb zu erledigen,

Der Kaiser übersebikt drei Mandate, gemäß welcben Wilbelm von Grumbach, Wilhelm von Stein,
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Ernst von „Mandeßloe" (Mandelsloh), Jobst von Zedtwirz, Dietrich Pickst und Michael Feißlen wegen
pandfriedensbruch an> Bischof und der Stadt Würzburg in die Acht und Aberacht erklärt werden, und
ermahnt die Eidgenossen bei Strafe der Acht, den Geächteten keinen „Nnterschlanf" oder Borschub zu ge¬
währen, Der savoyische Gesandte Herr von Roll eröffnet nach Neberreichung seiner Credeuzbriefe,
daß der Herzog sehr bedauere, die eidgenössischen Gesandten in Augsburg nicht mehr angetroffen zu
haben, um sich mit ihnen in Betreff der Beschwerden der Kailfleute über den nencn Zoll und die Ab¬
gabe einer halben Krone vom Hundert verständigen zu können, daß er nun aber, da der bis zum
24, Juni bewilligte Termin bereits abgelaufen sei, den Eidgenossen zu gefallen, den Termin dieser Zollfrcihest
bis Michaelis (28, Septemb,) verlängert habe, Weil jedoch die Kaufleute diesen Termin für zu kurz
hallen, indem am l, November wiederum eine Messe in Lyon sei, und abermals dringend bitten, siebe«
den Zollstätten wie von Alters her zu halten, so wird an den Herzog geschrieben, er möchte den Termin
der „Freiheit" von diesem neuen Zoll bis auf Iohanni <24, Juni) 15,67 verlängern und darüber antwor¬
ten , damit sich die Kaufleute darnach zu verhalten wissen, Der savoyische Gesandte bemerkt des
ferner», daß der zwischen dem Herzog und der Stadt Bern abgeschlossene und beiderseits besiegelte Ber¬
trag <zn Pausanne 66, October 1564) bisher nicht vollzogen worden, und bittet im Namen seines Fürsten,
man möchte Bern dazu anhalten. Der Gesandte von Bern erwiedert: Es sei allerdings wahr, daß ein

. Bertrag zwischen Bern und dem Herzog abgeschlossen worden; dabei habe man aber deutlich ausgemacht,
daß ^ie Könige von Frankreich und Spanien denselben ratifieieren sollen; nun seien freilich zwei Bestä¬
tigungen nach Bern gekommen, aber beide mit Borbchalten, die Bern nicht annehmen könne, daher es
selbe a,i den Herzog zurükgcschikl und andere Bestätigungsbriefe verlangt habe; sobald es diese erhalte»,
werde es gebührend antworten, — Nachdem man noch die Erläuterung des savoyische» Gesandten ver¬
nommen, in wie fern der Herzog zur Einholung der Ratification von Frankreich und Spanien verpssiä)-
tet gewesen sei, sowie die Bcrantwortung des bernerischen Gesandten, warum Bern die ihm zugesendete»
Ratificationen nicht habe annehmen können, wird alles ml roldroncknin genommen, z-. Die Gesandte»,
welche auf dem Reichstage zu Augsburg gewesen, erstatten Bericht und übergeben den Confirmations-
brief"), womit der Kaiser gemeiner Eidgenossen Freiheiten bestätigt; sie melden, wie der Kaiser alle
Gnaden und gute Nachbarschaft gegen die Eidgenossen anerboten habe, welche Ehren ihnen von viele»
Fürsten und Herren erwiesen worden, und wie der Kaiser jedem Gesandten ein vergoldetes Trinkgelclst^
geschenkt habe, das sie jedoch nur zu Hände» gemeiner Eidgenossen angenommen haben; sie berichte
endlieb, daß sie 466 Kronen Auslage gehabt, weil alles theuer gewesen, und sie überdies; >78 Kro»e»
in die Eanzlei geschenkt, ihrer Diener Reitlohn bezahlt und Ehren halber und um ihre Angelegenheiten
zu fördern, einige Gastmähler haben geben müssen; sie bitten schließlich, man möchte ihre BerriclstuUjssv
genehm halten, — ES wird ihnen für die getreue Besorgung der erhaltenen Aufträge der Dank auSg^
sprechen; zugleich werden ihnen die Trinkgcschirre geschenkt; an die Kosten soll jedes Ort sammt d"
Stadt St, Gallen 55 Kronen bezahlen; den sich ergebenden Neberschuß sollen die Gesandten unter st«b
thcilen. Da die Gesandten von Bern, Basel, Freibnrg, Solothurn und Schaffhansen nicht dazu sti»»»^
wollen, „ermächtigen sich ihrer die übrigen Orte", Bei diesem Anlasse wird auch festgcsezt, daß in
knnft, wenn mau wieder Gesandte an fremde Höfe abordnet, dieses von Ort zu Ort abwechseln st

) Bestätigung der Freiheiten rer Eidgenossen durch Kaiser Marimiiian tl, vom ch Mai lütiii, S, Beilage Nr, >3.
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damit alle au die Reibe komme», Ferner wird beschlossen, daß dieser kaiserliche Eonfirmationsbrief wie der

frühere in Zürich aufbewahrt werden soll und das; Zürich einen Revers ausstelle, daß beide Briese dort

liegen: der pandschreibcr von Baden soll jedem Ort eine beglaubigte Abschrift des Eonfirmationsbriefes

zustellen, Endlich wird verfugt, daß die Städte, welche der Eidgenossen Unlerthanen sind, sich mit diesem

Bcüätiguugsbriefe auch „bcbelfen" und nickt besonders um Bestätigung ihrer Freiheiten de» Kaiser an-

sollen, indem dieses die Ehre der Eidgenossen, als ihrer rechten Obrigkeit, schmälern würde, Bom

-Haus Oesterreich wird das Erbeinungsgeld für das Jahr 1565 ausbezahlt; davon erhäll jedes der

zwölf Orte Gulden (zu lli eonstanz, Bazen), Nachdem jedes Ort an die Gesandtschaftskosten

uuch Augsburg 55 Kroneil oder 6l Gulden und lli eoustanz, Bazen, ferner dem liandvogt und llandschreiber

für die Quittung l Gnldeu bezahlt hat, verbleiben jedem »och 67 Gulden (zu l5 eoustauz, Bazen, und 5

Bazen, «»». Gesandte des Kaisers, der Churfürsten, Fürsten und Stände des Reichs übergeben ihre

^reditive, vermelden ihrer Eommitrenren freundlichen Gruß und gnädige Gesinnung, und legen ihren

Borlrag schriftlich vor,'*» Darauf wird ihnen geantwortete Man verdanke dem Kaiser, den Ehurfürsten,

Kurilen „„5 Ständen des Reicks ihren Gruß und gnädige Gesinnung; man bedauere von Herzen, daß

'l'uen von den Türken wieder solche Gefahren drohen, und bitte zu Gott, er möchte sie gnädigst von

'l»>en abwenden; da schon auf dem Reichstag zu Augsburg au die eidgenössischen Gesandten das Begeb¬

en in» Hßlfx gestellt, dabei aber nicht gesagt worden, in was dieselbe bestehen soll, so haben die meisten

ich, darüber nicht entschließen können; dagegen wolle man das jezt deutlicher gestellte Begehren in

Abschied nahmen und sobald möglich darauf Antwort crtheilen, I»I». Auf ihr Gesuch an den Kaiser,

Eburfüriten, Fürsten und Stände dcS Reichs auf dem Reichstag zu Augsburg um Aufhebung des

tuc>al-MandatS und um Bewilligung des freien Silberkaufs im Reich hatten die eidgenössischen Ge-

Wudtcm dorl folgende Antwort erhalten: Wenn die Eidgenossen die Münzordnung des Reicks annehmen

""d halten, gemäß derselben münzen, die Probationstage mit den ander» Münzständen besncken, ihre

"»zen auch probieren lassen, die Ucbcrtreter strafen und überhaupt allem nachkommen, was im Mnnz-

wandar verordnet werde, und dieses alles urkundlich versichern, so soll ihnen jährlich ein noch zn bestim¬

mendes Quantum Silber zum Bermünzen verabfolgt werden, — Da nun aber die Gesandte» sich dar-

^"znlasscn keine Bollmacht haben, und da noch kein Eremplar der neuen ReichS-Münzordnnng mit

^ will worden ist, so wird dieser Gegenstand ml nwlniomluin genommen, — Erzherzog Ferdinand von

Erbl^>^ "utwortct "»f das an ihn gestellte Begehren nm Bewilligung des freien Silberkaufs in seinen
onden gemäß Erbeinuug, daß er als Fürst des Reichs sich mit den andern Ständen über die Silber-

- berständiget habe nnd von sich ans davon nicht abgehen könne, ohne sich der Strafe ansznsezen,

^ m lo »ich: G seiner Mackt stehe, den Eidgenossen zn willfahren, Anch diese Antwort wird ml rot,--

" nm genommen, um die Obern entscheiden zn lassen, ob sie die Sacke auf sich beruhen lassen, oder

Zür" überzog das Recht gemäß der Erbcinnng brauchen wollen, ««. Da in einigen Orten der zu

^Mch aufgoftM^ Münzordnnng uicht nachgelebt wird, indem nicht währschafte Doppelvierer nnd an-

Aeino Münzen, namentlich in Zug, geschlagen worden, so wird von den eilf Orten einstimmig be¬

lli» Ni des GnifV» Ulrich ;» Mvniforl, Vandvogts der vorder-ösrerreichischcn Lande und des Hans Melchior Hegge»'er

iae"^ Walsers und gemeiner Neichsnände), des Paulus von Slppenzliofcn (in, Name» des Bischofs von (5o»iiani>
r^n Uli» (in! Namen des Markgrafen Karl z» Bade» »nd Höchberg) im Bernerercmplar- i)»l, l<>8 -177
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schloffen, bei obbenannter Münzordnung zu verbleiben, nur währschafte Münzen prägen zu lassen und

die Stempel nichr an Privaten zu verleihen; auch soll jedes Ort verpflichtet sein, seine geringhaltigen

Münzen einzuwechseln und gute Münzen dafür zu geben, «I«I. (S. u. Rheinthal) rr. Zürich legt eine

schriftliche Verantwortung der mahländischen Gesandten vor, in welcher diese unter auderm melden, daß

derAbschied vom verflossenen Februar nach ihrerAnsicht viel zu scharf abgefaßt sei, daß es gut sei, wenn der König

von Spanien und der Gnbernator von Mahland ihn nicht zu sehen bekommen; würde man sich allemal über

den Grund der vorgebrachten Klagen genau erkundigen, so würde man finden, daß oft gerade das Ge-

genlbcil stattgefunden habe; denn die eidgenössischen Untcrlhancn werden in Bezug auf den Kornkans

viel günstiger gehalten, als andere Nachbarn deS Herzogthums Mahland, und die jährlich zur Zeit der

Ernte erlassenen Ausfuhrverbote geschehen nur im Interesse der eigenen Unterthanen, um das Land

nicht zu sehr vom Korn zu entblößen; überdies; hätte eher Mahland Grund sich zu beklagen über Mordthatc»,

Plünderungen, Brandstiftungen n, dgl,, welche sich die enuetbirgischcn Unterthanen seit einigen Jahre»

erlauben; wenn Mare Anton Bosso versprochen, daß jene drei auf den Galeeren Befindlichen freigelassG

werden, so habe er gegen seine Befugnisse gebändelt. Ferner langt ein Bericht ein von den Gesandten ad

der Jahrrechnuug zu Lauis, worin diese melden, daß zwei jener Gefangenen bereits freigelassen seien,

daß aber der dritte die Bürgschaft ohne Nachsicht habe bezahlen müssen, ferner daß der feile Kauf im

Mahländischen immer noch gesperrt und daß der Durchpaß für das auS Savohen bezogene Getraide mit

vielen Umständen und großen Kosten verbunden sei. — Daher wird nun an die mahländischen Gesand¬

ten in Zürich geschrieben: Der frühere Gesandte M, A, Bosso habe gemäß seiner Eredenzbriefc Boll¬

macht gehabt zu versprechen, daß die drei Gefangenen ohne Lösegeld freigelassen würden, wenn man ihm

den Uebelthäter Franz Negri übergebe; man verlange daher, da das leztere geschehen sei, die Entlassung deo

dritten jener Gefangenen von der Bürgschaft, sowie dessen Entschädigung; mau begehre auch, daß sie beim

Gubernator die Bewilligung des freien Kaufs auswirken; betreffend die eingeklagten Gewaltthätigkcfte»

gegen mahläudische Unterthanen, so halte mau dafür, daß dem nicht also sei, weil ja die frühern

ländischcn Gesandten leztes Jahr bei den wiederholten Unterhandlungen über den feilen Kauf nie e>»

Wort davon gesprochen haben und weil, wenn es dennoch wahr wäre, jedem das Recht offen gestände»

hätte, — Der Handel wird in den Abschied genommen, um, wenn die Plakereien fortdauern sollten, sith

zu entschließen, ob man eine Gesandtschaft an den König von Spanien abordnen wolle, denselben übm'

alles umständlich zu berichten, II. Das Gesuch der Königin von Frankreich, daß man ihr zu lieb »<-»d

ein Jahr für die Dauer der abgeschlossenen Vereitlung zugeben möchte und daß diese daher so laug dm

König lebe und noch acht Jahre nach seinem Tode dauern und Kraft haben solle, wird ml umteuoiKuw

genommen, KK. <S, u. Luggarus), I»I>. (S. II. Lauis). II. Statthalter Kuhn von Uri hegehrt, daß ss'"

Rechtshandel mit Hauptmann Garmiswhl von Freiburg zu Uri berechtigt werden solle, und anerbietet

sich, demselben für die zu Baden ergangenen Reden vor gemeinen Eidgenossen Rede zu stehen, Dagtjss"

erwiedcrt Freibnrg, daß auf dem angesezteu RcchtStag, auf welchem Kuhn nicht erschienen, bereits dar

Urtheil über die Ansprache deS Klägers im Betrag von 35(1 Kronen erlassen worden sei. Die sftaiss'

wohin man die Parteien weisen wolle bezüglich der zu Baden vorgefallenen Beleidigung, wird »ü w

mimomwm genommen, Die Gesandten der cilf in die Vcrcinung mit Frankreich getretenen Or'

mahnen den Herrn von Belliövre an Ausbezahlung des Schlachtsoldes. Er verspricht Bezahlung iu»ol

halb zehn Tagen. II. sS. u. Sargans). Die Landvögte und Geleitsherren legen über ihre
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"ahmen Rechnung ah; jedes der Vlll Orte erhalt 4l>7 Gulden in Münz, HS, u, die betreffenden Land-

vogteten und Geleitsbüchsen). i»ii. Die Beschwerde des Hand Seßlcr zu Muri, der der Jahren wegen

Schulden Zürich hatte verlassen müssen, das; ihn nun die Erden des M, Blas;, den dem er zur Zeit

etwas Geld geherzt habe, den seinem jezigcn Besizthnm zu vertreiben drehen, wenn er sie nicht bezahle,

und sein Anerbieten, an diese Schuld jährlich 4 Gulden abbezahlen zu wellen, wird den Gesandten den

Zürich in den Abschied gegeben, «»«». (S. u. RheinthalH z»>». Handammann Abhberg den Schwhz meldet,

ver einigen Jahren dem Statthalter und Andern „Paternoster", „beschlagene Messer" und anderes ge¬

höhten und zu Mellingen versczt worden, das; er diese Sachen wiederholt reelamicrt habe, und nun,

weil sss Eidgenossen zugefallen, von ihnen zu lause» wünsche, — Das verlangte wird ihm geschenkt,

HS. u, Bellen;). »». Bor den Gesandten der vier Orte Lucern, Uri, Unterwalden tlnd Zug meldet

alt-Landammann Gilg Tschudi von Glarns, was seine Obern bezüglich des Einkommens der katholischen

^Ü'ünden, des Unterhalts der Pfrnndhänser und der Anstellung eines Schulmeisters verfügt haben,

getroffenen Anordnungen betreffend die Herstellung der Pfrnndhänser werden gebilligt, ebenso die

füglich der Priester; bei leztern jedoch behält man sich freie Hand vor, im Fall man später Aendernn-

hk» für nöthig finden sollte,

^ chisaz aus den, Bernereremhlar — »», aus dem Zürchereremplar. — ««, p„. <I<I aus dem Schwyzereremplar, — II' aus

ischudischcn Sammlung in Zürich,

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenheiten:

>. Art. 37, Polizeiliches.
Deutsche arm Boateirn übrrh

Laudgrasschast 5h»rgan

andvogtri Rkrinthal.

Grafschaft Sargan».

Grafschaft Baden.

Landvogtci Freie Aemter.

Vier rnnctb Bogteicn nberh.

^andvogtei LaniS.

^andvvgtei LnggarnS.

Vellen;, Bollen; «nd Zsiviera.

it.

«l,i.

II

Art. 16. Lehensachen,

„ 21. Justizsachen.

Art, 179, Justizsachen,
„ 3.36. Stifte und Klöster,
„ 337- ..

Art, 127, GiaubenSsachen,

15,6 Personelles.
128, GlaubenSsachcn.

Art. 98. Stifte nur Klöster.

„ 46. Lehcnsachen.

» Art, 14t. Judlcaturu. (sompetenzs,
1, „ 198, Justizsachen,
in»», 16, AmtSrcchnung,

»»in. Art, 34,

«», „ 75,
AmtSreainunq,

Justizsachen.

nun, Art, 18. AmtS-u.GcleitSrcchugn.

Art, 158. Klöster.
,. 175.

ee, Art, 216. Verkehr mit Mahland,

I»I». Art. 269. Justizsachen.

Art. 64, Verwaltung im Allgem,

i«l. Art, 186,

»»»».Art. 15, AmtSrechuuug,

»nn», Art, 22, Amtsrechnung,

t>. Art, 96, Justizsacheu.

ikie Art, 378, GiaubenSsachen,

44
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Ennerbirqischo Jaürrechnnnqs - Tagsauing.

Luuis. Juni (Dienstag nach Johann d. Täufer).

Staatsarchiv Lucern. (^innetbirg. Absch. II.

lAuch in vcn Archiven Zürich, Bern, Glarus nnd Solothurn.!

Boten. Zürich. Konrad Escher, des Raths. Bern. Kaspar Willading, Benncr. Lneern. Wallher
Krcpfinger, des Raths. Uri. Johannes "Acht" <Epp), des Raths. Scbwhz. Andreas Wispcl, Land¬
schreiber. Unterwalden. Niklaus von Flüc, alt-Landainmann ob dem Wald. Zug. Paulus Koliit,
Pannerherr. Glarns. Melchior Hassi, des Raths. Basel. Lueas Gebhart, deö Raths. Frei bürg
Anton Krumenftol, Sckelmeistcr. Solothnrn. Urs Bhs, deS Raths. Schaafhausen. Martin Buchet,
des Raths.

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte HerrschaftSangete,ieiiheiteii:

Bier ennetb. Bogteie» überh e. Art. 57. Juslizsachen. t Arl. 159. Vertekr mit Mo»land.

Lauis und Mendris

Laudvogtei Lauis

Laudvogtei Mendris.

a. i Art. 19. AmtSrechnnnq.

>>. Art. Z95. Zollsachen.
«. ,, 210. Justizsachen.

>i Art. 559. Kirchliches.

t>
n

Art. 4K7. LocaleS.
„ III. Bustenrechnnnq.

Art. 529. Justizsachen.

>70

Enuetbirgische Inhrrechnungs - Tagsazung

Luggarus Juli
Staatsarchiv ^'ncern. Ennetlnrq. Absch. !I. 143.

lAuch in dcn Archiven Zürich, Bern und Solothnrn.I

Boten: <Die nämlichen wie zu Lauis den 25. Juni».
Man sehe ras Verhandelte im Abschnitte HeirschastSanaeieqknheilcn:

Vier enuetb Vvgteien überh.

Laudvogtei LauiS

LuggaruS »ud Mainthal

Laudvogtei Luggarus

>>

i>

<>.
i

Art. 29. AmtSrechnnnq.

Art. Itl>. NechnungSsachen.

Art. 92. Jnstizsachcn.

Art. 302. Zollsachen.
„ 12k. Nech>i»nqs.sachen.
„ 903. Zollsachcn.
„ »27. RechnnnaSsachen.

Nu nr.Arl. 11. AmtSrechnnng.

?. Art. 128. RechnungSsachen.
>>' „ K5. Verwaltnna i>» Allgenn

öö.
88. Bußcnrechnung

27 Z.

Couserenz der vier Städte Zürich, Bern, Schaffhause» und Genf.

Zniicit i K. August.
Staatsarchiv Zürich. Absch. Vd. Nr. 1'Zü. fei. li»Z. Staatsarchiv Born. t)(>. fol. I^l

Boten: (Nicht angegeben».
Auf das Gerücht, daß auf den t. September ein Tag zu Erfurt solle abgehalten werden, um

über

Unterdrükung nnd Verdammung der ebangetischen Lehre, sowie über die Lehre betreffend das Nachtws
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Zu berathschlagen. hat Bern es für uöthig crackrel, gegenwärtigen Tag nach Zürich auszuschreiben. Nach¬

dem nun der Gesandte von Bern Berückt erstattet hatte, geht die Meinung einiger dahin, man solle an

die Reichsfürsten der Angsburgischen Confession, namentlich aber an den Landgrafen zu Hessen, das

freundliche Gesuch stellen, daß sie das benannte Vorhaben wieder aufgeben; andere beantragen, man

ll'Ute zu diesem Zwekc Gesandte hiuansschifen; Zürich endlich berichtet, daß vor einiger Zeit der Pfalz-

gras bei Rhein insgeheim einen Boten an Meister Heinrich Bnllinger, den Kirchenvorstand zu Zürich

abgeordnet und etwas Unterhandlungen mit demselben gepflogen habe, daß lezterer seine Ansicht,

darüber H an den Pfalzgrafen schriftlich überschilt und nachher sammt andern Dienern der Kirche

M den Landgrafen zu Hessen und dessen Sohn Wilhelm, der auch der evangelischen Lehre eifrig

zugethan sein soll, ebenfalls geschrieben und beide dringendst gebeten habe, dafür zu sorgen, daß in Glau-

denssachen leine weitern Spaltungen aufkommen, endlich daß der Kaiser ans dem lezten Reichstage zu

Augsburg von den Fürsten und Ständen des Reichs verlangt habe, den Pfalzgrafen bei Rhein, sofern

^ sich in der Religion nicht ändern sollte, ans dem Frieden auszuschließen; da nun der Bote, welcher

lene Briefe vertragen, noch nicht zurük sei, könne man nicht wissen, wie die Sachen gegenwärtig stehen, —

wird daher als zwclmäßig gefunden, gegenwärtig nichts zu beschließen und vorerst die Antwort des

Landgrafen zu Hessen abzuwarten; sobald diese eingetroffen sein wird, soll Zürich an Berit und Sckaff-

Ücksten Abschriften davon, sowie seine eigene Ansicht darüber, mittheilen; Bern soll auch Genf davon in

Knintniß sezen; jedes Ort soll sich dann darüber beratbcn, was ferner in der Sache zu lbun sei, soll

übrigens alles geheim halten,

272.

Iahrrechullllg der die Vogteien Bellen;, Bollenz und Rwiera regierenden III Orte.

BeUenz. im Llngust und September

Der Abschied konnte in den betreffenden Archiven nicht aufgefunden werden,

27».

Konferenz der VII katholischen One.

Lucern, Z. September. (Dvnstag nach Verena).^*

Staatsarchiv Lncerii. Allgeui. Absch. Vd. 'I'O -tütt. Ulld

lAuck iui LandeSarchiv Sckwyz.l

Bote»! Lucern, Niklans Am Lehn, Schultheiß; Sebastian Feer; Kaspar Ggli, Landvogt; Rudolph

bo» Mettenwhl, Spitalmeister, alle des Raths. Uri, (? Hans) zum Brunnen, Landvogt, ^ckwhz.

"^uimann Dietrich" (Dietrich In der Halde») Ritter, Landammann, Untcrwaldeii. Andreas ^chönen-

') i», Bcrncreremplar s«l. 195, Schreiben res Heinrich Bnliiiijzer NN den Psalzgrafen, l<>. Juli.

Mist. toi. 199. Misssv der P-arrer, Prediger und Professoren in der Kirche und Schule »> Zürich .rn de» Landgrafen

Hesse», nm ihn in seiner Confcssio» r» bestärken, tö. Juli.

" f> Der Abschied führt das Datum Donstag vor Verena (29. August); es soll aber wohl Donst rg n a ch Sterena (5, Ze,iten,b^

bklsien, weil das Misssv ab diesem Tag an Zürich vom Z. Scvtember datiert ist.
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bühl, Landammannob dem Wald! Melchior Lussi, Ritter, Landammann »id dem Wald, Zug, Peter
Waldmann,

». Der Bischof von Ehnr, Beatus della Porta, begehrt Hülfe und Rath, um iu den Besiz seines
Bisthums zu gelangen. Räch Anhörung eines Berichts dcö Landvogt zum Brunnen, wird im Rainen
der VII Orte an Zürich geschrieben (5, September» und dem Bischof geantwortet. An Freiburg und
Solothurn werden Abschriften des au Zürich erlassenen Briefs mitgetheilt. Ebenso wird eine jüngst
vom Bischof von Ehnr an Lucern erlassene Zuschrift jeden» Gesandten abschriftlich in den Abschied
gegeben I». Ans den Bericht, daß die Berncr den Wallfahrtern nach St, Beat den Paß verweigern,
ja einige derselben gefangen halten, wird an Bern freundlich geschrieben,es möchte berichten, warum es
dieses thuc, Inzwischen soll jedes Ort die Wallfahrter ermahnen, gegen niemanden trozig oder unfreundlich
sich zu benehmen, v. Abt Johannes zu St, Moriz stellt ans Auftrag des Bischofs Hildebrand zu Sitten
und des Landeshauptmannund der Landräthc der Landschaft Wallis das Ansuchen, die VI! katholische"
Orte möchten sich für ihn um Nachlaß der Annaten und Taxen beim Papst verwenden. — Es wird
entsprochen, «I. Der Abt von St. Moriz wünscht, daß man sich beim Herzog von Savohen in Betreff
einiger Einkünfte, welche das Kloster St, Moriz im Augstthal zu beziehen hat, verwenden möchte, ^
Auch hierin wird ihm entsprochen und ein Schreiben an den Herzog erlassen, v. Das Ansuchen des
Abt von St, Moriz, es möchte jedes Ort ein Fenster mit seinem Wappen, von denen jedes acbt Krone"
kosten würde, in die Kirche des Gotteshauses St, Moriz schenken, wird in den Abschied genommen, ^
Der Bischof von Eonstanz hatte seinen Weihbischof von Ort zu Ort gesebikt mit bewußten (?) Aufträge"
Da nun aber die Gesandle» darüber nicht instruiert sind, wird es in den Abschied genommen, JedeS
Ort soll seine „Stimme" darüber beförderlich nach Lueern schiken, damit dieses im Namen der V Orte
dem Bischof antworten kann, K. Die XI Gerichte in Ehnrwalden hatten auf lczter Iahrrcchnnng 5"
Baden das Ansuchen um Aufnahme in ein Bündniß, gleich dem mit den beiden andern Bünden, gestellt
Weil jedoch diese Gerichte dem Haus Oesterreich gehören und in der Erbeinung steht, daß die Eidgenosse"
österreichische Unterthanen in keinen Schirm aufnehmen dürfen, wenn sie nicht bei ihnen sich förmlich
niederlassen, und weil endlich die XI Gerichte sich gänzlich zur neuen Lehre bekennen, so findet man "'äst
für gut, sie in ein Bündniß aufzunehmen. Daher wird dieser Artikel in den Abschied genommen, "M
ans künftiger Tagsazung über ein gleichförmiges Votum sich zu verständigen. Inzwischen soll diele»
Abschlag, bis der Handel wegen des Bischofs von Ehnr erlediget ist, ganz geheim gehalten werde»-
I». Nach Verlesung der Zuschriften des Papsts lBrevc Papst Pius V an die V katholischenOrte, "b"
Aufnahme von Jünglingen in die lombard, Seminarien, ü,ü. 12 Juli» und des Kardinals Borromäud
an die V Orte in Betreff der zwanzig Knaben, welche ans päpstliche Kosten in Italien studieren kö""e"'
sowie in Betreff der Ebedispensen bei naher Verwandtschaft, wird erkannt, daß diese Schreibt"
bei Gelegenheitgebührend verdankt werden sollen. Inzwischen aber soll jedes Ort nach Knaben, welche
in der Grammatik bereits gute Forstchrittegemacht, sich umsehen, indem ungcschikte nicht angenomme"
würde»! auch will man sich nächstens über die „Abtheilnng" dieser Knaben verständigen, I» (S-
Mainthal», k. sS, u. Baden).

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangeleaenheiten ^
Grafschaft Baden K Art. 57. Judikatur und Conipetenzs,
Landvogrei Maiuthal >- Art, 4!»8, Polizeiliches,
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27A.

Konferenz der IV Schirmorte des Gotteshnilfes St. Gallen (Zürich, sturer», Sckwuz nnd
Glarus.)

Rorscdack !«<»<» I<» September

Staatsarchiv Vuceru. Akten. Bisthunl Cbur. Allgem. Absch. Vd. fol 452.

Boten: (Nicht angegeben),

tk» Bischof Beatus von Chur stellt in eindringlichem Vortrage seine nnd der Stift Noth und Lage

dar; ^ erinnert daran, wie die eidgenössischen Gesandten vor einiger Zeit Artikel zu einem Vergleich

^llchen ihm nnd denen von Salis aufgestellt haben, welche er, obschon sie ihm nnd der Stift ziemlich

^schwerlich seien, der Eidgenossenschaft zu Ehren angenommen, während seine Gegenpartei des Papstes

^"finnation, des Kaisers Regalien, der zwei Bunde llrtheil nnd die vorgeschlagenen Mittel „in den

^ind geschlagen" nnd auf dem Tag zu Bergnn die Mittel verworfen habe; deshalb habe er sich genöthigei

^ikhe», l'raft des Bündnisses mit den lieben Orten nnd weil sonst die Eidgenossen jedermann stets zu

Pbührcndem Recht verhelfen, Gesandte auf die Tagsaznng zu Baden abzuordnen und um Hülfe nnd

»th anzurufen; von dort aus haben die XIII Orte ein ernstes Schreiben an die Gotteshanslente er-

»!stn und bis zum 25, Juli eine endliche Antwort begehrt, ob diese den aufgestellten Mitteln nachkommen

»'»llen oder niebt, nnd beigefügt, daß die Eidgenossen, wenn nicht entsprechende Antwort erfolge nnd

^Ue Klagen eingehen würden, dann nicht unterlassen könnten, dem Bischof, ibrem Bundesgenossen, zu

leinige» zu verhelfen; später sei abermals ein Gotteshanstag zu Tinzen gehalten worden, ans

schein Abgeordnete der zwei Bünde ernste Vorstellungen gemacht, in Folge derer zwar Barthoio

'»aus von Salis entfernt worden, jedoch nicht ohne der Stift großen Kosten und Schaden, wo man

hinsichtlich der Mittel nichts ausgerichtet nnd nur leere Ausflüchte erhalten habe; ja eS verlaute,

^a>! der Eidgenossen Schreiben aus Baden nicht allen Gemeinden mitgetbeilt worden sei; endlich habe

»»^ Zürich an die Gotteshanslente nnd an die Stadt Ebnr die Bitte gestellt, sie möchten die Mittel

»»nehme»; aber auch dieses sei ohne Erfolg geblieben, daher zu vermnthen sei, daß auch diese Briefe wie

^ frühern nicht die erforderliche Mitrheilnng gesunden baben; schließlich müsse er sich beschweren, daß

>l»n das Schloß Fürstenburg samint Zubehör ans Anstiften derer von Salis von den Gotteshanslente»

^enthalten werde; darum bitte er ganz dringend um Gottes nnd der Gerechtigkeit willen, ibm zu dem

^» verhelfen, was ihm gemäß billigem Recht geböre, — Darauf wird beschlossen: Jeder Gesandte soll

»K Beichwerdcn beförderlieb an seine Obern bringen nnd zugleich Lnecrn sie au llri, Unterwalden nnd

^»Ü mittbeilen, damit jedes Ort sobald möglieb seinen Entschluß darüber an die von Zürich sebike, ob

^»nch nochmals iu der sieben mit dem GotteSbansbnnd verbündeten Orte Namen von diesem eine

Gdljchf Antwort verlangen solle; desgleichen ob ihnen gefalle, den beiden andern Bünden zu schreiben,

Möchte» den GotteShanSbund dazu anhalten, die gestellten Mittel anzunehmen nnd den Bijchof zu

»'» leiuige» kommen zu lassen, damit das BiSthnm nnd die Stift nicht also zu Grunde gerichtet werde;

»»vlich oh ibnen,gefalle, ein Gesncb an den Erzherzog Ferdinand von Oesterreich zu erlassen, da;; er die Bc

i»zu»g aus dem Schloß Fürstenburg entferne und dieses dem Bischof übergebe, I». LueinsRingg von Bälden

ikei» beschult sich, daß das von den Xill Orte» ab der lezte» Jabrrechnnug zu Baden an den GotreS
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hansbnnd erlassene Schreiben ebne Erfolg geblieben sei, indem Hilbert Rnginelli ihn nord nidn genial!

der ergangenen Urthcile bezahlt habe, »nd bittet, man möchte ihm gestatten, aus das Guthaben seines

Schuldners oder derer im Gottcshausbund, die denselben nnterstüzen, Arrest zu legen, — Die Beschwerde

wird in den Abschied genommen; puecrn soll an Nri, Untcrwalden und Zug davon Mittheilnng mache»'

jedes Ort soll dann seine Ortsstimmc, ob man nochmals an den Gotteshausbund schreiben, oder de>»

Kläger den Arrest erlauben wolle, nach Zürich sänken, (Berhandlnng vom 11, September, Absch Bd.

I-. 452»,

273.

Konferenz der V katholische» Orre.

Stnns, September ! Sonntag Michaelis).
Staatsarchiv Vucern. Allqcm. Absch. Vd. I'". ^ tti.

I'Auch in den bandesarchivcn Lchwvz und Obwalten. I

Boten: (.Nicht angegeben),

t». Da iir Obwalden wegen der Paßverweigerung der Berner nach St, Beat Unruhen ausgebrochen

siild, haben die V Orre für nöthig erachtet, sich an die handsgemeindc daselbst zu wenden und dieselbe

nach Verlesung der Bünde und des Landfriedens zu crmahnen, ohne Bewilligung der V Orte keine Thätliän

keilen anzufangen, indem dieser Handel sie alle betreffe. Darauf hat die pandsgemeinde beschlossen, Gesandte

an die höchsten Gewalten oder Gemeinden der andern Orte abzuordnen. Darüber nun soll jeder Gesandle

referieren, damit die V Orte über diesen Handel einstimmig bleiben, I». Da der Papst (durch Breve vo>»

>2. Juli) bewilligt, daß die V Orte zwanzig Jünglinge in die lombardischen Kollegien ans Kosten de»

Bisihnmer sänken dürfen, so schlagt pueern vor, die Jünglinge noch vor Beginn des Winters unter Be¬

gleitung eines hiesür geeigneten Mannes ans den V Orteil an ihren Bestimmungsort zn sänken, »nd

diesen Maiin znglciä, zn beauftragen, als Gesandter der V Orte dem Papst persönlich zu danken n>u

den Fnßfall zn leisten. Deshalb wird ein Tag nach hneern ans den 7. Qetober angcsezt, auf welche"

jedes Ort seine Boten mit Pollmacht versehen soll, einen Gesandten zn ernennen und dessen o»

struetion fcstzusczen, «. (S, u. Luggarns). «I. Das Gesuch Uri's nm Schenkung von Fenstern »>6

Wappen der V Orte in die neue St, Jakobs Capelle wird in den Abschied genommen, «. Nidwalde»

bittet jedes Orr um Feilster mit seinem Wappen in das neue WirthsbanS des Andreas Kreh, t'. b»"»»

legt ein päpstliches Breve vor, womit der Papst großen Ablaß ertheilt nnd ermahnt, in einer Woäw

Krenzgänge abzuhalten, diese drei Tage zn fasten nnd zu beichten »ud am darauf folgenden Sonnüdl

das heil, Saerament zn empfangen; es meldet zugleich, daß es in der ersten Woche des Advents diese»»

nachkommen werde, — Darauf wird beschlossen, daß jedes Ort eine Woche dazu verwenden n»b

Gesandten auf den nächsten Tag darüber instruieren soll.

Man sehe auch im Abschnitte Herrschafteanqeleaenhciten:

Landvogtei L»ngar»s >', Art, 288. Fjschcnzen,
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Confeleuz der V katholische» Orte.

Lucer». 7. .Octvber (Montag nach Leodegar».

TraatSarriii» Lliccr». Allgeni. Atsch. Vr. 'I''. , it. Lattdesarciii» ^Ta>w»z.

Boten: Lucerir. Jost Pfyffer, Schultheis'! Kaspar Egli, Laildvogt. Uri. Amandus voil Niederhofen

^DLandammann; (? Hans) zum Brunnen, Landvogt. Sckwhz. Christoph Schorns, Landammauu. tln

^Nvaldeu. iX. von Flüe, ob dem Wald, Landvogt; Melchior Lnsst, Landammann nid dem Wald. Zug

Zchnder, Hauptmann.

>5. Alt-Landammann Melchior Lussi von Nldwalden wird bezeichnet, um die zwanzig Kitaben in die

Kollegien nach Italien zu begleiten und als Gesandter der V Orte dem Papst den Fußfall zu leisten;

ledes Ort soll nun die vier Knaben, welche es schiken will, bis zum ll.Novcmb. reisefertig halten; durch

das Loos jedem sein Collegium angewiesen werden; jeder soll in der Grammatik einen guten

Anfang haben, damit mau keine Schande au ibnen erlebe. S». Bezüglich des vom Papst ausgeschriebenen

Jubiläums und der damit verbundenen Andachten erachtet man, daß die erste Woche im Advent hiefür

geeignetsten sei; doch soll jedem Ort freistehen, eine andere Woche hiefnr zu bestimmen; während

^ betreffenden Woche sollen die Gerichte eingestellt werden, damit die Kreuzgäuge mit Andacht und Gottes¬

furcht vor sich gehen; während der ganzen Adventzeit sollen alle Spiele in den V Orten verboten werden.

Die vier Orte bewilligen, daß in die Capelle zu St. Jakob in Uri auf ihre Kosten Fenster bestellt

werde,, ,z. lieber das Gesuch des Andreas Kretz von Unterwalden um Fenster in sein neues Wirths-

daus e>em nächsten Tage Autwort gegeben werden; Lneeru stimmt schon jczt dazu. « . Da Bogt

^rüuinger zu Blatten ans seiner Sendung in Sachen des Herrn von Sax ltt Kronen Auslagen und

diele Msthc und Arbeit gehabt hat, so soll man sich aus dem nächsten Tage darüber entschließen, wie mau

entschädigen wolle, t. (S. u. Luggarusj. K. Der Gesandte von Obwalden berichtet, daß Uri eine

^'upel habe anfertigen und zu Sächseln beim Grab des Bruders Klaus aufhängen lassen, und daß es

iiill Gulden bezahlt habe, um aus dem Zins das Licht zu unterhalten; es wünscht Bescheid, ob die an-

^tt'n Orte es auch so machen wollen. — Wird in den Abschied genommen, ll». Obwalden wird ersucht,

Amman» Henzli wieder zu begnadigen und ihm zu verzeihen. Die vier andern Orte wollen dem

^knzli zu einem unparteiischen Rechten verhelfen, wenn Obwalden ihn nicht gütlich begnadigen sollte.

Den, Junker Hans Arnold Scgeffcr, des Ratbs zu Lueer», wird eine Verwendung an den „Cardinal

iwu Cins" j>, Betreff des Schlosses Wasserstelzcn bewilligt ; Ritter Lussi soll das Gesuch auch mündlich

'Uiterstüzen. lk.» Auf die Beschwerde des Gardchanptmanns zu Bologna, daß in diese Garde auch Welsche

^genommen worden seien, wird an den Papst geschrieben, er möchte dieses verbieten, weil es gegen die

^Gnniig sei. Dem Ammann Lussi wird anbefohlen, noch mündlich sich der Sache anzunehmen. I. An

Oswalden wird ein allgemessenes Schreiben betreffend die dortigen Unruhen erlassen. »»». Ferner wird

^ Bern in Betreff der Straße nach St. Bear geschrieben und Antwort begehrt. >». Auf lezter Confe

fkvz zn Lneeru harte der Abt zu St. Moriz an die V katholischen Orte das Gesuch um Fenster in sein
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neu erbautes Gotteshans gestellt, billige Orrc haben »u» bereits die betreffenden acht Kronen bezahlt,

Echwhz und Zug werden daran erinnert,

»>. aus dem Schwdzereremplar.

Min sehe anch im Abschnitte HcrrschaftSaNsjclegcnhcitcn:

Landvogrei Lnggariis. > Art, Sttw Aiichcnzen,

277.

Zahvrcchnnng der die Vvgteien Mnrte» und Tscherliz regierenden Orte,

Bern. >?<»<», 4—7, ?tvvembcr.

Staatsarchiv Bern. «^veiburZ. Al'sch. t^.

Pl.>ten: (Nickt angegeben).

tt. Die Gesandteit von Freibnrg führen Beschwerde, daß der Landvogt zu Lausanite denen ve»

Billarzel zngemnthet habe, „etwas Zehnten aufzustellen", während diese denselbeir nicht schuldig zu sc"'

glauben, und begehren, daß man sie dessen entheben mochte. Die Gesandten von Bern, die nichts darn>»

wissen, wollen sich bei ihrem Amtmann erkundigen und dann Freiburg darüber antworten, I». Auf l""

Bitte Freiburgs, man möchte dem gewesenen Statthalter Boncl zn Riaz seineil Fehler verzeihen und die

Rükkehr wieder erlauben, indem er durch seine Entseznng hart genug bestraft sei, erwiedert Bern, es

wäre sonst ganz geneigt, Freibnrg zn besondcrm Gefallen zn willfahren; weil aber des Statthalters Ver-

geben so „abscheulich, unerhört und greulich", daß man ihn mit gutem Fug nicht begnadige» könne» N'

lasse man den Handel auf sich beruhen, wünsche jedoch sehr, daß Freibnrg dieses in Würdigung öc>

Gründe nicht übel nehmen möchte.

Muu sthe auch im Abschnitt? H?r> schafisnn.nlk.nnhcite» i

Vier Vogteien Graßbnrg, Orbe :c uberh. «. Art, 5,

Vvgtei Orb? mit Dsrlierliz «- «' > — >, ? Art, SM - SM.

Vogtei Mnrten. » k »>—x Art, 954—99?!,

27«.

Lchiedsgerichlliche Verhandlung.

Zsj ?^vvoinl»er.

Ätaatsarciiiv Vnceril. Akten: Viötbuln (5hur.

Schiedbolen der XIll Orte: Zürich Johannes Kambli, Statthalter; Hans Ludwig Gscher, ^el

nitlster, Bern, Beat Ludwig von Mülinen, Statthalter; Niklaus von Grafenried, Sckclmeiste^

Lnecrn, Rudolph von Metreitwhl, Spitalmeister und des Raths, Schwhz, Jost Aitf der Mauer, See

meister und des Raths. Glarns, Paulus Schüler, alt-Landammann und Pannerherr, Basel, Ben^

Ventura von Brun, Oberst-Zunftmeister; Ulrich Schnltheß, beide des Raths. Schaffhansen, Diethe'

von Wildcnbcrg, genannt Rings, Bürgermeister, ^

Spruch der eidgenössischen Schicdboten über die Anstände zwischen den beiden zu Bischöfe»

h>bnr ernannten Beatus von der Porten und Bartholomaus von Salis, — nachdem von der Mctt
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des Gotteshansbuuds auf einem Gotrcsbanstag zu Bergi'iu die Annahme der am tlt. Mai vorgeschla¬
gene» gütlichen Mittel <S, Abschied Nr. 265) erklärt worden — dnrch welchen benannte Mittel in allen
seilen bestätigt werden.

27«>.

Jahrrechnmig der die Vogteien Grandsvu und Graß bürg regierenden Orte.
Freiburg 1300 O December
Ätaat^arciiiv Bern, Freiburq. Absch. tot. 67.

Boten: Bern. Niklaus von Dießbach; Niklaus von Grasenried, Sekelmeister, beide des Raths
^eeibnrg. (Nicht angegeben).

M»n sehe da» Verhandklte i>n Abschnitte Herrschaft»anaclcgcnl>eiteii:
Bogrei Graßburg. i,i, Ii „>> Arr. 48—42.
^vgtei Orbe mit Tsklicrliz i ->». An. 210 211.
^ogtei Grandsvu »—ie. »>—? «jr.,»«, Art 614-642.
^»fttei Murteu >,»» Art. 666.

2««.

Tagsaznng der mit Frankreich verbündetenXI Orte.

L-olothurn. .1.307, 7. Januar (Dienstag nach 4,1a», N.^unch.

Staatsarchiv Succr». Allgem. Absch. Bd. V. kol. X.

lAuch in den tlandeSarchivc» Nidwalde» und Glarus.1

Boten: stueern. Jost Pfhffer, Schultheiß; Heinrich Bircher, Sekelmeister. llri. Jost Schmid, stand-
^»incmn; Johannes zum Brunnen, Sekelmeister. Schwhz. Kaspar Abhberg, standammann; Dietrich

der Halden, alt-staudammaun. Ilntcrwalden. Ck Peter) zum Wcißcnbach ob dem Wald; Johan¬
ns Walser, Pannerherr; Johannes Lussi, Sekelmeister nid dem Wald. Zug. Paulus Koliu, Panner-

Glarus. <? Fridolin) Vogel, standvogt; Ck Andreas) Frcuwler, standvogt. Basel. Werner
Wölfls; Bernhard Brand, beide des Raths. Freibnrg. Haus von stauten, genannt Heid, Schultheiß;
Allans von Pcrromann, alt-Schultheiß. S olothuru. UrS Sury, Schultheiß;Urs Ruchti, alt-Schultheiß;
svachj,^ Schcidegger, Veuuer. Schaffhauseu. Ehristoph Waldkirch, Sekelmeister. Appenzell. Othmar

standammann; der staudschreibcr(? Herrmanu Zidler).
^ Der französische Ambassador, Herr von Belliovre, vermeldet des Königs freundliche Gesinnung

^ge» pj^. Eidgenossenschaftund übergibt seinen Ercdcuzbricf, taut welchem der König begehrt, ihm zum
^K'Uz und zur Erhaltung seines Königreichs6666 Knechte z» bewilligen, mit der Versicherung,sie
g6uäß pxy ewigen Friedens und der Vereitlung gebrauchen zu wollen; er stellt ferner im Namen der

^>igin das Begehren, mau möchte zu den bereits bewilligten sieben Jahren, welche die neue Vereinung
bei» Tode des Königs dauern soll, noch ein Jahr zugeben; endlich begehrt er im Namen des Königs,

^ Man dem Gubernator zu stvou 166 Manu behufs Errichtung einer Garde bewilligen möchte; wäre
König nicht so günstig gegen die Eidgenossen gesinnt, hegte er nicht sein größtes Zutrauen zu
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ihrer Treue und Tapferkeit, so würde er wohl seine eigenen Unlerthanen dazu brauchen, — Die
Mehrheit der Orte will dem König die verlangten IMXI Mann bewilligen, sofern die Pension für das
Jahr l!M, sowie die auf nächste Lichtines; verfallende gemäß Zusicherung bezahlt werde, Basel kann uicht
dazu stimmen, theils weil der König die ihm gemachten Zusagen nicht hält und das Friedens- und
VereinungSgeld nicht gemäß Vereinung bezahlt, theils weil einigen Angehörigen von Basel ihr Hab
und Gut weggenommen und „vergantet" worden ist, Schaffhausen und Appenzell endlich haben uu>
Vollmacht anzuhören und zu referieren, — Darauf wird von den Orten, die den Aufbruch bewillige»,
dem Ambassador eröffnet: Es sei ihrer Obern dringende Bitte und Begehren, er möchte den König Z»
vermögen suchen, daß derselbe den Hauptleuten eine solche „Bestallung" gebe, daß sie ihm brave tapfer
Mannschaft, die ihm treu diene und ihrem Vaterland Ehre mache, zuführen können, und damit die Knechte
nicht Mangel leiden müssen; der Königin zu Ehren wolle man das gewünschte Jahr zugeben, erwarte
aber, daß sie dessen stets eingedenk sein werde; betreffend endlich ^as Begehren, für Errichtung einer
Garde in Lyon Knechte zu bewilligen, so sei man geneigt, zu entsprechen;man wünsche jedoch zuvor z»
vernehmen, wie es mit der Besoldung und Bekleidung gehalten werden soll, und begehre, daß die Haupt"
mannsstelle und die andern „Acmter" mit Leuten aus den Orte», die in der Vereinung sind, beidst
werden, ^ Der Ambassador dankt für den geneigten Willen, will darüber an den König und die Ks"
nigin berichten und spricht die zuversichtliche Hoffnung aus, daß sie den Wünschen der Eidgenossen Rech"
nung tragen werden sowohl in Bezug auf die Bestallungen, als auf die Ernennung des Gardehaupt
manns; er versichert, daß der Tresorier schon seit längerer Zeit vom König entsprechende Weisungen erhalte»
habe, damit die rükständigen.Zahlungen zur Zeit geleistet werden, »». Die Gesandten der VII kathol, -Ot'tt
unterhandeln mit dem Ambassador, daß die Hauptmannsstclle und die andern Aemtcr in der Garde Z»
Lhon nur mit Leuten aus den katholischen Orten besezt werden möchten, — Er verspricht seine Verwe»
dung, v. Mit dem Ambassador wird Rüksprache gehalten über die Beschwerden Basels gegen den Kö»>g'
Er verspricht, daß er darüber an den König schreiben und alles thnn werde, um einen Vergleich ^
Stande zu bringen, Basel dankt für diese Verwendung, will übrigens die Antwort des Königs abwarte»-
bevor es sich weiter einlassen kann, «I. Dem Gesandten von Obwalden, der erst beim Schluß der Tag'
sazung eingetroffen ist, wird mitgcthcilr, was man dem König bezüglich des Aufbruchs und der Ga>d^
in Lyon und der Königin hinsichtlich des begehrten Jahrs bewilligt habe. Gemäß seiner Instruction n
theilt auä, er seine Zustimmung, v. Es wird festgesezt, daß die Orte, welche den Aufbruch bewillig
haben, ihre Hauptleute ermahnen sollen, keinem Gemeinenweniger als vicrthalb Kronen monatlich »^
Besoldung zu gebe» t. Auf den Bericht Lueerns an die altgläubigen Orte, daß nunmehr Beatus
der Porten förmlich in den Besiz des Bisthums Chur eingcsezt worden sei, wird Lucern ersucht, a»^
für diese Sache zwekdienlichezu besorgen, K. Die Gesandten von Freibnrg melden, daß der Bißtp
von Sitten um eine Verwendung beim Papst behufs Auswirkung seiner Konfirmation bitte
Wird bewilligt und Solothurn damit beauftragt, I». Das Ansuchen der Gesandten von Glarus im' ^
men des Vogts Heiß, es möchte jedes Ort ein Fenster mit seinem Wappen ihm in sein neues H»
schenken, wird all rokoivullum genommen, I. Am Ende der Tagsaznng kommen Gesandte von '
nämlich Bear Ludwig von Mülinen und Venncr Ambrosius Jmhos uud eröffnen, nach Ausru: ^
ihres gewöhnlichen Grußes: Ihre Obern haben zuverlässige Nachricht erhalten, daß der König von
nien mit einer starken Armee durch Savohen in die Niederlande zu ziehen vorhabe; da nun Bern >
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Versicherl sei, daß diese Truppen nicht bei ihrem Durchzug das berucrische Gebiet beschädigen,oder
der Stadt Genf Gewalt anthun werde», wodurch diese „als ein Schlüssel zwischen Frankreich und der
Eidgenossenschaft" in anderer Fürsten Hände fallen könnte, so habe Bern zur Vorsorge lt>,000 Mann
aufgeboten, um sich und seine Verbündeten vor Gewalt zu schüzen; man möge übrigens nicht glauben,
als wolle Bern dadurch die Unterhandlungenzwischen dem König von Frankreich und den Eidgenossen
stören; denn Bern habe aus keinem andern Grunde, als wie oben angegeben, den Auszug veranstaltet;
sie bitten schließlich, man möchte die Hauptleute, welche für Frankreich werben werden, ermahnen, keine
Werner anzunehmen, indem Bern seinen Angehörigen streng anbefohlen habe, im Land zu bleiben und
eines Aufrufs ihrer Obrigkeit gewärtig zu sein, — Da man diese» Vortrag billig gefunden, wird er
in den Abschied genommen, mit dem Gesuch an die Gesandten von Bern dafür zu sorgen, daß niemand
leine Herkunft verleugne, wie es früher oft vorgekommen sei, indem dann die Hauptleute sich nichts
werden zu Schulden kommen lasse», Ii,. An die lll Bünde wird von den Verhandlungen mit dem
französischen Ambassador Mittheilung gemacht und gegen sie die Erwartung ausgesprochen,sie werden
sich von der Mehrheit nicht sondern,

281.

Vnndestng.
Ctiur IZ<»7 Januar.

Staatsarchiv Succr», Akren ^ Bistlmm Clnrr.
Boten, im Namen der VII katholischen Orte: Jakob von Sonnenberg von Lueern,
Beschluß der III Bünde, daß sie die von den eidgenössischen Gesandten vorgeschlagenen Mittel und

Artikel in aller Form und Weise, wie sie auf dem lezten Gotteshaustag zu Bergün durch das Mehr an¬
genommen worden, annehmen, ferner daß sie den Eidgenossen für ihren freundlichen Gruß und ihre be¬
reitwilligen Anerbieten, sowie für die dieses Handels wegen aufgewendeten Bemühungen und Kosten
verbindlich danken und dieses Wohlwollen stets „zu verdienen" suchen werden.

282.

Konferenz der V katholischen Orte.
Lucern. >s», März (Montag nach WM-»'.').

Staatsarchiv ^uceri». Luccrn. 'Abscli. Vd. fol. l.

Boten: Lueern, Jost Pfhffcr, Schultheiß; Sebastian Feer; Kaspar Egli; Ludwig Pfhsser, Panner-
Herr; Walther Krepsinger, Rathsrichtcr, Uri, Jost Schmid, Landammann; Johannes zum Brunnen,
Schwyz, Kaspar Abhberg, Landamniann, Unterwalden, NiklauS von Flüe, Landammann ob dem
Wald; Melchior Lnssi, Ritter, Landammann nid dem Wald, Zug, Hierouimus Heinrich, vandweibet,

Landamniann Lussi erstattet Bericht über seine Reise nach Italien mir den zwanzig Knaben, wie
er diese gemäß des Abschieds zu Lueern in Mayland durch das Loos verthcilr und versorgt habe, wie
Kle Bischöfe sie angenommen haben mit Ausnahme desjenigen zu Pavia, wie er dann vor dem Papst
ven Fnßfall gethan, der auf sein Ansuchen an den Bischof von Pavia geschriebenbabe, endlch wie gnädig
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der Papst gegen die V Orte gesinnt sei und ihnen alles Gute erbiete; er meldet ferner, wie viele Per¬
sonen an den verstorbenen Papst noch Ansprachen haben und um Fürsprache beim gegenwärtigen bitten; end¬
lich berichtet er, daß der Papst die 20,61X1 Kronen, welche sein Vorgänger gemäß Bündniß zu Mahland
hinterlegt hatte, wieder zu Händen ziehen und an den Bau eines Klosters verwenden wolle. — Dem
Ammann Lussi wird darauf die Zufriedenheit mit seinen Verrichtungenausgesprochen; auch werden Ent¬
würfe zu Schreiben an den Papst und an einige Eardinälc in den Abschied genommen; betreffenddie
20,000 Kronen, so will man die Sache gehen lassen, weil die Kirche gegenwärtig wegen Malta, in Ungarn,
Schottland n. a. O, m, viele Kosten hat und diese Summe den V Orten doch wenig Vorschub leisten mochte,
k. Nach Verlesung der Zuschriften, welche drei Kardinäle an die V Orte erlassen haben, wird beschlossen,
ihnen für ihre freundschaftlichenErbieten verbindlich zu danken mit der Bitte, die V Orte stets für „befohlen"
zu haben, v. Bezüglich der Erneuerung des Burg- und Landrechts mit Wallis beantragt Lueern, es
sollten Gesandte der Vli Orte sich von Gemeinde zu Gemeinde im Wallis begeben, dieselben an die alte
Liebe und Freundschaft erinnern und ihnen anerbieten, in den VU Orten die Gemeinden für sie zu ver¬
sammeln, sofern sie es wünsche», — Der Vorschlag wird oll iimtnioinlnm genommen, «>. Früher wurde
im Bad tLeuki im Lande Wallis laut einer besoudern Verordnung Messe gelesen; da jedoch seit einigen
Jahren die NeugläubigenverschiedeneHindernisse den Altgläubigenin den Weg legen, so wird für nö-
thig erachtet, daß sich die Gesandten mit dem Bischof, Landeshauptmannund den Landräthen darüber
besprechen, wie die alte Badordnung hergestellt und dem Uebermuth der Neugläubigenbegegnet werde»
könnte, e. Eine Zuschrift des Herr» von Belli« vre an die V Orte in Betreff der Bezahlung der Pensionen
wird jedem Ort abschriftlichmitgetheilt, t'. Jedes Ort wird daran erinnert, daß Zürich eine gcmcin-cid-
genöstilche Tagjazung auf den 6, April nach Baden angcsczt habe, Da der Eidgenossenschaftder Sil-
berkauf im Reich immer noch nicht gestattet wird, besonders weil immer noch Privatpersonen Münze»
schlagen, so wird verfügt, daß jedes Ort sich pünktlich an die zu Zürich aufgestellte Münzordnung und
an die Rcichsmünzordnunghatten und daö Münze» einstellen solle, Ii. iS, u. Vier mnetbirg. Vogteie»
überh.), I. Nidwalden stellt das Gesuch, die Orte möchten ihm je ein Fenster mit ihren Ehrenwappcn
in das nenerbantc Beinhaus schenken, Ii,. Weil die Pest in den ennetbirgischen Vogtcien um sich greift,
und deßwegen sich viele entschlossen haben, in den V Orten sich niederzulassen, hatte Uri dieses bei 5
Gulden Buße verboten. Nun beschließen die vier andern Orte, daß dieses bei ihnen bei einer Buße von
10 Gulden verboten werden soll, und beauftragen Uri, seine Schiffleute zu warnen, niemanden heraus¬
zuführen; Schwhz soll zu Wesen und Wallenstadt, Obwaldeu auf dem Brüuig die nötlsigen Vorsorge»
treffen, I. In Betreff der Umtriebe des Walthcr von Roll von Uri, ein besonderes Bündnis; mit Spauie»-
sowic einen Aufbruch in s Werk zu bringen, soll auf nächster Tagsazung zu Baden mit Uri Rüksprache
genommen werden; Lueern soll inzwischen im Namen der vier Orte Uri ermahnen, dafür zu sorgen, daß
von Roll nichts der Eidgenossenschaft nachtheiliges unterhandle, i». Jedes Ort soll Maßregeln treffen,
damit die fremden Bettler gemäß der wiederholte»Beschlüsse zurükgehatten und fortgeschafft werden.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenhelten:
Vier ennetbirg, Vogteicn nberh. «». Art, 217, Verkehr mit Maylanb.
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Cvnferenz der V katholische» Orte,
Lucern. I?<i7, 3Z.. März (Montag nach dein ht. Ostertag).

Ätaatsarcbiv Lueern. Lucern. Absch. Bd. fol. 4.

I'Auch ilt den Landesarchiven Scliwyz und Obwalden.I

Bolen: pueern, Jost Pfvffer, Schultheiß; Hans An der Allmend! Kchpar Egli; Ludwig Pfvffer,
Panncrherr; Walther Krcpsingcr, Rathsrichter, U r i, Jost Schmid, pandammann; Johann zum Brunnen
Schwhz, Dietrich In der Halden, Ritter, alt-pandammann, Unterwalden, Andreas Schönenbühl,
Landammann ob dem Wald; Melchior pusst, tliitter, Landammann »id dem Wald, Zug, Kaspar Stocker,
Ammann, Solothnrn (entschuldigt),

». Bern hat das Begehren gestellt, es möchte ihm jedes Orr ein Fähnchen zur Bcsazung seines
von Savoycu eroberten Gebiets zur Verfügung stellen, und hat zugleich um ein getreu Aufsehen ge¬
beten, damit es zur Gegenwehr gerüstet sei, wenn Köllig Philipp von Spanien es angreifen sollte. Da
jedoch die Xll Orte vor dreißig Jahren, als Bern damit nmgieng, einen Thcil des savohischen Gebietes
einzunehmen, es davor gewarnt und ermahnt hatten, sich „des Rechten gegen den Herzog zu begnügen",
indem man sich seiner nicht annchmen würde, wenn ihm deßhalb etwas zustoßen sollte, wird nun be¬
schlossen, Bern folgendes zu antworten: Man würde bedauern, wenn ihm etwas widerwärtiges begegnen
sollte, und bitte zu Gott, daß er dieses gnädigst abwenden möge; man habe jedoch noch keine Anzeichen, daß
König Philipp oder jemand anders etwas feindseliges gegen Bern beabsichtige; daher habe man in dieser
heil, Zeit die Gemeinden noch nicht versammelt, werde es aber vor dieselben bringen, sobald drohendere
Berichte eingehen würden, — Wenn zu Badeil darüber ein Anzug gemacht werden sollte, so will man
erklären, daß man bisher die Gemeinden nicht habe versammeln und die alten Abschiede untersuchen kön-
ucn, »». In Betreff des beabsichtigtenSchreibens an den Papst äußert Luecrn, daß man das Begehren
um Hinterlegung der 20,000 Kronen, weil ne zum Bau und Nuzcn von Kirchen verwendet werden
wollen, fallen lassen möchte, daß es sich aber zu einem Schreibeil bezüglich der zwanzig Jünglinge sowie
der rechtmäßigen Anspracheneiniger Privaten an den verstorbeilen Papst gern verstehen wolle, Zug
äußert gleiche Meinung, möchte aber keine weitern Kosten deßhalb haben. Den drei andern Orten, die
auf ihrem Begehren hinsichtlich der 20,000 Kronen bestehen, wird es in den Abschied gegessen, v. Die
Gesandtenvon Uri antworten auf den lezthin zu Lneeru in Betreff des Walther von Roll gemachten
Anzug und legen des Leztcrn Verantwortung vor. Da jedoch abermals berichtet wird, daß von Roll mit
Spanien in Unterhandlung stehe, dem König, wenn er es begehre, 6000 eidgenössische Knechte zuzufüh
ren, so wird beschlossen, er soll sich ans dem nächsten V-örtigen Tag wegen dieser und früherer Anklagen
Verantworten, «R. (S. u. Vier eimctbirg. Vogteien überh.). v. Solothnrn entschuldigt sich schriftlich über sein
Ausbleibenund meldet, daß es Bern ans dessen Begehren eine „unvorgreiflicbe" Antwort gegeben habe,
die den V Orten nicht mißfällig sein werde.

Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangeie^enbeitc» :

Ajier ennetb. Ttogteieu überd «> Art 2l8, Verkehr mit Maytanr,
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Geniel» - eidgenössische Tagsaznng,
Ändcn l^<»7, Ii. Äpril (Sonntag <)»i^>iinnl»

^taat^arftnv ^iiceru. Allqem. ^.'tb'ch. Vd V. lc>l. 2>>. ^tciatsarckiv inricii. Nr. lV5. fnl l Staat^arci^ivBern. (><>.
^'andesarciiiv Sct,wnz ?lrct,iv C5larn».

l'Auch in den Arci'ivcn Freiburq, Zolorburn und Aarau.l

Gesandte: Zürich, Bernhard von Eham, Bürgermeister;HansKambli, Statthalter und des Raths,
Per», Beat Ludwig von Mülincn, Statthalter; Niklaus von Grafenried, Sekelmeistcr und des Raths,
Lue er», Jost Pfyffer, Schultheiß, Uri. Jost Schmid, Landammann. Schwyz. Kaspar Abybcrg, Land¬
ammann, l! n terw a lde n, Melchior Lnssi, Ritter, Pandaminann nid dem Wald, Zug, Oswald Schön,
Sekelmeister und des Raths, Glarns, Paulus Schuler, alt-Landammann, Basel, Werner Wölfli;
Lucas Gebdart, beide des Raths, Freiburg, Niklaus von Perromann, Schultheiß, Solothuru, Urs
Snry, Schultheiß, Schaffhauscu. Dietegen vou Wildcnbcrg, genannt Ringk, Bürgermeister; Christoph
Waldkirch, Sekelmeister und des Raths, Appenzell, Joachim Mcggeli, Landammann,

»». Jedem der Xll Orte wird vom Haus Oesterreich das Crbeiunngsgeldfür das Jahr lizW mit
>4» Gulden lzu t» eonstanz, Bazen» ausbezahlt, I». Weil die von Breisach den Zoll auf der Brüke
und auf dem Rhein erhöht haben, harte Zürich, auf das Ansuchen Basels, im Namen aller Orte an die
von Brcisach geichricbe», sie möchten dieses gemäß Erbcinung unterlassen und es bei dem alten Zsll
bleiben lassen Nun antworten dieselben, daß sie einzig wegen ihres durch den Rhein erlittenen grolwn
Schadens und gemäß ihrer von Kaisern und Könige» erhaltenen Freiheiten, nach Bedürfnis! ihre Zölle
erhöhen und hcruutersezen zu dürfen, dieses gerhau haben und es thnu müssen, weil sie sonst nicht im
Stande waren, ihre Brüke gehörig zu unterhalten, daß sie jedoch guter Freundschaft und Nachbarschaft
zu lieb für die bevorstehende Frankfurter Messe den Zoll nach bisheriger Nebung beziehen werden, ihren
Freiheiten übrigens unbeschadet. Es wird daher nochmals an sie geschrieben,sie möchten nichts gegen
die Erbcinung thnn; sie möchten ferner bedenken, was für Streitigkeiten erwachsen würden, wenn alle,
denen Schaden durch Austreten der Flüsse begegnet sei, ihre Zölle erhöhen dürften, möchten daher
gütlich davon abstehen und mit Beförderung an Basel darüber antworten. Wenn dann die Antwort
nicht im entsprechenden Sinn ausfällt, soll sie Basel den übrigen Orte» abschriftlich mittheilen, damit
dann diele ihre Meinung darüber nach Zürich sänken; dieses aber soll i» aller Orte Namen bei beiden
österreichischen Regierungen zu InnSbrnk und Eimsheimmit allem Ernst über diesen Zoll sich beschweren,
ihnen vorstellen, wie derselbe nicht nur den eidgenössischen Handelsleuten, sonder» allen andern, die ihre
Waaren zum großen Nnzen aller und einzelner Orte durch die Eidgenossenschaft führen, zu bedeutendem
Schaden gereiche, und ne bitten, von solcher Erhöhung der Zölle zu Breisach und an andern österreichstcheu
Grenzen und Zollstätten abzustehen, indem sie wider die Erbcinung zwischen dem Haus Oesterreich und der Eid¬
genossenschaftseie, und auf künftige Jahrrechnung zu Baden eine schriftliche Antwort einzusenden.Auch
sollen den Gesandten auf diese JahrrcchnnngJnstrnetionen darüber mitgegeben werden, was man weitei
thnn wolle, wenn nicht entsprochen würde, e. (S, u. Thurgau). «I. Da die Verordnungen gegen die
Bertlcr, Landstreicher und Gcngler, gegen die Heiden und Zigeuner und gegen die Sondersiechen weder
>n den Orten »och i» den gemeinen Vogteien vollzogen werden, so sollen auf künftiger Jahrrechnung
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ernstliche Maßregeln darüber berathe» werden. «?. Graf Änguisola übergibt seinen Ercdenzbrief als Ge¬
sandter des Königs bon Spanien und eröffnet sodann: Der König habe ihn hergeschikt, weil er ver-
»dimnen, daß seine Kriegsrüstungen im Herzogthum Mahland und an andern Orten mir Mißtrauen
angesehen werden; er müsse berichten, daß alle Bemühungen des Königs, die Unruhen in den Nieder¬

landen beizulegen und seine Autorität daselbst herzustellen, bisher ohne Erfolg geblieben seien, daß seine
vielfältigen Gnaden und die augekündigte allgemeine Verzeihung die Unordnung und den Ungehorsam
daselbst nur noch gesteigert und daß der König daher beschloffen habe, persönlich eine genügende Armee
dahin zu führen, um mit Gewalt den Hochmuth zu beugen und sich Gehorsam zu verschaffen; aus diesem
Grunde habe der König eine ziemliche Anzahl Reisige und Fußkuechte im Reich bestellt, sein altes
spanisches KriegSvolk nach dem Herzogthum Mahland geschikt und, um Zeit zu gewinnen, den Herzog
Ferdinand von Alba, den man täglich in Mavland erwarte, beauftragt, benannte Truppen durch Savohen
"ach Luxemburg zu führen, wo die ganze Armee gesammelt und organisiert werden soll; diese Truppen
"'erden niemanden beschädigen und gegen die Unterthanen wenn immer möglich Gnade erzeigen; bereits
habe er auf seiner Durchreise in Uri, in Lueern und in Bern Erläuterung über den Zwek dieses Feld-
öugs gegeben und versichere nun hier, daß es den König bemühe, die Waffen gegen sein eigen Volk
övauchen zn müssen, während er im Begriff gewesen sei, seine ganze Macht wider die Türken zu wenden,
Und bereits Malta entsezt habe. — Der Bericht wird dem Grafen verdankt und in den Abschied genom¬
men. f. Bon den eilf Orten wird die zu Zürich aufgestellte Münzordnniig nochmals zu Kraft erkennt;
an die III Bünde und an die Stadt St. Galleu wird davon Mittheilnng gemacht. Die drei Städte
Bern, Freiburg und Solothnrn dürfen übrigens bei ihrer Münzordnung verbleiben. K. Auf die An¬
lage an Basel, ob cS gemäß des lezten Abschieds in den Vertrag über Zurükstellung von gestohlenem
G»t zn treten sich entschlossen habe oder nicht, gibt es folgende Erklärung ab: Seit einigen Iahren sei
wiederholt vorgekommen, daß eS gestohlenes Gut au den Bestohlcnen ohne weiters zurükgcstellt habe; da¬
her bitte es die acht Orte, sie möchten das ibrem Bürger gestohlene und beim Landvogt zu Baden hinter
^egtc Gut demselben wieder zn Haude» stellen; in diesem Fall habe Basel Vollmacht, sich mit den zwölf
D"en in Unterhandlungen darüber einzulassen, wie mau sich gegenseitig hinsichtlich gestohlenen Gutes
verhalte,, wolle; es könne dem benannten Vertrag übrigens deswegen nicht beitreten, weil es besorge,
^ möchte mit der Zeit de» Freiheiten der Stadt Basel Nachthcil bringen und den Obrigkeiten zu viele
Achten aufbürden. — Nachdem man nochmals die gemachten Einwendungen und Bedenken der Gesaud-

von Basel zu widerlegen versucht hatte, werden sie gebeten, auf der künftigen Iahrrechnuiig endli-
thcu Bescheid zu gebe». Zugleich wird jedem Ort anempfohlen, seine Angehörigen vor verdächtigen Käufe»

warnen l», HS. u. Deutsche gemeine Bogt, überh.) I. Da fremde Herren und Prälaten viele Güter
'u der Eidgenossenschaft und deren Vogteie» ankaufen, aber zur Zeit der Roth keine „Beschwerden"
Achsen wolle», so werden alle Landvögte beauftragt, solches nicht mehr zu bewilligen, k.» (S. u. Lugga

I. die dringende Bitte derer von Ehur und mit Zustimmung des Burgermeisters Ringt von
"mphausen wird der Arrest, der auf Güter des GotteSbausbunds gelegt worden war cmit Ausnahme

^ Güter des Ruginelli und des von Salis zu Rapperswhl), wiederum aufgehoben, unter der Bedin
daß die Urheber dieser Unruhen bestraft und daß Ringg von Baldcnstein für seine Ansprache be

i"hlt Werde. »»». HS. u. Deutsche gemeine Bogt, überh.). »». tS. u. Thurgau). «». (S. u. Vier ennetbirg.
überh.). >». Abgeordnete der Xl Gerichte in Bünden begehre» von den siebe» Orten Antwort auf
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ihr lezthin gestelltes Gesuch, melden, welche Zuneigung bei ibnen all und jung zu den Eidgenoyen

hege, wie sie iiiimer bereit seien, Heid und Gul für sie einzusezcn, wie sie bei allen Bündnissen mit

Frankreich stets zuerst auf Seite der Eidgenossen getreten, wie sie zum HanS Oesterreich in feinem dienst¬

baren Verhältnis; stehen, sondern die Freiheit haben, sich mit jedem Fürsten und Herrn, wie es ihnen

beliebe, zu verbünden, wie auch die Bündnisse, welche die sieben Orte mit dem Grauen- und dem Gottes-

Hanö-Bnnd angenommen haben, nicht zu gleicher Zeit, sondern etliche Jahre auseinander abgeschlossen

worden seien, und wie endlich die benannten beiden Bünde selbst ihr Gesuch unterstüzen; ne bitten

dringend, sie ebenfalls in ein Bündnis; aufzunehmen. Auch der französische Ambassador Herr von Belliövre

bittet im Namen des Königs, man möchte dem Gesuch entsprechen, weil die XI Gerichte stets mit den

andern Eidgenossen in die Bereinunge» mir Frankreich getreten seien, sich von ihnen nie gesondert und

hieb und Leid mit ihnen getragen haben, — ES wird nun anerkannt, das; die XI Gerichte zu jeder Zell

sich zu gemeiner Eidgenossenschaft gehalten und bei Anständen mit den beiden andern Bünden den Eid¬

genossen redlich beigestanden haben; auch wird anerkannt, daß das Bündniß mit dem GotteöhanSbund

keine besondere Verbindlichkeiteil enthalte, als das; man beiderseits ein getreu Aufsehen zu einander

haben, friedlich und freundlich mit einander leben, allfällige Streitigkeiten durch das Recht austragen,

bei Angriffen einander beistehen und einander feilen Kauf gestatten wolle, Weil jedoch die Gesandten

nickt mit gleickcn Vollmachten verschen sind, und die XI Gerichte ihr Gesuch so dringend stellen, wird

es wieder in den Abschied genommen. Jedes Ort soll eS nochmals an die höchsten Gewalten bringen,

das Bündnis; mit dem Gotteshausbnnd zn Rathe ziehen und sich bis znr künftigen Jahrrechnnng G

Baden über eine endliche Antwort entschließeil, «j. Das Gesuch um Untcrstüznng des Wirthö zum Stvr-

ckeuft in Rapperswhl, dem wegen Fahrlässigkeit seines Nachbars sein Haus mit aller Fabrhabc abge¬

brannt ist, wird ml iioNrnomlnin genommen. i. Der Gesandte von Freibnrg macht an die V katholischen

Orten Anzeige, das; der Propst zu St, Niklaus, Claudius von Wyler, der über der ganzen Priester¬

schaft in der Stadt Freiburg und deren Gebiet stehe, vor dem Rath Klage geführt habe, daß einige

Priester, die sich wegen ihres leichtfertigen und üppigen Lebens geflüchtet, in den V Orten sich nieder¬

gelassen und ihn daselbst als Tyrannen gescholteil haben, obschon er nichts anderes gegen sie gethan, sls

wozu er vermöge seines Amtes verpflichtet gewesen sei ; Freibnrg habe die Klage gegründet gefunden und

birre daher, die V Orte möchten diesen Priestern keinen Glauben schenken und überhaupt keinen Pur¬

ster ans Freibnrg anstellen, der nicht eine Bescheinigung über sein Wohlverhalten vom Propst beibringe

Der Landvogt von Baden macht die Anzeige, das; das Pfarrhaus zu Eich, in der hohen und Niedern

Gerichtsbarkeit Lneerns gelegen, abgebrannt sei. Da nun diese Pfründe nur eine Filiale der St, Niklaus-

Eapelle zu Baden sei und deren Eollatur den VIII Orteil oder ihrem Landvogt gehöre, die VIll Orte aber keine

andern Gerechtigkeiten daselbst besizen, da zudem die Pfründe durch Bauten und Anleihen schon ss >"

Anspruch genommen worden sei, daß man aus deren geringen Einkünften nicht mehr bauen könne, ss

scklage er vor, das Pfrnndlehen sammt Rechten und Einkünften an Lneern zn übergeben, sonst

jedes Ort an den Wiederaufbau des Pfrnndhanscs beisteuern,— Dieser Vorschlag wird all imllruonchnn

genommen, Bern bcgebrl Antwort über sein schriftlich gestelltes Ansuchen, eS möckte ihm jedes O>i

ein Fäbnchen sammt einem Hauptmann zum Sckuz seines Gebietes gegen allfällige Ucbergriffe des vo>

^ l»m „Steinen" laut dem Glarucreeciuplar,
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Erziehenden spanischen nnd italienischen Kriegsvolkssenden, — Zürich entschuldigt sich, warum es keine
-iMtrnelwn hierüber ertheill habe, und will anhören, was andere Orte vorbringen. Die V katholischen
D>te sj,iv Ansicht, daß nach den Versicherungendes spanischen Gesandten, Grafen von Anguisola,
urchts zu besorgen sei, wenn Bern keinen Anlas; zu Feindseligkeiten gebe, GlaruS will anhören und re¬
gieren, Basel will gemäß eidgenössischer Verpflichtung Bern beistehen, wenn es angegriffen würde,
^ciburg hat nicht instruiert, Solothnrn bleibt bei seiner Bern bereits gegebenen Antwort nnd will in

Abschied nehmen, was weiter darüber verhandeltwird, Schaffhausen meint, man sollte Bern im Fall
Roth entsprechen, aber unter der Bedingung, daß die Knechte nur zum Schirm seines Gebiets ge¬

baucht werden. Appenzell will anhören und referieren, — Daher wird nun Bern folgende Antwort er-
gilt: Man würde herzlich bedauern, wenn ihm eine Gewaltthätigkcit zugefügt würde; Graf von An¬
guisola habe jedoch fest versichert, daß die Truppen nur zur Unterdrükungder Unruhen in den Nieder¬
elben verwendet werden; auf diese Versicherung hin habe man die Sache nicht an die Großen Räthe
gd LandSgemcindcn gebracht; sollte Bern aber dennoch etwas zustoßen, so soll eö nur berichten, indem

ibni dann freundeidgcnössischeAntwort ertheilen werde; man erwarte übrigens, daß es niemanden
^ulaß zu Feindseligkeiten gebe, — Endlich wird an den Grafen von Anguisola gemeldet, man erwarte,
g' der König entsprechende Anordnungen werde getroffen haben, damit bei diesen Durchzügen die Eid-
gk'wssenschaft und einzelne Orte alle Sicherheit genießen. (S. u. Luggaruö). v. und (S. u.

Hurgau), x,. Herr von Roll macht im Namen des Herzogs von Savohcn die Anzeige; Der Herzog
'"de dem König von Spanien wegen ihrer Verwandtschaft und laut ihrer Verträge nicht wohl abschlagen
"'Uicn, mit seinem Heer durch das savohischc Gebiet zu ziehen; weil es aber bei solchen Durchzügen

'"»»er solche gebe, welche von der rechten Landstraße abgehen und andere schädigen, so habe der Herzog
^Um Schuz seiner Untcrthancn an geeigneten Orten zweitausend Mann aufgestellt; er mache nun diese
^kigc, damit die Eidgenossen nicht etwa ungcgründcte Besorgnisse haben, — Diese Gefälligkeit wird an-
^uiesscu verdankt, Bezüglich der Erbsaitsprache seiner Schwester behauptet Hans Conrad von Schi-
'^u, daß dieselbe bei ihrer ersten Vcrhcirathung sich mit der Summe von 1666 Gulden als ihr väter-

»nd mütterlich Erbe zufrieden erklärt und auf mehrereS Verzicht geleistet habe; er verlangt, daß man
Klage abweise und den auf sein Gut im Thnrgau gelegten Arrest aufhebt, oder aber, daß Dr. Si-

"^u Oswald Hug oder seine Frau nach Landesübungihn dort suchen, wo er wohne. Dagegen behauptet
^3, baß seine Frau keinen Verzicht geleistet habe, daß es unbillig und unerhört wäre, wenn seine Frau

1666 Gulden und ihr Bruder 46,666 Gulden als väterliches Erbe besäße, endlich daß der Arrest

^ allem Recht gelegt worden, weil gemäß Erbeinnng Erbsfälle da berechtigt werden sollen, wo die Güter
er bittet, daß man ihm als gebornem Eidgenossen in der Eidgenossenschaftzum Recht verhelfe

^ >hn nicht an fremde Gerichte weise. Nach Einsichtnahme von dem betreffenden Artikel in der Erb-
^Uung der Handel auf künftige Jahrrcchnung zu Baden gewiesen, wo man die Parteien zu verein-

suchen will; auf den Fall aber, daß der von Schüren sich nicht dazu verstehen und die Ritterschaft
Hegäu „das Recht der Erbeinung" darschlagen würde, sollen die Gesandten auf der Iahrrechnung

Klnicicht bcsizen, sich zu entschließen, ob man ans dem Artikel der Erbeinung beharren und mir ihnen
Nechr annehmen wolle oder nicht, «, HS. u. Thurgau), «»». Der Kaiser überschikt drei AchtSbriefe

^ verlangt, daß man den Wilhelm von Grumbach und Mithaften, welche allenthalben im Land um-
^Ichweifm, auf Betreten verhafte und ihm Anzeige davon mache, damit diese Landfnedensbrccher nach
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Verdienen bestraft werden, — Wird all i^koronllnni genommen Iii». In Betreff des vom savohiscbe»
Gesandten lezthin gestellten Begehrens, man möchte Bern um Vollziehung des Vertrags zwischen Sa-
vohen und Bern angehen, gibt der Gesandte von Bern, aber nur als seine persönliche Ansicht, folgende
Erklärung ab: König Philipp von Spanien habe in seinem Bcstätigungsbricf einen Vorbehalt üb"
eine Sache gemacht, die ihn nichts angehe und wozu Bern sich nie verstehen könne; denn Bern bade
das fragliche Gebiet nicht nur, wie einige glauben, mit dem Schwert erobert, sondern eigentlich gekauft,
da nämlich eine große Schuldenlast darauf gestanden habe; Bern wurde viel bester thnn, das Geld
wieder zurükzunehmen und das Land fahreil zu lasten. Da nun Herr von Roll, der gegenwärtig >st-
kein weiteres Begehren stellt, so läßt mau den Handel auf sich beruhen, «v. <S. u. Lauis). «Iii
cern wird an das Gesuch Basels um ein Fenster in sein Schuzcuhaus erinnert, «e. Der französtlä"
Gesandte, Herr von Belliövre, ermahnt im Hinblik auf die ringsum drohenden Kriegsgefahrenzur Einig
keit, warnt davor, den Vorgaben eines jeden sogleich Glauben zu schenken, und meldet, daß die Pe»»^
neu für zwei Jahre in Solothurn bereit liegen und daß der König nicht früher habe bezahlen könne»
wegen der zerrütteten Finanzen, die er von seinem Vater, König Heinrich, angetreten habe, kt
Landammann von Unterwalden bittet um Fenster in das neue Haus des Heinrich von Uri; Landau»»»»»
Schuler stellt ein gleiches Gesuch für Vogt Heist, K-K. und Iii». (S, u. Vier ennetbirg. Vogt, überh. >-
II. (S. u, Deutsche gemeine Vogt, überh.). kli.. Auf nächster Jahrrechnung soll man sich darüber ent¬
schließen, ob man, wenn der Erzherzog von Oesterreich auf das au ihn in Betreff des SilbcrkaufSer¬
lassene Schreiben nicht entsprechend antworten sollte, „das Recht" gemäß der Erbeiuung gegen ihn snä>e«'
oder wie man sich ferner in dieser Sache verhalten wolle. II. (S. u. Mendels). um». <S. u. Luggarusl
im. <S. u. Maiuthal). «»«». HS, u. Thurgau). >»A». (S, u. Luggarus). «z«l» HS. u. Thurgau), Die

Gesandten von Basel bemerken, daß jedes Ort ein Fenster in das Sebiizenhaus zu Basel zu schenk"
verheißen und daß einige Orte bereits entsprochen haben; sie bitten, daß die andern Orte ihrem
sprechen ebenfalls nachkommenmöchten,

PI> a»S dem Schwnzereremvlar. <i>>. aus dem Zürcher- unr> Bernercremplar,-»r, »„S rem Glarnererenixlar,
Man sehe auch im Abschnitte HerrschaftSangelegenheitcn:

Deutsche gem Vogteien überh.

Landgrafsrhaft Thurgau.

Grafschaft Raden.

Vier ennetb Aogteie» überh

Landvogtei LauiS

Landvogtei Mendris

Landvogtei LuggaruS

Laudvvgtei Maiuthal.

I>, Art, 75. Kirchensachcn.
I, 15. Erwerbung v, Herrschaft.
«? Art 186. Justizsacheu
n. l»!).
' .. l5!>.
v. ,, 244. Gewerben. Landwirthsch.

Art, tZI, Kirchliche« u, Giaubenss,
<». ^Art. 294. Zellsachen,
««, „ 14, Verwaltung im Allgei»,
«e. Art, 275. Justizsachen,
II. Art, 5kl>. Kirchliches,
>t. Art, 129. Rechnungssachcn
« „ 67, Verwaltung im Allgei»,
no, Art, 442, Beamte,

ii.

5,

»»
>><1-

Art 17,
69

Lehensachen.
Kirchensache»,

«>t, I8tl. Justizsacheu,
66. Lchcnsachen,

>- 167. Justizsacheu.
145. Judicatur u. Cempetenjl

I>t>. Art 2>9, Verkehr mit Ma»l'>»^

>»m Art 4Z9. Lveales,
PN 68. Verwaltung, nu Allgcw
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Buiideseriieuetlliig der VII katholischen Orte mit Wallis.

Sitten. I 5<i7, »7- I?». April.

2taattzarckiv ^'uccrtt. — Akten l Wallis.

lAuch im Archiv Solotllurn.I

Boten: Lueern. Rudolph von Mettcnwhl, Epitalherr. Uri. Adrian Kubn. Schwhz, Hans Ko-
alt-Eommissär zu Bcllcnz. U n terwalden. Peter zum Wcifienbach. Zug. Peter Waldmann,

Raths. Freiburg. Niklaus Gottrow, alt-Sekclmeister.Solothnrn. Hauptmann Stephan Schwaller,
Bürgermeister.

Wallis. Hildcbrand von Ricdmattcn, Bischof zu Sitten, Präfeet und Gras im Wallis; Anton
^aldermatten, Landeshauptmann; ferner Abgeordneteder Vit Zehnden Sitten, Siders, Lenk, Raron,
Bisp, Brig und Goms in der Landschaft Wallis.

Gemäß Verabredung ist man hier in Sitten zusammen gekommen, um daö Burg- und Landrecht
tische,, dtn VII Orten und dem Bischof und der Domstift zu Sitten sowie den VII Zehnden der Landschaft
Wallis zu erneuern und zu beschwören. Nach gegenseitiger Begrüßung und nach Ablesung des Burg-

Laudrechts schworen der Bischof mit auf die Brust gelegter Haud, „wie es bei Fürsten und Prälaten
^'"e ist", und Domdcchant und Eapitel zu Sitte» und der Landeshauptmannund die Rathsboten aller
"rben Zehnden mit aufgehobenen Fingern eidlich zu Gott und den Heiligen, dieses Burg- und Landrccht

fest und stät zu halten. — Da der Hauptmann und die Gesandtender sieben Zehnden vorbrin-
daß nach zehn Iahren, wenn es sich wieder um die Erneuerung dieses Burg- und Laudrechts han¬

dln werde, alsdann die Landschaft Wallis an die Kehr kommen und ihre Gesandten in die VII Orte
einen zu bezeichnendenOrt senden werde, erklären die Gesandtender VII Orte, daß sie darüber nicht

"lltruiert seien und es in den Abschied nehmen wollen, k. Die Gesandten der VII Orte beschweren
daß der Gottesdienst in der Capelle beim Leukcrbad durch Schimpfworte und ärgerliche Geberden

^clfältig gestört werde, und stellen an den Bischof, Landeshauptmannund die Rathsbotcn der Landschaft
^ dringende Bitte, für Abhülfe zu sorgen, damit nachbarlicheFreundschaft und der katholische Glaube
"m so wirksamer erhalten werde. Diese verantworten sich, daß solches ohne Wissen und Willen der
^ngkcit geschehe; übrigens kommen viele Fremde nach Leuk, die verschiedener Religion seien; das Bad

ei» freies Bad und habe ein eigen Gericht und Badrecht, durch einige Bischöfe bestätigt, gemäß welchem
^iner den andern wegen der Religion „vexieren" noch schelten dürfe; Klagen darüber sollen beim Bad-
achter vorgebracht werden, der jedem Recht halten müsse, oder vor dem ordentlichen Richter des Zehnden,
^eiin der Badrichter seine Pflicht nicht thun würde; denn Hauptmann und Landschaft würde nicht dulden,
^ etwas wider den alten Glauben gefehlt werde; übrigens müssen sie bemerken, daß oft übermüthige
hellen aus den VII Orten mit Worten und Werken selbst Anlaß zu den Beleidigungen geben und

Man auch dieses verbieten möchte. —Wird in den Abschied genommen. l. Ein Anzug des Landes-
^uptmann und der Gesandten aller sieben Zehnden, daß, wenn geistliche oder weltliche Personen aus
^M Wallis bei den katholischen Orten sie anschwärzen wollten, wie eS schon oft geschehen sei, mau den-
^lbcn nicht sogleich Glauben schenken, sondern die Namen dieser Personen und ihre Klagen der Land-
ichaft schriftlich.mitthcilenmöcbte, damit sie sich darüber verantworten könne, wird all roteren,Im« genommen.
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«K. Der Landeshauptmann und die sieden Zehnden beschweren sich, daß ihre Landsleute, welche im Kriegs¬
dienst oder sonst unter den Eidgenossen sich befinden, schon wiederholt als „(Vreschen und Walchen"
gescholten worden seien, waS in der Landschaft großen Unwillen errege, vielen Anlaß zu Streitigkeiten
gebe und den alten und neuen Bunden zuwider sei, und bitten, daß man dieses verbiete, — Die Ge¬
sandten der VII Orte nehmen es in den Abschied und versprechen Abhülfe. « . Der Bischof beschwert
sich, daß er, obschon er einstimmig von der Domstift zu Sitten zum Bischof erwählt und altem Herkommen
gemäß von Räth und Gemeinden der Landschaft als solcher anerkannt worden sei, und ungeachtet der
Verwendungen der französischen Gesandten in Rom und anderer Herren, dennoch die Konfirmation des
Papstes und einen Nachlaß der Annaten noch nicht habe erlangen können, und bittet um angemessene
Verwendung, — Das Gesuch wird ml ünNmiomliim genommen, k. Die Gesandten von Wallis erkläre»,
daß die Landschaft ihre Pässe gegen jedermann mit Leib und Gut vertheidigen und keinen fremden Truppe»
den Durchpas! gestatten werde, und bitten, man möchte sie mit treuem bundsgenössischem Beistand unter-
stüzen, wenn sie deshalb in einen Krieg verwikelt würde,

2««».

Conferenz der beiden die Voglei (Vrnndfon regierenden Städte Bern und Freiburg.

Grandsvn 12 Mai

Staatsarchiv Bern Frei bürg. Abscl,. 15. 272.

Boten! Bern, Bernhard von Erlach; Pctermann von Erlach, beide des Raths, Freiburg, Ha>^
Reiff, Sekelmeister; Bartholoms Rchnold, beide des Raths,

Man sehe !>aS Verhandelte im Abschnitte Herrschaslsangeleacnbeilen -

Ttogtei Orbe mit Tscherliz > Art, 212.

Nogtei Grands»» » z« t» » Art, «4Z 6Z6.

Der Abschied ist in franjögscher Sprache abgefaßt,

287.

Schiedsgerichtliche Verhandlung.

Frauenfeld, 22, Ä)tai (Donstag nach Pfingsten).

Staatsarchiv ^'ucern. Akren. Abtei Lt. Gallen.

lAuch in ven Archiven Obwalten. Glaru-j uno Svlotburn i

Schiedboteni Im Namen der X Orte- Bernhard von Cham, Burgermeister von Zürich; '-Seat
Ludwig von Mülinen, Statthalter und des Raths von Bern; Jost Schmid, alt-Landammann von Uri, ^

Im Namen des Abts von St, Gallen: Balthasar Tschudi von GlaruS, Landvogt der Grafschaft
Toggenburg; Jakob Zimmermann, Schultheiß zu Wvl: Nillaus Hoffmann von Baden, Vogt zu Rose»'
berg
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Vergleich zwischen den Abgeordneten der X die Landgrafschaft Dhnrgan regierenden Orte nnd denen

des Abtö Othmar von St, Gallen in Betreff ihrer Anstände über die niedere Gerichtshcrrlichkeit des

Gotteshauses St, Gallen im Thurgau,

Man sehe im Abschnitte HerrschaftSaiiqelc.ienbeiten,'

Landgrafschaft Thurgau, Art. t-tti, Iudicatur n. Cennveteini.

Abtei St, Galle» Art 2ä,

Gemein - eidgenössische Jnhrrechnnngs - Taqsazunq,

Baden IZ«7, « Juni

Dtaatsarctiiv Lnccr». Altgeni, Absch, Bd. V, ko! 7>.

iAuch in den Archiven Zürich, Bern, Ichwyz, Obwaiden, Glarus, Freiburg, Zoioti'urn nnd Aarau.I

Gesandte: Zürich, Bernhard von Cham, Bürgermeister; Hans Kambli, Statthalter nnd des Raths,

Bern, Beat Ludwig von Mülinen, Statthalter, Lneern Jost Pfhffer, Schultheiß. Uri, Peter A-Pro,

Landammarrn, Schwhz, Kaspar Abhberg, Landammann, Unterwalden, Andreas Schöncnbübl, Land-

^Mmann, Zug, Hieronimns Heinrich, des Raths, Glarus, Paulus Schuler, Landammann, Basel,

Abwesend), Freiburg, NiklauS von Perromann, Schultheiß, Solothuru. NrS Ruchti, Schultheiß,

^chaffhauseu, Dietegen von Wildenberg, genannt Ringt, Burgermeister, Appenzell, Othmar Kurz,
L^udammann,

sS. u. Deutsche gemeine Vogt, überh.). t». (S. u. Freie Aemter). HS. u, Sargans), «t. Die

Verordnung von 1562 über das Versahreu gegen die Wiedertäufer wird fast einstimmig bestätigt; den

Landvögten in den gemeinen Vogteien wird die Weisung erlheilt, pünktlich derselben nachzukommen,

lS, n. Baden). K, (S. u. Thurgau). K. HS. u. Baden). I». HS. u, Lauis), i. (S, u Sargans).

(S. u, Thurgau). I. (S. u. Baden). II». »». und «». sS. u. Thurgau). p. sS. u. Mainthal),

Jedes Ort schenkt dem braudbeschädigteu Wirth zum Sternen in RapperSwhl 5 Krön, als Unrer-

i^biuirg, Weil auf das lczthiu an den Erzherzog von Oesterreich erlassene Schreiben in Betreff des

^'lbcrkaufs auf österreichischem Gebiete immer noch keine Antwort erfolgt ist, wird nochmals an ihn geschrie

bsii und Antwort begehrt. Auf nächste Tagsazung sollen die Gesandten Vollmacht bringen, zu entscheiden,

Man, wenn abschlägige Antwort erfolgen sollte, alsdann „das Recht" gemäß der Erbeinung brauchen

tvolle oder nicht, Die Beschwerde Lucerns, daß den Fuhrleuten, welche Wein nnd Korn nach Lneern

^"igen, zu Basel und auf der Hard mindestens 5 Plappart für ein Mahl angerechnet werde, während

^°ch Kern nnd Wein wohl um die Hälfte abgeschlagen haben, wird den Gesandten von Basel in den

Ebschied gegeben; an die Regierung zu EnsiSheim wird geschrieben, sie möchte ihre Wirthc zur Her

»nteyezung ihrer Preise anhalten, t. Es wird abermals beschlossen: Die kräftigen, gesunden Bettler,

Landstreicher nnd Gengler, welche nicht arbeiten wollen und den Leuten zur Last fallen, soll man überall

^"ziehen und zwei- bis dreimal foltern und bestrafen, wenn sie Verbrechen begangen haben, nnd dann

uus der Eidgenossenschaft weisen; den Landstreichern sollen ihre Feuerbüchsen weggenommen werden;

""ch loll kein Ort dem andern die presthaften Bettler zuführen, sondern jedes >oll die fremden forlweisen

""d die eigenen versorgen; die Sondersiechen soll jedes Ort in seinem Gebier nnd in den gemeinen
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Vogteien in den Häusern behalten und nicht umherziehen lassen, sondern sie da, wo Siecbenhänser sind,

in denselben versorgen; die frühere Verordnung gegen die Heiden und Zigeuner belaßt man in Kraft,

Allen Landvögten wird von diesen Verordnungen zur Nachachtung Mittheilnng gemacht, Ii. (S. u.

Thurgau). V. Bern führt weitläufig Klage gegen Obwalden, daß eiwer seiner Angehörige», der in Ge¬

schäften in Unterwalden gewesen, daselbst auf offener Straße von drei starken Männern, worunter ein

Priester, angefallen, mißhandelt und beinahe getödtet worden, daß einige Unterwaldner, ungeachtet deS

von Bern gegen die Wallfahrten erlassenen Verbots, nach St, Beat wallfahrten, dort Messe halten,

Licbter aufsteken und anderes allda verrichten, was wider die Bünde und den Landfrieden sei; man könne

wohl ermessen, daß die katholischen Orte auch keinem Prediger gestatten würden, ans ihrem Gebiet zu

predigen; es erwartet, künftig mit solchen Sachen in Ruhe gelassen zu werden, und verlangt, daß man

Obwalden dazu anhalte, jedermann nnbelcidigt und »»bedroht dort wandeln zu lassen und den Mss-

handelten zu entschädigen; es erklärt schließlich, daß es, wenn so etwas nochmals begegnen würde, ftu'

die Folgen nicht gut stehen könnte, Landammann Schönenbühl erwiedert; Seine Obern bedauern diejen

Vorfall sehr; wenn der Beschädigte um Recht anrufe, werde ihm unverzüglich gut Recht gehalten und

er für seinen Schaden gewiß entschädiget werden; er glaube übrigens, daß aller Unwillen sich legen würde,

wenn Bern die Wallfahrt nach St, Bear wieder gestattete, — ES wird an Obwalden geschrieben mit der

dringenden Ermahnung und Bitte, es möchte jene, welche den eingeklagten Frevel an dem Berner be¬

gangen haben, dermaßen strafen, daß man sehe, wie sehr ihm der Vorfall leid sei, und möchte beförder¬

lich einen gütlichen Tag ansczcn. Der Anstand aber wegen der Wallfahrt nach St, Beat wird ml in^linon-

ilnni genommen, um nch später darüber zu entschließen, was man gegen Unterwalden vornevmen wolle,

wenn es der Bitte nicht willfahren und dem Uebcl nicht abhelfen sollte, damit für die Eidgenossenschaft

keine schlimmen Folgen daraus erwachsen, Der französische Gesandte, Herr von Belliövre, übergibt

ei» Schreiben des Königs', worin derselbe begehrt, daß man nicht gestatten möchte, daß einige unruhige

Personen etwas gefährliches anstiften, und daß Walthcr von Roll sill, mit Werbungen für Savoyen

abgebe; denn daß etwas dergleichen vorgehe, bezeugen dessen Handlungen, auch wenn er eS in Abrede

stelle; wenn dann diese Knechte und die in französischen Diensten befindlichen gegen einander geführt

würden, so möchte das der Eidgenossenschaft zu großem Unglük gereichen; er bitte daher alles zu verhüten,

was dem ewigen Frieden und der Vereinung zuwider sein möchte, — Landammann von Pro entgegnet'

Uri habe einen genauen Untersuch über den Sachverhalt angestellt, aber nichts gefunden; man dürfe Ur>

zutrauen, daß es nichts gestatten werde, was der Eidgenossenschaft nachthcilig sein könnte; man möchte

nch daher um solch' nngegrnndete Gerüchte nichts kümmern. Endlich bemerkt Schultheiß Pfhffer: Seine

Obern haben auf die Kunde von solchen Umtrieben ein Mandat erlassen, daß niemand bei Verlurst von

Leib und Gut einem andern fremden Fürsten, als dem König von Frankreich, zuziehen dürfe; Lucern

werde die Ungehorsamen sowohl als die Aufwiegler nach Verdienen bestrafen, — Ueber dieses alles svll

jeder Gesandte seiner Obrigkeit Bericht erstatten, damit jcdeö Ort gegen solche Umtriebe das geeignete

verfüge; seine Meinung darüber soll dann jedes Ort Zürich mitthcilcn, damit dieses, wenn die Mcbrhe^

nch bicfür ausspricht, die angemessenen Weisungen an die Landvögtc erlassen kann, x,. Die Anzeige dci

Gesandten von Zürich, daß einige Goldschmiede messingene und kupferne Becher n, a, m, verfertigen

und dieselben vergolden und versilbern, und daß damit großer Betrug geübt werde, soll jeder Gesandte

an leine Obern bringen, damit wirksame Maßregeln gegen solchen Betrug ergriffen werde»,
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macht Anzug, daß von den ennetbirgischen Gesandten erlassene Urtheile zu Baden oft wieder aufgehoben

Morden, und beantragt, daß, wenn einer einmal ein Urtheil erlangt habe, der andern Partei eö dann

mckt mehr gestattet sein soll, den Proceß weiter zu treiben, außer wenn neue Rechtsamen zum Vorschein

kommen, — Wird ml in^limoinlnin genommen, Das Gesuch deS Gesandten von Zug, jedes Ort

'"ächte ein Fenster mit seinem Wappen in das neue Wirthshaus des Paul Heinrich von Aegeri schenke»,

Mied in de» Abschied genommen, »»»». Bezüglich des Zolle zu Breisach wird nichts verhandelt, weil

Gesandten von Basel abwesend sind, I»I». Auf das abermalige Gesuch der Abgeordneten der XI Gerichte

Bünden an die VII kathol. Orte um Antwort über die gewünschte Aufnahme in ein Bündniß, gleich

äom mit de» beiden andern Bünden, wird ihnen von der Mehrheit folgender Bescheid crthcilr: Wegen

gegenwärtig schwierigen Zeilen könne man sich jezt in kein neues Bündniß einlassen, weil ihnen und

^"Eidgenossen daraus nur Gefahr erwachsen könnte; man hege übrigens nicht im mindesten einen

^"willen gegen sie, und wünsche es beim bisherigen Verhältnis bleiben zu lassen, also daß man sie sters

liebe Eids- und Bnndsgenossen halten und auch so nennen werde; dasselbe mögen sie auch gegen

k>w Eidgenossen sammt und sonders thun vl. sS. u. Freie Aemter). «I«R. Es werden folgende Vor¬

tlage gemacht: I ) Bei Gütertheilnngen soll dem das Gut zngethcilt werden, der den Zins davon gibt;

Die zinsbaren Güter sollen verzeichnet werden, damit sie nicht zweimal versezt werden können; Ge

"'orbe lollen bei Erbstheilnngcn nicht zum Nacktheit der Jnnhaber gcthcilt werden; 4) Bürgen sollen

lodigc llnterpfänder einsezen, oder „lieber" nicht Bürge werden, 5) Keiner darf sein Erblehen ohne

^owilligung seines Lehenherrn versczen, — Sic werden ml iimirnonlliiin gcilommcn, rt. Weil Basel

twewnd ist, kann ihm das Betrcffniß für die geschenkten Fenster in sein SchüzenhauS nicht bezabli

Morden, 11^, fS. u. Freie Aemter). MK. Denen von Bürgten wird ein Markt bewilligt, Iii». In Be

^cff des Erbschaftstreits zwischen Hans Konrad von Schinen nnd seinem Schwager Vi'. Simon Oswald

H"g von pneern wird nach Anhörung eines Vortrags des österreichischen Raths Paulus von Appen;

äoscn ej„ gütlicher Vergleich vorgeschlagen, II. Die VII katholischen Orte erlassen eine Zuschrift an

Papst, (2l>, Iilnit worin sie sich um die Confirmation des neu erwählten Bischofs zu Sitten, Hilde

ärand von Riedmatten und nm Rachlaß der Annaten verwenden. IK.K,. Rechnung über die Einnahmen

Vlii Orte von den Landvögten nnd ans den GelcitSbüchsen; — jedes Ort erhält 19 Sonnenkronen,

^ »eue Kronen, 878 Pfd. Halter und 29 Schilling; — (S. ". die betreffenden Landvogteien). II. fS. u.

^arganz). »»»»»». Das Collatnr- nnd Patronatsrccht der Pfründe Eieb wird sammt deren Einkünften an

^"oern abgetreten, (S. n. Baden).

Alan sebe auch im Abschnitte Herrschaftsangelegenheiten:

^ourfchx gem. Vogteien überh. »- Arl. li-t Kirchensachen. «. Art. Z8. Poliwiliche«
>1. 7l>,

^""dgeafsrtiaft Zchnrgau k Ai r. stst7. Stifte und Kloster. ». Art. ll>5. Jnstissachen.
I.. „ 147. Judicatur», Competeuzs. », 188.

»,. „ 1Kl>. Zustizsachen, i,I>, „ l8t. ,,
» .. 40Z Stifte und Kloster kle, .. 17 Amtsrechnunq,

^"»dvogtei Kheiutlial Art. st.i, Anitsrechnung.

^'"ffchaft TnrgauS. e. Arr, 8st. Handel und Gewerbe, Arl, Il>. Amlbrechnunq.
>'. M>, Stifte nnd Klöster. " t»0- Stifte und Klöster.
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Grafschaft Bade».

Landvogtei Freie Beuiter

Vier ennetb. Vogteicn übcrh.

Landvogtei LaniS.

Landvogtei Mainthal.

»», ?irl. >98. LecaicS.
sr. 79. Polizeisachcn.
I. . 175. Stifte mir Klöster.

I>. Art. 49 Hnldigniig.
«!«. ., 69. Lehcnsachen.

?. Art. 58. Justizsacheii.

Art. 141. RechnungSsachcn.
I>. Art. 443. Beamte.

>>rn>. Arl. 132. Kirchliches n. Nianbenss
NN. 19. Amts-».Neieiisrechng".

N. Art. 162. Klöster,
tele. „ 23. AmlSrechiinng.

VitttlS

28«».

Ennetbir^ischt' Jahrrechiuings- Tagsaziiug.

!3<»7, 23. Juni. (Mittwoch nach Johannes des Täufers Tag).

Staatsarchiv Lncern Ennetbirg. Abscb. ll. 14 t Staatsarchiv Bern. (Snnetbirg. Absch. toi.

lAnch in den Archiven Zürich und Sololburn.I

Boren: Zürich. Konrad Escher. Bern. Jakob Wyß. Lncern. Jakob Sonnenberg. Uri. Adrian

Kuhn. Schwvz. Heinrich Gaffer. Unterwaldcn ob dem Wald. Melchior von Flne. Zug. Heinrich

Elsinger. Glarus. Georg Fcigy. Basel. Lienbarl Liizelmann. Freiburg. Hans Marti. Solothur».

Stephan Schwaller. Schaffhau scn. Ouopbrion Waldkircb.

i. aus dem Bernerercnivlar.

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte Herrschaftsangclegenheitcn:

Vier ennctbirg. Vvgteien übcrh. e Art. 169. Verkehr mit Mahland.

Lanis nnd Mendris ».»r Art. 29. Amtsrcchnung.

Laiidvogtei Lanis >> Art. 142. Rechnungssachen.

Landvogtei Mendris.

«>. 276. Justizsachen.
«>. 366. Fischenzen.

c. Art. 548. Grenzvcrkehrg.Mahland.

t. Art. 277. Justizsachen.
t>. „ 112. Bußenrechnung.
i 396. Zollsachcn.

2«><»

Ennetbirgische Iahrrechnungs - Tagsaznnq.

Lugguruö I3<»7, Ii». Juli. )

Staatsarchiv Vncern. Ennetbirg. Absch. II. 145. Archiv Solothnrn.

lAnch in den Archiven Zürich, Bern und Glarus. I

Boten: (Die nämlichen wie auf der Jahrrechnuug zu Lauis am 25. Juni).

Man sehe das Verhandelte im Abschalte Herrschaftsangelegenheiten:

Vier ennctbirg. Vogteicn übcrh Art. 59. Justizsachen. i Art. 3g. Amtsrcchnung.

LuggaruS und Mainthal t. K. Art. 12. Amtsrcchnung.

Landvogtei LuggaruS >' Art. 7V. Verwaltung im Allgem. e. Art. 326. Kirchliches.
>39. RechnnngSsachen. t>. „ 89. Bußenrechnung.

<>. .. 235 Justizsacheii.

Das Svlothiiriicrcremplar ist datiert vvni 21. Juli.
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Conferenz der V katholischen Orte,
Lucern, August HMontag nach ,x>s>>m>uuu> »-ubH.

StantSarcitiv lLllccru. Vllcern. Absrl). Vd. L. 7.

Boten: Lneern, Jost Pfyffer, Schultheiß; Hans Au der Allmend; Niklans Am Lehn, des Raths,

stri, Pftcv von Pro, Landammann; Jakob Arnold, alt-Landammann, Schwyz, Dietrich In der Halden,

bitter, alt-Landammann, II n t er walden, Andreas Schönenbühl, Landammann ob dem Wald, Johan¬

nes Waser, Ritter, Landammann; Melchior Lnsst, Ritter, alt-Landammann nid dem Wald, Zug,

Caspar Sclwll, Statthalter,

i». Dieser Tag wird abgehalten, weil der Cardinal Marc Sittich), Bischof zu Consta»;, eine Sy¬

node der Prälaten und Geistlichen auf den l, September nach Eonstanz ausgeschrieben bat. Zuerst nun

wird die Instruction verlesen, welche die VII katholischen Orte dem Landammann M. Lussi von linter-

waideii auf das Coneilium zu Tricnt mitgegeben harten; dann bittet der Abt von Muri für nch und im

Rainen der Prälaten von Rheinau, Wettiugen und Fisclüngcn um Rath, wie sie nch ihrerseits zu ver¬

alten haben, da die beiden Prälaten von St. Gallen nnd Einncdeln die Synode zu besuchen sich bereits

^schlössen haben; endlich suche» auch der Lcutpricstcr zu Lneern und der Cammercr zu llri im Namen

Bierwaldstätter-CaPitelS um Weisung über ibr Verhalten nach, — Darauf wird nun folgende Ant-

wort beschlossen: Aus der dem Landammanu Lussi nach Trient ertheiltcn Jnstruetio» ergebe sich, das er

in nichts weiter einzulassen den Auftrag gehabt habe, als mitzuwirken zu dem, was zur Reformation

katholischen Wesens zwckdienlich sei; das dürfe aber nicht also verstanden werden, als ob sich die VIl

katholische» Orte ihrer Freiheiten und Gerechtigkeiten, Bräuche und Gewohnheiten, die sie von Päpste»,

Kaisern und Königen und von geistlichen und weltlichen Herren erlangt haben, begeben wollen;

^eii« nun das Mandat sage, daß die Geistlichen versprechen und geloben sollen, alles stät und fest zu

halte», pjx Gesandten dcS Bischofs auf dieser Synode werde verhandelt und gesprochen wer-

^n, somit dieses Mandat den katholischen Orten an benannten ihren Freiheiten Cinrrag thnn möchte,

Indern ste Lehen- und Schirmherren der Pfründen und Gotteshäuser auf ihrem Gebiete sind, so seien

^ entschlossen, sich nicht weiter einzulassen, als die vorhandenen Mißbränche unter Geistlichen und Welt

^hen reformieren zu helfen, — Dieser Beschluß wird dem Bischof von Constanz durch einen eigenen

Bote» überschikt und dem Abt von Muri zu Händen der vier Prälaten mitgctbeilt; den drei Priester»

^shann Hurlimann, Leutpriester zu Lneern, Heinrich Heil, Kirchhcrr zu Uri und Cammcrer, und Ehrl

ltoph Binder, Kirchherr zu StanS und Decau, wird er zu Händen des Vierwaldstätter-Capitels iustrue

t>o»swcis mitgetheilt, mit der Erklärung, daß, wenn andere Capitel oder Geistliche in ihrem Namen an

^n Verhandlungen in Constanz Antheil nehmen wollen, uc dieses im angeführten Sinne rbuu mögen.

Es wird angeregt, wie ersprießlich es wäre, wenn in der Eidgenossenschaft, etwa in RapperSwyl, ein

^wuiittcmu,,, oder eine Schule errichtet würde. Darüber soll sich jedes Ort beratheu, « . Aue das Ge>ucb

Ammaun Lussi und anderer um Verwendung beim Papst, damit ihre Amprmbeu an ihn bezahlt

werden, wird ein Schreiben entworfen und in den Abschied genommen; Lucern toll es ausfertigen, wenn

kei» Ort dagegen Einwendungen macht, «>. Die Gesandten von Uri glauben, dap die Verhandlung auf

bester Jahrrechnnna z» Baden über das Gesuct, der XI Gerichte in Bünden um Ausnahme in ein Bund
47
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Itiß ilicht st' in de» Abschied gestellt worden, wie der Beschluß gelautet habe, Jedes Ott stll Pd
darstbct bcrathen, was mau auf künftiger gemeiu-eidgenösfischer Tagsazung darüber anziehen und ob »>a»
beantragen wolle, daß in Zukunft die Abschiede vor der Abreise der Gesandten abgelesen werden solle»
v. f. sx. (S. u. Luggarus). l». Das Gesuch derer von Untcrwaldenum Fenster in ihr neues Beinbanv
wird in den Abschied genommen.

Man sebe auch im Abschnitte HcrrschaftSangelegcnheiteu -
Laildvogtci LuggaruS, « Alt. 7l. Verwaltung im Allgcm. s, Nil. 327, Kirchliches,

k, „ 379. Glaubenssachen.

2«>2

Vergleichsverhandlnngzwistchen Lneern uud der Abtei Engelberg.
SittS. I«. Slugust.

StaatSarct)iv Vucer»». Akten: (sn^elberq.
Abgeordnete: Lue er», Rochus Helmli, Baicmeister; Rudolph von Metteitwhl, Spitalmeistcr!

Amrhhil, Korumeister, Abtei Engelberg, Laurenz Mauhart, Kirchherr zu Lins; Peter Sigrist, Start
Halter zu Engclberg; Jakob von Whl von Lucern, Schaffner des Gotteshauses Engelberg,

Man sehe das Verhandelte im Abschnitte Echirmortsangelcgenheiten:
Abtei und Thal Engelbern Art 25,

2»».

Eonserenz der III die Grafschaft Vellen; regierenden Orte llri, Ichwpz und Nidwalden,
Brunnen I>»<»7, 2 September

Vandeöarctnv Scttwnz.
Boteic: (Nicht angegeben),
». I». v. «I. (S. u. Bellenz), Mau will an Lucern das Gesitch stellen, daß es zu Vermeid»"ö

weiterer Unkosten die Tagsazuugcn, die cS nach Lucern ausschreibt, stets auf einen Dienstag ausschrei^'
auch wird der Vorschlag, bei Ausschreibung von Tagsazuugcneine Kchrordnung einzuführen und dw
selben in den Hauplorten abzuhalten, in den Abscbicd genommen, f. Jeder Gesandte soll bei sei»^
Obern darauf dringen, daß der Abschied von Baden, betreffend die Antwort an die XI Gerichte in
den, abgeändert werde, nämlich daß man die Worte „achten" und „sie dafür halten" auslasse; bei Sclch"
ben ail die XI Gerichte dagegen will man sich an die bisherige Uebung halten, K. Auf Ratification
wird beschlossen, daß in Zukunft auf gcincin-eidgcnossistbcuTagsazuugcn, bevor mau auseinander gebb
die Abschiede abgelesen werden sollen, damit in dieselben nicht mehr aufgenommen werde, als was l't
schlössen worden, I». Man findet, daß das erlassene Mandat, daß niemand einem fremden Fürsten edu
Herrn, außer dem König von Frankreich, zuziehen dürfe, für die eidgenössischen Orte nicht eben eh>e»
voll sei, ja daß. es so viel heiße, als sei man des Königs Uuterthan, Deswegenvereinbart man sich dal»'b
daß jeder Gesandte dieses an seine Obern bringen soll, damit auf künftige Tagsazung dahin instnu
werde, das Mandat wiederum aufzuheben. Auch wird beschlossen, Zug davon in Kenntnis? zu sezcn und ^
auf nächste» Tag zu Schwhz ebenfalls einzuladen, i. Jeder Gesandte soll bei seinen Obern darauf d""
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P», daß auf künftige gemein eidgenössische Tagsazung die Instruction ertheili werde, die zu Baden be¬

gossenen Liberationen von TodtschlSgern wiederum aufzubeben, Uri wird erinnert, an den Papst zu

lclneiben, damit Bernhardin Fra und andere bezahlt werde», I. (5s wird ein anderer Tag ans den 9 Sep¬

tember nach Schwyz angesezt, IN. <S, n. Vier cnnetbirg. Vogt, überh.).
Man sehe auch im Abschnitte HeirschaftSanqelegcnheiten:

Vier e»„etb. Ttoqteie» uberh. n», Art, Mi. Juüizsachen,

Vellenz, Bollenz und Rivicra » n Art. I8l

^ahrrechiuings-Tttstsazunstder III die Grafschaft Pelle»; regierende» Orte Uri, Schwnz und
Nidwalden.

Bollenz. I >t»7, b!. September

^andeöarckiv Sctnvnz.

Boten: (Nicht angegeben).

Man sehe ras Verhanrelte im Abschnitte Herrschastöan^eteqenbciten:

Velleiij, Volle»; und Riviera. » >>- Ali,

2?»S.

Konferenz der vier Orte Vueern, Uri, Uncerwalden ob und nid dein Wald und Zug.
Schwyz Z3<»7 September.

Laildesurc!,iv ^»chwyz.

Boten: (Nicht angcgebeit). Von Obwaldcn war Ammann pnssi anwesend,

Belreffeird das Gesuch der XI Gerichte in Bünden um Aufnahme in den Bund, gleieb den beiden

Widern Bünden, wird beschlossen, an Zürich und an den Bürgermeister von Cham zu sei,reiben: Bei Dnrch-

ilchung des lezlen Abschiedes zu Baden habe man gefunden, daß in denselben mehr gcsczt worden, als

"UN, beschlossen habe; wie dieses gekommen sei, wisse man nicht; man begehre nun Verbesserung des

Ohlers und Anzeige an die XI Gerichte, daß man an dem Beschlüsse festhalte, wie er von den V Orlen

gsirft worden, und daß man die Worte „achtelt" nnd „dafür halten" auslasse und dem standschreibcr von

^eii anbefehle, den Artikel laut Beschluß in den Abschied zu stellen; im übrigen habe man nichts da-

an die XI Gerichte nach alter Uebnng zn schreiben, I». Anläßlich des Antrags, die Tagsaznngen

gst ei„xx Kehrordnung von Ort zn Ort in den Hanptflekcn abzuhatten, wird ans Ratification hin be¬

gossen, Lnecrn freundlich zu ersuchen, daß es die Tagsaznngen nach Lncern stets auf einen Dienstag

"'gchrnbe, indem es den Orten, die den Weg über den See machen müssen, desto gelegener sei, v. Weil

die Abschiede in Lueern lheuer bezahlen muß, wird der Antrag gestellt, pnecrn zn birken, daß es

glen Schreibern billigere Taren anbefehle,—Wird in den Abschied genommen, «I. An Betreff des er-

Alenen Mandats, daß niemand einem andern Fürsteil oder Herrn zuziehen dürfe, als dem König von

^linkreich, stimmen Uri, Untcrwalden nnd Zug dahin, das Mandat wieder aufzubeben nnd pneern zu

''^en, dasselbe zu thun; Schwyz hat noch nicht instruiert; dcßbalb wird es von de» drei andern Orten

glicht, cms festigen Freitag den zweifachen oder gesessenen pandralb zusammenzurufen und sich über
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diesen Artikel zu entschließen; tritt es dann dem Beschlüsse der drei Orte bei, so soll es in der Vitt

Orte Namen Lncern »m Bcrsammlung von Rath und Hundert ersuchen und die drei Orte davon be

nachrichtigen, damit auch sie ihre Gesandten auf diesen Rathsrag abordnen können, v. Weil nicht stste»

in den Abschieden Unrichtigkeiten vorkommen, indem mehr darin steht, als wirklich beschlossen worden, w>>v

erkennt: Es sollen in Zukunft die Abschiede oder die Hauptarrikcl derselben abgelesen werden, bevor dN

Gesandten auseinander gehen; nach dem Schluß der Tagsaznng aber soll niemand mehr angehört werde»

t. Wenn in Zukunft der König von Frankreich wieder Knechte begehrt, so soll er dieses nach früherer

Uebnng auf Tagsaznnge» thun und dabei anzeigen, wohin und wie er sie brauchen wolle, Landen»

mann Lnssi stellt das Begehren, man möchte der Tochter der Leberlin wiederum zu ihren Kleidern vc>

helfen, welche Bogt Tammann ihr weggenommen habe und darüber auf künftige Tagsazung Vollmacht^»

bringen, I». Es soll jeder Gesandte bei seinen Obern darauf dringen, daß in Zukunft kein „Bandü

mehr ohne Borwissen der Obrigkeit libcriert werde, l. Was Ritter Roll im Namen des Grafen vv»

Anguisola vorgebracht bat, wird verdankt und all eoleieinlum genommen, Ii,. (S. u, Bellen;»,

Mlin selic auch im Abschnitte HerrschnftSan.ieieqcnbetten:

Belle»,;, Bolle»; und Kiviera >». An rbg,

(Konferenz der V katholischen Orte,

ilucern, i ><»7, 7, Lctvbor (Dienstag vor Dionus».

Staatsarchiv lncern. Lueor,» . Absch. Vd. 45. 5ol. iL.

lAuch in, Landesarchiv Zchw'.?;.!

Boten: Lneern, Jost Pfhffer, Schultheiß; NiklauS Am Lehn, alt-Schnltheiß; Kaspar Egli;

Hcinserli, beide des Raths; Sebastian Schindler, Rathsrichter. Uri, Johannes zum Brunne», RittG

alt-Landamma»n, Schwhz, Dietrich In der Halden, Ritter, alr-Landammanu, Unterwalden. Andrea^

Schönenbühl, Landammann ob dem Wald; Johannes Waser, Ritter, Landammann nid dem Wald, Z"ü

Hieronimus Heinrich, des Raths,

». (S. u. Thurgaui. I». Das Geschäft wegen der Synode zu Eonstanz, sowie der Borschlag

Errichtung eines SeminariumS werden wieder all i'oloronllnm genommen; inzwischen soll jedes Ort stt'^

Priesterschaft vorladen und darüber einvernehmen, was sie für Beschwerden habe, « . (S. u. Luggar»bk

«R. Weil im Abschied der lezten Jahrrechnung die Bcrhandlnng, betreffend das Gesuch der XI Gericht

um Aufnahme in ein Bündnis;, mehr enthält, als beschlossen worden ist, soll auf dem nächsten gc>»e>»

eidgenössischen Tag der Antrag gestellt werden, daß in Zukunft die Artikel über so wichtige GeschO

vor den Gesandten, welche an der Bcrhandlnng Tbcil genommen haben, abgelesen werden möchten, b»

mit solche Unrichtigkeiten fürderhin unterbleiben, v. sS, u Luggarus), t. <S, u. Sargans). Scb»^'

heiß Pfyffer verantwortet sich über eine gegen ihn erhobene Beschwerst in Sachen dcö zu Baden v>

lasscnen Mandats, daß niemand einem andern fremden Fürsten zuziehen dürfe, als dem Königv vo»

Frankreich; er drükt seilte Berwilndernng darüber ans, daß die drei Orte zuerst zu Brunnen, dann

Beiziehung von Zug zu Schwhz getagct haben, während doch Luecrn stets Leib, Ehre, Gut und Bl>ü

zu den vier Orten gesezt. Die andern Orte entschuldigen sich: In Brunnen seien sie zusammcngekonu»^
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- ^ in -chwvz aber sei allerd.ngs etwas über das Mm.dat ver¬

tu Geschäften die drei Länder deucnend, ^ aesgrehen, weil Schultheiß Pfvffer ioinen

bandelt werden; daß man Lueern '»cht dazu bsigezogen, weil das Mandat»»

Anzug ans Auftrag der obersten Behörde . ^ keiner andern Abncht gesche-

Namcu gemeiner Eidgenossen, anßer Uri, er ancn ^ Unkosten daranf Bedacht sc», mostne, bei

ben, I». (5s wird Anzug gemacht, daß man zu ' «m » Abends auszuschreiben, I. Alt-Land-

AusschrUbnng von Tagsaznngen dieselben sewe; en ar Scknid daran trage, daß einige von den

cmnnan» Lussi von Unterwaldcn verantwortet aß nck ver

ranzig Knaben aus Italien wieder lw'Mselauttn w ' , rm Orr andere

antworten zn wollen; er wünscht auch, da;, man ^ ^ ^ Acmterch
.» dl. d»

«--«»-f. ........ -- «-» ^"">'^7.

S»»d»»g„>i «,w>rr . ' 7 im. »» ». ^

2«»7.

Taqsnziliig der mit Frankreich verbiindele» XI Orte,

Zolvtliurn I ^<»7 Octvbcr

^«aatSarciriv Lnceru, Altgein. Absch. B° V, tot. t I ?.

! >luch in reu Archiv.» Nidwalde» und Glarud.!

all ^iaiidrci Lueern, Jost Pfpffer, Schultheiß, Uri, Heinrich Albrccht, alr-Landammann; Jost Schniid,

^ anrcnninann, Sstnvhz, Kaspar Abhbcrg, Landamniaiin; Dietrich In der Halden, alt-Landa»imann,

Ist Andreas Schönenbühl, Landammann ob dem Wald, Melchior von Jstüe, Landvogl;
" '^uncs Waser, Landammann nid dem Wald, Zug, Paulus Kolin, Pannerberr: Zcvnder, Hanpt-

n, Glarus, Paulus Schüler, Landammann, Basel, (entschuldigt», Frcivnrg, Hans von Lauten,

Nug"^ Schultheiß; Niklans Gottrow, Sekelmeister, S olothnrn, Urs Snrh, Schnltbeiß; Urs
üi, alt-^chultheiß; Joachim Scheidegger, Penner, Schaffhausen, Dictegen von Wildenberg, ge-

""k tßing^ Bürgermeister; Alexander Peher, alt-Bnrgcrmcister Appenzell, (abwesend),

>5» Der französische Ambassador, Herr von Bellinvrt, meldet, daß er noch 4UUU Mann zur Berstär-

"ß de» j„ Frankreich befindlichen <>UUÜ Mann begehren »inffe; er berichtet, daß einige rebellstche

" tubanen zwischen Meaux und Paris den König und die eidgenössischen Truppen angegriffen, daß

sch^^ tapfer vertheidigt und den König sicher nach Paris geleitet baben H; er vcriichert, wie
^ ^ König mit ihrem Wohlverhalten (»frieden sei und wie er dieses der Eidgenoffenichaft stets i»

^ ss'tenndsst,aft zu erkennen geben werde; weil nun aber die ffeinde »ich seither bedentend verstärkt,

2^ ^>'a>Nsarchjv Lueern, — Akte»: Frankreich. Bericht über riete renkwürriqc Tbal res Oberncn Vurwig Pirrffcr am
/ Skvlember, ,1. a. Paris. Z. Oetober, — Absch. Br. V. iä», Bericht rer Hauvtleute Urs zur Matten »nr Wilbeim Tua-

^ "er an Tolothnrn über den Borfall r» Meaur, N, <>, r, November I5K7.
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die Pässe zu Wasser uud zu Land um Paris herum innehaben uud auf den Strafe» Gewaltthätigkefle»

und Raub verüben, sv das; zu besorgen sei, sie werden die Stadl Paris sammt dem König und dem

eidgenössischen Regiment einschliefen und durch Hunger zur Uebergabe zwingen, so müsse der König

schleunige Hülfe haben uud bitte daher dringend, ihm die 4000 Mann zu bewilligen; bereits habe e>

Anordnung getroffen, das; sie unter hinreichender Bcdekung durch den Herrn von TavanneS ihm siä»"

zugeführt werden; auch werden wäbrend dieser Tage die drei Fähnchen aus Bünden ebenfalls anrüken

Taraus läfl man ihm durch einen Ausschuf antworten! Man bedauere von Herzen das Mifgcschii und

die Roth des Königs; man begehre aber, das; er gemäf Vereiunug OOtlOMann annehme, damit sie dc»>

König um so bessere Dienste leisten können, uud das; er, weil es auf den Winter gehe, „die Bestallung

der Hauhtleute erhöbe, damit sie um so tüchtigere Leute erhalten können, sowie es denn früher wieder-

holt vorgekommen, das; man die lczren Bestallungen verbessert habe, — Auf die vom Ambassador ge-

machten Einwendungen, das; der König wirklich nicht mcbr als 4000 Mann bedürfe und daf gerade »isisi

überflüssig Geld vorbanden sei, und auf seine Zusicherung, daf er mit den Hauptlcuten zu ihrer Zu-

friedenheit sich verständigen werde, werden ihm endlich die 4000 Mann bewilligt mit der Bitte, er

möchte dem Herrn von Tavannes die nöthige Sorge für diese Truppen anempfehlen. Zugleich wird an

den Herrn von Tavannes geschrieben, was man im Interesse der so eben bewilligten Mannschaft s>"

angemessen findet, I». Glarus begehrt, daf man zu Vermeidung von Blutvergießen auf Mittel bedacht

sein möchte, wie eine Vereinbarung zwischen dem Köllig und seinen llnterthanen zu Stande zu bringt»

wäre; lollte dieser Autrag nicht zum Beschluß erhoben werden, so müsse der Gesandle die Verhandlunge»

dieses Tages all rilloeoullum nehmen, «. Tic Gesandten der katholischen Orte besprechen sich iuSgehc»»

mit Herrn von Belliövre über Entfernung der lutherischen Dolmetscher und Diener aus seiner Nähe,

über welche Angelegenheit schon ans verschiedenen Tagleistungcn, namentlich ans der zu' Freiburg »»^

Marlchall Vieilleville und dem Bischof von Limoges, und lczthin wieder bei Beschwörung der Ven

einung zu Mont-de-Marsan mit diesem leztern und dem Connetable verhandelt worden; sie erkläre»

ihm offen, daf die katholischen Orte mit solchem „Gesinde" nicht verkehren können, indem des Konisch

Angelegenheiten durch solches mehr gehindert denn gefördert werden uud nichts verschwiegen bleibe?

könne er sich darauf nicht einlasse», so werde man an Oberst Ludwig Pfhsfcr und die andern katholische"

Hauptleute in Frankreich schreiben, damit diese dem König den Handel mit allem Ernst vorstellen. Der

Ambassador dankt für die wohlgemeinte Warnung und freundschaftliche Gesinnung gegen den König »»^

verspricht angemessene Verwendung bei demselben. «I. Basel entschuldigt sich schriftlich über sein A»e-

bleiben, mit der Anzeige, daf eS dem Ambassador seinen Entschluß bereits mitgcthcilt habe, und mit der

Bitte, man möchte die Hauptlcute warnen, seine Bürger oder Unterthancn aufzuwiegeln oder anzuwer^

ben, «. Da Bern au die zu diesem Aufbruch bestellten Hanptleute ein Schreiben erlassen, und ilM"

darin bei scharfer Strafe verboten bar, beruerische Unterthancn anzunehmen, wird an Bern geschrieben;

Man werde die Hauptlente warnen; dagegen möchte es dafür sorgen, daf von seinen Unterthancn »>^

mand seine Herkunft vcrlaugne, indem es sonst unbillig wäre, die Hauptlcute dafür büßen zu lasse»-

f. Zürich stellt in einer Zuschrift das Gesuch, man möchte eine „ansehnliche" Gesandtschaft gemeiner Eid-

geuosscnschaft nach Frankreich abordnen, um den Frieden zwischen dem König und seinen Unterthane»

G vermitteln, indem ohne Zweifel dadurch viel Gutes geschaffen und viel Blutvergießen verhütet würde.

Tiefes wird Zürich verdankt; im übrigen läßt man die Sache aus sich beruhen, K. Der Abt vo»
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Urban stellt in seinem nnd der Prälaten van Rheinau, Wcltingen und Muri Namen an die Gesandren

Z katholischen Orte die Bitte, sie mochten ein Schreiben an den Bischof von Eonstanz erlassen,

Wird ucl i-olei'oinluiu genommen, I». Am Schlich der Tagsazung begehrt auch Schaffhausen die Abord

>>»ng einer Gesandtschaft »ach Frankreich zur Vermittlung eines Friedens zwischen de», König und sei-

"kn Unterthanen, Darauf wird folgender Bescheid ertbeilt: Die sieben Orte haben ans die vom Ambassa

vorgebrachten Grunde hin dem König die begehrten 4UUU Mann bewilligt,

2S8.

(5oufereliz der V katholische» Orte.

Lucer« 3. November.

Lraats.'rcinv Lucer»». Lucern. Lldscv. Vc. K fol. 17

Voten: Lueern. Villaus Am »lehn, alt-Schultbeiß! Kaspar Egli, Landvogt; Heinricl'Birci,er, Sekcl

seiner; Ulrich Heinserli, Landvogl; Sebastian Schindler, RathSricbler. Uri, Peter von Pro, Landammann

"'whz, Kaspar Abhberg, Landammann, Untcrwalden, Andreas Schvnenbühl, Landamman» ob dem

Johannes Waser, Landammann nid de», Wald, Zug, Pcrer Waldmann,

k- Da Bern eine Tagsazung auf den ll>. Novemb, nacl, Baden ausgeschrieben bat, »m sich darüber

beiatben» wie der Empörung und dem Krieg in Frankreich Einhalt gethan werden könnte, hatte Lueern

»othjg gefunden, gegenwärtige V-örtiscbe Eonkerenz auszuschreiben, um sich über eine gemeinsame

! "^srl auf diesen Vorschlag zu vcritändigen, — Es wird nun beschlossen, den betreffenden Orten

^ siende Antwort zu crthcilcn: Nachdem die Untcrlhanen sich vor einigen Jahren wider den König empört

und großes Unglük über Frankreich gebracht, babe der König ibnen eine» gnädigen Frieden bewilligt,

dein sie wobl hätten bleiben können; nachdem aber im verflossenen Sommer die Empörung sich erneuert

""5 der König zur Erhaltung seiner Krone und seines Reiches eine Anzahl eidgenössischer Knechte sich

^Uchafft babe, haben die Rebellen es gewagt, den König sammr den eidgenössischen Truppen unversehens

^ überfallen, um ihn in ihre Gewalt zu bringe» und zu Grunde zu richten; unter diesen Umständen nun

^nrde die Abordnung von Vermittlern obne Erfolg sein und nur Zagheit nnd Schwäche vcrratben, — Von

Beschluß wird an Freiburg und Solothurn Mittheilung gemacht, I». v. «I. (S. u. Lnggarust,

tÄ, u. Thurgan). k. Man will eine Antwort des Bischofs von Eonstan; in Betreff der dortigen

^b»ode abwarten; die Antwort der ganzen Pricsterschaft an de» Bischof nach abgehaltener Shnodc soll

b'deni Gesandten abschriftlich mitgetheilt werden, K. Wegen der „sorglichen Zeitkäufe" soll jedes Ort

^issmcssene Vorsorgen treffen, Gebete anordnen und Tanz und Spiel verbieten, I». Schultheip Pfvffer

einen zuverlässigen Bericht vor, gemäß welchem vor einigen Tagen die Altgläubige» und Hugenotten

^ Tage lang mit einander in Paris sich geschlagen babcn: man wisse aber nicht, ob die Eidgenossen

"bn gewesen seien oder nicht. Weil man nun aber weiß, daß die Straße für die Post offen ist, wird

" den Ambassador mit allem Ernst geschrieben und das Befremden auSgedrükt, daß er noch nichts darüber

^richwt babe, mit dem Begehren, er möchte in Zukunft über solche Ereignilse fleißiger Bericht erstatten, —

"ä' bat mari Nachricht, daß in Paris über einen Frieden unterhandelt werde, I. An Tolotburn wird

lsslchrwben, es möchte, wenn immer möglich, den Herrn Abrecht festnehmen nnd dann darüber berichten,

' (S. u. Engelberg).
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Man scbe auch lm Abichnltic Herrschafts- und GchirmortSangelcgenkicitcv:

Landgrafschaft Thurgan >'» Art. 148. Judicatur u. Comvctenzs.

Landvogtei LnggarnS d. Ar«. 73. Verwaltung im Atlgcm. »t Art. 382. GiaubcnSiachen
«. 381. GlaiibenSsachen.

Abtei St Gallen ». Art 2ti.

Schirmvogtei Engelberg n. Art. 21,

2?»?»

Geniel» - eidgenössische Tagsaznng.
Ättdrn. Ii». ?rvvettlbt'r sauf St. Othmarstag).

Ättiatsarchiv Vuccrn. Allgem. Abstit. Vt. V.

>Aucb in oen Archiven Rurich, Bern, ^chwvj, l^larus, Zreidurq. Solotbllrn und Aarau.I
Gesandte: Zürich. Bernhard von Ebam, Bürgermeister;Hans Kambli, Statthalter und des Raths

Bern. Beat Ludwig von Mnlinen, Starrhalter; AmbrosiusImhof, Venner irnd des Raths. Lnccrn
Jost Pfhffer, Schultheis!. liri. Pcler von Pro, Landammann. Schwhz. Kaspar Abhbcrg, Landanuna»»'
Dietrich In der vZaldcn, Ritter, alt-Landammann.llnterwa lden. Andreas Schönenbühl, Landanuna»»
ob dem Wald. Zug. Kaspar Stoker, alt-Ammann. Glarns. Paulus Schüler, Landammann. BaÜ^
Werner Wölfli; Bcrnbard Brand, beide des Raths. Frei bürg. Nitlans Gottrow, Sekclmcistcr n»d des
Raths. Solothnrn. IlrS Surh, Schitllbeis!; Werner Salcr, Stadtschreibcr.Schaffhansen. Dietege»
von Wildenberg, genannt Ringt, Bürgermeister;Ebristoph Waldkirch, Sekelmcistcr ilnd des Raths, AP
Penzell. Joachim Meggeli, Landammann.

tt. Das Gesuch des Wirths zum Rothen .Haus in Brugg an die VIII alten Orte um Fenster n»l
ihren Wappen in sein neu hergestelltes WirthShauS wird ml iiiKrnomlum genommen. ?». Gesandte de>
Frau Margaretha, Herzogin zu Parma, des Königs von Spanien Statthalter!» in den Niederlande»,
melden, das; die Fürstin wegeil wichtiger Geschäfte in ihre Fnrstenthümcr in Italien mit ungefähr view
hundert Pferden sich zu verfügen vorhabe, und um frei sicher Geleit durch die Eidgenossenschaft,wie eS ib>
im Jahr 1559 auch bewilligt worden, bitte. — Bon der Mehrheit wird ihr entsprochen; Bern und L"'
eern können ohne Bewilligung ihrer Obern nicht dazu stimmen. <. llri hatte auf lezter Tagsaz»"ö
einen Anzug gemacht in Betreff der Urtheile, welche nicht selten auf den Tagen dies;- und jenseits des
GebirgS von den eidgenössischen Boten wiederum aufgehoben werden, weil solches zu verschiedenen Geda»"
fen Anlaß gebe. — Darüber wird nun von der Mehrheit beschlossen: Es sollen die Capitel, welche die vo»
Lauis und LuggaruS von den Xll Orten erlangt haben, und gemäß welchen der, welcher ein von de»
eidgenössischen Boten erlassenes Urtheil ans irgend eine Weise und ohne neue Rechtsame vorbringe» U'
können, zu stürzen sncbt, in eine Buße von W Kronen verfällt, gänzlich in Kraft verbleiben,»«d
dürfen weder die Landvögte nocki die Geiandten auf Tagen dieß- und jenseits des Gcbirgs dagegs"
handeln. Der Porschlag, daß in Zukunft kein Ort mehr seine Stimme einer Partei schriftlich geben mötlsts-
wird ml in>>rnon<lun>genommen, weil man künftige Anstände und Unannehmlichkeiten durch eine sv^^
Verfügung zu vermeiden hofft. Den ennetbirgischen Landvögten wird anbefohlen, sich streng an obbc
nannte Saznng zu halten und dawider Handelnde unnachsichtlichzu bestrafen. «I. (S. u. Luggar»^'

Bern, das wegen der Unruhen in Frankreich gegenwärtigen Tag ausgeschrieben hat, eröffnet:
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^>"fe nicht uuthätig zuwarten, bis die Parteien in Frankreich einander zu Grunde gerichtet habe», obschon
Man zur Zeit noch nicht wisse, welche Partei eigentlich Urheber sei) die Eidgenossenschaftsei wesentlich
dabei interessiert, indem diese von der Krone Frankreichvielfältige Gutthaten empfangen habe und mancher
Fürst, der gerne etwas an der Eidgenossenschaft „gesucht", wegen deren Freundschaft und Bündnis; mit
Frankreich sein Porhaben habe aufgeben müssen, und indem auch Frankreichdamals weder Muhe noch Kosten
isslpart, Einigkeit, Frieden und Ruhe zwischen den Eidgenossen wieder herzustellen, als sie durch Bürger¬
kriege entzweit gewesen; Bern erachte eS daher für gnt und erfolgreich, wenn die Eidgenossen eine Ge¬
sandtschaft nach Frankreich absänken würden, um eine Versöhnung beider Parteien zu versuchen. Und
da auch der übrigen Orte Gesandten ebenso wie Bern diese Unruhen in Frankreich tief bedauern, so
ü'nd der französische Gesandte,Herr von Belliövrc, um Rath gefragt, wie diesem Unglüt wohl abgehol¬
te» werden könnte. Derselbe verdankt nun vorerst diese Theilnahme der Eidgenossen am Schiksal Frank¬
reichs und berichtet dann, wie der König im September ein Edict in ganz Frankreich erlassen habe, daß keiner
an andern dem aufgerichtetenVertrag und Frieden zuwider anfeinden oder beunruhigen soll, wie nichtö-
Woweniger einige seiner Unterthanen abgefallen seien und die Waffen ergriffen haben, wie er den Renigen
erzeihung zugesichert habe und die andern mit Waffengewalt zum Gehorsam zu bringen genöthigt sei; er

' ttt, die Eidgenossen möchten auch fernerhin für des Königs Angelegenheiten sich interessieren,indem
eyelbc ihre Aufmerksamkeit gehörig zu schäzen wisse, — Einige Orte stimmen nun dazu, man sollte eine

. ndtschast nach Frankreich abordnen, um einen Frieden zwischen den Parteien zu vermitteln; die
ehrheit aber hat nur Vollmacht anzuhören und zu referieren,—Daman sich daher jezt nicht verständi¬

ge» kann, wird der Handel acl jnstiuonllum wieder in den Abschied genommen, ß". Auf die an den Erz-
/rzog von Oesterreich erlassene Beschwerdeüber den neuen Zoll, welcher den Kaufleuten von St, Gallen
'u der Grafschaft Throl abgefordert werde, antwortet derselbe, er habe Weisungen erthcilt, das; den eid¬
genössische Kaufleuten, wenn sie gehörige Schriften von ihrer Obrigkeit beibringen, kein höherer Zoll
^gefordert werde, als bisher üblich gewesen, K. (S. u, Lauis). I». Einige Geschäfte, welche die Landvögte

Thurgau und in den Freien Aemtern auf leztcr Jahrrechnung zu Baden vorgebracht hatten, werden wieder
den Abschied genommen, weil nicht alle Orte darüber instruiert haben, I. Auf die an den Erzher-
von Oesterreich in Betreff des Silberkaufs in den österreichischen Erblanden gemachte Reklamation

antwortet nun derselbe: Wenn er auch in diesen und andern Dingen gern willfahren möchte, so sei es
'üin doch dermalen nicht möglich; denn der verstorbene Kaiser, sein Vater, habe sammt den Fürsten und
blanden des Reichs bei strenger Strafe verboten, ungcmüuzteSoder unverarbeitetes Silber oder
^nld aus dem Reiche auszuführen; nun sei er ein Glied deö Reichs und dürfe als solches nichts wider
dessen Edictc und Mandate thun, ohne Strafe zu gewärtigen; daher bitte er, dieses von ihm nicht übel
^üfzunehmen, — Es wird nun beschlossen, diesen Gegenstand wieder vor die Obern zu bringen, damit

diese aussprechen, obste wegen der Zeitverhältnissc die Sache einSweilcn liegen lassen, oder aber „das
^echt" anheben wollen, Ii,. Die auf leztcr Jahrrcchnung erlassene Verordnung in Betreff der starken
gesunden Bettler, Gengler und Landstreicher,der Sondersiechen, Heiden und Zigeuner, sowie der „prest-
^aften" Bettler wird erneuert; allen Landvögten wird anbefohlen, die Pässe wohl zu hüten und nieman¬
den durchzulassen, I» Luecrn führt Beschwerdeüber die Redaetion der Antwort, die auf lezter Tagsazung
de» XI Gerichten in Bünden auf ihr Gesuch um Aufnahme in ein Bündnis; zu geben beschlossen worden,
'»dem eS am Ende derselben beiße, „daß man die XI Gerichte für Eids- und Bundsgenossen achten und
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